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Neue Verfahren der Fehleranalyse mit Röntgen- und Gammastrahlen *) 

Von Dr. Heinrich Heidt, Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) , Berlin DK 620.1 79. 1 52 

Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 12 (1982) Nr . 1 S. 2 /5 

Manuskript-Eingang 14. Dezember 1981 

Inhaltsangabe 

Die Durchstrahlungsprüfung befindet sich auch im Bereich der Grobstrukturprüfung in einer Phase der Neu- und Weiter
entwicklung. Den geänderten Anforderungen in der Industrie stehen verbesserte Technologien bei der Informationsverarbeitung 
gegenüber, so daß Verfahren wie Bildverarbeitung, Computertomographie und automatisierte Radiometrie interessant und 

realisierbar werden. 

Die Aktivitäten in der BAM werden kurz dargestellt, und am Beispiel der Mehrwinkel-Radiometrie wird ein konkreter Ansatz zur 

verbesserten Informationsauswertung diskutiert . 

Radiographie- Informationsgewinnung-Informationsverarbeitung -Auswertung- Bildverarbeitung-Computertomographie

Radiometrie- Röntgenfernsehen 

Die indu strielle Radiographie gehört zu den ältesten Ver
fahren der zerstörungsfreien Materialprüfung. Sie ist bis 
heute in einer Vielzahl von Prüfaufgaben unersetzlich und 
wirdtrotzdes unvermeidlichen Aufwandes für den Strahlen
schutz gern eingesetzt, da sie leicht interpretierbare Aus
sagen über Innenfehler im Werkstück liefert. Das Prinzip 
der Radiographie auf Röntgenfilmen (A bb. 1) ermöglicht 

Abb. 1 
Radiographisches System 

Abb. 2 
Röntgenaufnahme einer Schweißnaht 

SI roh\ enquel\e 

St roh\enkege\ 

Objekt m1l Pore 
~öntgenf i lm 

Schwärzung des F1\mes 

*) Vortrag, gehalten auf der 29. Sitzung des Kuratoriums der 
BAM am 11. November 1981 
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eine Projektionsdarstellung von Dicken- und Dichteschwan
kungen im Prüfgegenstand. Auf der Röntgenaufnahme 
einer Schweißnaht (Abb. 2) hebt sich die Schweißraupe hell 
ab ; Poren und Schlacken bilden dunkle Flächen, während 
Risse als dunkle Linien erscheinen . Wie jedem zweidimen
sionalen Bild fehlt der Radiographie die Tiefeninformation; 
Abbildungsverfahren wie die Holographie können nicht an
gewendet werden , da es keine kohärenten Strahlenquellen 
für harte Röntgenstrahlung gibt . Gerade die Tiefeninfor
mation ist jedoch häufig entscheidend für die Fehlerbe
urteilung: Ein oberflächennaher Fehler ist bruchmechanisch 
schwerwiegender zu beurteilen als ein gleichgroßer Fehler in 
Werkstückmitte . Ebenso kann ein Flankenfehler in einer ein
zigen Lage einer mehrlagigen Schweißnaht häufig toleriert 
werden; ein Fehler über mehrere Lagen deutet dagegen auf 
schwerwiegende Mängel des Werkstücks hin . Die Anforderun
gen an eine Weiterentwicklung der radiographischen Verfah
ren ergeben sich demnach aus den Fragestellungen, die die 
tägliche industrielle Praxis uns vorlegt: 

1. Suche und finde Fehler in vorgegebenen Werkstücken ; 

2. Bestimme Art und Größe der Fehler; 

3. Bestimme seitliche Lage und Tiefenlage der Fehler; 

4. Beurteile den Prüfgegenstand nach den Kategorien Gut I 
Schlecht I Ausbessern ; 

5. Objektiviere und automatisiere diese Aussagen. 



Jede Bemühung um Verbesserung der Radiographie sollte 
an der Info_rmationsquelle ansetzen : Am Objekt. Die Auf
nahmetechnik auf Röntgenfilmen ist seit Jahrzehnten be
kannt und kaum weiter zu optimieren, wenn nicht durch 
Standardisierung von Geräten und Filmen die zulässigen 
Taleranzen festgeschrieben werden. Ein Teil der Forschungs
arbeiten in der BAM bezieht sich deshalb auf Geräte- und 
Filmeigenschaften mit dem Ziel, praxisgerechte und prak
tikable Bezugsgrößen und Toleranzbänder festzulegen. Ne
ben diesen Arbeiten müssen aber auch neue Wege gefunden 
werden, um dem Objekt seinen Informationsgehalt zu ent
nehmen. Drei Wege werden bei uns verfolgt: Röntgen
fernsehen, Radiometrische Absorptionsmessungen mit kol
limierten Strahlen und axiale Computer-Tomographie. 

---

Quelle Objekt Bildverstärker TV- Kamera Monitor 

Abb. 3 
Röntgenfernsehen (Prinzip) 

Das Röntgenfernsehen (Abb. 3) ermöglicht eine so
fortige Auswertung der Durchstrahlungsprüfung. Dabei 
kann sich das Objekt bewegen, so daß es unter ver
schiedenen Winkeln betrachtet werden kann. Die Rönt
genfernsehanlage der BAM besteht aus einem Bild
verstärker, der die Helligkeit der Aufnahmen um den 
Faktor 3000 verbessert , und der Fernsehkamera mit 
Monitor. Zusätzlich können fotografische Aufnahmen 
zur Dokumentation angefertigt werden . 

Abb. 4 
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Computertomographie, Mechanische Lösungen für Scanner 

Die axiale Computer-Tomographie (CAT, CT) liefert 
völlig neuartige Einsichten in das Objekt: Die Darstellung 
erfolgt in Schnittebenen anhand der Absorptionswerte 
einzelner Volumenelemente . Zur Erzeugung eines solchen 
Schnittbildes muß jeder Punkt der Schnittebene des 
Objekts unter allen Winkeln erfaßt werden. Im allge
meinen wird dazu die radiometrische Durchstrahlungs
prüfung mit kollimierten Strahlen verwendet; die not
wendigen Bewegungen werden durch einen Scanner voll
zogen (A bb. 4 ). Da es prinzipiell gleichgültig ist, ob das 
Objekt oder Strahlenquelle und Detektor bewegt werden, 
sind je nach Problemstellung verschiedene Scannerkon-

struktionen möglich. Zur Reduzierung der Prüfzeiten 
kann mit mehreren Strahlen gleichzeitig gearbeitet wer
den , z.B . mit einem Strahlenfächer [1, 2]. 

Diese Arbeiten werden gemeinsam in den BAM-Fachgruppen 
"Zerstörungsfreie Prüfung" und "Kerntechnik und Strahlen
schutz" durchgeführt; das Verfahren ist jedoch noch nicht 
praxisreif. Dagegen werden die Verfahren "Röntgenfem
sehen" und "Radiometrische Durchstrahlungsprüfung" 
(Abb. 5) heute bei der Prüfung von industriellen Serien
produkten eingesetzt; teilweise in automatisierten Anlagen. 

A 

Röntgen

Röhre 

Abb. 5 

PU -Schaum 

Detektor 

\__ Prüfstück _j 
Kollimatoren IPbl Auswerteeinheit 

Radiometrische Durchstrahlungsprüfung, Prinzipskizze 

Wesentliche Teilerfolge werden inzwischen in der Infor
mationsverarbeitung erzielt. Die Behandlung radiographi
scher Aufnahmen ( Abb. 6) um faßt die Stufen Bildauf
bereitung, Fehlererkennung und Fehlerklassifizierung. Da 
alle diese Schritte sehr aufgabenspezifisch durchzuführen 
sind, werden jedoch noch umfangreicheForschungsarbeiten 
notwendig sein , bis eine genügende Anzahl von Standard
lösungen vorliegt und bis eine automatische Fehlerklassi
fizierung möglich wird [3 ]. 

Abb. 6 
Beispiele zur Bildverarbeitung 

Mit welchen Verfahren können wir heute bereits die 
industriellen Anwender erfolgreich beraten? Von den bis
her erwähnten Forschungsarbeiten hat speziell die radio
metrische Durchstrahlungsprüfung eine Vielzahl von erfolg
reichen Erprobungen erlebt (Abb. 7) [ 4]. Dieses Verfahren 
wird derzeit zur Mehrwinkel-Radiometrie erweitert. Mit die
sem neuartigen Verfahren kann berührungslos die Tiefenlage 
von Fehlern in Werkstücken bestimmt werden. Dabei werden 
keinerlei Ansprüche an Art und Aufbau der Objekte gestellt; 
z.B. können auch Nichtmetalle und Verbundwerkstoffe 

3 



Abb. 7 
Elektronenstrahlschweißung an Kupplungsscheibe, Poren 
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Abb. 8 
Konventionelle Stereotechnik 

Strahler 

A Detektoren 8 

Abb. 9 
Radiometrische Bestimmung der Fehlertiefenlage 

X 

Abb. 10 
Optischer Aufbau für Simulation 

geprüft werden. Eine ebene Oberfläche ist vorteilhaft , 
aber nicht immer notwendig. 

Die Mehrwinkel-Radiometrie basiert auf dem stereosko
pischen Verfahren der Stereo-Radiographie (Abb. 8). Wenn 
der Film durch zwei Detektoren ersetzt wird und die zwei 
Winkelstellungen durch zwei getrennte Strahlen aus einer 

4 

Quelle realisiert werden, erhält man die Grundanordnung 
der Stereo-Radiometrie (Abb . 9). In einer Untersuchung 
wurde dasVerfahren zunächst an einem optischen Simulator 
mit Laserstrahlen erprobt (Abb . 10}, da diese Anordnung 
leicht zu verändern und ohne Strahlenschutz-Probleme ist . 
Im realen Fall befindet sich die Strahlungsquelle am Ort des 
Strahlteilers, das Objekt wird hier durch einen Wagen mit 
aufgestellten Fehlersimulationen dargestellt. Ein Objekt 
bzw. ein Fehler, der sich zwischen Quelle und Detektoren 
bewegt , wird zunächst Strahl A und später Strahl B kreuzen . 
Die Wegdifferenz der Strahldurchtritte ist abhängig von der 
Strahlungsquelle. Ein weiter entferntes Objekt wird eine 
größere Wegdifferenz verursachen als ein nahegelegenes 
Objekt. Die Signalverläufe für Strahl A und B zeigt Abb. 11 . 

- . 
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Abb. 11 
Signalverläufe A und B für ein rundes Objekt (cp=20 mm) 

<PAS (i'. x) 

Realisierung: 

lim 
X->oo 

n 

1 +X 
I A(x) · B(x+ i'. x) dx 

2X -X 

C 2: [ A (x;) · B (x; + i'. x) J 
i=1 

A, B : Signalverläufe 

Meßpunkte 

Abb. 12 
Kreuzkorrelationsfunktion cfJAB für die Bestimmung der Fehler
tiefenlage 

Mit Hilfe elektronischer Signalverarbeitung kann die Weg
differenz zwischen Signal A und B- im Beispiel ca. 40 mm -
automatisch bestimmt werden. Dazu wird v_on uns die 
Kreuzkorrelation (Abb. 12) angewendet , die auf eine EDV
fähige Summenformel reduziert wurde. Die Kreuzkorre-



lation der Signalverläufe A und B zeigt ein eindeutiges 
Maximum (Ab b. 13) -im Beispiel bei 95 mm Fehlertiefe, 
da der Winkel zwischen den Strahlen bereits beri.icksichtigt 
wurde . Ein derartiges Maximum ergibt sich nur bei runden, 
voluminösen Fehlern, z.B. Poren. Bei Fehlern, die sich in 
Tiefenrichtung ausdehnen, z.B. schrägliegenden klaffenden 
Rissen , ergibt sich ein Plateau (Abb. 14), aus dem die Tiefen
ausdehnungdes Fehlers abgelesen werden kann. 
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Abb. 13 

A=AUSOEHNUNG 

FEHLERTIEFE [HMl 

Kreuzkorr. fiir ein rundes Objekt, Tiefe 100 mm 
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Abb. 14 
Kreuzkorr. für ein flaches Objekt, Länge 40 mm 

Abb. 15 
Signalverläufe mit hohem Rauschanteil, Objekt cj;=20 mm 

Mit dem optischen Simulator wurde weiter die Frage unter
sucht, wieweit die Signalqualität- das Signal/ Rausch-Ver
hältnis - Einfluß hat auf die Tiefenortung der Fehler
anzeigen . Dazu wurden die ungestörten Signale mit einem 
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Abb. 16 
Kreuzkorr. mit Rauschanteil, Objekt cj;=20 mm 

Rauschsignal überlagert (Abb. 15). Auch die Korrelation 
der gestörten Signale zeigt eine ausreichend gut inter
pretierbare Spitze (Abb. 16). Damit ist sichergestellt, daß 
auch unter realen Verhältnissen, d.h. bei Signalen, die durch 
Quantenrauschen und Oberflächenstrukturen gestört sind, 
eine sichere Tiefenbestimmung möglich ist. Die Arbeiten 
werden derzeit an Muster-Objekten fortgeführt . 

Wir glauben , daß dieser kurze Abriß der aktuellen Ent
wicklungen in der Radiographie zeigt , daß es sich hier um 
ein sehr modernes und praxistüchtiges Verfahren der zer
störungsfreien Prüfung handelt. Welche der zahlreichen 
neuen Möglichkeiten sich durchsetzen werden, hängt sicher
lich damit zusammen, welcher Stellenwert den Aspekten 
"Sicherheit" und "Qualität" in der deutschen Wirtschaft 
der nächsten Jahre zugemessen wird. 
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Inhaltsangabe 

Fußbodenheizung als Bestandteil einer Zentralheizung - prinzipieller Aufbau, Verlegesysteme und Rohrführung - Beanspru
chungen der Rohre aus Verlegung und Betrieb - geeignete Werkstoffe: Kopolymerisiertes Polypropylen, Polybuten und ver
netztes Polyethylen - Gasdurchlässigkeit und Korrosion. 

Fußbodenheizung - Kunststoffrohre - Polybuten - Polyethylen - Polypropylen - Naßverlegung - Trockenverlegung -
Gasdurchlässigkeit 

Einleitung 

Die Aufgabe einer Heizung besteht darin, an kalten Tagen 
einen Raum so zu erwärmen, daß der Mensch sich in diesem 
Raum wärmephysiologisch behaglich fühlt. Heute gehören 
zentrale Heizungsanlagen praktisch zur Standardausrüstung 
jedes neuen Gebäudes; sie haben die Einzelraumheizung mit 
einer Feuerstelle in jedem Raum längst abgelöst. Das Prinzip 
bei der Zentralheizung ist, die Wärmeerzeugung nur an einer 
Stelle durchzuführen, und die Wärme von dort zu den zu 
heizenden Räumen zu transportieren. Dort muß die Wärme 
durch Heizkörper oder Heizflächen an die Raumluft abgegeben 
werden. 

Eine Fußbodenheizung kommt nur als Bestandteil einer 
Zentralheizung in Frage. Die gesamte Bodenfläche übernimmt 
dabei die Aufgabe des Raumheizkörpers. 

Die von einem Heizkörper an die Raumluft abgegebene 
Wärmemenge ist proportional der Oberfläche des Heizkörpers 
und der Temperaturdifferenz zwischen Heizkörperoberfläche 
und Raumluft. Bei Vergrößerung der Heizkörperoberfläche, 
wie z. B. beim Übergang von einem Raumheizkörper auf die 
Heizfläche einer Fußbodenheizung, kann also die Temperatur
differenz verringert werden, d. h. bei gleicher Raumtemperatur 
genügt eine niedrigere Heizwassertemperatur. Damit nehmen 
die Wärmeverluste längs der Rohrleitung und- abhängig von 
der Betriebsweise - die Kesselverluste ab. Andererseits 
entstehen beim Betrieb einer Fußbodenheizung höhere 
Verluste, weil die Heizfläche an der Grenze des beheizten 
Raumes liegt. Diese Verluste sind dann besonders groß, wenn 
der angrenzende Raum unbeheizt ist, wie z. B. ein Kellerraum 
im Einfamilienhaus. Durch diese Grenzfläche geht natürlich 
auch dann Wärme verloren, wenn der beheizte Raum statt mit 
einer Fußbodenheizung mit Raumheizkörpern ausgerüstet ist; 
diese Verluste sind aber erheblich kleiner, weil die Temperatur 
der Grenzfläche um 10 bis 20 K niedriger ist, wenn sie nicht als 
Heizfläche eingesetzt wird. 

Nach der Prinzipstudie Niedertemperaturheizung [ 18] wird eine 
Einsparung von Primärenergie bei Einsatz einer Fußbodenhei
zung z. B. im Falle eines Einfamilienhauses nur bei zusätzlicher 
Wärmedämmung und abgesenkter Raumtemperatur ( 18 11 20°C) 
erreicht. 

• Vortrag, gehalten auf der 29. Sitzung des Kuratoriums der BAM am 
II. November 1981. 
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Es gibt aber andere Gründe, die für die Wahl einer 
Fußbodenheizung sprechen. Da ist die Annehmlichkeit, eine 
Fläche, die man am häufigsten berührt, gut temperiert zu 
haben . Dazu gehört, daß die Raumluft unabhängig von Ort 
oder Höhe ziemlich gleichmäßig temperiert ist. Dies läßt uns 
einen auf 18 °C erwärmten Raum mit Fußbodenheizung als 
ebenso angenehm empfinden wie einen auf 20 °C erwärmten 
Raum mit Heizkörpern. Als wohl wesentlichster Vorteil ist zu 
nennen, daß man wegen der niedrigeren Heizwassertemperatur 
von 30 bis 45 °C eine Wännepumpe als Wärmeerzeuger 
einsetzen und in einem günstigen Arbeitsbereich betreiben 
kann. 

Aufbau einer Fußbodenheizung 

Bei einer Fußbodenheizung wird das Heizwasser zur 
Wärmeabgabe an den Estrich durch ein Rohrleitungssystem 
geführt, das entweder im Estrich oder unter dem Estrich 
angeordnet ist. Nach dieser Anordnung unterscheidet man 
Naß- und Trockenaufbau. Beim Naßaufbau wird das als 
Heizregister verlegte Rohrsystem vollständig im Estrichmörtel 
eingebettet. Beim Trockenaufbau wird das Heizregister 
vollständig unterhalb des Estrichs angeordnet; in diesem Fall 
kann also außer dem üblichen Naßestrich auch ein 
Trockenestrich verwendet werden. 

Nonaufbau Trockenaufbau 

Abb. 1 
Aufbausysteme der Fußbodenheizung 

Nach der Anordnung der Rohre in einem Heizregister kann 
man nach paralleler und reversierender Rohrführung unter
scheiden. Diese unterschiedlichen Anordnungen führen auch 
zu einem unterschiedlichen Temperaturverlauf auf dem Boden. 



Abb. 2 
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Einfluß der Rohrführung auf die Bodentemperatur 

Nur mit reversierender Rohrführung erzielt man eine 
annähernd konstante Bodentemperatur. Die parallele Rohr
führung dürfte deshalb Sonderfällen vorbehalten bleiben. 

Beanspruchungen der Rohre im Heizregister 

Bei der Werkstoffauswahl für die Rohre des Heizregisters muß 
der Konstrukteur abschätzen, welche Beanspruchungen auf das 
Rohr wirken werden und welche Werkstoffe diesen Beanspru
chungen gewachsen sind. Die bisher gesammelten Erfahrungen 
sprechen für die Eignung der Werkstoffe Polypropylen
Copolymerisat (PP-C), Polybuten (PB) und vernetztes 
Polyethylen (VPE). Nur selten werden auch Rohre aus 
Polyethylen hoher Dichte (HDPE) und aus Polypropylen
Homopolymerisat (PP) verwendet. Selbstverständlich eignen 
sich auch Rohre aus Metalten für diese Anwendung, doch sollen 
sie in diesem Zusammenhang nicht berücksichtigt werden. 

An den Rohren einer Fußbodenheizung treten Beanspruchun
gen auf, die aus der Verlegung herrühren, und solche, die durch 
den Betrieb bedingt sind. Beim Verlegen werden die Rohre um 
90 bis 180 ° gebogen. Beim Aufheizen und beim Abkühlen 
wirken infolge der Temperaturänderungen unterschiedliche 
Wärmedehnungen von Rohr und Estrich, und beim Betrieb 
wirken Druck und Temperatur des Heizungswassers sowie 
mögliche Zusatzstoffe und eine Temperaturdifferenz über der 
Dicke der Rohrwand. 

Die Beanspruchung der Rohre in den Bögen stellt einen 
typischen Biegerelaxationsfall dar. Näherungsweise kann das 
zeitabhängige Biegemoment aus 

Mb ""' k ERohr(Eb, 8, T) I 

berechnet werden. Darin bezeichnet R den Biegeradius, E den 
Relaxationsmodul (ersatzweise den Kriechmodul) und I das 
Flächenträgheitsmoment des Rohrquerschnitts. Von den 
Rohrherstellern werden zur Begrenzung der Biegebeanspru
chung die Biegeradien auf Werte :2: 8mal Rohrdurchmesser 
festgelegt; nur für vernetztes Polyethylen (VPE) werden auch 
kleinere Biegeradien zugelassen. 

Wärmespannungen können sowohl aufgrund einer Tempera
. turdifferenz zwischen innerer und äußerer Rohroberfläche als 
auch aufgrund unterschiedlicher Wärmedehnungen des Rohres 
und des ihn umschließenden Estrichs entstehen. 

Die Spannungen aufgrund der Temperaturdifferenz 6. T über 
der Wanddicke können näherungsweise aus 

E· a · t.T a ::::<+"'-------
a, t - 2 ( 1 - p) 

berechnet werden, wenn man den zeitabhängigen Modul E und 
die Wärmedehnzahl a für die mittlere Wandtemperatur und 

den Kurzzeitwert der Querdehnzahl J.1. einsetzt. Diese 
Spannungen sind im allgemeinen wegen der geringen 
Temperaturdifferenz vernachlässigbar klein. 

Für die Abschätzung der Wärmespannung aufgrund unter
schiedlicher Wärmedehnung von Estrich und Rohr genügt es, 
wenn man den Zustand bei Inbetriebnahme der Anlage 
betrachtet. Beim Aufheizvorgang kann von einer unteren 
Temperatur von 15 °C und einer maximalen Betriebstempera
tur von 40°C an der Rohroberfläche ausgegangen werden. Die 
axiale Spannung am Rohr ergäbe sich aus 

aa = - ERohr 6. T (•!XRohr - aEstrich) 

mit dem Modul E des Rohrwerkstoffes und den Wärmedehn
zahlen a von Rohrwerkstoff und Estrich . 

Wird zur Heizwasserbereitung ein Heizkessel verwendet, dann 
kann mit einem höchstzulässigen Betriebsdruck von 3 bar 
(2,5 bar + 20 %) gerechnet werden. Daraus kann nach 

p (d - s) 
at = 2 s 

mit dem Druck p, dem Rohrdurchmesser d und der 
Wanddicke s die Umfangsspannung at in der Rohrwand infolge 
des Betriebsdruckes bestimmt werden . 

Naßverlegung Trockenverlegung Werkstoff 

Beanspruchungs- Spannung N/ mm2 Spannung N/ mm2 

ursache 

Innendruck at (1 ,6) at 1,6 alle 

Verlegung in "' 12 "' 12 PP,C 
Bögen ab "' 10 ab "" 10 PB 
R = 150 mm "' 6 "" 6 VPE 

Wärmedehnung aa,t ± 4,0 - PP -C 
Estrich/ Rohr ± 1,2 - PB 

± 3,8 - VPE 

Tabelle 1 
Vergleich der Beanspruchungen von Rohren 18 x 2 in Fußbodenheizungen 

Für einen Überblick darüber, welche Größe die genannten 
Beanspruchungen erreichen, werden sie in der Tabelle 1 für ein 
als Beispiel gewähltes Rohr 18 x 2 gegenübergestellt, und zwar 
getrennt nach Naß- und Trockenverlegung des Heizregisters. 
Für die Berechnung der Biegespannung aus der Verlegung der 
Rohre in Bögen wurde jeweils der Kriechmodul für 20°C und 
eine Belastungszeit von 104 h verwendet. Beim Übergang auf 
eine Betriebstemperatur von 40 °C wird derselbe Wert des 
Kriechmoduls bereits nach etwa 500 h beim PP bzw. 10 h beim 
PB und VPE erreicht. 

Die aus dem Betriebsdruck herrührende Spannung kann bei 
naßverlegten Rohren größtenteils unberücksichtigt bleiben, da 
diese Beanspruchung im allgemeinen auf den Estrich 
abgetragen wird. Das trifft natürlich nicht bei der Trockenver
legung zu. Die aus der Verlegung in Bögen herrührende 
Biegebeanspruchung ist die höchste Beanspruchung beim Naß
und beim Trockenaufbau. Sie relaxiert jedoch und liegt deshalb 
in der angegebenen Größe nur in der ersten Zeit nach der 
Verlegung vor. Durch Erhöhung der Temperatur, wie z. B. bei 
Inbetriebnahme de'r Anlage, wird der Relaxationsvorgang 
beschleunigt. Die Spannung aufgrund der unterschiedlichen 
Wärmedehnung von Estrich und Rohr ist beim Aufheizen als 
Druckspannung von untergeordneter Bedeutung, zumal sie 
dann bei Betriebstemperatur nach relativ kurzer Zeit relaxieren 
dürfte; beim Abkühlen liegt eine Zugspannung vor, die bei der 
tieferen Temperatur langsamer relaxiert, aber wegen der 
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langsamen Abkühlung des Estrichs auch nur allmählich 
aufgebaut wird. 

Unter den genannten Gesichtspunkten muß das im Trockenver
fahren eingebaute Rohr als das am höchsten beanspruchte 
angesehen werden, da bei ihm die aus dem Betriebsdruck 
herrührende Spannung nach der Inbetriebnahme ständig wirkt. 
Für diesen Fall wäre also eine Lebensdauerabschätzung an 
Hand der gebräuchlichen Zeitstand-Diagramme sinnvoll, die 
für alle drei Werkstoffe eine Lebensdauer von mindestens 50 
Jahren bei hohem Sicherheitsfaktor (s = 5) erwarten läßt. 
Versuche, die im Rahmen eines Forschungsvorhabens im 
Süddeutschen Kunststoff-Zentrum (SKZ), Würzburg durchge
führt wurden, haben diese Annahme bestätigt. Dort wurden 
Rohre aus den drei Werkstoffen PP-C, PB und VPE in 
Systemen mit Naßverlegung und Trockenverlegung unter 
simulierten Betriebsbedingungen untersucht. Beim Naßverlege
system wurde kein Rohr innerhalb des Estrichs undicht; Brüche 
traten nur außerhalb des Estrichs in den Zuleitungen auf. Beim 
Trockenverlegesystem traten Brüche in den Rohren aus allen 
drei Werkstoffen ein, bei PP-C und VPE in geraden und 
gebogenen Rohrbereichen nach den Zeiten, die auch bei 
Zeitstand-Versuchen am geraden Rohr erzielt wurden; beim PB 
dagegen traten die Brüche in den Rohrbögen und bereits nach 
61 h unter denselben Bedingungen auf, unter denen gerade 
Rohre Standzeiten von I 000 h erreichten. 

Wenn man sich die Lage der Versuchsergebnisse (L =System
versuch, 60°C, X= Zeitstand-Innendruckversuch am geraden 
Rohr, 60°C) im Zeitstand-Diagramm (Abb. 3 bis 5) im 
Vergleich zu den Betriebsbedingungen (40°C, 1,6 N/mm2 

entsprechend 3 bar in einem Rohr 18 x 2) vergegenwärtigt, wird 
deutlich, daß PB-Rohre trotzdem keinesfalls als ungeeignet 
angesehen werden müssen. 

Tendenzen der Entwicklung 

Die Entwicklung verläuft offenbar in Richtung vermehrter 
Anwendung von Fußbodenheizungen. Die bisherige Entwick
lung hat von 1977 bis 1980 einen drastischen Zuwachs für die 
Warmwasserfußbodenheizung von 5% auf 25% Marktanteil 
gebracht (Hamich). Unter den im Einsatz befindlichen 
Rohrwerkstoffen wird eine Verschiebung der Marktanteile 
zugunsten der Rohre aus vernetztem Polyethylen erwartet, die 
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inzwischen außer nach dem seit 1968 eingeführten Engel
Verfahren (Peroxidvernetzung) auch nach anderen Verfahren 
(Silan-, Strahlen- und Azo-Vernetzung) wirtschaftlich herge
stellt werden können. 

Zum Abschluß seien noch zwei Nachteile angesprochen, die 
einer Fußbodenheizung mit Kunststoffrohren anhaften. Der 
erste ist durch den Kunststoff bedingt. Er liegt in der 
Gasdurchlässigkeit der Kunststoffe. Hier interessiert in erster 
Linie der Sauerstoffanteil, der beim Betrieb der Fußbodenhei
zung zusammen mit einem Heizkessel wegen seiner Korrosions
wirkung an Eisenwerkstoffen gefürchtet ist. In Untersuchungen 
der MP A Dortmund wurden für verschiedene Heizungsrohre 
folgende "Permeationskoeffizienten" in der Dimension 
p.g · mm2 /1 h bar bei 25 °C ermittelt: 

Copol. Polypropylen A 20/2 
Copol. Polypropylen B 20/2 
Polyethylen A 18/2 
Polyethylen B 17/1 
Aluminium-ummanteltes Copol. Polypropylen 20/2 

2900 
3420 
2000 
4470 
< 30 

Bei 40°C sind diese Werte etwa dreimal so groß. Daraus kann 
man abschätzen, daß in einer Anlage mit 20 000 m Rohr 
(~ beheizte Grundfläche von 2 500 bis 3 000 m2

) bei 40 °C im 
Laufe eines Jahres etwa 16,5 kg Sauerstoff aufgenommen 
werden. Diese Menge reicht aus, um etwa 43 kg Eisen in Rost 
(Fe3Ü4) umzuwandeln. 

Untersuchungen der Universität Hannover an Rohren aus 
strahlenvernetztem, peroxidisch vernetztem und unvernetztem 
Polyethylen sowie an Rohren aus Polypropylen-Copolymerisat 
und aus Polybuten haben ergeben, daß das strahlenvernetzte 
PE sich anders verhält, als die übrigen Werkstoffe. Durch das 
strahlenvernetzte PE permeiert nur etwa die Hälfte der Menge 
Sauerstoff, die durch alle anderen Kunststoffe permeiert. 

Eine andere, bei allen Rohrwerkstoffen anwendbare Möglich
keit, die Sauerstoffpermeation einzuschränken, ist das 
Umhüllen der Rohre mit Aluminiumfolie; dadurch kann die 
Sauerstoffpermeation auf etwa 1 % reduziert werden. 

Der zweite Nachteil ist durch das System bedingt. Die 
Fußbodenheizung verursacht höhere Kosten als eine Heizung 
mit Raumheizkörpern, die mit derselben Heizwassertempera
tur betrieben wird. Nach der bereits erwähnten Niedertempera-
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Abb. 3 
Zeitstand-Innendruckfestigkeit von Rohren 
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Standzeit I 

Abb. 4 
Zeitstand-Innendruckfestigkeit von Rohren 
aus PB 

Standzeit I 

Abb. 5 
Zeitstand-Innendruckfestigkeit von Rohren 
aus VPE 



turstudie betragen die Kosten der Installation eines Heizsy
stems mit _ Fußbodenheizung 175 % der Kosten eines 
Heizsystems mit Raumheizkörpern. Und die Jahresgesamtbe
triebskosten eines Heizsystems mit Fußbodenheizung betragen 
noch 145% derjenigen eines Heizsystems mit Raumheizkör
pern. Das gilt unter der Voraussetzung, daß bei der Heizung mit 
Raumheizkörpern eine Raumtemperatur von 20°C, bei der 
Heizung mit Fußbodenheizung eine Raumtemperatur von 
18 °C gehalten wird und basiert auf den Preisen von 1978. Für 
denjenigen, der bereit ist, die genannten Mehrkosten zu tragen, 
bringt die Fußbodenheizung einen beachtlichen Komfortge
winn. 
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Permeationsverhalten von Kunststoff-Dichtungsbahnen als Deponiebasis
abdichtung gegenüber organischen Lösungsmitteln *) 

Von ORR Dr,,lng. Hans August und Chem.-lng. (grad.) Renate Tatzky, Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM). Berlin 

DK 628.496: 691.587 : 678.6-416: 

Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 12 (1982) Nr . 1\ S. 9/14 

Manuskript-Eingang 25. Januar 1982 

Inhaltsangabe 

Der Schutz der Umwelt, vor allem des Grundwassers, vor schädigenden Rückständen der Industrie und der allgemeinen Lebens
haltung ist das Ziel geordneter Deponien. Die Deponien werden immer häufiger mit Kunststoff-Folien als Sperrschicht versehen, 
um das Eindringen der vielfältigen organischen Flüssigkeiten, Lösungsmittel oder auch von Schwermetallen in das Erdreich oder 

sogar in das Grundwasser unterhalb der Deponien zu verhindern. 

Obwohl diese Folien als flüssigkeitsdicht gelten, können durch Diffusionsvorgänge Stoffe aus der Deponie in den Boden gelangen, 

die den Nutzen der Deponie mindern oder aufheben können. 

Deponie - Müll - Sickerwasser- Grundwasser - Umweltschutz - handelsübliche Kunststoffbasisabdichtungen - Permeation

organische Lösungsmittel- Meßmethoden (Vakuum/Helium) - Versuchsergebnisse 

In den letzten Jahren werden in zunehmendem Umfang 
Kunststoff-Folien großflächig als Deponie basisabdichtungen 
eingesetzt. Dabei handelt es sich vornehmlich um Folien 
aus Polyethylen (PE), Polyvinylchlorid (PVC), chloriertem 
Polyethylen (PEC), Ethylen-Copolymerisat mit Bitumen 
(ECB) und Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymeren (EPDM) 
mit Wanddicken zwischen 0,8 und 3 mm. Derartige Folien 
gelten als " dicht" gegen flüssige Medien, sofern sie gegen 
diese beständig sind. Die Erfahrung zeigt nun , daß dicht 
nicht heißt, daß überhaupt kein Stofftransport durch die 
Folien hindurch stattfindet. Bekannte Beispiele aus der 
Praxis besti;tigen diese Aussage: 

*) Vortrag BAM-Kolloquium vom 30. September 1981 

In geschlossenen Reservekraftstoffkanistern aus PE ändert 
sich bei längerer Lagerungsdauer durch selektive, d.h. bevor
zugte Permeation leichter Bestandteile die Zusammen
setzung des Benzins. Weitere Beispiele aus den Bereichen 
chemischer Apparatebau oder Lagerung und Transport 
wassergefährdender Flüssigkeiten sind Rohre, Behälter mit 
tragenden Wänden aus Stahl oder GFK (Glasfaserverstärkter 
Kunststoff), die zum Schutz mit Kunststoffauskleidungen 
(Liner) versehen, trotzdem in einigen Fällen nach gewissen 
Betriebszeiten an der Innenseite der tragenden Wandung 
Korrosionserscheinungen zeigten. 

übersetzt auf den Einsatz von Folien als Basisabdichtungs
mittel flir Hausmüll- und Industriemüll-Abdichtungsdeponien 
heißt das, daß auch hier mit Restdurchlässigkeiten für die 

9 



an der Deponiebasis anzutreffenden Flüssigkeiten (vor allem 
sog. Sickerwasser) zu rechnen ist. 

In diesem Zusammenhang werden im Rahmen eines For
schungsvorhabens (Umweltbundesamt- UBA-) an handels
üblichen Kunststoff-Bahnen Permeationsraten, d.h. Stoff
durchlässigkeiten bezogen auf die Fläche des Abdichtmittels 
und die Einwirkungszeit bestimmt. Als Flüssigkeiten dienen 
neben Sickerwasser, organische Lösungsmittel, deren Ge
mische und wässrigen Lösungen. 

Ziel der Arbeiten ist es, Grundlagen zu liefern, die es er
lauben, Dauerbelastungen des Erdreiches bzw. des Grund
wassers unterhalb von Deponien abzuschätzen. Wenn hier 
von Dauerbelastung die Rede ist, so ist an Zeiträume von 
50 bis I 00 Jahren zu denken. 

Bevor im weiteren auf die Meßmethode und die ersten 
Versuchsergebnisse eingegangen wird, sollen ein paar Aus
führungen über den Aufbau von Mülldeponien folgen: Dies 
wird die Funktion der Kunststoff-Folie als Deponiebasis
abdichtung noch etwas klarer machen. 

Den prinzipiellen Aufbau einer Deponie zeigt Ab b. 1. Die 
Deponie ist hier im abgeschlossenen Zustand dargestellt, wie 
er im allgemeinen nach ca. !Ojährigem Betrieb vorliegt. Von 
oben nach unten, die rekultivierte, eingegrünte Deckschicht, 
der eigentliche Müllkörper und das Dichtungssystem, auf 
das noch eingegangen wird. 

Abb. 1 
Prinzipieller Aufbau einer abgeschlossenen Deponie 

Durch Eindringen von Oberflächenwasser, insbesondere von 
Niederschlagswasser, in den Müllkörper entsteht beim Durch
gang und Aufnahme von Abbauprodukten das, was man 
Sickerwasser nennt, eine übelriechende, mit hohen Schad
stoffanteilen angereicherte wässrige Flüssigkeit, vor der der 
Deponieuntergrund geschützt werden muß. Diesen Schutz 
übernimmt das sich an den eigentlichen Müllkörper anschlie
ßende Dichtungssystem, dessen Aufbau inAbb. 2 dargestellt 
ist. An die abgelagerten Abfälle (Müllkörper) schließt sich 
eine Schutzschicht an, die z.B. aus zerkleinertem Feinmüll 
bestehen kann und deren wesentliche Funktion darin be
steht , die eigentliche Dichtung vor sperrigem Müll, vor Fahr
zeugen und Kompaktoren (Müllverdichter), die zur Müll
einbringung eingesetzt werden, zu schützen. - Die Aufgabe 
der Drainschicht einschließlich Drainstrang ist es, anfal
lendes Sickerwasser abzuleiten und einen Aufstau von 
Sickerwasser zu verhindern. - Schließlich folgt die eigent-
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Dichtung 

künstliche { 
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natürliche 
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Drainschicht 
Drainstrang 
Drainschicht 
Stütz-bzw. 
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schicht 

Kunststoffbahnen (PE,PEC,PVC .. ) oder 
vor Ort aufgebrachte Bitumendecke 
oder · 

Bodenmaterialien mit ausreichend 
hohen Ton-und Feinschluffanteilen 

Schematische Darstellung eines Dichtungssystems 

liehe Abdichtung, die auf dem vorbereiteten Untergrund 
(Rohplanum, Feinplanum) aufliegt und recht unterschied
lich hergestellt sein kann. Handeit es sich um eine natürliche 
Dichtung, so besteht die Dichtung aus Bodenmaterial mit 
ausreichend hohen Ton- und Feinschluffanteilen. Sind na
türliche Abdichtungsmaterialien nicht kostengünstig verfüg
bar, werden künstliche Dichtungen in Form von aufge
brachten Bitumenschichten oder handelsüblichen Kunst
stoffbahnen aus PE, PEC, PVC, ECB und EPDM eingesetzt. 
Von letzteren soll im folgenden ausschließlich die Rede sein. 

Abb. 3 zeigt die Herstellung einer PVC-Basisabdichtung; 
PVC-Bahnen werden durch Quellschweißen miteinander ver
bunden. Abb. 4 zeigt die Verlegung der am häufigsten ein
gesetzten Folien, einer Folie aus hochmolekularem PE, die 
als vorkonfektionierte Bahnen in Größen bis zu 10m Breite 
und I 00 m Länge (2 bis 2,8 mm dick) angeliefert werden. 
Vor Ort werden die Bahnen im Extrusionsschweißverfahren 
zusammengefügt. 

Die A bb. 5 zeigt, daß zwischen den theoretischen Anfor
derungen für die Verlegung der Kunststoffabdichtungs
bahnen und der in der Praxis realisierbaren Ausführung 
erhebliche Abweichungen bestehen. Eine dieser Anforde
rungen ist, daß die Folie möglichst eben mit einem Gefälle 
hin zum Sickerwassersammelkanal verlegt wird (s. Abb. I). 
Wie schon erwähnt , soll dies im Zusammenspiel mit der 
Drainschicht einen Aufstau von Sickerwasser und, damit ver
bunden, übermäßige Schadstoffanreicherungen im Sicker
wasser und hydrostatische Drücke auf die Kunststoff
Folie möglichst verhindern . 

Stehende Regenpfützen auf der Abdichtung, Abb. 5, bewei
sen, daß auch beim späteren Betrieb der Deponie groß
flächige Flüssigkeitsansammlungen an der Oberfläche der 
Dichtung zu erwarten sind. Kommen im praktischen Betrieb 
noch örtliche Setzungen des Untergrundes hinzu, so muß 
sogar mit drückendem Sickerwasser gerechnet werden. 

Dies macht deutlich, welche zentrale Funktion innerhalb 
des Dichtungssystems die Kunststoff-Basisabdichtung be
sitzt, um das Erdreich vor den zahllosen Schadstoffen, die 



sich im Sickerwasser von Hausmülldeponien integral an
. reichem oder im Falle von Industriemüll oder Sonder
deponien örtlich mehr oder weniger konzentriert vorliegen 
können. 

Abb. 3 
Herstellung einer PVC-Basisabdichtung 

Abb. 4 
Verlegung einer PE-Basisabdichtung 

Abb. 5 
Regenpfützen auf Kunststoffabdichtungsbahn 

Definitionsgemäß können auf Hausmülldeponien neben den 
reinen Abf'lllen des Haushaltes auch Sperrmüll , Markt
abfälle, Straßenkehricht, Garten- und Parkabfälle und im 
großen Umfang hausmüllähnliche Gewerbeabfälle gelagert 
werden. Dies macht klar, daß die Palette der gelagerten Ab-

fälle und damit verbunden die der Schadstoffe außer
ordentlich breit ist. Sie reicht von der nicht aufgebrauchten 
Zahnpastatube über Waschpulverreste, das nicht vorschrifts
mäßig abgelieferte Altöl vom letzten Ölwechsel bis hin zu 
Anstrichmittelresten von der letzten Wohnungsrenovierung. 
Nach dem gegenwärtigen Umfang der Eingangskontrollen ist 
es auch nicht auszuschließen, daß es zur unerlaubten Ab
lagerung von Fässern mit Lösungsmittelresten oder Altöl 
kommt, wobei dies noch relativ harmlose Beispiele sind, 
wenn man an die Giftmüllskandale erinnert, über die in der 
Vergangenheit von der Presse herich tet wurde. 

Bei der Industriemüll-Deponie kann gegenüber der Hausmüll
Deponie als Vorteil angesehen werden, daß man die ge
lagerten Schadstoffe in der Regel kennt. Nachteilig ist dafür, 
daß die Schadstoffe hier häufig in konzentrierter Form ab
gelagert werden . 

Will man Aussagen über Schadstoffbelastungen des Erd
reiches unterhalb von Deponien erhalten , so müssen zwei 
Dinge vorausgesetzt werden : 

a) Der Werkstoff der Basisabdichtung ist beständig gegen 
alle an der Deponiebasis auftretenden Stoffe. 

b) Die Basisabdichtung ist frei von R issen, Poren, Mikro
poren*) und undichten Schweißnähten, so daß für einen 
Durchtritt von Schadstoffen allein die Permeation auf
grundvon Diffusionsvorgängen übrig bleibt. 

Wie kann man sich unter diesen Umständen anschaulich 
einen Stofftransport durch die Folien vorstellen? Das Feh
len von Poren heißt nicht , daß keine molekularen Zwischen
räume existieren. Diese muß man sich nach der Theorie der 
"Freien Volumina" (Buede, Doolittle, Cohen, Fujita u.a .) 
als nicht statisch vorstellen. Sie unterliegen durch ther
mische Bewegungen der Molekülsegmente dauernden Ver
änderungen , d.h. "Hohlräume" entstehen und verschwinden 
im polymeren Werksto ff fortgesetzt. Damit entsteht fol
gendes Permeationsmodell: 

Das an die Folienoberfläche herangeführte niedermolekulare 
Schadstoffmolekül wird je nach Affinität an der Oberfläche 
absorbiert , man sagt auch gelöst. Aufgrund eigener ther
mischer Bewegungen (Schwingungen um eine Gleichge
wichtslage) kann das Schadstoffmolekül immer dann , wenn 
ein "Hohlraum" geeigneter Größe in geeignetem Abstand 
vorhanden ist, mit Sprungfrequenzen bis zu l 01 3 Hz den 
Platz wechseln. In den frei gewordenen Plat z springt dann 
wiederum aus Richtung höherer Teilchenkonzentration ein 
Schadstoffmolekül nach und es entsteht eine Wanderung 
von Schadstoffmolekülen von Orten hoher Konzentration 
(Deponieseite) zu Orten niedriger Konzentration (Folien
rückseite). An der Folienrückseite erfolgt Desorption und 
Übergang der Schadstoffmoleküle in das Erdreich. 

Sollen Permeationsraten an handelsüblichen Folien experi
mentell bestimmt werden , so sind im Hinblick auf den 
Einsatzzweck der Folien als Deponie-Basisabdichtung und 
der Fragestellung nach der verbleibenden Dauerkontamina
tion des Untergrundes durch diffundierende Schadstoffe 
zwei Dinge von entscheidender Bedeutung: 

a) Die Wahl des oder der Permeenten; 

*) Bei dicken Kunststoff-Folien (0,8 mm bis 3 mm dick) können 
Poiseuille' sche und Knudsen-Strömung, die beim Gastransport 
durch poröse Membranen eine Rolle spielen, unberücksichtigt 
bleiben. 
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b) die Wahl des experimentellen Versuchsaufbaus ein
schließlich der Wahl der Rand bedingungen. 

Zur Wahl des Permeenten 

Art und Konzentration der Permeenten sollten möglichst so 
gewählt werden, daß die Verhältnisse an der Deponiebasis 
weitgehend simuliert werden. 

Sickerwasser direkt und ausschließlich in die Untersuchun
gen einzubeziehen war nicht sinnvoll , weil es das re
präsentative Sickerwasser im Sinne einer Prüfflüssigkeit 
nicht gibt. 

Die Eigenschaften eines Sickerwassers sind vom Alter, von 
der Art der Deponie und sogar innerhalb einer Deponie vom 
Ort und vom Entnahmezeitpunkt abhängig. Erschwerend 
kommt noch hinzu, daß eine willkürlich genommene Stich
probe wegen laufender aerober und anaerober Umsetzungen 
dauernder Veränderungen unterliegt. Eine Stabilisierung ist 
nur bedingt möglich. 

Daher wurden eine Reihe organischer Substanzen zur 
Permeation herangezogen, mit deren Vorhandensein auf 
einer Deponie und als Bestandteil im Sickerwasser ge
rechnet werden muß. 

Als Auswahlkriterien für die Permeenten dienten neben der 
Gefährlichkeit der Stoffe für das Grundwasser*) auch Art 
und Menge an jährlich produzierten bzw. verwendeten 
Lösungsmitteln und deren Rückstände (z .B. Xylol, Toluol 
in der Anstrichmittelindustrie). 

Weiterhin wurde der Einfluß dieser Lösungsmittel auf die 
Kunststoff-Basisabdichtung berücksichtigt, wobei Fragen 
wie Extraktion von Additiven, bei den PVC-Folien z.B. die 
Weichmacher, wesentlich waren. 

Nicht zuletzt muß ein Überblick über das Permeationsver
halten wesentlicher Stoffklassen (Ester, Ketone, Alkohle 
usw .) gewonnen werden, um grundsätzliche Aussagen über 
das Permeationsverhalten handelsüblicher Kunststoff-Folien 
machen zu können. Das Ergebnis der Auswahl der Permeen
ten zeigt Tabelle 1. 

Tabelle I 
Ausgewählte Permeenten 

Toluol 

Xylol 

Aceton 

Methanol 

Essigsäure 

Essigsäureethylester 

i-Octan 

Tetrachlorkohlenstoff 

Ch loroform 

Trichlorethylen 

Tetrachlorethylen 

Chlorbenzol 

Formaldehyd 

*) USA-Handbuch 5/ 78, Gefährliche Stoffe in Sonderabfällen; 
Katalog wassergefa:ludender Stoffe, August 1980, UTSW Nr. 12 ; 
UBA, Materialien 2/ 76, Lösemittel und lösemittelhaltige Rück
stände . 
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Obwohl das konzentrierte Auftreten dieser Medien an der 
Basisabdichtung als die Ausnahme bezeichnet werden muß, 
wurden, soweit die Beständigkeit der Folie es zuließ , auch 
für konzentrierte Lösungen Permeationsraten ermittelt. 
Hierzu konnten nur Polyethylenfolien (HDPE) eingesetzt 
werden. 

Für alle anderen Fälle werden 5 %ige Lösungen in Wasser 
bzw ., soweit die Löslichkeit darunter lag, gesättigte wässrige 
Lösungen zur Permeation gebracht. 

Zur Wahl des Versuchsaufbaus 

Die Meßmethode mußte sicherstellen , daß nicht nur Ein
stoffsysteme, sondern auch Mehrstoffsysteme wie Gemische 
org. Lösungsmittel und wässrige Lösungen org. Lösungs
mittel qualitativ und quantitativ untersucht werden konn
ten, um besonders selektive Permeationsvorgänge studieren 
zu können . - Einfache gravimetrische Verfahren, ähnlich 
wie DIN 52532 sie für die Permeation von Kraftstoffen an
gibt , schieden damit von vornherein aus. 

Neben diesen Forderungen an die Leistungsfähigkeit der 
Meßapparatur waren es vor allem folgende Dinge , die den 
Versuchsaufbau bestimmten: 

Es sollten im Sinne einfacher bekannter Lösungen der 
Fick'schen Gesetze exakte reproduzierbare Randbedingun
gen gewählt werden. 

Dafür bot sich eine Versuchsanordnung an , wobei auf der 
einen Seite der Folie eine konstante Konzentration c 1, auf 
der anderen Seite der Folie möglichst die Konzentration 
c2 = 0 garantiert war. 

Übersetzt in die Praxis der Deponiebasisabdichtung bedeutet 
c2 = 0, daß das, was aus der Folie austritt, abtransportiert 
wird und in den mehr oder weniger feuchten Boden gelangt. 

Die Randbedingung c2 = 0 kann experimentell sauber er
reicht werden, indem man an der Folienrückseite entweder 
ein Inertgas vorbeiführt oder ein mäßiges Vakuum anlegt. 
Beide haben die Funktion , die permeierte Flüssigkeit von 
der Folienrückseite abzutransportieren. 

Beide Meßmethoden ergeben die gleichen Permeationsraten 
und können prinzipiell als gleichwertig angesehen werden. 
Bei der Vakuummethode ist lediglich zu beachten, daß die 
Permeationsraten mit einem Faktor korrigiert werden 
müssen, da die wegen des Unterdruckes notwendige vakuum
seitige Abstützung der Folie durch ein Sieb eine effektive 
Verringerung der Folienoberfläche zur Folge hat. 

Wegen der großen Dicken der Folien (0,8 mm bis 2,8 mm) 
waren lange Induktionszeiten zu erwarten. Dies ist jeweils 
die Zeit , bis zu der sich zeitlich konstante Verhältnisse einge
stellt haben (stationärer Zustand). Es wurde daher eine dis
kontinuierliche Meßmethode gewählt , wobei der abtrans
portierte Permeent eingefroren wurde und dann zu be
liebiger Zeit mit Hilfe der Gas-Chromatographie (GC) quan
titativ bestimmt werden konnte. 

Die Induktionszeiten (Anlaufphasen) können abhängig von 
der Art des Folienmaterials, der Dicke, der Art und der 
Konzentration des Permeenten zwischen 4 Tagen und 
8 Wochen betragen. 

Abb. 6 zeigt den experimentellen Aufbau, wobei zur Ab
saugung des Permeenten von der Folienunterseite Vakuum 
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Abb. 6 
Permeationsmeßanordnung 

(10-2 mbar bis 10-1 mbar) eingesetzt wird . Links in der Abb. 
ist die Permeationszelle zu sehen. Die Zelle besteht aus 
nichtrostendem Stahl und ist weitgehend aus käuflichen 
Teilen der Firma Leybold-Heraeus aufgebaut. Zwischen 
Ober- und Unterteil der Zelle ist die zu untersuchende 
Kunststoff-Deponiebasisabdichtung eingespannt, die von 
oben mit der Flüssigkeit beaufschlagt wird und an der 
unten das Vakuum angelegt wird. Letzteres dient allein zum 
Transport des Permeenten in die Kühlfalle und damit zur 
Sicherstellung der Randbedingung C2 = 0 auf der Folien
rückseite. Darüber hinaus hat das Vakuum auf den Per
meationsvorgang keinen Einfluß. In der Tiefkühlfalle (N2 
flüssig) wird der Permeent quantitativ ausgefroren, von wo 
er zur Ge-Analyse entnommen werden kann. 

Wegen der langen Induktionszeiten ist die Meßapparatur 
mit insgesamt 14 Permeationszellen bestückt. 

Versuchsergebnisse (Konzentrierte, org. Lösungsmittel) 

Abb. 7 zeigt am Beispiel Toluol/2 mm-PE-Folie den prin
zipiellen Verlauf der permeierten Stoffmenge als Funktion 
der Zeit. Nach einer gewissen Anlaufzeit stellt sich der 
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Permeentenmenge als Funktion der Zeit 
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stationäre Zustand ein, für den die Permeationsrate ermit
telt werden kann. 

Abb. 8 zeigt am Beispiel zweier Polyethylenfolien, wie sich 
die Permeationsraten in Abhängigkeit von der Foliendicke d 

· und vom Permeenten ändern. 

Bei Tetrachlorethylen ergeben sich durch die höhere Chlo
rierung des Ethylens und das sperrigere Molekül gegenüber 
dem Trichlorethylen deutlich geringere Permeationsraten. -
Auch im Falle von Toluol und Xylol kommt der sterische 
Einfluß in den Permeationsraten deutlich zur Wirkung. 

Im Verlauf der Kurven ist klar zu erkennen, daß die 
Permeationsrate I mit zunehmender Foliendicke überpro
portional verringert wird. Die einfache Lösung desFick'schen 
Gesetzes, nach der man zwischen I und 1/d Proportionalität 
erwartet (Lineares Konzentrationsgefälle, mit D = const.) 
gilt offensichtlich nicht. Eine Übertragung von bekannten 
Permeationsraten, ermittelt an dünnen Folien (d zwischen 
20 und 50 j.(m), auf dicke Folien ist offensichtlich nicht 
möglich. 

Interessant ist auch, daß zwei von der mittleren Molmasse 
ähnliche HDPE-Folien mit annähernd gleichen Rußgehalten 
trotzdem stark unterschiedliche Permeationsraten zeigen. 
Als Ursache wird eine unterschiedliche Kristallisation ver
mutet. 

Versuchsergebnisse (Org. Lösungsmittel, gesättigt in Wasser) 

Erste Meßergebnisse an PE-, PVC-, PEC-, ECB- und EPDM
Folien mit 0 ,05 %iger Lösung Toluol in Wasser und 0 ,02 % 
Xylol in Wasser ergeben Permeationsraten zwischen 2 und 
12 gf m 2 

• d , die gegenüber den reinen Lösungsmitteln ledig
lich um den Faktor 10 bis 50 niedriger liegen. Die Messungen 
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Abb. 9 

Sickerwasser 
vor der 
Permeation 

Gas-Chromatogramme von Sickerwasser 

Sickerwasser 
nach der 
Permeat1on 

zeigen deutlich, daß auch bei sehr geringen Konzentrationen 
der Kohlenwasserstoffe im Wasser durch selektive Permeation 
diese in wesentlichen Mengen durch die Folie wandern. 

Versuchsergebnisse (Sickerwasser) 

Obwohl es das repräsentative Sickerwasser nicht gibt, wur
den mit einem Sickerwasser Permeationsmessungen durch
geführt. Hierzu wurde eine teilweise Stabilisierung durch 
Zugabe von Natriumazid erreicht. 

Das Ergebnis dieser Untersuchung ist in Abb. 9 dargestellt. 
Zwei Gas.Chromatogramme von Sickerwasser vor und nach 
der Permeation durch eine 2 mm PVC-Folie sind über
einandergelegt . Auch hier ist zu erkennen, daß einige 
Komponenten bevorzugter permeieren als andere. Die je
weils zuzuordnenden Peaks sind durch A/A' , B/B' ..... ge
kennzeichnet. 

Die Versuche werden fortgesetzt . 

Beschaffenheit teerölgetränkter Buchenschwellen nach 1 Ojähriger 
Gebrauchsdauer im tropischen Regenwaldklima *) 

Von RD Dr. Hans-Joachim Petrowitz, Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) , Berlin 

DK 625.142.215(213.56) : 67.4.031 .12 : 584.41 (213.56) 

Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 12 (1982) Nr. 1 S. 14/16 

Manuskript-Eingang 12 . Januar 1982 

Inhaltsangabe 

Buchenschwellen, die mit einem um Anteile des mittleren und höheren Siedebereichs angereicherten Steinkohlenteeröl mit größe
ren Aufnahmemengen als nach den Vorschriften der Bundesbahn imprägniert VI.Orden waren, sind im Gleis einer stark befahrenen 
Erzbahnstrecke im tropischen Regenwald Liberias verlegt VI.Orden. An ausgesuchten Schwellen ist nach verschieden langer Liege
dauer im Gleis die Menge, Verteilung und chemische Zusammensetzung des Steinkohlenteeröls bestimmt worden . Die erzielten 
Ergebnisse zeigen zwar einen Einfluß des tropischen Klimas auf die Alterung des Teeröls, sie zeigen aber auch, daß von dem ver
wendeten schwereren Teeröl eine lange Beständigkeit der Wirkung zu erwarten ist, so daß damit getränkte Buchenschwellen für 
den Einsatz in tropischen und heißen Gebieten bestens geeignet sind. 

Buchenholzschwellen- Steinkohlenteeröl- Gebrauchsdauer-tropischesKlima- chemische Analysen 

Einleitung 

Auf europäischen Eisenbahnstrecken haben sich mit Stein
kohlenteeröl getränkte Buchenschwellen seit vielen Jahr
zehnten bestens bewährt. Die Gründe für diesen lang
anhaltenden Schutz der Buchenschwellen durch das Teeröl 
im Gegensatz zu Schwellen aus Kiefernholz sind ebenso be
kannt (H.-J. Petrowitz u . G. Becker 1964 , G. Becker u . 
H.-.J . Petrowitz 1965) wie die Tatsache, daß bestimmte 
Anteile im mittleren und höheren Siedebereich des Teeröls 
eine besondere Bedeutung für eine gute und langanhaltende 
Wirksamkeit besitzen. Es lag daher der Gedanke nahe, die 
chemische Zusammensetzung des Teeröls durch eine gewisse 
Vermehrung entsprechender Verbindungsgruppen noch wei
ter zu verbessern , um einen optimalen Schutzeffekt zu er
zielen. Damit würden sich für die Buchenschwelle auch 
Anwendungsmöglichkeiten unter erschwerten klimatischen 
Bedingungen beispielsweise in Ländern mit tropischen 

*) Kurzfassung eines Vortrages zum BAM-Sonderkolloquium am 
25 . November 1981 
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Temperaturen und einer besonders starken Gefährdung 
durch holzzerstörende Pilze und Termiten ergeben . Für 
derartige Gebiete erschien ferner eine Erhöhung der Teeröl
Ein bringmenge zweckmäßig. 

In früheren Jahren ist z.B. Eichenholz mit Teeröl-Behandlung 
nach Afrika geliefert worden. Wegen unzureichender Schutz
behandlung hat es sich aber dort nicht bewährt (G. Becker , 
M. Fougerousse, L . Lebacq, R . Lindgren u . F. Oliaro 1963). 

Im Jahre 1969 konnte dann in Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Bundesbahn , der Firma K. Richtberg , Bingen, 
und der Verkaufsvereinigung für Teerölerzeugnisse Essen 
eine Gelegenheit wahrgenommen werden , teerölgetränkte 
Buchenschwellen in Liberia in einem küstennahen Regen
wald-Gebiet zu erproben. Die Schwellen wurden in einer 
stark befahrenen, etwa 70 km langen Erzbahnstrecke, die 
von einer Eisenerzmine der Ba ng Mining Company zum 
Hafen von Monrovia führt , eingebaut. Das tropische Klima 
und die starke Beanspruchung des Gleises ergab eine drei
fach vergrößerte Belastung als etwa in Deutschland und 
stellte somit zugleich eine Zeitraffung für den Praxisversuch 



dar , bei dem man unter gemäßigten Temperaturen erst nach 
Jahrzehnten ein Ergebnis erwarten könnte. 

Durchführung der Versuche 

Insgesamt 660 Eisenbahnschwellen aus Buchenholz (Fagus 
sylvatica L.) wurden nach dem Doppel-Rüping-Verfahren 
nach Bundesbahnvorschrift jedoch mit höheren Aufnahme
Mengen und mit einem durch Zusatz von Teerölfraktionen 
des mittleren und hohen Siedebereichs veränderten Stein
kohlenteeröl getränkt. Als Soll-Aufnahmen wurdenjeweils 
für die Hälfte der Schwellenzahl rd. 220 und 320 kg/ m3 

Holz vorgesehen. Die Tränkungen erfolgten in je 2 Tränk
zügen, bei denen sich folgende mittlere Teeröl-Aufnahmen 
ergaben: 

198 kgf m 3 (Tränkzug II) 
266 kg/m 3 (Tränkzug I) 

232 kgfm 3 

3 07 kg/m 
3 

( Tränkzug III) 321 kg/m 3 

335 kg/m 3 (Tränkzug IV) 

Die Schwellen wurden einzeln zum Bestimmen des Teeröl
Gehaltes gewogen. 

Das für die Tränkung verwendete Steinkohlenteeröl hatte 
folgende Kenndaten: 

Dichte bei 20 oc 

Siedeverlauf: 
Beginn 
bis 300 oc 
bis 355 oc 

Kristallisa tio nsb eginn 
Benzol-Unlösliches 
Wasser-Gehalt 
Phenol-Gehalt 

1, 114 gfml 

235 °C 
30 % 
70 % 

+ 9 oc 
Spuren 
0,1 % 
3,2 % 

Von den so getränkten Schwellen wurden 596 Stück in das 
Gleis eingebaut , während der Rest unter Dach gelagert 
wurde , um später als Reserve für die zu Analysenzwecken 
ausgebauten Schwellen nach Versuchszeiten von zwei, fünf 
(G. Becker u . H .-J. Petrowitz 1976 , H.-J. Petrowitz u . 
G. Becker 1976) und zehn Jahren dienen zu können. 

Die Versuchsstrecke liegt etwa 30 km von Monrovia ent
fernt. Zu beiden Seiten befindet sich tropischer Regenwald. 
Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt in diesem Gebiet 
27 oc. Die jährliche Regenmenge liegt zwischen 4000 und 
5000 mm. 

Die zur Analyse des Teeröl-Gehaltes und der Teeröl-Zu
sammensetzung dienenden Proben wurden aus der Schwel
lenmitte, 30 cm von den inneren Schwellenschrauben und 
20 cm von der Schwellenkante entfernt entnommen. 

Die Bestimmung der in den Proben enthaltenen Teeröl
Menge erfolgte nach Extraktion mit Chloroform. Zur 
.Analyse der chemischen Zusammensetzung diente die Gas
Chromatographie (mehrkernige aromatische Kohlenwasser
stoffe, verschiedene heterocyclische Verbindungen) und die 
Dünnschicht-Chromatographie (Phenole) (H.D . Sauerland 
1963 , H.-J. Petrowitz 1967). 

Un tersuchnngs-Ergebnisse 

In jeweils 2 Schwellen eines jeden Tränkzuges ist der 
Teeröl-Gehalt und die chemische Zusammensetzung des 

Teeröls nach d er Tränkung und nach 2, 5 und 10 Jahren 
Gebrauchsdauer im Gleis bestimmt worden. 

Die durchschnittliche Abnahme des Teeröl-Gehaltes aus den 
Schwellen der Tränkzüge I und II mit den geringeren Auf
nahme-Mengen betrug nach 2 Jahren 8 %, nach 5 Jahren 18 % 
und nach 10 Jahren 2 7 %. Überraschenderweise ergaben 
sich dagegen bei den Schwellen der Tränkzüge 111 und IV 
hohe Anfangsverluste an Teeröl, doch im weiteren zeit
lichen Ablauf der Untersuchungsdauer konnte praktisch ein 
Stillstand der Teerölverlus te beobachtet werden . So betrug 
die durchschnittliche Teeröl-Abnahme nach 2 Jahren 14,8 %, 
nach 5 Jahren 15 % und nach 10 Jahren 16,2 % (s. Abb. 1). 
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Abb. 1 

5 Jahre 10 Jahre 
L1 eged auer der Schwellen 

Durchschnittliche Abnahme an Steinkohlenteeröl nach verschiedener 
Liegedauer der Buchenschwellen im Gleis 

Nach der Tränkung ist in den äußeren Holzschichten der 
Schwellen ein höherer Teeröl-Gehalt fe stzustellen als im 
Schwelleninneren. Von den Teerölverlusten sind zunächst 
vor allem die äußeren Bereiche der Schwellen betroffen. 
Nach 2 Jahren hatte sich dort der Gehalt an Naphthalin , an 
Methyl-substituierten N aphthalinen und auch an Fluoren 
deutlich verringert. Nach 5 und 10 Jahren traten dann auch 
in tieferen Holzbereichen der Schwellen merkliche Verluste 
auf. Diesen Abnahmen entspricht eine relative Zunahme im 
Bereich der höhersiedenden Verbindungen wie z.B . An
thracen, Phenanthren, Fluoranthen und Pyren. Nach 5 J ah
ren war auch ein deutlicher Verlust an Phenolen festzu
stellen . 

Die Verdunstungs-Verluste an Fluoren, das besonders mit 
Wasserdampf flüchtig ist , unterscheiden sich auffallend 
beim Vergleich mit analytischen Befunden bei Buchen
schwellen, die 25 Jahre in MitteJ-Europa im Gleis gelegen 
haben (H.-J. Petrowitz u . G . Becker 1964, G. Becker u. 
H.-J. Petrowitz 1965, H . Broese van Groenou 1973, 
A. Osusky u . H.H. Bosshard 1977). Hier zeigt sich be
sonders deutlich der Einfluß des tropischen Klimas, das 
infolge hoher Temperatur und Feuchtigkeit einen der 
Wasserdampf-Destillation vergleichbaren Effekt hervorruft . 

Im Gegensatz zu zahlreichen anderen, ebenfalls in der Erz
bahnstrecke verlegten Buchenschwellen, die mit einem ge
bräuchlichen Steinkohlenteeröl nach Bundesbahn-Vorschrift 
in der danach üblichen Behandlungsweise getränkt waren 
(175 kg/ m3 

- 230 kgfm 3 Aufnahme-Menge) und schon 
nach 5 Jahren besonders von holzzerstörenden Pilzen be-
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fallen waren (G. Schulz 1976), befanden sich die Versuchs
schwellen mit Spezial-Behandlung - besonders die Schwel
len der Tränkzüge 111 und IV - in ausge zeichnetem Zustand . 
Auch nach l 0 Jahren Gebrauchsdauer k onnten durch
schnittliche Teerölgehalte von 200 kg/ m3 ermittelt werden . 

Diese Menge reicht mit großer Sicherheit für einen Schutz 
gegen Pilze und Termiten aus . Die Erhöhung der Einbring
mengen und die Veränderung der Teeröl-Zusammensetzung 
haben also den erwarteten Erfolg einer ausgeprägten Ver
besserung des Schutzes erbracht. Der Gedanke an einen 
Export von teerölgetränkten Buchenschwellen aus Europa 
in heiße Gebiete anderer Kontinente ist somit nicht ab
wegig, zumal es zahlreichen Ländern an Holz fehlt bzw. 
manche tropischen Länder dann eigene Holzarten ander
weitig nutzen könnten. 
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Jahreszeitliche Veränderungen chemischer und physikalischer 
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Inhaltsangabe 

Als Entscheidungshilfe für die Wahl des Fällungszeitpunktes von Eichenholz wurden die Veränderungen der chemischen Zusam
mensetzung und der physikalischen Eigenschaften an Bohrkernen untersucht , die in monatlichen Abständen aus Eichenbäumen 
entnommen wurden. Es zeigte sich, daß die betreffenden Eigenschaften sich sowohl im Splint- als auch im Kernholz im Verlaufe 
eines Jahres verändern. Nach Fällung des Baumes setzen sich die Änderungen im lagernden Rundholz und in trocknenden Brettern 
fort. Der Fällungszeitpunkt eines Baumes ist daher für die untersuchten Holzeigenschaften von sekundärer Bedeutung. 

Eichenholz- chemische Holzzusammensetzung-Holzfeuchtigkeit-Schwindung- Raumdichte- Holzlagerung 

Eichenholz wird traditionell im Winter eingeschlagen und 
bis zur Bearbeitung in Rinde gelagert. Wegen des zuneh
menden Maschineneinsatzes in der Forstwirtschaft geht man 
aus Kostengründen mehr und mehr zur ganzjährigen Baum-

fällung über. Es ist daher notwendig, zu untersuchen , welche 
Auswirkungen auf die Holzeigenschaften damit verbunden 
sind. 

Versuchsdurchführung 

*) Kurzfassung eines Vortrages zum BAM-Sonderkolloquium arn 
25. November 1981 
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Die Untersuchungen wurden an etwa 120jährigen Eichen im 
Forstamt Grunewald durchgeführt. Aus ihnen wurden in 



monatlichen Abständen Bohrkerne entnommen, die für 
chemische Analysen und physikalische Messungen dienten. 

Versuchsergebnisse 

Chemische Zusammensetzung 

Die Veränderung des Wasser- sowie des Benzol/Ethanol
Extraktes von Splint- und Kernholz geht aus Abb. 1 hervor. 
Beide Extraktarten verändern sich im Splint und Kern in 
unterschiedlicher Weise. Der Wasser-Extraktgehalt des S plin
tes beträgt von Januar bis März rund 4 % gegenüber etwa 5% 
während der übrigen Jahreszeit. Der Benzol/Ethanol-Ex
traktgehalt erhöht sich von 4% im Oktober auf etwa 7% im 
Februar und geht bis zum Juni auf 3,5 %zurück. Im Kern
holz ist der Wasser-Extraktgehalt im Februar mit über 11 % 
um 40 % höher als im Oktober. 
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)fnderung des Extraktgehaltes von Splint- und Kernholz eines 
Eichenbaumes im Verlaufe eines Jahres 

A bb. 2 zeigt diejahreszeitliche Veränderung des Lignin- und 
Hemicelluloseanteils im Splintholz. Der niedrigste Lignin
wert mit 20 % ist im Februar, der höchste mit 33% im Mai 
zur Zeit des Laubaustriebs vorhanden; danach fällt der Wert 
wieder und erreicht im Herbst dieselbe Höhe wie ein Jahr 
zuvor. Es handelt sich jedoch nicht um den reinen Lignin-
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Abb. 2 
Änderung des Lignin- und Hemicellulosengehaltes von Eichen
Splintholz im Verlaufe eines Jahres 

wert, sondern um einen Lignin/Kohlenhydrat-Komplex, der 
aus Lignin und verschiedenartigen Zuckern besteht. Offen
sichtlich ist der Komplex zur Zeit des Laubaustriebs am 
umfangreichsten; er vermindert sich kontinuierlich bis zum 
Ende der Vegetationszeit. Spiegelbildlich dazu verhält sich 
die Veränderung des Hemicellulosengehalts. Auch im Kern
holz vollziehen sich ähnliche Umwandlungen, deren Aus
maß jedoch nur etwa 1/ 4 derjenigen im Splintholz beträgt. 
Der Gehalt an a-Cellulose des Splint- und Kernholzes bleibt 
mit 37,7 ± 0,8 % bzw. 37,1 ± 0,9 % während des ganzen 
Jahres konstant. 

Physikalische Eigenschaften 

Der Feuchtigkeitsgehalt des Eichenholzes im Frischzustand 
ändert sich im Laufe eines Jahres nicht signifikant. Er be
trägt im Splint zwischen 89 und 102 % und im Kern 88 
bis 92%. 

Die Ausgleichsfeuchtigkeit bei Trocknung im Klima 20 oc 
und 86 % relative Luftfeuchtigkeit ist für Splint- und Kern
holz, das zu verschiedenen Jahreszeiten dem Baum entnom
men wurde, wesentlich verschieden. In Abb. 3 sind diese 
Feuchtigkeitswerte des Holzes für die Jahre 1978, 1979 und 
1980 angegeben. In allen drei Jahren liegen die Gipfelwerte 
der Ausgleichsfeuchtigkeit im Februar. Danach geht diese 
linear bis zum Tiefstpunkt im Sommer zurück. Der Knospen
aufbruch im Mai hat ebensowenig wie der Laubfall im 
Oktober eine sprunghafte Änderung im Kurvenverlauf zur 
Folge. Diese äußerlichen Erscheinungen sind nur zeitwei
liger Ausdruck der laufenden Veränderungen im Holzinnern. 
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Abb. 3 
Holzfeuchtigkeit von Eichen-Splintholz nach Trocknung bei 20 °C 
und 86 % relativer Luftfeuchtigkeit. Monatliche Entnahme in den 
Jahren 19 78 bis 1980. 

Auch die Raumdichte des Holzes (Abb. 4) hat ihren Höchst
wert im Februar; sie nimmt dann im Splintholz bis zum 
Sommer beständig um etwa 5 % ab. Im Kernholz beträgt 
die Verminderung 2,5 %. Diese Abnahme ist eine Folge der 
Auslagerung von Reservestoffen, die in die Krone zur Bil
dung der Knospen und Blätter verlagert werden. 
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Abb. 4 
Jahreszeitliche Veränderung der Raumdichte des Splint- und Kern
holzes in einem Eichenbaum während der Jahre 19 78 bis 1980 

Als Folge der beschriebenen Veränderungen der chemischen 
und physikalischen Holzeigenschaften wird das Schwind
vermögen des Holzes beeinflußt. Signifikante Unterschiede 
bestehen jedoch nur für Splint- und nicht für Kernholz. 
A bb. 5 zeigt die jahreszeitliche Änderung der Gesamt
schwindung ßr und der Teilschwindung in vier ausgewählten 
Feuchtigkeitsbereichen für die Jahre 1978 bis 1980. In allen 
drei Jahren ergeben sich übereinstimmende Werte. Die Ge
samtschwindung ist jeweils im Februar am geringsten; sie 
nimmt dann bis zum Zeitpunkt des Laubaustriebs Anfang 
Mai um etwa 13 % zu und bleibt während des Belaubungs-
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Jahreszeitliche Veränderung der Schwindung von Kern- und Splint
holz in einem Eichenbaum während der Jahre 1978 bis 1980 

zeitraumes auf dieser Höhe. Nach dem Laubfall geht die 
Schwindung wieder bis zum winterlichen Tiefstwert zurück. 

In den einzelnen Teilbereichen der Schwindung nehmen die 
jahreszeitlichen Änderungen einen unterschiedlichen Ver
lauf. Ihre relative Größe ist im Bereich 86 bis 65 % r.L. am 
ausgeprägtesten, wo sie von Februar bis Juni von 0,3 % auf 
0,6% um 100% steigt. 

Die hiermit im lebenden Baum nachgewiesenen Änderungen 
setzen sich auch nach der Fällung im lagernden Rundholz 
und im trocknenden Brett fort. In A bb. 6 ist z.B. der jahres
zeitliche Verlauf der Ausgleichs-Holzfeuchtigkeit bei 20 oc; 
86. % für einen Baum und für ein in Rinde lagerndes Rund
holz dargestellt; daraus geht die synchrone Übereinstim
mung beider Veränderungen hervor. 

Schlußfolgerungen 

Die Untersuchungen haben gezeigt, daß sich die chemischen 
und physikalischen Holzeigenschaften im Splint und Kern 
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von Eichenholz im Verlaufe eines Jahres ändern. Der Monat 
Februar hat in dieser Entwicklung eine besondere Bedeu
tung: Zu diesem Zeitpunkt bestehen Maxima bzw. Minima 
bei den Wasser- und Benzol/Ethanol-Extrakten, der nie
drigste Lignin/Kohlenhydrat-Wert, die höchste Raumdichte 
und Ausgleichsfeuchtigkeit IP86 und die geringste Schwin
dung. Es hat den Anschein , daß in diesem Hochwintermonat 
ein Endzustand im Jahreszyklus erreicht ist, und im wei
teren Jahresverlauf beginnt wieder die Vorbereitung auf die 
Blatt-, Trieb- und Jahrringbildung. Sie ist gekennzeichnet 
durch Veränderungen im Extraktgehalt, Zunahme des 

Abb. 6 
Jahreszeitliche Veränderung der Desorptions· 
Holzteuch tigkeit nach Trocknu ng bei 20 °C und 
86 % relativer Luftfeuchtigkeit für Splint· und 
Kernholz aus einem lebenden Baum und aus 
lagerndem Rundholz 

Lignin/Kohlenhydrat-Wertes, Abnahme der Raumdichte 
und der Ausgleichsfeuchtigkeit IP86 sowie Zunahme der 
Schwindung. 

Die Vorgänge beruhen vermutlich auf enzymatisch gesteuer
ten Reaktionen, die temperaturabhängig sind , da sie auch 
im lagernden Rundholz ablaufen. Der Fällungszeitpunkt 
eines Baumes ist daher für die untersuchten Holzeigen
schaften von untergeordneter Bedeutung; wichtiger ist viel
mehr der Zeitpunkt der Bearbeitung und Trocknung des 
Holzes. 

Diffusion und Löslichkeit von Chrom-51 in Silbereinkristallen *) 

Von G. Neumann (a), M. Pfundstein ( b) und P. Reimers (c) 

(a) Institut für Physikalisch e Chemie der Freien Universität Berlin 

(b) Standard Elektrik Lorenz, Berlin 

(c) Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), Berlin 

DK 543.53 : 539.122 : 539.219 .3 : 541 .8.012 .2 : 546.57 : 546.76.027.51 

Amts· und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 1 2 ( 1982) Nr. 1 S. 19/21 

Die als Matrixmaterial dienenden Silbereinkristalle mit 
einem Durchmesser von etwa 10 mm wurden nach der 
Czochralski-Methode in einer Atmosphäre von 104 pa 
Wasserstoff aus 6 N Silber (Demetron Hanau) gezogen. In 
den fertigen Kristallen wurden mit Hilfe der Photonen
aktivierungsanalyse folgende Verunreinigungen gefunden: 
0,7 Gewichts-ppm Sauerstoff, 0 ,5 Gewichts-ppm Stickstoff 
und 3 Gewichts-ppm Kohlenstoff. Qualitativ konnten mit 
Hilfe der Spektralanalyse Spuren von Palladium und Kupfer 
nachgewiesen werden ( < 10 Gewichts-ppm). Mit Hilfe einer 
langsam laufenden Diamantsäge wurden von den stabför
migen Einkristallen 3 mm dicke Scheiben abgeschnitten. 
Deren Stirnseiten wurden dann mechanisch und chemisch 
poliert. Die Versetzungsdichte wurde durch Ätzen in einer 
Mischung aus Ammoniak und Wasserstoffperoxid zu 2000 
bis 5000 cm-2 bestimmt. Der Tracer Cr-51 (Halbwertzeit 

*) Kurzfassung einer Arbeit in: 
Physica status solidi (a) 64, S. 225 - 232 

Manuskript-Eingang 7. Januar 1981 

28 Tage) wurde aus reinem Chrom durch Reaktorbestrah· 
lung hergestellt. Die spezifische Aktivitä t betrug ungefähr 
7 x 107 Bq/ mg . Aktivitäten von einigen lOs Bq (ent
sprechend einer Schichtdicke von wenigen 1 Otel }1m) wurden 
im Vakuum (10-3 pa) auf die Oberfläche einer Stirnseite 
aufgedampft. Die galvanische Abscheidung von Chrom auf 
Silber erwies sich als ungeeignete Methode , da die abge
schiedenen Schichten sehr unhomogen waren, was auto
radiographisch nachgewiesen wurde. Die Proben wurden 
einzeln oder paarweise unter Vakuum in Quarzampullen 
eingeschmolzen ; die Diffusionsglühungen wurden in einem 
gut geregelten Rohrofen fllr 7 x 103 bis 3 x lOs sec bei Tem
peraturen zwischen 976 und 1231 K durchgeführt. Zur Tem· 
peraturmessung wurden kalibrierte Platin- Platinrhodium
thermoelemente benutzt. Nach der Glühung wurden die 
Mantelflächen der zylindrischen Proben um 1 mm im Durch
messer abgedreht , um Oberflächendiffusionseffekte auszu
schließen. Auf einem Metallmikrotron wurden dann parallel 
zu der Stirnfläche etwa 20 Stück 5 bis 10 }1m dicke Scheiben 
abgeschnitten. Die Schichtdicke der einzelnen Scheibchen 
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wurde durch Wägung bestimmt. Die Gamma-Aktivitäten der 
einzelnen Schnitte wurden in einem Bohrlochszintillations
zähler bestimmt. Für die Abklingkorrekturen wurde die 
Aktivität des 2. Schnittes als Standard benutzt. Die Ak
tivität der 1. Schicht erwies sich i.a. als zu groß, da die auf
gedampfte Chromschicht i.a. innerhalb der Diffusionszeit 
nicht vollständig aufgelöst wurde. 

Die Tracerkonzentration C(x) als Funktion der Eindring
tiefe x ist normalerweise durch die sog. Dünnfilmnäherung 
(1) gegeben. 

C(x, t) = c0 • exp ( - x2 / 4 Dt) (1) 

Dabei wird vorausgesetzt , daß die aufgebrachte Tracer
schicht unendlich dünn ist bzw. in einer sehr kurzen Zeit, 
verglichen zur Diffusionszeit , vollständig in der Matrix auf
gelöst wird . Im Falle der Fremddiffusion führt eine be
schränkte Tracerlöslichkeit cs für eine bestimmte Zeit t0 zu 
einer konstanten Oberflächenkonzentration. Wenn T 0 län
ger als die Diffusionszeit T ist, gilt als Lösung des 2. Fick
sch en Gesetzes [1 ] 

C(x, t) = Cs • erfc (x/2 • Jlli) (2) 

Es konnte gezeigt werden [2], daß Gleichung 2 bei den 
meisten Fremddiffusionssystemen gültig ist. Wegen der 
extrem kleinen Löslichkeit von Chrom gilt dies auch für das 
System Chrom-Silber. Die Gültigkeit von Gleichung 2 für 
die Chromdiffusion im Silber kann aus der Form der 
Eindringkurven abgeleitet werden. Aus einer Kurvenan
passung c (x , t) entsprechend Gleichung 1 bzw. 2 nach der 
Methode der kleinsten Fehlerquadrate folgt eine signifikant 
kleinere Standardabweichung für die Anpassung der Glei
chung 2 (A bb. 1 ). Gleichung 2 erlaubt nicht nur die Be
stimmung des Diffusionskoeffizienten D sondern auch der 
Löslichkeit cs. Wenn die spezifische Aktivität des Tracer
materials und damit die absolute Tracerkonzentration in 
einem beliebigen Abstand von der Oberfläche bekannt ist , 
kann cs aus der Extrapolation nach x = 0 bestimmt werden. 

10000 40000 10 0 

10 I 1 

QOI 

10 100 200 vm 
x-

Abb. 1 
Eindringkurven für die Diffusion von Cr in Ag entsprechend 
Gleichungen ( 1) und (2) 
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Löslichkeit von Cr in Ag im Temperaturbereich von 70 bis 960 °C 
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Die Löslichkeit von Chrom in Silber wurde zwischen 976 
und 1231 K bestimmt (Abb. 2). Wenn man die Löslichkeit 
cs durch den Sättigungsmolenbruch von Chrom Xcr ersetzt, 
ergibt sich folgende Temperaturabhängigkeit 

X =(l 620 +800) · (-(1,76 ±0 ,02)eV) (3) 
Cr - 500 exp kB •T 

Entsprechend Gleichung 3 liegt die Löslichkeit von Chrom 
in Silber im Temperaturbereich von 973 bis 1233 K zwischen 
1 und 100 ppm. Die Ergebnisse der einzelnen Diffusions
läufe sind in Tabelle 1 zusammengestellt. Wegen der ge-

Tabelle 1 
Diffusionskoeffizienten für 51 Cr in Silber-Einkristallen 

T [K] t[h] Der [ cm 2 /sec] error [%] 

1231 1,842 7.04. 10-9 2 

1223 2 .55 6.84 • 10-9 4 

1208.5 2.80 5.62. 10-9 5 

1185 .5 1.716 3.75 • 10-9 3 

1185.5 1.716 3 .74. 10-9 2 

1162 1.870 2.75 • 10-9 4 

1123 3.45 1.20. 10-9 5 

1083 7.30 4.82 • 10-10 6 

1063 15.8 3.98' 10-10 6 

1023 87.23 1.59 • 10-10 8 

980 69 .88 6.45 • 10-11 13 

976 72.0 5.90. 10-11 16 

976 72.0 5.58. 10-11 13 

ringen Löslichkeit von Chrom und deren starker Tem
peraturabhängigkeit nehmen der Meßbereich für cfcs und 
damit die maximale Eindringtiefe mit abnehmender Tem
peratur ab. Das führt zu einem starken Anstieg der 
statistischen Fehler in den Diffusionskoeffizienten mit ab
nehmender Temperatur (Tabelle 1 ). Die Arrheniuskurve 
des Diffusionskoeffizienten von Chrom in Silber ist in 
Abb. 3 dargestellt. Die Temperaturabhängigkeit kann wie 
folgt dargestellt werden: 

D _ (l 1 + 0,4). [- (2,00 ± 0 ,02) eV] 2 / 
Cr- , _ 0 3 exp k • T cm sec 

' B (4) 

Abb. 3 

D0 ~I 1.07 : ~.\1 cm 1/sec 
a = 1192.6:1.71 kJ /mal 

10' 11 L_ _ _L__...J._ _ _L.. _ _L _ _-'._~ 

8.0 8.5 9.0 IO' 9.5 10.0 10.5 K' 1 11.0 ,-
Arrheniusdarstellung des Diffusionskoeffizienten 



Die erhaltenen Resultate stehen im Widerspruch zu den 
gängigen FFemddiffusionsmodellen [3 , 4]. 
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Distribution of the local stress intensity factor in a CT
specimen performed by 3D-FE-Computations 
W. Bracks 
Res Mechanica Letters 1 (198 1), 17 5 - 178 

In der linear-elastischen Bruchmechanik wird der Spannungs
intensitätsfaktor K als charakteristischer Kennwert für die 
Materialbeanspruchung verwendet. Obwohl er ursprünglich 
zur Beschreibung des singulären Spannungsfeldes an der 
Rißspitze unter der Bedingung eines ebenen Spannungs
zustandes (ESZ) oder ebenen Verzerrungszustandes (EVZ) 
eingeführt wurde, ist das K-Konzept auch auf dreidimen
sionale Probleme übertragen worden. In diesem Falle muß 
man entweder einen Mittelwert von K angeben oder seine 
Verteilung entlang der Rißfront, den sog. lokalen Span
nungsintensitätsfaktor bestimmen. Dies kann z.B. durch 
dreidimensionale Finite-Elemente-Rechnungen unter Ver
wendung spezieller singulärer Rißspitzenelemente geschehen. 

Zur Bestimmung des lokalen K-Faktors in einer CT 100-
Probe wurden dreidimensionale Rechnungen mit dem 
Programmsystem ADINA durchgeführt und die Ergebnisse 
verschiedener Auswertungsmethoden verglichen. 

Der Spannungsintensitätsfaktor hat ein Maximum in der 
Mitte der Rißfront, wo näherungsweise die Bedingung eines 
ebenen Verzerrungszustandes erfüllt ist . Die Ergebnisse der 
K-Bestimmung aus dem Spannungsfeld und der aus dem 
Verschiebungsfeld unter EVZ-Bedingung in der Rißspitzen
umgebungunterscheiden sich nur geringfügig; sie liegen etwa 
4 - 6 % über dem Mittelwert nach ASTM. Zu den Proben
oberflächen hin fällt der K-Faktor ab und die aus dem 
Spannungsfeld gewonnenen Werte nähern sich denen aus 
dem Verschiebungsfeld unter ESZ-Bedingung. 

Ein deutlicher Unterschied zwischen der Spannungs- und 
der Verschiebungsmethode tritt allerdings unmittelbar an 
der Probenoberfläche auf, wo die aus dem Spannungsfeld 
gewonnenen K-Werte 34 % unter denen aus dem Verschie
bungsfeld (ESZ) liegen. Der Grund hierfür liegt im hohen 
Gradienten der Spannung Ozz in Dickenrichtung der Probe. 
Die Tatsache, daß Ozz am Rande aus Gleichgewichtsgründen 
Null werden muß, ist nicht gleichbedeutend mit der Exi
stenz eines ebenen Spannungszustandes; die ESZ-Lösung 
beschreibt also das Spannungsfeld an der Probenoberfläche 
nicht richtig. Ob der "lokale Spannungsintensitätsfaktor" 
eine physikalische Bedeutung auch für dreidimensionale 
Strukturen hat, ist deshalb nach wie vor zweifelhaft. 

Einfluß von Phosphaten und/oder Silikaten auf die durch 
Kupferionen ausgelöste Lochkorrosion in verzinkten Warm
wasserrohren 
W. Stichel 
Werkstoffe und Korrosion 3 2 ( 198 1) S. 19 - 30 

Anschließend an Untersuchungen zum kupferinduzierten 
Lochfraß in verzinkten Rohren sollte geprüft werden, ob 
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mittels der gesetzlich für die Nachaufbereitung von Trink
wässern zugelassenen Inhibitoren Phosphat und/oder Silikat 
eine positive Beeinflussung dieser in Mischinstallationen 
auftretenden Korrosionserscheinungen möglich ist. Die Ver
suche sind in Berliner Leitungswasser bei 65 oc in einer Um
laufapparatur über eine Laufzeit von zwei Jahren durch
geführt worden. Dosiert wurden o-Phosphat, p-Phosphat, 
Mischungen o/p-Phosphat, zwei Silikate als Natronwasserglas 
sowie eine Mischurig aus Silikat/Phosphat. 

Unter den gewählten Versuchsbedingungen wurde mit allen 
Inhibitoren eine Inhibition der Flächenkorrosion bei ver
zinktem Stahlrohr und Kupfer erreicht. Die besten Ergeb
nisse wurden mit Polyphosphat erreicht. Bei verzinktem 
Stahl und z.T. auch bei Kupfer bilden sich Schutzschichten 
erst nach 150- 200 Tagen. 

Die kupferinduzierte Lochkorrosion wird zwar von den 
meisten Inhibitoren bezüglich Lochzahl und -tiefe günstig 
beeinflußt, eine vollständige Unterdrückung gelingt jedoch 
nur mit dem Gemisch Silikat/Phosphat. Orthophosphat hat 
die geringste Wirkung. Auch diese Arbeit zeigt die Be
deutung von Phasengrenzen wie Luft /Wasser/Rohr oder 
Ablagerungen/Wasser/ Rohr als Keimbildner der Lochkorro
sion. 

Inhibitoren und Calzium bilden auf der primären Deck
schicht aus Zinkkorrosionsprodukten eine zweite, darüber
liegende Schicht, deren Ausbildung ftir die Schutzwirkung 
des Inhibitors verantwortlich ist. 

Die Untersuchungen haben außerdem gezeigt, wie bedeut
sam eine sachkundige und regelmäßige Wartung für die 
Funktionsfähigkeit einer Dosieranlage ist. 

Die Beurteilung von Wärmedämmverbundsystemen nach 
den Richtlinien der U.E.A.t.c. 
G. Fuhrmann 
Bauphysik 2 (1979) 

Unter Wärmedämmverbundsystemen werden im folgenden 
dünne Schichten kunstharzgebundener Putze auf bauwerksau
ßenseitig angebrachter Wärmedämmschicht verstanden. Für 
die hinter der Wärmedämmschicht liegende Konstruktion stellt 
eine derartige Lösung einen wirksamen Schutz vor Temperatur
einwirkung dar; andererseits werden an die auf der 
Wärmedämmschicht befindliche dünne Schicht erhebliche 
Anforderungen gestellt (Abb.). Die in der Regel oft nur bis zu 
5 mm dicke Kunstharzputzschicht - die Dicke ist vom 
verwendeten Größtkorn abhängig - ist wegen ihrer geringen 
Wärmekapazität und der geringen Wärmeleitung zur Unter
konstruktion erheblichen Temperaturbeanspruchungen ausge
setzt. 
Andererseits bietet sich das Wärmedämmverbundsystem 
hervorragend zur Verbesserung des Wärmeschutzes bereits 
bestehender Bauwerke oder zur Erfüllung erhöhter Wärme
schutzanforderungenvon Wänden an, denen lediglich statische 
Aufgaben zugewiesen wurden. 
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Schematische Darstellung außenseifiger Wärmedämmverbundsysteme 
mit mehr/agiger armierter Putzbeschichtung 

Es ist somit verständlich, daß die einschlägige Industrie sich seit 
Jahren bemüht hat, den Aufbau der Wärmedämmverbundsy
steme so zu verbessern, daß in der Anfangszeit aufgetretene 
Schadensfälle vermieden ~erden. Das gelang insbesondere 
durch eine sorgfältige Konzeption des Gesamtsystems, eine 
entsprechende Auswahl der verwendeten Baustoffe, deren 
Abstimmung aufeinander und durch besondere Anforderungen 
an die Ausführung. 

Nach dem heutigen Stand der Technik können bei Beachtung 
aller Besonderheiten Schäden vermieden und ein gutes 
Langzeitverhalten unter den gegebenen Witterungseinflüssen 
und den sonstigen Beanspruchungen erreicht werden. 

Trotzdem fehlten bisher einheitliche Kriterien und Anforderun
gen, denen ein Wärmedämmverbundsystem genügen sollte, um 
eine zufriedenstellende Dauerhaftigkeit erwarten zu lassen. Es 
lagen lediglich eine Vielzahl von Einzeluntersuchungen und 
Schadens- bzw. Bewährungserhebungen vor [I], die allerdings 
wesentlich zur positiven Entwicklung der Systeme beitrugen. 

Hier hat nun die U.E.A.t.c. (Union Europeenne pour 
l'Agrement technique dans Ia construction =Europäische 
Union für das technische Agrement im Bauwesen) den Versuch 
unternommen, durch die Erarbeitung von Richtlinien [2] eine 
Basis für die Beurteilung der Eignung von Wärmedämmver
bundsystemen zu schaffen. Diese Richtlinien bilden die 
Grundlage für die Erteilung von Agrements, sofern im 
Einzelfall die Ergebnisse der vorgesehenen Prüfungen und 
·Untersuchungen ein positives Gesamtbild des jeweiligen 
Systems ergeben haben. Das Agrement kann als Eignungsnach
weis für das untersuchte Wärmedämmverbundsystem angese
hen werden und gibt dem Verbraucher die Gewähr, daß das 
betreffende System in seiner Konzeption, seinen Bestandteilen 
und bei Beachtung aller sonstigen aufgeführten Besonderheiten 
dem derzeitigen Stand der Technik auf diesem Gebiet 
entspricht. Die U.E.A.t.c.-Richtlinie weist nachdrücklich 
darauf hin, daß die experimentellen Nachweise allein nicht als 
ausreichend angesehen werden können, sondern daß zusätzli-

ehe praktische Erfahrungen Berücksichtigung finden müssen. 
Ein besonderer Vorbehalt wird bei noch nicht hinreichend für 
dieses Anwendungsgebiet bewährten Wärmedämmstoffen 
gemacht. Hier haben aufgrund der langjährigen Praxisbewäh
rung Polystyrol-Hartschaumplatten einen eindeutigen Vor
sprung gegenüber anderen Materialien. 

Sicherheitstechnische Anforderungen sind im wesentlichen 
durch nationale Vorschriften geregelt. Die Ergebnisse von 
Haftversuchen werden den in DIN 1055, Teil 4- Windlasten 
- niedergelegten Sogbeanspruchungen gegenübergestellt, die 
Ergebnisse von Stoßversuchen ·geben einen Anhalt für die 
Einsatzbereiche. Für das Brandverhalten gilt DIN 4102, Teil I. 
Bei Bauwerken mit mehr als zwei Vollgeschossen ist dabei der 
Nachweis der Schwerentflammbarkeit (Klasse B l) für das 
System zu erbringen. Hierzu ist außerdem ein Prüfbescheid des 
Instituts für Bautechnik, Berlin, erforderlich. Das Verhalten 
des Wärmedämmverbundsystems sowie seiner Bestandteile -
insbesondere hinsichtlich des Langzeitverhaltens -wird durch 
eine Reihe von Einzelprüfungen untersucht. Im .Mittelpunkt 
steht die Untersuchung eines großformatigen Prüfkörpers 
(6m2 Fläche}, der zyklischen Beanspruchungen durch 
Temperatur und Wasser ausgesetzt wird. Auch hier wird dem 
Wärmedämmstoff Polystyrol durch vereinfachte Prüfkörper 
und Prüfungen ein Bonus eingeräumt. Einzelheiten zu den 
vorgesehenen Prüfungen können den U.E.A.t.c.-Richtlinien 
entnommen werden. 

Da die Richtlinien noch recht neu sind, müssen zunächst 
Erfahrungen gesammelt werden, um festzustellen, ob sie in 
ihrer bestehenden Form praktikabel sind und in welchen 
Punkten gegebenenfalls Verbesserungen eingearbeitet werden 
müssen. Ihr großer Vorteil besteht jedoch darin, daß sie von 
allen Instituten, die der U.E.A.t.c. angehören, in gleicher Weise 
angewendet werden. Sie leisten damit auf diesem Teilgebiet 
einen erheblichen Beitrag zur Harmonisierung von Bau- und 
Prüfvorschriften in Europa. Außerdem wird der grenzüber
schreitende Handel mit derartigen Systemen, die über ein 
Agrement nach den U.E.A.t.c.-Richtlinien verfügen, wesentlich 
erleichtert. 

Literatur 

[I] Überprüfung von Außendämmsystemen mit Styropor
Hartschaumplatten, H. Künzel und E. Meyer 

[2] U.E.A.t.c.-Richtlinien für die Erteilung von Agrements für 
außenseitige Wärmedämmverbundsysteme mit dünnen 
Putzen auf Wärmedämmaterial 

Untersuchungen über durch den Boden gekoppelte Wechsel
wirkungen zwischen benachbarten Kernkraftwerksbauten 
mit großer Masse bei seismischer Einwirkung 
W. Matthees und G. Magiera 
12 . Forschungskolloquium des Deutschen Ausschusses für 
Stahlbeton (März 1981) S . 107- 118 

Es werden Wechselwirkungseinflüsse von Kernkraftwerks
haupt- und -nebengebäuden unter horizontalen seismischen 
Erregungen mit dem Rechenprogramm FLUSH untersucht. 

Die Genauigkeit der mit FLUSH erzielbaren Ergebnisver
läufe wird durch die Überprüfung mit anderen geeigneten 
Verfahren einer methoden-kritischen Untersuchung unter
zogen. 

Der Wechselwirkungseinfluß wird durch eine parametrische 
Untersuchung der aus Boden , Hauptgebäude und Neben-
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gebäude bestehenden Systemabbildungen ermittelt . Es gel
ten folgende Annahmen: 

Die Bodenkennwerte sind zeitlich konstant . Der Un
kenntnis über das Zutreffen von realistischen, bean
spruchungsabhängigen Bodenwerten wird durch die Va
riation der maßgebenden Kenngrößen innerhalb der für 
sie zutreffenden Bandbreiten Rechnung getragen. 

Die Feinheit der strukturellen Abbildung des Haupt
gebäudes in Freiheitsgrade wird auf ein Minimum be
schränkt. Dabei wird darauf geachtet, daß die Eigen
frequenzen des Gebäudes in gleicher Weise wie die Eigen
frequenzen des Bodens im Bereich von 0 bis 10 Hz aus
reichend genau zu ermitteln sind. 

Die parametrische Untersuchung der Boden-Bauwerkstruk
tur erfaßt: 

3 über die Tiefe veränderliche Bodenkennlinien, 

2 Bodendämpfungen, 

4 Bodentiefen, 

4 Masseversionen des Hauptgebäudes, 

2 Elastizitätsmoduln des Hauptgebäudes. 

Der Einfluß der Dehnungsgeschwindigkeit auf das 
mechanische Verhalten von Betonstählen 
K. Berner 
12. Forschungskolloquium des Deutschen Ausschusses für 
Stahlbeton (März 1981) S. 181 - 195 

An unbearbeiteten Betonstahlproben der drei Betonstahlsorten 
BSt 420/500 RK, BSt 420/500 RU, BSt 1080/1320 wurden 
Zugversuche mit vier verschiedenen Dehnungsgeschwindigkei
ten (i = 5 · 10-5 bis 8.5 (s- 1

)) durchgeführt. 

Bei BSt 420/500 RK und BSt 420/500 RU ergab sich eine 
dehnungsgeschwindigkl;itsabhängige Steigerung der Streck
bzw. Fließgrenze sowie der maximalen Zugfestigkeit. Dieser 
Effekt trat bei BSt 1080/1320 nicht auf. Bei allen drei 
Betonstahlsorten zeigte sich mit steigender Dehnungsgeschwin
digkeit ein Zuwachs der plastischen Verformungsfähigkeit, der 
bei BSt 420/500 RK bei weitem am ausgeprägtesten auftrat. 
Allen drei Betonstahlsorten ist gemeinsam, daß eine 
Versprädung auch bei großen Dehnungsgeschwindigkeiten 
(i > 1 (s- 1

)) nicht auftrat. 

Abrutschen von U-Bahn-Abdichtungen - Experimentelle 
und rechnerische Simulation 
Ch. Herold, R. Müller, R. Rudolphi und E.-J. Vater 
Bitumen 43 (1981) H. 3, S. 81 - 89 

Ziel dieser Arbeit war es, grundsätzliche Aussagen zum Heul
und Abrutschverhalten von U-Bahn-Abdichtungen infolge 
Sonneneinstrahlung zu machen. Ausgangspunkt war ein 
aktueller Schadensfall. Hierzu sollte festgestellt werden, bei 
welcher Temperatur und nach wieviel Tagen die Wahrschein
lichkeit besteht, daß eine mehrlagige, auf die 'Wandrücklage 
bituminös aufgeklebte und freistehende U-Bahn-Abdichtung 
so weit abrutscht, daß es zu einem Schaden kommt. Die 
Aussage dieser Untersuchung stützt sich auf die Erarbeitung 
und letztliehe Wertung von Ergebnissen aus vier Teilbereichen. 

Zunächst einmal mußten meteorologische Daten des Deut
schen Wetterdienstes ausgewertet und die für die geforderte 
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Aussage wesentlichen Parameter herausgearbeitet werden. Im 
zweiten Teil wurde u. a. mit den ermittelten Temperaturanga
ben über ein Rechenprogramm der Temperaturverlauf in der 
Abclichtungsschicht bei instationären Randbedingungen ermit
telt. Daran anschließend begonnene Simulationsversuche bei 
verschiedenen Temperaturen sollten das Beul- und Abrutsch
verhalten einer mehrlagigen Dichtung bei einer Standhöhe von 
3,0 m klären. 

Die daraus resultierenden Ergebnisse ließen, rechnerisch 
ausgewertet, eine Aussage über einen voraussichtlichen 
Schadenszeitpunkt bei verschiedenen sommerlichen Tempera
turverhältnissen für eine mehrlagige, senkrechte bituminöse 
Abclichtung zu. 

Zur Abschätzung der Wirkung von Wärmebrücken 
B. Böttcher und A. Wagner 
HLH 32 (1981) NL 4 AprilS. 162- 168 

Ausgehend von dem Versuch einer Definition des komplexen 
Begriffes ,.Wärmebrücke" werden deren wichtigste Eigenschaf
ten beschrieben. Da sich sowohl stoffbedingte wie geometriebe
dingte Wärmebrücken im allgemeinen einer exakten Berech
nung entziehen, bilden numerische Berechnungen die Grundla
ge für ihre näherungsweise Behandlung. Es werden mehrere 
einfach zu handhabende Diagramme und Berechnungsbeispiele 
zur Abschätzung der inneren minimalen Oberflächentempera
tur, deren Kenntnis für den. Tauwasserschutz wichtig ist, 
angegeben. Für den Fall geometriebedingter Wärmebrücken 
wird am Beispiel von Deckenauflagern ein Vorschlag zur 
Diskussion gestellt, der die Vielfalt dieses Wärmebrückentyps 
auf die Behandlung des Prototyps "Deckenauflager" unter 
Berücksichtigung konstruktiver Unterschiede zurückführt. 

Ergebnisse und rechnerische Analyse von Vergleichsver
suchen im Kleinpriifstand im Hinblick auf eine Weiterent
wicklung von DIN 4102 Teil 8 
R. Müller und R. Rudolphi 
Vortrag anläßlich einer Sitzung des Sachverständigenaus
schusses "Brand verhalten von Bau teilen" , Institut für Bau
technik , Berlin, 20. Mai 1981 

Bei Branduntersuchungen ist eine laufende Überprüfung 
der Einrichtungen und der Zuverlässigkeit ihrer Aussage 
besonders wichtig. Hierzu wurden bei fünf deutschen 
Materialprüfanstalten und fünf Industrieunternehmen Ring
versuche in Kleinprüfständen durchgeführt. Diese dienen 
nach DIN 4102 Teil 8 (z.Z. Entwurf) der Ermittlung be
stimmter brandschutztechnischer Eigenschaften von Bau
stoffen und Bauteilausschnitten im Hinblick auf bauauf
sichtliche Entscheidungen. Voraussetzung für die Beurtei
lung der Ergebnisse ist ihre Reproduzierbarkeit und Ver
gleichbarkeit mit den Resultaten anderer Kleinprüfstände. 

Nach Abschluß des experimentellen Teils (bei der BAM -
Laboratorium 2.41) der Ringversuche (Versuche mit und 
ohne Gegenheizvorrichtung an Mineralfaserplatten, dämm
schichtbildenden Brandschutzbeschichtungen auf Stahlplat
ten, Vermiculit- und unbekleideten Stahlplatten) wurden 
die Ergebnisse statistisch und numerisch ausgewertet und 
graphisch dargestellt. 

Ziel des Vortrags war es, über die Ergebnisse der Auswertung 
zu berichten und die im Hinblick auf eine Weiterentwick
lung von DIN 4102 Teil 8 "Brandverhalten von Baustoffen 
und Bau teilen - Kleinprüfstand" daraus zu ziehenden Schluß
folgerungen zu formulieren. Danach führt eine Feuerbe-



anspruchung gemäß DIN 4102 Teil2 (Einheits-Temperatur
zeitkurve) _!Jei verschiedenen Kleinprüfständen trotz gleich
artiger Probekörper zu unterschiedlichen Erwärmungen 
(unterschiedlichen Mittelwerten der ausgewerteten Ziel
größen, z.B . Zeiten bis zum Erreichen von 500 oc und Tem
peraturerhöhungen). Erfreulicherweise zeigen die Versuchs
ergebnisse der BAM eine besonders gute Reproduzierbarkeit 
(sehr kleine Standardabweichungen bzw. Variationszahlen). 

Die Abweichungen in den Versuchsergebnissen bei den ein
zelnen Prüfstellen haben folgende Ursachen : 

Unterschiedliche Genauigkeit bei der Einhaltung der 
Einheits-Temperaturzeitkurve 

Unterschiedliche Beflammungs- und Wärmeübergangsver
hältnisse in den einzelnen Prüfständen, bedingt durch 
nicht einheitliche Ölbrenner 

Unterschiedliche Prüfstandsgeometrien und -baustoffe, 
das bedeutet unterschiedliche Wärmeabfuhrverhältnisse 
bei den einzelnen Kleinprüfständen. 

Als weiteres Ergebnis kann festgestellt werden, daß sich die 
relativ aufwendige Gegenheizvorrichtung bei sachgemäßer 
Ausführung und Handhabung sehr gut durch eine I 00 mm 
dicke Vermiculitplatten-Wärmedämmung ersetzen ließe, so 
daß auch die beteiligten lndustrieprüfstellen, die in der Re
gel über keine Gegenheizvorrichtung verfügen, eine quasi
adiabatische Wärmedämmung simulieren könnten. 

Daher sollte kurzfristig eine weitergehende konstruktive 
Vereinheitlichung der Kleinprüfstände angestrebt werden. 
Danach sollten nach Möglichkeit die verwendeten Ölbrenner 
vereinheitlicht und die meß- und regelungstechnischen 
Voraussetzungen zu einer genaueren Einhaltung der Prüf
bedingungen geschaffen werden. 

Zur numerischen Berechnung der Wärmeverluste dreischa
liger Schornsteine unter stationären Randbedingungen 
R. Rudolphi, E. Klement und R. Müller 
Bauphysik 3 (1981) H. 6, S. 219-221 und 
Proceedings of the Fourth International Symposium on 
Industrial Chimneys, Den Haag 1981, S. 67 - 7 5 

Die numerische Berechnung der Temperatur- und Wärme
stromverteilung im Querschnitt einer Schornstein-Konstruk
tion unter stationären Randbedingungen stellt eine sinnvolle 
Ergänzung zu dem Prüfverfahren nach DIN 18150 Teil 2 zur 
Ermittlung der Wärmeverluste bzw. des Wärmedurchlaß
widerstandes dar. Diese Berechnung kann durch den Einsatz 
leistungsfähiger Rechner ausgeführt werden , wenn eine Ab
schätzung der inneren und äußeren Wärmeübergangskoef
fizienten vorgenommen wird und die Wärmeleitfähigkeit 
der Schornsteinbaustoffe in Abhängigkeit der Temperatur 
bekannt ist . Durch Einsatz numerischer Verfahren können 
gegenüber dem Prüfverfahren auch Schornsteingruppen, die 
Kenndaten unterschiedlicher Abgase und verschieden hohe 
Abg-astemperaturen berücksichtigt werden. Auch die Extra
polation· von Versuchsergebnissen auf andere Querschnitts
formen ist möglich. 

Formfaktoren der Betondruckfestigkeit 
G. Schicker! 
Die Bautechnik 58 (1981) H. 2, S. 52- 57 

Bei der Bestimmung der Betondruckfestigkeit ist das 
Prüfungsergebnis auch von der Größe und Gestalt der 

Probekörper sowie von den Randbedingungen der Versuchs
technik abhängig. Für den Vergleich der Festigkeitsergebnisse 
sind dann Umrechnungswerte erforderlich. Hinsichtlich des 
Einflusses der Probekörpergeometrie wird zwischen Gestalts
beiwerten und Formfaktoren unterschieden. Außerdem wird 
der Einfluß versuchstechnischer Randbedingungen auf die 
Druckfestigkeit von Betonprobekörpern an dem Extremfall der 
Verwendung unterschiedlicher Krafteinleitungssysteme -
herkömmliche starre Druckplatten und sogenannte schlaffe 
Druckplatten - diskutiert. Als Bezugsgröße dient hierbei die 
"wahre", als "einaxial" bezeichnete Betondruckfestigkeit 
Mehrjährige Untersuchungen 'der BAM mit prismatischen 
Betonkörpern, deren Schlankheit von hlb = 0,25 bis h/b = 0,4 
variierte, führen sowohl mit starren als auch mit schlaffen 
Druckplatten zum selben einaxialen Festigkeitswert Die für 
verschiedene Betongüten angegebenen Formfaktoren beziehen 
sich damit auf einen stoffspezifischen Kennwert, der 
unabhängig von den versuchstechnischen Randbedingungen 
ist . 

Modellmäßige Darstellung von Säulenstapeln zur verein
fachten Bestimmung der kritischen Lagerhöhe 
G. Lösehau 
Verpackungs-Rundschau 4 (1981) S. 25- 32 

Untersuchungen der Standsicherheit von Stapeln erforderten 
bisher aufwendige Prüf- oder Auswertungsverfahren. Es 
werden daher zur Reduzierung des Prüfaufwands verschiedene 
statische und dynamische Stapelmodelle dargestellt sowie die 
daraus abgeleiteten kritischen Stapelhöhen miteinander 
verglichen. Auf der Basis des massebehafteten Federstabs 
ergibt sich aus den Modellberechnungen eine einfache 
Beurteilungsgrundlage für die Bestimmung der zulässigen 
Höhe von Säulenstapeln. Gleichzeitig läßt sich damit der 
Einfluß der Stapelgeometrie, des Packstückgewichts, der 
Palettenbeladungsart und der Elastizität auf die Standsicher
heit erfassen. 

Prüfung des Brandverhaltens textiler 1 Fußbodenbeläge, 
Teil2 
H. Bahr und L. Meckel 
Melliand Textilberichte 5 (1981) S. 423- 425 

Im Teil 1 der Veröffentlichung waren die Ergebnisse mit dem 
Radiant-Panel-Gerät mit Ergebnissen nach DIN 66 081 
verglichen worden. Dieselben textilen Fußbodenbeläge wurden 
mit der von Moulen (Australi"en) vorgeschlagenen Methode 
geprüft . Dabei wird das in der Internationalen Normenorgani
sation (ISO) vorgeschlagene Entzündlichkeitsprüfgerät für 
Baustoffe verwendet. Abweichend von Moulen wurde mit 
konstanten Bestrahlungsstärken gearbeitet. Es wurde keine 
Korrelation zu den Ergebnissen mit dem Radiant-Panel-Gerät 
oder zu DIN 54 332 bzw. DIN 66 082 festgestellt. 

Breitere Verwendung von umweltschonend hergestelltem 
Papier im Behördenbereich 
A. Kai/mann, A. Rampe und H.-V. Rudolph 
BMI-Forschungsbericht Nr. 10301217- Umweltforschungs
plan 

Anlaß der Untersuchungen waren die häufig vorgetragenen 
Vorbehalte gegen die Verwendung "umweltschonend herge
stellter" Papiere - sog. Recycling-Papiere ("RC-Papiere") -
im Behördenbereich. 
Drei verschiedene RC-Papier-Sorten wurden aufihre Verwend-
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barkeit im erweiterten Bürobereich im Vergleich mit dort 
üblicherweise eingesetzten herkömmlichen Sorten untersucht, 
und zwar auf Eignung als Schreib-, Druck- und Kopierpapier 
sowie als Vorlage zum Kopieren, Fernkopieren und Mikrover
ftlmen. Ferner wurden die chemischen und physikalischen 
Kennwerte der Papiere ermittelt und das Verhalten bei 
künstlicher Alterung geprüft. 

Es konnte gezeigt werden, daß RC-Papiere für die meisten 
Anwendungsfälle technisch durchaus geeignet sind. Bei 
besonderen Anforderungen - z. B. an die Lauf- oder 
Wiedergabeeigenschaften bei einzelnen Geräten oder Verfah
ren, an die mechanischen Eigenschaften oder an die 
Dauerhaftigkeit allgemein- sollten die Grenzen dieser Papiere 
beachtet werden. 

F-NMR-Spectroscopy for the ldentification of Photo 
Products Generated from Aromatic Iodo Compounds 
J. Keim und K. Strauß 
Spectrochimica Acta, Vol. 37 A No. 8, pp. 689- 692 (1981) 

Die Untersuchung demonstriert die analytischen Möglichkei
ten der F-NMR-Spektroskopie bei der Identifizierung isomerer 
substituierter Fluorbiphenyle. Die Biphenyle wurden durch 
UV-Bestrahlung substituierter Jodbenzole in aromatischen 
Lösungsmitteln erhalten. Zur Vereinfachung der Zuordnungs
probleme wurde ein spezielles Verfahren entwickelt. Die 
Ergebnisse der spektroskopischen Messungen - chemische 
Verschiebungen und relative Produktausbeuten - werden 
unter Berücksichtigung elektronischer und sterischer Substitu
enteneinflüsse diskutiert. 

Bestimmung von freiem Chlor in Chlorcyan 
U. Seidelmann 
Fres. Z. Analyt. Chemie 305 (1981) S. 355- 357 

Chlorcyan, ClCN, ist ein farbloses, sehr giftiges Gas; es findet in 
der organischen Synthese Verwendung. Chlorcyan neigt zur 
Trimerisation. U. a. erhöht freies Chlor die Neigung des 
Chlorcyans zu trimerisieren. Daher ist für die sichere 
Handhabung von Chlorcyan die Überwachung des Gehaltes an 
freiem Chlor erforderlich. In der Literatur konnte keine 
diesbezügliche Arbeit gefunden werden. 

Es wird eine Methode zur Bestimmung von freiem Chlor in 
verflüssigtem Chlorcyan beschrieben. Die Chlorcyanprobe 
wird verdampft, und der Dampf wird durch eine Lösung von 
Kaliumiodid. in einem wäßrigen PH7-Puffergemisch geleitet. 
Dadurch wird die Fähigkeit des Chlorcyans, Iod-Ionen zu 
oxidieren, unterbunden, nur das freie Chlor oxidiert die Iod
Ionen zu Iod, welches mit Natriumthiosulfat titriert werden 
kann. Die Standardabweichungen sind im Bereich ± 0,0049 
bis± 0,013 (0,1- 2,0% Ch in ClCN). 

Grundlagen des Verschleißes: Analyse, tribologische 
Vorgänge, Schutzmaßnahmen 
K.-H. Habig 
Schmiertechnik + Tribologie 28. Jg. H. 4 (1981) S. 114- 118 

Die Fülle der den Verschleiß beeinflussenden Größen erfordert 
eine möglichst umfassende Analyse von Tribosystemen. Dazu 
gehört wesentlich die Kennzeichnung der jeweils wirkenden 
Verschleißmechanismen. Dominiert ein Verschleißmechanis
mus, so ist zur Einschränkung des Verschleißes eine 
zuverlässige Auswahl geeigneter Werkstoffe oder Werkstoffbe-
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handlungen möglich. Dazu werden exemplarisch Ergebnisse 
von Verschleißuntersuchungen an unterschiedlich wärmebe
handelten Stählen mit und ohne Verschleiß-Schutzschichten 
vorgestellt. 

Das Verhalten von Dichtwerkstoffen gegenüber Aceton und 
Dimethylformamid 
J. Köhn 
Kunststoffe 71 (1981) 4, S.241- 245 

Gemäß den Technischen Regeln für Acetylenanlagen und 
Calciumcarbidlager (TRAC) müssen nichtmetallische Werk
stoffe (Kunststoffe) hinreichend beständig sein gegen Lösungs
mittel für Flaschenacetylen, wie z. B. Aceton oder Dirnethyl
formamid (DMF). In der Bundesanstalt für Materialprüfung 
sind Beständigkeitsuntersuchungen an polymeren organischen 
Werkstoffen ausgeführt wo!d(!_!l,die in der autogenen Schweiß
und Schneidtechnik üblicherweise für Dichtungen, Membranen 
und Schlauchleitungen verwendet werden. Es sollte u. a. 
festgestellt werden, ob ein unterschiedliches Verhalten der 
Dichtwerkstoffe gegen diese Lösungsmittel zu beobachten ist, 
wenn es sich um Materialproben handelt, die zwar aus dem 
gleichen Grundwerkstoff (Basis-Elastomer) bestehen, aber erst 
bei der Vulkanisation nach firmeneigenen Rezepten ihre 
Gebrauchsform und endgültigen Eigenschaften erhalten. 

16 Hersteller von Dichtmaterialien hatten für diese Untersu
chungen 61 verschiedene Werkstoffproben zur Verfügung 
gestellt, wobei darunter wiederum 20 Basis-Elastomere 
unterschieden werden können. Von einigen Basis-Elastomeren 
lagen bis zu acht herstellerspezifische Vulkanisate vor. 

Bei den Untersuchungen wurden geeignete Probekörper der 
Einwirkung von Aceton und DMF in flüssiger oder 
dampfförmiger Phase ausgesetzt. Es wurden die Änderungen 
der "Eigenschaften" Gewicht, Volumen (Quellung) und Härte 
der Probekörper nach jeweils 72 Stunden, sieben und 28 Tagen 
ermittelt und die Ergebnisse nach acht interessierenden 
Aspekten ausgewertet. 

Die Tabelle 1 zeigt einen kleinen Teil dieser Ergebnisse; es 
wurden hierfür 27 verschiedene Dichtwerkstoffe ausgewählt, 
die ein besonders bemerkenswertes Verhalten zeigten. Die 
ersten beiden Spalten der Tabelle nennen das jeweilige Basis
Elastomer mit seiner üblichen Kurzbezeichnung und durch 
willkürliche Numerierung die vom gleichen Basis-Elastomer 
abgeleiteten Dichtmaterialien. In den nächsten vier Spalten 
werden, in eine Kurzform zusammengefaßt, Versuchsergebnis
se genannt: Hier fihdet man, welche Tendenz die Eigenschafts
änderungen Gewicht, Volumen, Härte während der 28tägigen 
Lagerung in den Prüfflüssigkeiten aufweisen. Die letzten sechs 
Spalten der Tabelle nennen die Bewertung der Versuchsergeb
nisse unter Anwendung eines in der Legende angegebenen 
Schemas. 

Die Versuchsergebnisse und Bewertungen zeigen, daß durch 
das Einarbeiten von Füllstoffen(Stabilisatoren, Verarbeitungs
hilfen, Weichmachern u. a.) in den Grundwerkstoff das 
Verhalten des gebrauchsfertigen Vulkanisats gegen Aceton und 
DMF durchaus verändert werden kann. Die durch diese 
Zusätze verursachten Veränderungen können so stark sein, daß 
verschiedene, aber vom gleichen Basis-Elastomer abgeleitete 
Werkstoffe in verschiedene Beständigkeitsklassen eingestuft 
werden müssen. 

Bei der Eignungsprüfung von polymeren organischen Werk
stoffen im Hinblick auf Lösungsmittelbestänaigkeit bei 
Bauartzulassungsverfahren von Acetylenanlagen ergibt sich 



Tabelle J Einwirkung von Aceton und Dimethylformamid auf Dichtwerkstoffe 

Tendenz während der 28tägigen Lagerung Bewertung der Beständigkeit nach 72 h , 7 und 28 Tagen 
Werkstoff 

Aceton DMF Aceton DMF 

Basis- df f1 df f1 72h 7d 28 d 72h 7d 28 d 
Elastomere Nr. L:.G LIV L:.H L:.G LIV L:.H L:.G LIV L:.H L:.G LIV L:.H df f1 df f1 df f1 df f1 df f1 df f1 

-
Fluor- 1 t t = = = = t t = t t = - - - '- - - 0 - - - - -
carbon- 2 t t = = t = t t t t t = - ·· - - - - - 0 - - - - -
kautschuk 3 t t = = = = t t t t = = - - - - - - 0 - 0 - - -
(FPM) 4 t t = = = = t t = t = = - - - - - - 0 - - - - -

Chlorsulfo- 1 ~ ~ = ~ ~ = t t t ~ ~ = 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 - 0 

niertes 2 = ~ = = ~ = t t t = t = 0 0 0 0 0 0 + 0 0 - - -
Polyethy- 3 ~ ~ ~ ~ ~ = t t t ~ ~ t 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 - 0 
len 4 = ~ ~ = ~ = t t t t t = 0 0 0 0 0 0 + - 0 - - -
(CSM) 5 ~ ~ .j. ~ ~ = t t t ~ ~ = 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 

Butyl- 1 t t t t t t t t = t ~ = + + + + + + + + + + + + 
kautschuk 2 t t t t t t ~ t t ~ ~ t + + + + + + + + + + + + 
(IIR) 3 t t t t t t ~ = = = ~ t + + + + + + + + + + + + 

Styrol- 1 ~ ~ = ~ ~ = t t = t ~ ~ 0 0 0 + 0 + + + + + + + 
Butadien- 2 ~ ~ ~ .j. ~ ~ t t t t t ~ 0 + + + + + + + + + 0 + 
Kautschuk 3 ~ ~ = ~ = ~ = t = ~ ~ = 0 + 0 + + + + + + + + + 
(SBR) 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ t t t = t ~ 0 0 0 0 0 + + + + + 0 + 

5 ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 0 0 + + + 0 0 0 + + + 

Natur- 1 .j. = = .j. .j. ~ t t = = = ~ 0 + 0 + 0 + + + + + + + 
kautschuk 2 ~ ~ ~ .j. ~ ~ t t .j. ~ ~ ~ 0 0 0 + + + +. + + 0 0 + 
(NR) 3 .j. = = ~ t = ~ .j. .j. ~ .j. ~ + + + + + + + 0 + + + + 

4 .j. = = = = ~ t t = t ~ = + + + + + + + + + + + + 

Chloro- 1 ~ = = = = = t t t ~ = t 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 

pren - 2 ~ ~ ~ ~ ~ = t t t ~ ~ = 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 

kautschuk 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ t t t ~ ~ = 0 0 0 + + + + - 0 - - -
(CR) 4 = = = = = - t = t ~ ~ = 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 

5 .j. ~ ~ ~ ~ = t = = ~ ~ ~ 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 

6 - t - - - - t t t ~ ~ ~ 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - -

Lösungsmittel wirkte ein: 
df dampfförmig, 
f1 flüssig. 

Die Eigenschaftsänderungen L:.G, LI V, L:.H: Beständigkeitsklassen : 
t nehmen stetig zu, + beständig: L:.G, L:.V,L:.H ~ 10% bzw . Shore-A, 
~ erfolgen innerhalb der ersten 7 Tage und bilden sich dann wieder zurück, o bedingt beständig: L:.G , LI V , L:.H ~ 25% bzw. Shore-A, 
= erfolgen innerhalb der ersten 7 Tage und bleiben dann erhalten, 
- keine eindeutige Aussage möglich . 

daher, daß die Beständigkeit an firmenspezifischem Dichtmate
rial geprüft oder nachgewiesen sein muß. Eine Beständigkeits
angabe, die sich lediglich auf das Basis~Eiastomer bezieht, 
genügt nicht. 

Die vollständigen Ergebnisse dieser Beständigkeitsuntersu
chungen können in Form von zehn Tabellen beim Verfasser 
(Laboratorium 4.41 der BAM) angefordert werden. 

Application of Reference Standards for Control of Eddy 
Current Test Equipment 
G. Wittig, M. Bel/er, A. Leider, W. Stumm and H. P. Weber 
Eddy Current Characterization of Materials and Structures, 
ASTM STP 722 (1981) S. 79- 85 

Within the German Standard Organization DIN a sub-working 
group ,.control methods", which is inserted into the 
Normenausschuß Materialprüfung, has prepared a draft about 
the control of the essential properties of eddy current test 
equipment with feed-through coils for tube testing. The results 
of investigations about this project led to a set of parameters 

- unbeständig: L:.G, 6 v·, L:.H > 25 % bzw. Shore-A. 

and procedures for their determination. Reference tubings 
made of several materials with artifical defects are recommend
ed to find out statements about system characteristics. The 
shapes and the dimensions of the defects are matched to the 
special applications. 

For a general control in each inspection a through hole with 
1,0 mm diameter is used. The influence of defect depths is 
measured on longitudinal notches with depths of 20, 40 and 
60 % of wall thickness. 
The signal ra tio of external and internal defects is determined by 
a pair of annual notches with depths of 20 and 40 % of wall 
thickness on the outer and inner surface of the tube. 
The response of the defect lengths is investigated by means of 
transversal milled off segments with various lengths in 
longitudinal direction. 

Furtherparameters of an eddy current equipment which should 
be determined are the influence of the defect distances, that 
means the local resolution, the end effect, the influence of the 
magnetization equipment for testing of ferromagnetic tubes 
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and the characteristics of the instrument output and of the 
phase control setting. The needed reference tubes are described. 
As examples for single parameters of a system the results of 
measurements are shown and discussed. 

Der Einfluß von Luftblasen auf die Festigkeit von 
Faebverbindungen 
H. Klingenfuß 
Adhäsion 1981 H. 4, S. 179- 181 

Die Festigkeitswerte von Metallklebstoffen werden in der Regel 
in Laborversuchen ermittelt. Da dafür nur wenig Klebstoff 
benötigt wird, werden einfache Mischvorrichtungen verwendet. 
Dadurch wird Luft eingerührt, die sich im Klebstoff in kleinen 
Blasen verteilt. Bei pastösen Klebstoffen bleiben die Luftblasen 
im Klebstoff und führen nach dem Vernetzen zu einer porösen 
Struktur. An einem pastösen 2-Komponenten-Klebstoffwurde 
untersucht, welchen Einfluß die Luftblasen auf die Festigkeit 
haben. Dafür wurden Zugscherproben, Zugproben und 

Amtliche Bekanntmachungen 

Schälproben verwendet. Bei den Vergleichsproben wurden die 
Luftblasen in einem Exsikkator entfernt. 

Die Zugscherfestigkeit des luftblasenfreien Klebstoffs ist 20 % 
und die Zugfestigkeit um 28 %höher. Diese Zunahmen ergeben 
sich durch die Verringerung des Anteils an tragendem 
Werkstoff. Außerdem sind die Blasen Fehlstellen, die zu 
örtlicher Spannungserhöhung führen. 

Der Schälwiderstand ist bei Proben mit Luftblasen je nach 
Vernetzungstemperatur zwischen 48 % und 550 % höher. 
Anders als beim Scher- und Zugversuch, bei denen jedes 
Flächenelement gleichzeitig beansprucht wird, erfolgt hier die 
Beanspruchung auf einer Linie, die sich als Riß in den Klebstoff 
hinein bewegt. 

Neben anderen Faktoren bestimmt der Radius im Rißgrund die 
Höhe der ertragbaren Beanspruchung. Die kleinen Luftblasen 
vergrößern den Radius am Rißende erheblich. Die Kraft zur 
Aufrechterhaltung 'des Rißwachstums erhöht sich dadurch 
wesentlich. 

Bekanntmachung der Zulassung neuer Container nach Baumusterzum Übereinkommen 
über sichere Container (CSC) 

Firma 

BUNDESANsrALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für neue Container nach Baumuster 

D - BAM - 092/024/81 

OOntainertechnik Harnburg GmbH & Co. 
Heilwigstr. 75 
2000 Hamb.!rg 20 
wird hiermit bescheinigt, daß das nach den eingereichten Plänen 
und Konstruktionszeichnungen gefertigte Container-Baumuster mit 
dem Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

IMCC l - 15/l-a 

den Regelungen des Übereinkommens vom 02. Dezember 1972 über 
sichere OOntainer - CSC - (in der Bekanntmachung der Neufassung 
vom 27. Januar 1977- BGBl. II, 1977, S. 41) entspricht. 

Firma 
oontainertechnik Harnburg GmbH & Co. 
Heilwigstr. 75 
2000 Hamb.!rg 20 
ist berechtigt, an Containern, die nach diesem Ba~uster her
gestellt werden, das CSC-Sicherheits-Zulassungsschlld (Regel l 
und Anhang der Anlage I zum CSC) mit der Zulassungsbeze1chnung 
D - BAM - 092/024/81 anzubringen. 

1000 Berlin 45, den 7. september 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat l. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Ing. (grad.) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Ing. Bauschke, Ing. (grad.) Ulrich 
Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 
Antrags-Nr. 1.02/1047 

Firma 

BUNDESANsrALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für neue Container nach Baumuster 

D - BAM - 093/042/81 

oontainertechnik H~g GmbH & Co. 
Heilwigstr. 75 
2000 Hamb.!rg 20 
wird hiermit bescheinigt, daß das nach den eingereichten Plänen 
und Konstruktionszeichnungen gefertigte Container-Baumuster mit 
dem Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

IMCO l - 16/l 

den Reg-elu~en des Übereinkorrtrnens vo!TI 02. Dezember 1972 iiher 
sichere Container - CSC - (in der Bekanntmachung der Neufassung 
vom 27. Januar 1977- BGBl. II, 1977, S. 41) entspricht . 

Firma 
OOntainertechnlk Harnburg GmbH & Co. 
Heilwigstr. 75 
2000 Harnburg 20 
ist berechtigt, an Containern, die nach diesem Baumuster her
gestellt werden, das CSC-Sicherheits-Zulassungsschild (Regel l 
und Anhang der Anlage I zum CSC) mit der Zulassungsbezeichnung 
D - BAM - 093/042/81 anzubringen. 

1000 Berlin 45, den 7. september 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat l. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Ing. (grad.) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Ing. Bauschke, Ing. (grad.) Ulrich 
Anlage: l Rechtsmittelbelehrung 
Antrags-Nr. 1. 02/1048 

Baumusterzulassungen und Nachträge von kubischen Tankcontainern zur Beförderung 
gefährlicher Güter (KTC) 

BUNDESANsrALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

Nr. D/BAM/01 028/KTC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
Ausnahme Nr. S 50 - der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02. Oktober 1979 - (BGBl. I, S. 1609). 
Ausnahmegenehmigung Nr. E 40/79 des BMV vom 27. Dezember 1979 
zur Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der 
Eisenbahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) -
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1. Neufassung vom 14. Mai 1981 - . 
Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kenn
zeichnung und die Verwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) 
aus metallischen Werkstoffen - TR KTC 001 - vom 16. Juni 1978 
(VkBl., Heft 12/78, S. 266). 
Zulässiger Inhalt: 

In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte flüssige Stoffe 
der GGVE/GGVS-Klasse 6 .l. 
Tankdaten: 

KTC Typ 1000 (ohne Bodenauslauf) 



~undmaße: 1220 mm x 1020 mm, Gestellhöhe: 1550 mm , 
Tankvolumen: 1000 1 (Nenninhalt), 
max . zulässiges Gesamtgewicht : 1500 kg , 
Entleerung : Saugentleerung , 
Tankwerkstoff: X 5 CrNi 18 9 (1.4301), 
Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2, 0 bar (Überdruck) , 
Prüfdruck für die Serien- KTC: 0 , 2 bar (Überdruck). 
Hersteller und Antragsteller : 
Thyssen Industrie AG , Umformtechnik Werk Hausach , 7613 Hausach. 
Herstellerzeichnungen: 
86 . 220.072-2 vom 15.12 .1979 (Zusammenstellung) 
86 . 260.010-2a vom 27.04 .1981 (Tank 1000 1 ohne Bodenauslauf) 
85 . 050.036-2 vom 11.12.1979 (Gestell) 
85 . 056 . 006-3 vom 12.03 . 1974 (Niederhalterahmen ) 
85 . 056.002-3a vom 04 . 03 . 1974 (Rahmen) 
86 . 265.003-3 vom 07.08 . 1979 (Schraubdeckel NW 400) 
86.072 . 002-3 vom 17 . 12 . 1979 (Einfüllvorrichtung ) 
85 . 008 . 083- 3 vom 17. 12. 1979 (Einfahrblende ) 
885 . 076 . 66- 4a vom 11 . 12.1978 (Be- und Entlüftung ) . 

Kennzeichnung : 
Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestell ten KTC sind 
mit einem KTC-Datenschild gemäß Zeichnungs-Nr . 86 . 042 . 003-4c 
vom 13. August 1979 zu versehen und mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/01 028/KTC zu kennzeichnen . 
Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde : 
- Versuchsbericht L 4/L430 Gbks 45 066 vom 03 . 09 .1974, 

BZA Hinden , 
- der Nachtrag I zum Bericht 73 385 Vgab 5a vom 03 . 08 . 1967 , 

BZA Hinden, 
- der Nachtrag 7 zum Bericht 73 385 Vgab 5a vom 16 . 08 . 1979, 

BZA Hinden , 
- der Brief 47.4706 Gbks 5/2 vom 26 . 09.1979 , BZA Hinden , 
- der Bericht über die Durchführung des Stapelversuches vom 

21 . 09 .1979, TÜV Baden . 
Zulassung : 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht 
angesehen , daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers 
den oben genannten Vorschriften genügt . 
Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Frist der BAH unaufgefordert zur 
Überprüfung einzureichen . 

1000 Berlin 45, den 19. August 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALPRÜFUNG 
Referat l. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl .-Ing . B. Schulz- Forberg Ing . (grad.) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter : H. Becker , Dr . P . Blümel . 
Anlagen: 1 Rechtsmittelbel ehrung , 1 Stoffaufzählung . 
Antrags-Nr. 1 . 2/12038 

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALPRÜFUNG 
(BAH) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/01 028/KTC 

Stoffbezeichnung GGVE/GGVS 

Anilin 
Allylalkohol 
o-Chlornitrobenzole 
m-Chlornitrobenzole 
Hononitrotoluole 
Toluidine 
Xylidine 
Kresole 
2, 4 - Dirnethylphenol 

Antrags-Nr. 1 . 2/12038 

Klasse-Ziffer 

6 .1-llb 
6.1-l3a 
6.1-2lk 
6. 1 - 21 k 
6 . 1 - 21 1 
6.1 - 21 0 

6 . 1 - 21 p 
6. 1 - 22 a 
6 . 1 - 22 b 

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALPRÜFUNG 
(BAH) 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Bemerkung 

für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 
Nr . D/BAM/01 042/KTC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde : 
Ausnahme Nr . s 50 - der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02 . Oktober 1979- (BGBl . I , S . 1609) . 
Ausnahmegenehmigung Nr . E 40/79 des BHV vom 27 . Dezember 1979 
zur Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der 
Eisenbahn (GGVE) vom 23 . August 1979 (BGBl. I , S. 1502) 
1. Neufassung vom 14 . Hai 1981 -
Richtlinien für den Bau , die Prüfung , die Zulassung , die Kenn
zeichnung und die Verwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) 

aus metallischen Werkstoffen - TR KTC 001 - vom 16 . Juni 1978 
( VkBl. , Heft 12/78 , S . 266 ) • 
zulässiger Inhalt : 
Feste anorganische Cyanide; GGVE/GGVS-Klasse 6 . 1, Ziffer 31 a. 
Tankdaten : 
SChüttgut-KTC Typ BP 2100/35" 
Grundmaße: 1200 mm x 1600 mrn, Gestellhöhe : 2000 mm, 
Tankvolumen: 2100 1 ( Nenninhalt) , 
max . zuläss iges Gesamtgewicht: 2000 kg, 
Entleerung : Schwerkraftentleerung, 
Tankwerkstoff : X 5 CrNi 18 9 (1 . 4301); 
Prüfdruck für das KTC-Baumuster : 2, 0 bar (Überdruck), 
Prüfdruck für die Serien-KTC : 0 , 2 bar (Überdruck). 
Hersteller und Antragsteller : 

Thyssen Industrie AG, Umformtechnik \'lerk Hausach , 7613 Hausach. 
Herstellerzeichnung e n: 

86 . 251 . 010- 2a vom 12 . 01 . 1981 (Zusammenstellung ) 
86.261 . 010- 2 vom 26 . 11 . 1980 (Tank 2100 l/35") 
85 . 051 .019- 2 vom 27.11 .1980 (Gestell) 
85.056 . 061-3 vom 28 . 11 . 1980 (Stapelrahmen) 
85 . 056.062- 3 vom 11.12.1980 (Niederhalterahmen) 
86 . 265 . 003- 3 vom 07 . 08 . 1979 (Schraubdeckel NW 400) 
86.036 . 012- 4 vom 13 . 03 . 1974 (Be- und Entlüftung Rl") 
86 . 070 . 001- 4 vom 07 . 09 . 1977 (Absperrklappe NW 250 N06) 
Prüfung : 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf . vorhandenen Anlagen zugrunde : 
- Bericht der Deutschen Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 

Nr. 15412 L 4/L 430 Gbks vom 13 . 05 . 1981 , 
- Bericht der Deutschen Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 

Nr . 96 143 Vgab 52 vom 14.05 . 1981, 
- Technischer Bericht des Technischen Überwachungs- Vereins 

Baden e . V. Nr . OG- I 3577 . 
Ke nnz eic hnung : 
Oie nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind 
mi t einem KTC-Datenschild gemäß Z•,lchnungs- Nr . 86 . 042.025- 4 
vom 25 . 06 . 1980 zu versehe n und mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/01 042/KTC zu kennzeichnen. 
Z ul assu ng: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht 
angesehen, daß dieses Baumuster e ines kubischen Tankcontainers 
den oben genannten Vorschriften genügt . 
Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre; sie ist r echt
zeitig vor Ablauf dieser Frist de r BAM unaufgefordert zur 
Überprüfung einzureichen . 

1000 Berlin 45 , den 26 . August 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat l. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl . -Ing. B. Schulz- Forberg I ng. (grad . ) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter : H. Becker , Dr . P . Blümel 
Anlage: l Rechtsmit t elbelehrung 
Antrags- Nr . 1 . 2/12405 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(SAH) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

Nr . D/BAM/01 043/KTC 
Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde : 
Aus nahme Nr . s 50 - der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02 . Oktober 1979 - (BGBl. I , S . 1609) . 
Ausnahmegenehmigung Nr . E 40/79 des BMV vom 27 . Dezember 1979 
zur Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der 
Eisenbahn ( GGVE) vom 23 . August 19 79 ( BGBl. I, S . 1502) -
1 . Neufassung vom 14. Mai 1981 - . 
Richtlinien für den Bau , die Prüfung , die Zulassung , die Kenn
zeichnung und die Verwendung von kubischen Tankcont ainern (KTC) 
aus metallischen Werkstoffen - TR KTC 001 - vom 16 . Juni . 1978 
(VkBl., Heft 12/78, S . 266) , 
Zulässiger Inhalt : 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte flüssige Stoffe 
der GGVE/GGVS- Klasse 6 . 1 . 
Tankdaten : 

KTC Typ 800 (ohne Bodenauslauf) 
Grundmaße : 1220 mm x 1020 mm , Gestellhöhe : 1395 mm, 
Tankvolumen : 800 1 ( Nenninhalt ), 
max . zulässiges Gesamtgewicht: 1500 kg, 
Entleerung: Saugentleerung , 
Tankwerkstoff : X 5 CrNi 18 9. (1.4 301) , 
Prüfdruck für das KTC-Baumuster : 2, 0 bar (Überdruck) , 
Prüfdruck für die Serien-KTC : 0 , 2 bar (Überdruck) . 
Hersteller und Antragsteller : 
Thyssen Industrie AG , Umformtechnik Werk Hausach , 7613 Hausach . 
Herstellerzeichnungen: 

86 . 220 . 076- 2 vom 16 . 01.1981 (Zusammenstellung) 
86.260 . 009- 2a vom 27 . 04 . 198l . (Tank 800 1 ohne Bodenauslauf) 
85 . 050 . 001- 2 vom 11 . 02 . 1974 (Gestell) 
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85.056 . 002- 3a vom 04 . 03 . 1974 (Rahmen) 
85 . 056 . 006-3 vom 12 . 03 . 1974 (Niederhalterahmen) 
86 . 265.003-3 vom 07 . 08.1979 (Schraubdeckel NW 400) 
86.036 . 012-4 vom 13.03.1974 (Be- und Entlüftung) 
86 . 072 . 002-3 vom 17.12.1979 (Einfüllvorrichtung) 
85.008.083-3 vom 17.12.1979 (Einfahrblende) . 
Kennzeichnung: 
Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestel lten KTC sind 
mit einem KTC-Datenschild gemäß Zeichnungs-Nr. 86 . 042.004-4 
vom 02 . 11 . 1979 zu versehen und mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/01 043/KTC zu kennzeichnen. 
Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Versuchsbericht L 4/L430 Gbks 45 066 vom 03.09.1974 , 

BZA Minden, 
-der Nachtrag I zum Bericht 73 385 Vgab 5a vom 03 . 08 .1967 , 

BZA Minden, 
-der Nachtrag 7 zum Bericht 73 385 Vgab 5a vom 16. 08 . 1979, 

BZA Minden , 
- der Brief 4 7. 4 706 Gbks 5/2 vom 26.09.19 79, BZA Minden , 
- der Bericht über die Durchführung des Stapelversuches vom 

21 . 09.1979, TÜV Baden. 
Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht 
angesehen, daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers 
den oben genannte n Vorschriften genügt . 
Diese Zulassung gilt zunächst 5 ( fünf ) Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Frist der BAM unaufgefordert zur 
Überprüfung einzureichen. 

1000 Berlin 45 , den 19. August 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat l. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing . B. Schulz-Forberg Ing. (grad .) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter : H. Becker, Dr. P. Blümel. 
Anlagen: l Rechtsmittelbelehrung , 1 Stoffaufzählung. 
Antrags-Nr. 1. 2/12395 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

Nr . D/BAM/01 044/KTC 
Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde : 
Ausnahme Nr . S 50 - der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02 . Oktober 1979- (BGBl. I, S. 1609) . 
Ausnahmegenehmigung Nr . E 40/79 des PMV vom 27. Dezember 1979 
zur Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der 
Eisenbahn (GGVE) vom 23 . August 1979 (BGBl. I, s . 1502) 
1 . Neufassung vom 14 . Mai 1981 - . 
Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kenn
zeichnung und die Verwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) 
aus metallischen Werkstoffen - TR KTC 001 - vom 16 . Juni 1978 
( VkBl. , Heft 12/78, S . 266). 
Zuläs si g er Inhalt: 

In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte flüssige Stoffe 
der GGVE/GGVS-Klasse 3 , die bei so•c einen Dampfctruck von 
höchstens 0,9 bar (absolut) haben . 
Tankdat en : 

KTC-Typ LTP 445 
Grundmaße: 800 mm x 1000 mm, Geste11höhe: 1100 mm, 
Tankvolumen : 445 l (Nenninhalt), 
max. zulässiges Gesamtgewicht: 550 kg, 
Entleerung : Schwerkraftentleerung , 
Tankwerkstoff : ST 37-2, 
Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2 0 bar (Überdruck) 
Prüfdruck für die Ser ien- KTC: 0, 2 bar (Überdruck) . ' 
Hersteller und Antragsteller: 

Thyssen Industrie AG , Umformtechnik Werk Hausach 7613 
Herst e llerz eichnungen : ' 

85 . 210.010-2 vom 14 . 01 . 1981 (Tankcontainer LTP 445) 
85.265.001-3 vom 12 . 06.1980 (Schraubdeckel NW 400) 
85.036 . 013- 4 vom 13 . 03 . 1974 (Be- und Entlüftung mit 

Messingverschlußkappe 

Hausach. 

1") . 
Auslaufarmaturen, wa.;llweise: 
85 . 068 . 001- 2 vom 25.03 . 1974 
85 . 068 . 004-2 vom 04.02 . 1980 
85 . 069 . 001-2 vom 22 . 03 . 1974 
86.067 . 008-2 vom 20 . 03 . 1980 
86.068.001- 2 vom 25.03 . 1974 
86 . 068 . 002- 2 vom 30 . 08 . 1974 
86 . 068 . 004-2 vom 21.06 . 1978 
86 . 068 . 005-2 vom 08 .09 . 1978 
86.068 . 008-2 vom 20 . 12.1979 
86.068.012- 2 vom 17. 01 . 1979 
86 . 068 . 13- 2 vom 26.03 . 1980 

(Muffenschrägsi tzventi l 2" MS) 
(Saunderskugelhahn 2" GGG) 

(Muffenschrägsitzventil 3" MS) 
(Muffenkuge lhahn Rl" Typ SUS 1.4401) 
(Muffenschrägsitzventil 2" MS) 
(Muffenschrägsi tzventi l 2" Esta) 
(Saunders-Kugelhahn 2" Esta) 
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( Muffenkugelhahn R 2" l. 4301) 
(Muffenkugelhahn R 2" Typ: sus 1.4401) 
(Mecafrance-Muffenkugelhahn 2" 1.4410) 
(Muffenschrägsitzventil 2" Esta) 

86.069 . 001- 2 vom 22.03.1974 (Muffenschrägsitzventil 3" MS) 
86 . 069.012-2 vom 05.07.1976 (Kugelhahn 3" Esta) 
885 . 088.11-la vom 04.12.1968 (Muffenschrägsitzventil 1" Esta) 
885.088.12- 2a vom 20.12 . 1968 (Saunders-Kugelhahn 1" Esta) 
885.088 . 73-2a vom 28.09.1976 (Renus-Muffenkugelhahn 2" Nr. 509 S). 
Auslaufarmaturen mit Rundflansch, wahlweise: 
86.068.003-2 vom 19.04.1974 ( Saunders-Kugelhahn 2" 1. 45 71) 
86.068.016- 2 vom 25.04.1980 ( Flanschenschieber 2" Ms u. TW-K) . 
Kennzeichnung: 

Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestell ten KTC sind 
mit einem KTC-Datenschild gemäß Zeichnungs-Nr. 86 . 042.003- 4e 
vom 07.05.1980 zu versehen und mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/01 044/KTC zu kennzeichnen. 
Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf . vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- der Nachtrag 1 zum Bericht 73 385 Vgab 5a vom 

03 . 08 . 1967 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden, 
- der Nachtrag 6 zum Bericht 73 385 Vgab 5a vom 

15 . 06 . 1979 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden, 
- Prüfbericht Nr . 81 244 Vgab 5a vom 06.04 . 1970 der 

Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden, 
-Brief 47.4706 Gbks 5/26 vom 01.06.1981 , BZA Minden , 
- Prüfbericht des TÜV-Baden vom 14 . 05 .1981 über 

durchgeführte Stapel- und Hebeprüfung. 
Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht 
angesehen , daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers 
den oben genannten Vorschriften genügt . 
Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre ; sie ist recht 
zeitig vor Ablauf dieser Frist der BAM unaufgefordert zur 
Überprüfung einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 25. August 1981 
Unter den Eichen 8 7 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing . B. Schulz-Forberg Ing . (grad.) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: H. Becker, Dr . P. Blümel. 
Anlagen: 1 Rechtsmittelbelehrung, 1 Stoffaufzählung. 
Antrags-Nr. 1.2/12405 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/01 043/KTC 
Stoffbezeichnung GGVE/GGVS 

Klasse-Ziffer 

Anilin 6.1 - ll b 
Allylalkohol 6 . 1 -13 a 
o-Chlorn1trobenzole 6.1- 21 k 
m-Chlornitrobenzole 6.1 - 21 k 
Mononitrotoluole 6.1 - 21 1 
Toluidine 6.1 - 21 0 
Xylidine 6.1- 21 p 
Kresole 6 . 1 - 22 a 
2,4- Dirnethylphenol 6 . 1 - 22 b 
Trichlormethan (assimiliert) 6.1 - 61 a 
Trichloräthylen (assimiliert) 6.1 - 61 a 
Perchloräthylen 6 . 1 - 61 a 

Antrags-Nr . 1. 2/12395 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr . D/BAM/01 044/KTC 

Stoffbezeichnung 

Äthanol 
Äthylacetat 
Äthylbenzoat 
Äthylbenzol 
Äthylglykol 
Äthylglykolacetat 
Äthylpropionat 
n- Amylacetat 
Anisol 
Benzin (Ligroin) 
Benzol 
Butanal-l ( n- Butanol) 
Butanol- 2 (sec- Butanol) 
Buttersäureäthylester 

GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

3 - 5 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la, 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 

3 

Bemerkung 

Bemerkung 

D 
A, c 
E 
A, F 

A 
c 
A, c 

A, C, S 
c 
c 
c 



Buttersäuremethylester 
n-Butylacetat 
iso-Butylacetat 
Butylglykolacetat 
Cumol 
Cyclohexanon 
Cyclopentanol 
Cyclopentanon 
Decahydronaphthalin (cis) 
Decahydronaphthalin (trans) 
n-Decan 
Diacetonalkohol 
Diäthylcarbonat 
Diäthylketon (Pentanon- 3) 
Diäthyloxalat 
Di-n- butyläther 
Diisobutylketon 
Dimethylformamid 
2,3-Dimethylpentan 
Dioxan-1,4 
Dipenten 
Di- n-propyläther 
Fluorbenzol 
n- Heptan 
Hexanal-l 
Kölnisch Wasser ( 79,5% Alkohol ) 
Metallbearbeitungsöl 
Methanol 
Methylacetat 
Methyläthylketon (Butanon- 2) 
Methylbenzoat 
3- Methylbutanol- 1 
(iso-Amylalkohol, primär) 
2-Methylbutanol-2 
(tert- Amylalkohol) 
Methylcyclohexan 
2-Methylcyclohexanon 
Methylcyclopentan 
Methylglykolacetat 
2-Methylhexan 
3-Methylhexan 
Methylisobutylketon 
Methylmethacrylat, stabilisiert 
2- Methylpropanol- 1 (iso-Butanol) 
Methylpropionat 
2- Methylpyridin (a- Picolin) 
Mineralöl 
Nitrobenzol 
n- Nonan 
n-Octan 
OCtanol-1 
Paraldehyd 
Pentanal-l 
Pentanol-2 
Pentanol-3 
Petroleum 
Piperidin 
n-Propanol 

(n-Amylalkohol, prim . ) 
(n-Amylalkohol, sec) 

iso-Propanol 
n-Propylacetat 
n-Propylbenzol 
n-Propylformiat 
Pyridin 
SChalungsöl 
Schmier öl 
Solventnaphtha 
Spezialbenzine 
Styrol, stabilisiert 
Testbenzine 
n-Tetradecan 
Tetrahydrofuran 
Tetrahydronaphthalin 
Thiophen 
Toluol 
Triäthylamin 
2,2,4-Trimethylpentan (iso- OCtan) 
Vinylacetat , stabilisiert 
o-Xylol 
m-Xylol 
p-Xylol 
Epoxidharze (Glycidäther auf der 
Basis von Bisphenol A und 
Bisphenol F sowie aliphatischen 
und aromatischen Alkoholen) 

3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 5 
3 - 3 
3 - la 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - la 
3 - 5 
3 - 3 
3 - la 
3 - la 
3 - la 
3 - 4 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 5 
3 - la 
3 - la 
3 - 4 
3 - 3 

3 - la 

3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - l a 
3 - 5 
3 - 5 
3 - 5 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la, 3 
3 - 4 
3 - 5 
3 - 4 
3 - la 
3 - l a 
3 - 5 
3 - la 
3 la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 

Epoxidharze, gelöst in organischen 3 - la , 2 , 3,4,5 
LÖSungsmitteln wie ·Toluol , Xylolen , 
Glykolen, aliphatischen Ketonen 
Lacke auf der Basis Alkydharz , 
Alkyd/Aminoharz , Epoxidharz , Acryl
harz , Polyesterharz, Mischpolymerisat 
gelöst in orga~ischen LÖSungs~it~Pln 
wie Xylol , sOlventnaphtha, Test-
benzin , Glykolätheracetaten 

- la, 2 , 3 

Phenolharze , gelöst in organischen 3 - la, 2 , 3 ,4, 5 
LÖSungsmitteln wie Äthdnol , iso-
Propanol, Butanol , Furfurylalkohol , 
Xylolen, Toluol, Glykolen 
und aliphatischen Ketonen 

c 
A, c 
A, c 
A 
E, c 
A, c 
c 
A, c 
A 
A 
A 

A, c 
A, c 
A, c 

c 

A 
E, p 

c 
A, p 

E 
A 
D 

B 
c 
c 
E 
A, c 

A, c 

A 
A, c 
A 
A 
A 
A 
c 
A 
c 
c 
M 

A 
A 
A 
D 
c , p 

A, c 
A, c 
A, c 
A 
B, M 
c 
c 
A, c 
E, c 
A, c, 
M 

E, c 
A 
D 

A 
A, p 

A 
A, c, 
A, c 
B, G, 
A 
c 
A, c 
A, c 
A, c 
c 

A, C 

A, C 

A, C 

H 

M 

M 

Grundsätzlich dürfen alle Stoffe , die mit Wasser nicht beliebig 
mischbar sind, keine wäßrige Phase ausscheiden ! 
A: Der Stoff muß wasserfrei sein . 
B: Der Stoff muß chloridfrei sein . 
C: Der Stoff muß neutral sein . 
D: Der Stoff muß säure- und chloridfrei sein . 
E: Der Stoff muß frei von Seimengungen sein . 
F : Der Stoff muß fluoridfrei sein . 
G: Der Stoff muß frei von Arrunoniumsal zen sein. 
S: Der Stoff muß schwefelfrei sein. 
H: Die KTC sind so zu befördern bzw . zwischenzulagern, daß 

eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden 
wird . 

P: Der Stoff ist nur dann zur Beförderung zugelassen, wenn sein 
Gehalt an Peroxid , auf Wasserstoffperoxid ~0 berechnet, 
0, 3 % nicht übersteigt . 2 

M: Der Stoff ist nur in KTC mit Armaturen , Verschlußkappen 
und/oder Reinigungsablaß in der Stahl - oder Edelstahlaus
führung zugelassen . 

Antrags-Nr . 1 . 2/12405 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRUFUNG 
(SAM) 

ZUI.ASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

Nr . D/BAM/01 045/KTC 
Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
Ausnahme Nr. S 50 - der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02 . Oktober 1979 - ( BGBl. I , S . 1609) . 
Ausnahmegenehmigung Nr. E 40/79 des BMV vom 27 . Dezember 1979 
zur Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der 
Eisenbahn (GGVE) vom 23 . August 1979 (BGBl. I , S. 1502) 
1. Neufassung vom 14 . Mai 1981 - . 
Richtlinien für den Bau , di e Prüfung , die Zulassung, die Kenn
zeichnung und die Verwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) 
aus metallischen Werkstoffen - TR KTC 001 - vom 16. Juni 1978 
(Vk Bl ., Heft 12/78 , S. 266) . 
Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte flüssige Stoffe 
de r GGVE/GGVS-Klassen 3 und 8 , die bei so•c einen Dampfdruck von 
höchstens 0 , 9 bar (absolut) haben. 
Tankd aten : 
KTC-Typ LTP 445 
Grundmaße : 800 mm x 1000 mm , Gestellhöhe: 1100 mm, 
Tankvolumen : 445 1 (Nenninhalt) , 
max. zulässiges Gesamtgewic ht : 550 ky , 
Entleerung : Schwerkraftentleerung , 
Tankwerkstoff: X 5 CrNi 18 9 (1.4301), 

X 10 CrNiMoTi 18 10 ( 1. 45 71) , 
Prüfdruck für das KTC- Baumuster : 2,0 ba~ (Überdruck) , 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0 , 2 bar (Uberdruck) . 
He rst e ller und Antragsteller: 

Thyssen Industrie AG, Umformtechnik Werk Hausach , 761 3 Hausach . 
Herstellerzeichnung e n: 

86 . 210 . 010-3 vom 14 . 01 . 1981 (Tankcontainer LTP 445) 
86 . 260.006-3 vom 15. 01 . 1981 (Tank LTP 44 5) 
86 . 265 . 001-3 vom 12 . 06 . 1980 (Schraubdeckel NW 400) 
86.036 . 012-4 vom 13. 03 .1974 (Be- und Entlüftung Rl") 
85 . 055 . 001-3 vom 15 . 01.1981 (Untergestell). 
Auslaufarmaturen in Edelstahlausführung, wahlweise : 
86 . 067 . 008-2 vom 20 . 03 . 1980 (Muffenkuge lhahn Rl" Typ SUS 1.4401) 
86.068 . 002- 2 vom 30 . 08 .1974 (Muffenschräqsitzventil 2" Esta) 
86.068 . 004- 2 vom 21.06.1978 (Saunderskugelhahn 2" Esta) 
86 . 068 . 005-2 vom 08 . 09 .1978 (Muffenkugelhahn R2" 1.4301) 
86 . 068 . 008-2 vom 20 . 12.1979 (Muffenkuge lhahn R2" Typ: SUS 1.4401) 
86.068 . 012- 2 vom 17. 01.1979 (Mecafrance -Muffenkuge lhahn 2" 1.4410) 
86 . 068 . 13-2 vom 26 . 03 . 1980 (Muffenschrägsitzventil 2" Esta) 
86 . 069.012- 2 vom 05 . 07 . 1976 (Kugelhahn 3" Esta) 
885.088 . 11-la vom 04.12 . 1968 (Muffenschrägsitzventi l l " Esta) 
885 . 088 .12-2a vom 20 . 12.1968 (Saunders-Kugelhahn 1" Esta) 
86.068 . 003-2 vom 19 . 04 . 1974 (Saunders-Kugelhahn 2" 1.4571). 
Kennzeichnung: 
Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind 
mit einem KTC - Datenschild gemäß Zeichnungs- Nr . 86.042 . 003- 4e 
vom 07 . 05 .1980 zu versehen und mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/01 045/KTC zu kennzeichnen . 
Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf . vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- der Nachtrag 1 zum Bericht 73 385 Vgab Sa vom 

03 . 08 . 1967 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden , 
- der Nachtrag 7 zum Bericht 73 385 Vgab 5a vom 

16.08 . 1979 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden , 
- Prüfbericht Nr. 81 111 Vg~ 5a vom 06 . 02 .1970 der 

Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden, 
- Brief 47 . 4706 Gbks 5/26 vom 01 . 06 . 1981 , BZA Minden , 
- Prüfbericht des TÜV- Baden vom 14 . 05 . 1981 über 

durchgeführte Stapel- und Hebeprüfung. 
Zulassung : 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht 
angesehen , daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers 
den oben genannten Vorschriften genügt . 
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Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre ; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Frist der SAM unaufgefordert zur 
Überprüfung einzureichen . 

1000 Berlin 45, den 25. August 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRUFUNG 
Referat l. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl .-Ing . B. Schulz- Forberg Ing . (grad .) A. Ulrich 
Oberregierungsrat 
Refer atsleiter 
Sachbearbeiter : H. Becker, Dr. P . 
Anlagen : l Rechtsmittelbelehrung , 
Antrags- Nr . 1 . 2/12405 

verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Blümel. 
l Stoffaufzählung . 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRUFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
D/BAM/01 045/KTC 

Stoffbezeichnung GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

Bemerkung 

Äthanol 
Äthylacetat 
Äthylbenzoat 
Äthylbenzol 
Äthylglyko l 
Äthyl glykolacetat 
Äthyl propiona t 
n- Amy l aceta t 
Anisol 
Benzol 
Benzin (Ligroin) 
Butanal- l (n-Butanol) 
Butanol- 2 (sec- Butanol) 
Buttersäureäthylester 
Buttersäuremethj·lester 
n-Butylacetat 
iso- Butylacetat 
Butylglykol 
Butylglykol acetat 
CUmol 
Cyclohexanon 
Cycl opentanol 
Cyc l opentanon 
Decahydronaphthalin (cis) 
Decahydronaphthalin ( trans) 
n- Decan 
Diacetonalkohol 
Diäthylcarbonat 
Diäthylketon (Pentanon- 3) 
Diäthyloxalat 
Di-n-butyläther 
Düsebutylketon 
Dimethylformamid 
2,3-~imethylpentan 

Dioxan- 1, 4 
Dipenten 
Di-n- propyläther 
Fluorbenzol 
n- Heptan 
Hexanal-l 
Kölnisch Wasser (79 , 5% Alkohol) 
Metallbearbeitungsöl 
Methanol 
Methylacetat 
Methyläthylketon (Butanon-2\ 
Methylbenzoat 
3- Methylbutanol - l 
(iso-Amylalkohol, primär) 
2-Methylbutanol - 2 
(tert-Amylalkohol) 
Methylcyclohexan 
2-Methylcyclohexanon 
Methylcyclopentan 
Methylgl ykolacetat 
2- Methylhexan 
3- Methylhexan 
Methylisobutylketon 
Methylmethacrylat , stabilisiert 
2- Methylpropanol - l (iso- Butanol) 
Methylpropionat 
2- Methylpyridin (a- Picolin) 
Mineralöl 
Nitrobenzol 
n- Nonan 
n-Qctan 
Octanol- 1 
Paraldehyd 
Pentanal- l (n- Amylalkohol, prim . ) 
Pentanol-2 (n- Amylalkohol , sec) 
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3 - 5 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - la , 
3 - 3 
3 - 3 
3 -
3 - l a 
3 - 3 
3 - la 
3 - 4 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 5 
3 - 3 
3 - la 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - la 
3 - 5 
3 - 3 
3 - la 
3 - la 
3 - la 
3 - 4 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 5 
3 - la 
3 - la 
3 - 4 
3 - 3 

3 - la 

3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 

B 

E 

B 

B 
c 
c 
A 

A 

p 

p 

B 

B 

M 

B 

Pentanol-3 
Petroleum 
Piperidin 
n-Propanol 
iso- Propanol 
n-Propylacetat 
n-Propy lbenzol 
n- Propylformiat 
Pyridin 
Schalungsöl 
Schmier öl 
Solventnaphtha 
Sp2zialbenzine 
Styrol , stabilisiert 
Testbenzine 
n-Tetr adecan 
Tetrahydrofuran 
Tetrahydronaphthalin 
Thiophen 
Toluol 
Triäthylamin 
2 , 2 , 4- Trimethylpentan (iso-Octan) 
Vinylacetat , stabilisiert 
o-Xylol 
m- Xylol 
p-Xylol 
Epoxidharze (Glycidäther auf der 
Basis von Bisphenol A und 
Bisphenol F sowie aliphatischen 

3 - 3 
3 - la 
3 - 5 
3 - 5 
3 - 5 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la, 
3 4 
3 - 5 
3 - 4 
3 - la 
3 - la 
3 - 5 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 

3 

und aromatischen Alkoholen) 
Epoxidharze, gelöst in organischen 
LÖsungsmitteln wie Toluol, Xylolen, 
Glykolen , aliphatischen Ketonen 3 - la, 2, 3, 4, 5 
Lacke auf der Basis Alkydharz, 
Alkyd/Aminoharz , Epoxidharz, Acryl 
harz, Polyester harz, Mischpolymerisat 
gelöst in organischen Lösungsmitteln 
wie Xylol , Solventnaphtha, Test
benzin , Glykolätheracetaten 
Phenolharze, ge l öst in organischen 
LÖsungsmitteln wie Äthanol, iso
Propanol, Butanol , Furfurylalkohol, 
Xylolen, Toluol, Glykolen 

3 - la, 2, 3 

und aliphatischen Ketonen 
Ameisensäure mi t mindestens 
70 % reiner Säure 
Essigsäure (Eisessig) und ihre 
wässerigen Lösungen mit mehr als 
80 % reiner Säure 
Essigsäureanhydrid 
Formaldehyd, in wässerigen 
LÖsungen 
Natriumhydroxid in Lösungen 
mit höchstens 20 % NaOH 
Alkalische Lösungen von Phenol , 
Kresolen und Xylenolen 
Flüssige Alkyl- und Arylamine und 
Polyamine, wie Äthylendiamin, 
Triäthylentetramin 

3 

8 

8 
8 

8 

8 

8 

la, 2 , 3 , 4,5 

2lb 

2lc 
2le 

24 

32 

32 

8 - 35 

M 
B 
B 
A 

c 
M 

p 

M 

B , M 

c 

A, C 

A, C 

A, C 

R 

M 
M 

M 

M 

M 

M 

Grundsätzlich dürfen alle Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig 
mischbar sind, keine wäßrige Phase ausscheiden! 
A: Der Stoff muß wasserfrei sein . 
8 : Der Stoff muß chloridfrei sein. 
C: Der Stoff muß fre i von Schwefelsäure sein . 
E: Der Stoff muß frei von Beimengungen sein. 
M: Der Stoff ist nur in KTC mit Armaturen, Verschlußkappen 

und/oder Reinigungsablaß in der Stahl - oder Edelstahlaus
führung zugelassen. 

P : Der Stoff ist nur dann zur Beförderung zugelassen, wenn 
sein Gehalt an Peroxid, auf Wasserstoffperoxid ~0 berechnet , 
0,3% nicht übersteigt . 

R: Transport nur zulässi g bei Verwendung von Tanks und Aus
laufarmaturen, bestehend aus austenitischen CrNiMo- Stählen 
(z. B. 1.4401, 1.4410 und 1.4571). 

Antrags-Nr. 1 . 2/12405 

B'JNDESANSTALT FÜR MATERL'\LPRUFUNG 
(B.l\M) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

Nr . D/BAM/01 046/KTC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde : 
Ausnahme Nr . S 50 - der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02 . Oktober 1979 - (BGBl . I , S . 1609) . 
Ausnahmegenehmigung Nr. E 40/79 des BMV vom 27 . Dezember 1979 
zur Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der 
Eisenbahn (GGVE) vom 23 . August 1979 (BGBl. I , S . 1502) 
1 . Neufassung vom 14 . Mai 1981 - . 
Richtlinien für den Bau , die Prüfung, die Zulassung , die Kenn
zeichnung und die Verwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) 
aus metallischen Werkstoffen - TR KTC 001 - vom 16 . Juni 1978 
(VkBl., Heft 12/78, S . 266) . 



Zulässiger Inhalt: 

In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte flüssige Stoffe 
der GGVE/GGVS-Klasse 3, die bei so•c einen Dampfdruck von 
höchstens 0, 9 bar (absolut) haben. 
Tankdaten: 

KTC-Typ 800 ( beheizbar) 
Grundmaße: 1000 mm x 1200 mm, Gestellhöhe: 1465 mm, 
Tankvolumen: 800 l (Nenninhalt), 
max . zulässiges Gesamtgewicht: 1500 kg , 
Entleerung: Schwerkraftentleerung, 
Tankwerkstoff : X 5 CrNi 18 9 (1 . 4301), 
Prüfdruck für das KTC- Baumuster: 2,0 bar (Überdruck), 
Prüfdruck für die Serien-KTC : 0,2 bar (Überdruck) . 
Hersteller und Antragsteller: 

Thyssen Industrie AG, Umformtechnik Werk Hausach, 7613 Hausach . 
Herstell e rzeichnungen: 

86.220 . 075- 2 vom 07 . 06.1980 (Hauptzusammenstellung, 

vom 
vom 
vom 

KTC 800 l , beheizbar) 
(Gestell) 
(Tank 800 l , beheizbar) 
(Schraubdeckel NW 400) 

85 . 053 . 021- 2 
86 . 278 . 001-2 
86.265 . 003- 3 
86 . 036 . 012- 4 
86 . 072 . 001-3 
86 . 068.002- 2 

vom 
vom 
vom 

29 . 06.1976 
09 . 06 . 1978 
07.08.1979 
13 . 03 . 1974 
09.04 . 1974 
30.08.1974 

(Be- und Entlüftung) 
(Einfül l vorrichtung mit Tauchrohr) 
(Ausl aufarmatur mit Muffen-
schrägsi tzventil 2" Esta) . 

Kennzeichnung : 

Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind 
mit einem KTC- Datenschi l d gemäß Zeichnungs- Nr. 86 . 042.003-4e 
vom 07.05 . 1980 zu versehen und mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/01 046/KTC zu kennzeichnen. 
Prüfung : 

Dieser Zulassung liege n die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf . vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Versuchsbericht L 4/L430 Gbks 45 066 vom 03 . 09 . 1974 

der Bundesbahn- Versuchsanstalt Minden , 
- der Nachtrag l zum Bericht 73 385 Vgab Sa vom 

03.08.1967 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden , 
- der Nachtrag 7 zum Bericht 73 385 Vgab Sa vom 

16.08 , 1979 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden, 
-der Brief 47 . 4706 Gbks 5/20 vom 22.10 . 1980, BZA Minden, 
- der Bericht über die Durchführung des Stapelversuches vom 

21 . 09.1979 , TÜV Baden . 
Besondere Auflagen : 

Für alle zur Herstellung der Tankwandung venJendeten Bleche muß 
durch Werksprüfzeugnisse nach DIN 50 049-2 . 3 unter Berück
sichtigung der DIN 17 440 nachgewiesen werden, daß das Produkt 
Rro1xA1 (Rro= Zugfestigkeit in N/~; A: Bruchdehnung in%; 
Index l für den Werkstoff 1 . 4301) mindestens dem Zahlenwert 
23000 entspricht . Die Bruchdechnung darf dabei den Normwert 
nicht unterschreiten. Zugfestigkeit und Bruchdehnung sind an 
Flachproben 20 x 80 nach DIN 50114, die quer zur Walzrichtung 
der Bleche entnommen werden müssen, zu ermitteln . 
Z ulas sung : 

Nac h den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht 
angesehen , daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers 
den oben genannten Vorschriften genügt. 
Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf ) Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Frist der BAM unaufgefordert zur 
Überprüfung einzureiche n. 

1000 Berlin 45, den 25. August 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat l. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl .-Ing . B. Schulz-Forberg Ing. (grad.) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter : H. Becker, Dr. P. Blümel. 
Anlagen: 1 Rechtsmittelbelehrung, l Stoffaufzählung . 
Antrags- Nr . 1.2/12370 

Stoffbezeichnung 

Äthanol 
Äthylacetat 
Äthylbenzoat 
Äthylbenzol 
Äthylglykol 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
D/BAM/01 046/KTC 

GGVE/GGVS 
Klasse- Ziffer 

3 - 5 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - 3 

Äthylglykolacetat 3 - 3 
Äthylpropionat 3 - la 
n-Amylace tat 3 - 3 
Anisol 3 - 3 
Benzol 3 - la 
Benzin (Ligroin) 3 - la, 3 

Bemerkung 

B 

E 

Butanal- l ( n-Butanol) 
Butanol- 2 (sec-Butanol) 
Buttersäureäthylester 
Buttersäuremethylester 
n-Butylacetat 
iso-Butylacetat 
Butylglykol 
Butylglykolacetat 
eumol 
Cyclohexanon 
Cyclopentanol 
Cyclopentanon 
Decahydronaph thal in 
Decahydronaphthalin 
n- Decan 
Diacetonalkohol 

(cis ) 
( trans) 

Diäthylcarbonat 
Diäthylketon (Pentanon- 3) 
Diäthyloxalat 
Di-n-butyläther 
Düsebutylketon 
Dimethylformamid 
2,3-Dimethylpentan 
Dioxan- 1 , 4 
Dipenten 
Di- n- propyläther 
Fluorbenzol 
n- Heptan 
Hexanal-l 
Kölnisch Wasser (79,5% Al kohol) 
Metallbearbeitungsöl 
Methanol 
Methylacetat 
Methyläthylketon (Butanon- 2) 
Methylbenzoat 
3- Methylbutanol- l 
(iso- Amylalkohol, primär) 
2- Methylbutanol - 2 
(tert-Amyl alkohol) 
Methylcyc l ohexan 
2- Methylcyclohexanon 
Methylcyclopentan 
Methylglykolacetat 
2- Methylhexan 
3-Methylhexan 
Methylisobutylketon 
Methylmethacrylat, stabilisiert 
2- Methylpropanol-l (iso-Butanol) 
Methylpropionat 
2- Methylpyridin (a- Picolin) 
Mineralö l 
Nitrobenzol 
n- Nonan 
n-Octan 
Octanol-1 
Paraldehyd 
Pentanal-l (n - Amylalkohol , prim . ) 
Pentanol-2 (n-Amylalkohol , sec) 
Pentanol- 3 
Petroleum 
Piperidin 
n-Propanol 
iso- Propanol 
n- Propylaceta t 
n- Propylbenzol 
n- Propylformiat 
Pyridin 
Schalungsöl 
Schmier öl 
Solventnaphtha 
Spezialbenzine 
Styrol , stabilisiert 
Testbenzine 
n- Tetradecan 
Tetrahydrofuran 
Tetrahydronaphthalin 
Thiophen 
Toluol 
Triäthylamin 
2, 2 , 4- Trimethylpentan (iso- Octan) 
Vinylacetat , stabilisiert 
o- Xylol 
m- Xylol 
p-Xylol 
Epoxidharze (Glycidäther auf der 
Basis von Bisphenol A und 
Bisphenol F sowie aliphatischen 
und aromatischen Alkoholen) 

3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 4 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 3 
3 - 5 
3 - 3 
3 - la 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - la 
3 - 5 
3 - 3 
3 - la 
3 - la 
3 - la 
3 - 4 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 5 
3 la 
3 - la 
3 - 4 
3 - 3 

3 - la 

3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - 5 
3 - 5 
3 - 5 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la, 
3 - 4 
3 - 5 
3 - 4 
3 - la 
3 - l a 
3 - 5 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 

Epoxidharze , gelöst in organischen 3 - la, 2, 3 , 4 , 5 
Lösungsmittel n wie Toluol , Xylolen, 
Glykolen , aliphatischen Ketonen 
Lacke auf der Basis Alkydharz , 3 - la , 2, 3 
Alkyd/Aminoharz, Epoxidharz , Acryl-
harz , Polyesterharz, Mischpolymerisat 
gelöst in organischen Lösungsmitteln 
wie Xylol, Solventnaphtha , Test-
benzin , Glykolätheracetaten 

B 
B 
c 
c 
A 

A 

p 

p 

B 

B 

M 

B 

M 
B 
B 
A 

c 
M 

p 
M 

B, M 

c 

A, C 

A, C 

33 



Phenolharze, gelöst in organischen 3 - la, 2,3,4 ,5 
LÖSungsmitteln wie Äthanol, iso-
Propanol, Butanol, Furfurylalkohol, 
Xylolen, Toluol, Glykolen 
und aliphatischen Ketonen 

A, C 

Grundsätzlich dürfen alle Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig 
mischbar sind, keine wäßrige Phase ausscheiden! 
A: Der Stoff muß wasserfrei sein. 
B: Der Stoff muß chloridfrei sein. 
C: Der Stoff muß frei von Schwefelsäure sein. 
E: Der Stoff muß frei von Heimengungen sein. 
P: Der Stoff ist nur dann zur Beförderung zugelassen, wenn 

sein Gehalt an Peroxid, auf Wasserstoffperoxid 1-12 0 berechnet, 
0,3% nicht übersteigt. 

M: Der Stoff ist nur in KTC mit Armaturen, Verschlußkappen 
und/oder Reinigungsablaß in der Stahl- oder Edelstahlaus
führung zugelassen. 

Antrags-Nr. 1 .2/12370 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

Nr. D/BAM/01 04 7/KTC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
Ausnahme Nr. S 50 - der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02. Oktober 1979- (BGBl. I, S. 1609). 
Ausnahmegenehmigung Nr. E 40/79 des BMV vom 27. Dezember 1979 
zur Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der 
Eisenbahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) 
1. Neufassung vom 14. Mai 1981 - . 
Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kenn
zeichnung und die Verwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) 
aus metallischen Werkstoffen - TR KTC 001 - vom 16. Juni 1978 
(VkBl., Heft 12/78, S . 266). 
Zulässiqer Inhalt: 

In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte flüssige Stoffe 
der GGVE/GGVS-Klasse 3, die bei 50•c einen Dampfdruck von 
höchstens 0,9 bar (absolut) haben. 
Tankdaten: 
KTC-Typ 1050 ( beheizbar) 
Grundmaße: 1000 mm x 1200 mm, Gestellhöhe: l 710 mm, 
Tankvolumen: 1000 l (Nenninhalt), 
max. zulässiges Gesamtgewicht: 1500 kg, 
Entleerung: Schwerkraftentleerung, 
Tankwerkstoff: X 5 CrNi 18 9 (1.4301), 
Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2, 0 bar (Überdruck) , 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0,2 bar (Überdruck). 
Herstell e r und Antragsteller: 

Thyssen Industrie AG, Umformtechnik Werk Hausach, 7613 Hausach. 
Herstellerzeichnungen: 

86.220.074-2 vom 07 . 06.1980 (Hauptzusammenstellung, 

85.053.022-2 
86.278.002-2 
86.265.003-3 
86.036.012-4 
86. 072 . 001-3 
86.068.002-2 

vom 
vom 
vom 
vom 

KTC 1050 l, beheizbar) 
29.12 .1976 (Gestell) 
09.06 .19 78 ·(Tank 1050 l, beheizbar) 
07.08 .1979 (Schraubdeckel NW 400) 
13.03.1974 (Be- und Entlüftung) 

vom 09.04 . 1974 (Einfüllstutzen mit Tauchrohr) 
vom 30 . 08 .1974 (Auslaufarmatur mit Muffen-

schrägsitzventil 2" Esta). 
Kennzeichnung: 

Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind 
mit einem KTC-Datenschild gemäß Zeichnungs-Nr . 86.042.003-4e 
vom 07 . 05.1980 zu versehen und mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/01 04 7/KTC zu kennzeichnen. 
Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Versuchsbericht L 4/L430 Gbks 45 066 vom 03.09 .1974 

der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden, 
- der Nachtrag l zum Bericht 73 385 Vgab 5a vom 

03.08 .1967 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden, 
- der Nachtrag 7 zum Bericht 73 385 Vgab 5a vom 

16.08.1979 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden, 
-der Brief 47.4706 Gbks 5/20 vom 22.10 .1980, BZA Minden, 
- der Bericht über die Durchführung des Stapelversuches vom 

21 .09 .1979, TÜV Baden. 
Besondere Auflagen: 
FÜr alle zur Herstellung der Tankwandung verwendeten Bleche muß 
durch Werksprüfzeugnisse nach DIN 50 049-2.3 unter Berück
sichtigung der DIN 17 440 nachgewiesen werden, daß das Produkt 
~xA1 (Rm= Zugfestigkeit in N/mm' ; A: Bruchdehnung in%; 
Index 1 für den Werkstoff 1.4301) mindestens dem Zahlenwert 
23000 entspricht . Die Bruchdechnung darf dabei den Normwert 
nicht unterschreiten. Zugfestigkeit und Bruchdehnung sind an 
Flachproben 20 x 80 nach DIN 50114, die quer zur Walzrichtung 
der ßleche entnommen werden müssen, zu ermitteln . 
Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht 
angesehen, daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers 
den oben genannten Vorschriften genügt. 
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Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Frist der BAM unaufgefordert zur 
Überprüfung einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 25. August 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat l. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl. -Ing. B. Schulz-Forberg Ing. (grad.) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: H. Becker, Dr. P. Blümel. 
Anlagen: l Rechtsmittelbelehrung, l Stoffaufzählung. 
Antrags-Nr. 1.2/12370 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
D/flAWOl 047/KTC 

Stoffbezeichnung GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

Äthanol 
Äthylacetat 
Äthylbenzoat 
Äthylbenzol 
Äthylglykol 
Äthylglykolacetat 
Äthylpropionat 
n-Amylacetat 
Anisol 
Benzol 
Benzin (Ligroin) 
Butanal-l ( n-Butanol) 
Butanol-2 (sec-Butanol) 
Buttersäureäthylester 
Buttersäuremethylester 
n-Butylacetat 
iso-Butylacetat 
Butylglykol 
Butylglykolacetat 
CUmol 
Cyclohexanon 
Cyclopentanol 
Cyclopentanon 
Decahydronaphthalin ( cis) 
Decahydronaphthalin ( trans) 
n-Decan 
Diacetonalkohol 
Diäthylcarbonat 
Diäthylketon (Pentanon-3) 
Diäthyloxalat 
Di-n-butyläther 
Diisobutylketon 
Dimethylformamid 
2,3-Dimethylpentan 
Dioxan-1 ,4 
Dipenten 
Di-n-propyläther 
Fluorbenzol 
n-Heptan 
llexanol-1 
Kölnisch Wasser (79,5% Alkohol) 
Metallbearbeitungsöl 
Methanol 
Methylacetat 
Methyläthylketon (Butanon-2) 
Methylbenzoat 
3-Methylbutanol-l 
(iso-Amylalkohol, primär) 
2-Methylbutanol-2 
(tert-Amylalkohol) 
Methylcyclohexan 
2-Methylcyclohexanon 
Methylcyclopentan 
Methylglykolacetat 
2-Methylhexan 
3-Methylhexan 
Methylisobutylketon 
Methylmethacrylat, stabilisiert 
2-Methylpropanol-l (iso-Butanol) 
Methylpropionat 
2-Methylpyridin (a-Picolin) 
Mineralöl 
Nitrobenzol 
n-Nonan 
n-Dctan 
Octanol-1 
Paraldehyd 
Pentanal-l (n-Amylalkohol, prim.) 
Pentanol-2 (n-Amylalkohol, sec) 

3 - 5 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - 3 
3 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - la, 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 4 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 3 
3 - 5 
3 - 3 
3 - la 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - la 
3 - 5 
3 - 3 
3 - la 
3 - la 
3 - la 
3 - 1 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 5 
3 la 
3 - la 
3 - 4 
3 - 3 

3 - la 

3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 

Bemerkung 

B 

E 

B 
B 
c 
c 
A 

A 

p 

p 

B 

B 

M 

B 



Pentanol-3 
Petroleum 
Piperidin 
n-Propanol 
iso-Propanol 
n-Propy laceta t 
n-Propylbenzol 
n-Propylformiat 
Pyridin 
Schalungsöl 
Schmier öl 
Solventnaphtha 
Spezialbenzine 
Styrol, stabilisiert 
Testbenzine 
n-Tetradecan 
Tetrahydrofuran 
Tetrahydronaphthalin 
Thiophen 
Toluol 
Triäthyl amin 
2,2 , 4-Trimethylpentan (iso-OCtan) 
Vinylacetat, stabilisiert 
o-Xylol 
m-Xylol 
p-Xylol 
Epoxidharze (Glycidäther auf der 
Basis von Bisphenol A und 
Bisphenol F sowie aliphatischen 
und aromatischen Alkoholen) 

3 - 3 
3 - la 
3 - 5 
3 - 5 
3 - 5 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la, 
3 - 4 
3 5 
3 - 4 
3 - la 
3 - la 
3 - 5 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 

Epoxidharze, gelöst in organischen 3 - la, 2,3,4 , 5 
Lösungsmitteln wie TOluol , Xylolen, 
Glykolen , aliphatischen Ketonen 
Lacke auf der Basis Alkydharz, 3- la, 2, 3 
Alkyd/Aminoharz, Epoxidharz, Acryl -
harz, Polyesterharz, Mischpolymerisat 
gelöst in organischen Lösungsmitteln 
wie Xylol, SOlventnaphtha, Test-
benzin, Glykolätheracetaten 
Phenolharze , gelöst in organischen 3 - la , 2,3,4 , 5 
Lösungsmitteln wie Äthanol, iso-
Propanol, Butanol , Furfurylalkohol, 
Xylolen, Toluol, Glykol en 
und aliphatischen Ketonen 

M 
B 
B 
A 

c 
M 

p 

M 

B, M 

c 

A, C 

A, C 

A, C 

Grundsätzlich dürfen all e Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig 
mischbar sind, keine wäßrige Phase ausscheiden ! 
A: Der Stoff muß wasserfrei sein. 
B: Der Stoff muß chloridfrei sein. 
C: Der Stoff muß frei von Schwefelsäure sein . 
E: Der Stoff mclß frei von Beimengungen sein . 
P: Der Stoff ist nur dann zur Beförderung zugelassen, wenn 

sein Gehalt an Peroxid, auf Wasserstoffperoxid H2 0 berechnet 
0,3 ·% nicht übersteigt. 

M: Der Stoff ist nur in KTC mit Armaturen, Verschlußkappen 
und/oder Reinigungsablaß in der Stahl- oder Edelstahlaus
führung zugelassen. 

Antrags-Nr. 1.2/12370 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 

fÜr das Baumuster eines kubischen Tankconta1ners (KTC) 
Nr. D/BAM/04 004/KTC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
Ausnahme Nr. S 50 - der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02. Oktober 1979 - (BGBl. I, S . 1609) 
Ausnahmegenehmigung Nr . E 40/79 des BMV vom 27. Dezember 19 79 
zur Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der 
Eisenbahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1502) 
1 . Neufassung vom 14. Mai 1981 -
Richtlinien für den Bau, die Prüfung , die Zulassung, die Kenn
zeichnung und die Verwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) 
aus metal lischen Werkstoffen - TR KTC 001 - vom 16. Juni 1978 
(VkBl, Heft 12/78, S. 266). 
Zulässiger Inhalt : 

In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte flüssige Stoffe 
der GGVE/GGVS-Klasse 3, die bei 50"C einen Dampfdruck von 
höchstens 1,0 bar (absolut) haben . 
Tankdaten: 

KTC-Typ 1050 
Grundmaße: 1216 mm x 1016 mm ; Gestellhöhe: 1578 mm; 
Tankvolumen: 1000 1 (Nenninhalt); max . zul . Gesamtgewicht: 1290 kg; 
Entleerung: Schwerkraftentleerung; 
Tankwerkstoff: X 5 CrNi 18 9 (1.4301); 
Prüfdruck für das KTC- Baumuster: 2 , 0 bar (ÜberdrucK), 
Prüfdruck für die Serien- KTC: 0 , 3 bar (Überdruck) • 
Hersteller und Antragsteller 

T + T Transport Technik GmbH, Augsburg 21. 
Herstellerzeichnungen : 

2 . 99.1050- 2002-1 vom 17. 02 . 1981 (T + T Tank 1050 1 Zusammenstellung ) 

35G08-0l.HOl-l vom 17.02.1981 (Behälter 1050 1) 
Auslaufarmaturen in Edelstahlausführung, wahlweise : 
Renus Kugelhahn 5070/2" 
Renus Kugelhahn 5070 T/2" 
Renus Kugelhahn 5071/2" 
Renus Kugelhahn 5070/3" 
Renus Kugelhahn 5070T/3" 
Renus Kugelhahn 5071/3" 
Scheibenventile Typ 32L NWSO der Firma Neumo 
Mecafrance-Kugelhahn Typ R 66 T. 
Kennzeichnung: 

Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem KTC- Datenschild gemäß den Zeichnungsnummern B 107-1 73 vom 
13.12.1979 und B 107-182 vom 18.12.1979 zu versehen und mit der 
Zulassungsnummer D/BAM/04 004/KTC zu kennzeichnen . 
Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf . vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bericht 90342 vom 31 . 05 . 1977 der Bundesbahn- Versuchsanstal t 

Minden , 
-Bericht über die Durchführung der Druckprüfung, Stapel prüfung 

und Hebeprüfung vom 12 . 03 .1981 , TÜV Baden, 
- Bericht über die Durchführung der Stapelprüfung vom 01 . 04.1981 

TÜV Baden , 
- Brief 47.4706 Gbks 5/21 vom 04 . 02 .1981, BZA Minden. 
Zulassung: 

Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht 
angesehen , daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers 
den oben genannten Vorschriften genügt. 
Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Frist der BAM llioaufgefordert zur 
Überprüfung einzureichen. 

1000 Berlin 45, rlen l. Oktober 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1. 02 

Gefahrgutumschl ießungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl .-Ing . B. Schulz-Forberg Ing . (grad.) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter : H. Becker , Dr . P . Blümel 
Anlagen: 1 Rechtsmittelbelehrung, 1 Stoffaufzählung , 

bestehend aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2. 
Antrags-Nr . 1.2/12427 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
D/BAW04 004/KTC 

Stoffbezeichnung 

Äthanol 
Äthylacetat 
Äthylbenzoat 
Äthylbenzol 
Äthylglykol 
Äthylglykolacetat 
Äthylpropionat 
n-Amylacetat 
Anisol 
Benzol 
Benzin (Ligroin) 
Butanal- l (n-Butanol) 
Butanol-2 (sec-Butanol) 
Buttersäureäthylester 
Buttersäuremethylester 
n- Butylacetat 
iso- Butylacetat 
Butylglykol 
Butylglykolacetat 
CUmol 
Cyclohexanon 
Cyclopentanol 
Cyclopentanon 
Decahydronaphthalin (cis) 
Decahydronaphthalin ( trans) 
n-Decan 
Diacetonalkohol 
Diäthylcarbonat 
Diäthylketon (Pentanon- 3 ) 
Diäthyloxalat 
Di-n-butyläther 
Diisobutylketon 
Dimethylformamid 
2 , 3- Dimethylpentan 
Dioxan- 1 , 4 
Dipenten 
Di- n- propyläther 
Fluorbenzol 
n-Heptan 

GGVE/GGVS 
Klasse- Ziffer 

3 - 5 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - la, 
3 - 3 
3 - 3 
3 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 4 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 5 
3 - 3 
3 - la 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 

- 4 
3 - la 
3 5 
3 - 3 
3 - la 
3 - la 
3 - la 

Bemerkung 

B 

E 

B 
B 
c 
c 
A 

A 

p 

p 
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Hexanal-l 
Kölnisch Wasser (79,5% Alkohol) 
Metallbearbeitungsöl 
Methanol 
Methylacetat 
Methyläthylketon (Butanon-2) 
Methylbenzoat 
3-Methylbutanol-1 
(iso-Amylalkohol, primär) 
2-Methylbutanol-2 
(tert-Amylalkohol) 
Methylcyclohexan 
2-Methylcyclohexanon 
Methylcyclopentan 
Methylglykolacetat 
2-Methylhexan 
3-Methylhexan 
Methylisobutylketon 
Methylmethacrylat, stabilisiert 
2-Methylpropanol-1 (iso-Butanol) 
Methylpropionat 
2-Methylpyridin (a-Picolin) 
Mineralöl 
Nitrobenzol 
n-Nonan 
n-Octan 
Octanol-1 
Paraldehyd 
Pentanal-l (n-Amylalkohol, prim.) 
Pentanol-2 (n-Amylalkohol, sec) 
Pentanol-3 
Petroleum 
Piperidin 
n-Propanol 
iso-Propanol 
n-Propy laceta t 
n-Propylbenzol 
n-Propylformiat 
Pyridin 
Schalungsöl 
Schmier öl 
Solventnaphtha 
Spezialbenzine 
Styrol, stabilisiert 
Testbenzine 
n-Tetradecan 
Tetrahydrofuran 
Tetrahydronaphthalin 
Thiophen 
Toluol 
Triäthylamin 
2,2,4-Trimethylpentan (iso-Octan) 
Vinylacetat, stabil i siert 
o-Xylol 
m-Xylol 
p-Xylol 
n-Butylchlorid*) 
sec-Butylchlorid*) 
iso-Butylchlorid*) 
tert-Butylchlorid*) 
Chlorbenzol*) 

3 - 4 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 5 
3 - la 
3 - la 
3 - 4 
3 - 3 

3 - la 

3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - la 
3 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - 5 
3 - 5 
3 - 5 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la, 
3 - 4 
3 - 5 
3 - 4 
3 - la 
3 - la 
3 - 5 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - la 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 

3 

B 

B 

M 
L 

B 

L 
M 
B 
B 
A 

c 
M 
L 
L 

p 

M 

B, M 

A, C 
A, C 

"'· c 
A, C 
A, C 

Grundsätzlich dürfen alle Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig 
mischbar sind, keine wäßrige Phase ausschei den! 
*) Bei der Beförderung dieser Stoffe ist nach Ablauf eines jeden 

Jahres von einem in den Rechtsvorschriften genannten S;Jch
verständigen eine Untersuchung des Tankinnern auf Korro
sionsschäden durchzuführen. 
Die nach der erfolgten Prüfung ausgestellten Bescheinigungen 
sind der BAM umgehend einzureichen. 

A: Der Stoff muß wasserfrei sein. 
B: Der Stoff muß chloridfrei sein. 
C: Der Stoff muß neutral sein. 
E: Der Stoff muß frei von Beimengungen sein. 
L: Der Stoff darf die Dichte von 1,1 kg/1 nicht überschreiten . 
M: Der Stoff ist nur in KTC mit Armaturen, Verschlußkappen 

und/oder Reinigungsablaß in Edelstahlausführung zugelassen. 
P: Der Stoff ist nur dann zur Beförderung zugelassen, wenn sein 

Gehalt an Peroxid, auf Wasserstoffperoxid H20 berechnet, 
0,3% nicht übersteigt. 

Antrags-Nr. 1.2/12427 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

Nr. D/BAM/04 006/KTC 
Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
Ausnahme Nr. S 50 - der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02. Oktober 1979 - (BGBl. I, S. 1609) 
Ausnahmegenehmigung Nr. E 40/79 des BMV vom 27. Dezember 1979 
zur Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der 
Eisenbahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1502) 
1. Neufassung vom 14. Mai 1981 -
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Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kenn
zeichnung und die Verwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) 
aus metallischen Werkstoffen - TR KTC 001 - vom 16. Juni 1978 
(VkBl, Heft 12/78, S. 266). 
Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte flüssige Stoffe 
der GGVE/GGVS-Klassen 3, 5.1 und 8, die bei 50•c einen Dampf
druck von höchstens 1, 0 bar (absolut) haben. 
Tankdaten: 

KTC-Typ 1050 
Grundmaße: 1216 mm x 1016 mm; Gestellhöhe: 1578 mm; 
Tankvolumen: 1000 l (Nenninhalt); max. zul. Gesamtgewicht: 1290 kg; 
Entleerung: Schwerkraftentleerung; 
Tankwerkstoff: X 5 CrNi 18 9 (1.4301); 
Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2,0 bar (Überdruck), 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0,3 bar (Überdruck). 
Hersteller und Antragsteller 

T + T Transport Technik GmbH, Augsburg 21. 
Herstellerzeichnungen: 
2.99.1050-2002-lb vom 17.02.1981 (T + T Tank 1050 1 Zusammenstellung) 
35G08-0l.H01-lb vom 17.02.1981 (Behälter 1050 1) 
Auslaufarmaturen in Edelstahlausführung, wahlweise: 
Renus Kugelhahn 5070/2" 
Renus Kugelhahn 5070 T/2" 
Renus Kugelhahn 5071/2" 
Renus Kugelhahn 5070/3" 
Renus Kugelhahn 5070T/3" 
Renus Kugelhahn 5071/3" 
Scheibenventile Typ 32L NW50 der Firma Neumo 
Mecafrance-Kugelhahn Typ R 66 T. 
Kennzeichnung: 

Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem KTC-Datenschild gemäß den Zeichnungsnummern B 107-173 vom 
13.12.1979 und B 107-182 vom 18.12.1979 zu versehen und mit der 
Zulassungsnummer D/BAM/04 006/KTC zu kennzeichnen. 
Prüfung: 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bericht 90342 vom 31.05.1977 der Bundesbahn-Versuchsanstalt 

Minden, 
-Bericht über die Durchführung der Druckprüfung, Stapelprüfung 

und Hebeprüfung vom 12.03.1981, TÜV Baden, 
- Bericht über die Durchführung der Stapelprüfung vom 01.04.1981 

TÜV Baden, 
- Brief 47.4706 Gbks 5/21 vom 04.02.1981, BZA Minden. 
Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht 
angesehen, daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers 
den oben genannten Vorschriften genügt. 
Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Frist der BAM unaufgefordert zur 
Überprüfung einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 1. Oktober 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Ing. (grad.) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: H. Becker, Dr. P. Blümel 
Anlagen: 1 Rechtsmittelbelehrung, 1 Stoffaufzählung, 

bestehend aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2. 
Antrags-Nr. 1.2/12427 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Stoffbezeichnung 

Äthanol 
Äthylacetat 
Äthylbenzoat 
Äthylbenzol 
Äthylglykol 
Äthylglykolacetat 
Äthylpropionat 
n-Amylacetat 
Anisol 
Benzol 
Eenzin (Ligroin) 
Butanal-l (n-Butanol) 
Butanol-2 ( sec-Butanoll 
Buttersäureäthylester 
Buttersäuremethylester 
n-Butylacetat 
iso-Butylacetat 
Butylglykol 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
D/BAM/04 006/KTC 

GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

- 5 
- la 

3 - 4 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - la, 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 4 

Bemerkung 

B 

E 

B 
B 
c 
c 
A 



Butylglykolacetat 
eumol 
Cyclohexanon 
Cycl opentanol 
Cyclopentanon 
Decahydronaphthal in ( cis l 
Decahydronaphthalin ( trans l 
n-Decan 
Diacetonalkohol 
Diäthylcarbonat 
Diäthylketon (Pentanon-3) 
Diä thy loxalat 
Di- n-butyläther 
Diisobutylketon 
Dimethylformamid 
2,3-Dimethylpentan 
Dioxan-1 , 4 
Dipenten 
Di-n- propyläther 
Fluorbenzol 
n- Heptan 
Hexanol-1 
Kölnisch Wasser (79 , 5% Alkohol) 
Metallbearbeitungsöl 
Methanol 
Methylacetat 
Methyläthylketon (Butanon- 2) 
Methylbenzoat 
3- Methylbutanol-1 
(iso- Amylalkohol, primär) 
2- Methylbutanol- 2 
(tert- Amylalkohol) 
Methylcyclohexan 
2- Methylcyclohexanon 
Methylcyclopentan 
Methyl glykolacetat 
2-Methylhexan 
3-Methylhexan 
Methylisobutylketon 
Methylmethacrylat , stabilisiert 
2- Methylpropanol- 1 (iso-Butanol ) 
Methylpropionat 
2- Methylpyridin (a- Picolin) 
Mineralöl 
Nitrobenzol 
n-Nonan 
n-Octan 
Octanol-1 
Paraldehyd 
Pentanol-1 (n-Amylalkohol , prim . ) 
Pentanol-2 (n-Amylalkohol, sec) 
Pentanol-3 
Petroleum 
Piperidin 
n-Propanol 
iso- Propanol 
n-Propylacetat 
n-Propyl benzol 
n-Propylformiat 
Pyridin 
Schalungsöl 
Schmieröl 
Solventnaphtha 
Spezialbenzine 
Styrol, stabilisiert 
Testbenzine 
n-Tetradecan 
Tetrahydrofuran 
Tetrahydronaphthalin 
Thiophen 
Toluol 
Triäthylamin 
2 , 2,4-Trimethylpentan (iso- Octanl 
Vinylacetat , stabil isiert 
o- Xylol 
m- Xylol 
p-Xylol 
n-Butylchlorid 
sec- Butylchlorid 
iso- Butylchlorid 
tert-Butylc~orid 
Chlorbenzol 
Natriumnitrit mit höchstens 
1s % NaN02 
Essigsäure (Eisessig) undihre 
wässerigen LÖsungen mit mehr als 
80 % reiner Säure 
Essigsäureanhydrid 
Alkalische LÖsungen von Phenol , 
Kresolen und Xyl enolen 
Äthylendiamin 
Triäthylentetramin 

3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 5 
3 - 3 
3 - l a 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - la 
3 - 5 
3 - 3 
3 - la 
3 - la 
3 - la 
3 - 4 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 5 
3 - l a 
3 - la 
3 - 4 
3 - 3 

3 - la 

3 - l a 
3 - 3 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - la 
3 - 4 
3 - l a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - 5 
3 - 5 
3 - 5 
3 - l a 
3 - 3 
3 - l a 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la, 
3 - 4 
3 - 5 
3 - 4 
3 - la 
3 - la 
3 - 5 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - l a 
3 - la 
3 - la 
3 - la 
3 - 3 

5.1 - 8 

8 - 2lc 
8 - 2le 

8 - 32 
8 - 35 
8 - 35 

3 

A 

p 

p 

B 

B 

M 
L 

B 

L 
M 
B 
B 
A 

c 
M 
L 
L 

p 

M 

B, M 

A, C 
A, C 
A, C 
A, C 
A, C 

M 
M 

M 
M 
M 

Grundsätzlich dürfen alle Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig 
mischbar sind , keine wäßrige Phase ausscheiden! 
*) Bei der Beförderung dieser Stoffe ist nach Ablauf von 2 1/2 

Jahren von einem in den Rechtsvorschriften genannten Sach
verständigen eine Untersuchung des Tankinnern auf Korro-

sionsschäden durchzuführen . 
Die nach der erfolgten Prüfung ausgestellten Bescheinigungen 
sind der BAM umgehend einzureichen. 

A: Der Stoff muß wasserfrei sein. 
B: Der Stoff muß chl oridfrei sein. 
C: Der Stoff muß neutral sein . 
E: Der Stoff muß frei von Seimengungen sein . 
L: Der Stoff darf die Dichte von 1 , 1 kg/1 nicht überschreiten. 
M: Der Stoff ist nur i n KTC mit Armaturen, Verschlußkappen 

und/oder Reinigungsablaß in Edelstahlausführung zugel assen . 
P : Der Stoff ist nur dann zur Beförderung zugelassen , wenn sein 

Gehalt an Peroxid, auf Wasserstoffperoxid H2o berechnet , 
0,3 %nicht übersteigt . 

Antrags- Nr . 1.2/12427 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

Nr . D/BAM/01 035/KTC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
Ausnahme Nr . S 50 - der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02 . Oktober 1979 - (BGBl . I , S. 1609 ) . 
Ausnahmegenehmigung Nr. E 40/79 des BMV vom 27. Dezember 1979 
zur Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der 
Eisenbahn (GGVE) vom 23 . August 1979 (BGBl. I, S. 1502 ) -
1. Neufassung vom 14 . Mai 1981 -. 
Richtlinien für den Bau , die Prüfung , die Zulassung, die Kenn
zeichnung und die Verwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) 
aus metallischen Werkstoffen - TR KTC 001 - vom 16 . Juni 1978 
(VkBl. , Heft 12/78 , S. 266) . 
Zulässiger Inhalt : 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte feste Stoffe der 
GGVE/GGVS-Klasse 6 . 1 . 
Tankdaten: 

Schüttgut-KTC 750/60° 
Grundmaße : 1020 mm x 1220 mm . Gestellhöhe : 1690 mm , 
Tankvolumen : 750 1 (Nenninhalt), 
max . zulässiges Gesamtgewicht : 1500 kg, 
Entleerung : Schwerkraftentl eerung, Tankwerkstoff : St 37-2, 
Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2, 0 bar (Überdruck) , 
Prüfdruck fur die Serien-KTC: 0,2 bar (Überdruck) . 
Hersteller und Antragsteller: 

Thyssen Industrie AG , Umformtechnik Werk Hausach, 7613 Hausach . 
Herstellerzeichnungen: 

85 . 251.010-2 vom 22 . 07.1980 (Schüttgut-KTC Zusammenstellung) 
85 . 261 . 014-2 vom 09.10 . 1980 (Tank 750 1/60°) 
85.051.040-2 vom 06 . 10 . 1980 (Gestell) 
85 . 265 . 003-3 vom 07 . 08.1979 (Schraubdeckel NW 400) 
85.065.025-3 vom 02 . 07 .1980 (Schraubdeckel NW 400) 
85.030.101-4 vom 08 . 08 . 1979 (Schraubdeckel komplett) 
85 . 036 . 013-4 vom 13.03.1974 ( Be- und Entlüftung R 1") 
85.070 . 004-4 vom 03.10.1977 (Absperrklappe NW 250) 
85 . 056 . 001-3a vom 12 . 01.1977 (Rahme n) 
85 . 056 . 005-3 vom 12 . 03 . 1974 (Niederhalterahmen ) 
85. 001.036-4 vom 22 . 04 . 1974 ( Haltewinkel ) . 
Kennzeichnung: 

Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind 
mit einem KTC-Datenschild gemäß Zeichnungs-Nr. 86 . 042 . 025-4 
vom 25 . 06 . 1980 zu versehen und mit der Zulassungsnummer 
D/BAYvOl 035/KTC zu kennzeichnen. 
Prüfung : 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf . vorhandenen Anlagen zugrunde : 

Prüfbericht der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden Nr . 91 641 
vom OS . 01.1978 , 
Prüfbericht der Bundesbahn-Versuchsanstalt ~inden Nr . 91 641, 
1. Nachtrag vom 12 . 05 . 1980, 
Prüfbericht der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden Nr. 75445- L 
4/L 430 Gbks vom 17 . 01.1978, 

- Bericht über die Stapeldruckprüfung des TÜV Baden vom 21.09.1979 . 
Z ulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht 
angesehen , daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers 
den oben genannten Vorschriften genügt . 
Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Frist der BAM unaufgefordert zur 
Überprüfung einzureichen . 

1000 Berlin 45, den 13 . Juli 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl. - Ing . B. Schulz- Forberg Ing . (grad . ) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter : H. Becker , Ing. ( gr ad . ) Ulr ich 
Anlagen : 1 Rechtsmittelbelehrung, 1 Stoffaufzählung. 
Antrags-Nr. 1 . 2/12332 
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Stoffbezeichnung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
D/BAM/01 035/KTC 

GGVE/GGVS 
Klasse- Ziffe r 

Bleistabilisatoren (assimiliert) 
Bleistearate 

6.1 - 72 
6.1 - 72 
6 . 1 - 72 Gemische von Bleistearaten 

mit Bl eisulfat 

A: wasserfrei. 
Antrags-Nr. 1. 2/12332 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Bemerkung 

A 

A 
A 

für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 
Nr . D/BAM/01 037/KTC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde : 
Ausnahme Nr . S 50 - der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung van 
02 . Oktober 1979 - (BGBl. I, S. 1609) . 
Ausnahmegenehmigung Nr. E 40/ 79 des BMV vom 2 7. Dezember 19 79 
zur Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der 
Eisenbahn (GGVE ) vom 23. August 1979 (BGBl . I, S . 1502) -
1 . Neufassung vom 14. Mai 1981 - . 
Richtlinien für den Bau , die Prüf ung , die Zulassung , die Kenn
zeichnung und die Verwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) 
aus metallischen Werkstoffen - TR KTC 001 - vom 16. Juni 1978 
(VkBl ., Heft 12/78 , S . 266) . 
Zu l ässige r Inhalt : 

In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte flüssige Stoffe 
der GGVE/GGVS-Klasse 3 , die bei SO"C eine n Dampfdruck von 
höchstens 0,9 bar (absolut) haben. 
Tankdaten: 

KTC-Typ 445 
Grundmaße: 800 mm x 1000 mn, Gestellhöhe: 1165 mn , 
Tankvolumen: 44 5 l (Nenninhalt), 
max. zulässiges Gesamtgewicht: 1500 kg, 
Entleerung : Schwerkraftentleerung, 
Tankwerkstoff: Stahl St 37-2 , 
Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2, 0 bar (Überdruck), 
Prüfdruck für die Serien- KTC: 0 , 2 bar (Überdruck ). 
Hersteller und Antragsteller : 

Thyssen Industrie AG , Umformtechnik Werk Hausach , 7613 Hausac h. 
Herstellerzeichnungen: 

85.210 . 00l- 2x vom 16 . 11.1979 (Zus ammenstellung) 
85 . 262 . 00l-2x vom 18.12.1980 (Tank 445 1) . 
Auslaufarmaturen, wahlweise : 
85.068 . 001-2 vom 25 . 03.1976 (Muffenschrägsitzventil 
85.068.004-2 vom 04.02 . 1980 (Saunderskuqelhahn 
85 . 069 . 001-2 vom 22 .03 . 1974 (Muff€nschrägsitzventil 
86.068.008-2 vom 20. 12.1979 (Muffenk•Jgelhahn 
86.069.012-2 vom 05.07.1976 (Muffenkugelhahn 
885 . 088 . 73-2a vom 28 .09 . 1976 (Renus-Muffenkugelhahn 
Schr aubdeckel, wahlweise: 
85 . 265 . 001-3 vom 12.06.1980 
85.265.003-3 vom 07.08 . 1979 
85 . 065 . 025- 3 vom 02.0 7.1980 . 
Prüfung : 

2" MS) 
2" GGG) 
3" MS) 
2" Esta) 
2" Nr. 502 S) 
2" Nr. 502 S) . 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf . vorhandenen Anlagen zugrunde : 
- Versuchsbericht L 4/L430 Gbks 45 066 vom 03.09 . 1974, 

BZA Minde n, 
-der Nachtrag l zum Bericht 73 385 Vgab Sa vom 03 . 08 . 1967, 

BZA Minden , 
- der Nachtrag 2 zum Bericht 73 385 Vgab Sa vom 08 . 01.1968, 

BZA Minclen , 
- der Nachtrag 6 zum Bericht 73 385 Vgab Sa vom 15.06.1979, 

BZA Minden, 
-der Nachtrag 7 zum Bericht 73 385 Vgab Sa vom 16.08 . 1979 , 

BZA Minden, 
-der Brief 47.4706 Gbks vom 26 . 09 .1979, BZA Minden, 
- der Bericht über die Durchführung des Stapel versuches vom 

21 . 09 .1979 , TÜV Baden. 
Kennzeichnung : 

Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind 
mit einem KTC-Datenschild gemäß Zeichnungs -Nr. 86.042.003- 4c 
vom 13. August 1979 zu versehen und mi t der Zulassungsnummer 
D/BAM/01 037/KTC zu kennzeichnen. 
Zulassung: 

Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht 
angesehen, daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers 
den oben genannten Vorschriften genügt . 
Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre ; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Frist der BAM unaufgefordert zur 
Überprüfung einzureichen. 
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1000 Berlin 45, den 27. Juli 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG Referat 1.02 
Gefahrgutumschließungen aus metallischen Werkstoffe n 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Ing . (grad.) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter : H. Becker, Ing. (grad. ) Ulrich 
Anlagen: 1 Rechtsmittelbelehrung , l Stoffliste 
Antrags- Nr . 1 .2/12389 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr . D/BAM/01 03 7/KTC 

Stoffbezeichnung GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

Äthanol 
Äthylacetat 
Äthylbenzoat 
Äthylbenzol 
Äthylglykol 
Äthylglykolacetat 
Äthylpropionat 
n- Amylacetat 
Aniso l 
Benzin (Ligroin) 
Benzol 
Butanol- 1 (n-Butanol) 
Butanol-2 (sec- Butanol) 
Buttersäureäthylester 
Buttersäuremethylester 
n- Butylacetat 
iso-Butylacetat 
Butylglykolacetat 
cumol 
eyclohexanon 
Cyelopentanol 
Cyelopentanon 
Decahydronaphthalin ( cis) 
Decahydronaphthalin ( trans ) 
n- Decan 
Diacetonalkohol 
Diäthylcarbonat 
Diäthylketon (Pentanon- 3 ) 
Diäthyloxalat 
Di-n-butyläther 
Diisobutylketon 
Dimethylformamid 
2,3-Dimethylpentan 
Dioxan-1 , 4 
Dipente n 
Di-n- propyläther 
Fluorbenzol 
n-Heptan 
Hexanol-1 
Kölnisch Wasser (79, 5% Alkohol) 
Metallbearbeitungsöl 
Methanol 
Methylacetat 
Methyl äthylketon (Butanon-2 ) 
Methylbenzoat 
3-Methylbutanol- l 
(iso- Amylalkohol, primär) 
2- Methylbutanol - 2 
(tert-Amylalkohol) 
Methylcyclohexan 
2- Methylcyclohexanon 
Methylcyc l opentan 
Methylglykol acetat 
2-Methylhexan 
3-Methylhexan 
Methylisobutylketon 
Methylmethacrylat, stabilisiert 
2- Methylpropanol-l (iso-Butanol ) 
Methylpropionat 
2-Me thylpyridin (a- Picolin) 
Mineralöl 
Nitrobenzol 
n- Nonan 
n-Octan 
OCtanol-1 
Paraldehyd 
Pentanol- 1 (n- Amylalkohol, prim . ) 
Pentanol-2 (n-Amylalkohol , sec) 
Pentanol-3 
Petroleum 
Piperidin 
n- Propanol 
iso-Propanol 
n- Propylacetat 

3 - 5 
3 - l a 
3 - 4 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la , 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 3 
3 - la 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 5 
3 - 3 
3 - l a 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 4 
3 - la 
3 - 5 
3 -.3 
3 - la 
3 - la 
3 - la 
3 - 4 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 5 
3 - la 
3 - la 
3 - 4 
3 - 3 

3 - la 

3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - l a 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - 3 
3 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - 5 
3 - 5 
3 - 5 
3 - l a 

3 

Bemerkung 

D 
A, c 
E 
A, F 

A 
c 
A, c 

A, c, 
c 
c 
c 
c 
A, c 
A, c 
A 
E, c 
A, c 
c 
A, c 
A 
A 
A 

A, c 
A, c 
A, c 

c 

A 
E , p 

c 
A, p 

E 
A 
D 

B 
c 
c 
E 
A, c 

A, c 

A 
A, c 
A 
A 
A 
A 
c 
A 
c 
c 
M 

A 
A 
A 
D 
c, p 

A, c 
A, c 
A, c 
A 
B, M 
c 
c 
A, c 

s 



3 - 3 E , c n-Propylbenzol 
n-Propylformiat 
Pyridin 

3 - la A, c , H 
3 - 5 M 

SChalungsöl 3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 E, c 
3 - 3 A 
3 - 3 D 
3 - la , 3 
3 - 4 A 
3 - 5 A, p 

3 - 4 A 

SChmier öl 
Solventnaphtha 
Spezialbenzine 
Styrol, stabilisiert 
Testbenzine 
n-Tetradecan 
Tetrahydrofuran 
Tetrahydronaphthalin 
Thiophen 3 - la 

3 - la 
3 - 5 
3 - la 
3 la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 

A, C, M 

Toluol 
Triäthylamin 
2,2,4- Trimethylpentan (iso- Octan) 
Vinylacetat, stabilisiert 
o-Xylol 
m-Xylol 
p-Xylol 
Epoxidharze (Glycidäther auf der 
Basis von Bisphenol A und 
Bisphenol F sowie aliphatischen 
und aromatischen Alkoholen) 
Epoxidharze , gelöst in organischen 3 - la , 2 , 3,4 , 5 
LÖsungsmitteln wie Toluol, Xylolen, 
Glykolen , aliphatischen Ketonen 

3- l a , 2 , 3 Lacke auf der Basis Alkydharz , 
Alkyd/Aminoharz, Epoxidharz , Acryl
harz, Polyesterharz , Mischpolymerisat 
gelöst in organischen LÖsungsmitteln 
wie Xylol, Solventnaphtha , Test-
benzin, Glykolätheracetaten 
Phenolharze, gelöst in organischen 3 - la, 2 , 3 ,4, 5 
LÖsungsmitteln wie Äthanol , iso-
Propanol, Butanol , Furfurylalkohol , 
Xylolen, Toluol, Glykolen 
und aliphatischen Ketonen 

A, c 
B, G, M 
A 
c 
A, c 
A, c 
A, c 
c 

A, c 

A, c 

A, C 

Grundsätzlich dürfen alle Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig 
mischbar sind, keine wäßrige Phase ausscheiden ! 
A: Der Stoff muß wasserfrei sein. 
B: Der Stoff muß chloridfrei sein . 
C: Der Stoff muß neutral sein . 
D: Der Stoff muß säure- und chloridfrei sein . 
E: Der Stoff muß frei von Seimengungen sein . 
F: Der Stoff muß fluoridfrei sein . 
G: Der Stoff muß frei von Ammoniumsalzen sein . 
s : Der Stoff muß schwefelfrei sein . 
H: Die KTC sind so zu befördern bzw . zwischenzulagern , daß 

eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden 
wird . 

P : Der Stoff ist nur dann zur Beförderung zugelassen , wenn sein 
Gehalt an Peroxid , auf Wasserstoffperoxid H., 02 berechnet , 
0 , 3% nicht übersteigt . 

M: Der Stoff ist nur in KTC mit Armaturen, Verschlußkappen 
und/oder Reinigungsablaß in der Stahl- oder Edelstahlaus
führung zugelassen. 

Antrags-Nr . 1 . 2/12030 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

Nr . D/BAM/01 039/KTC 
Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde : 
Ausnahme Nr. S 50 - der Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
02 . Oktober 1979 - (BGBl . I , S. 1609). 
Ausnahmegenehmigung Nr . E 40/79 des BMV vom 2 7. Dezember 19 79 
zur Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der 
Eisenbahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s . 1502) -
l. Neufassung vom 14 . Mai 1981 - . 
Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung , die Kenn
zeichnung und die Verwendung von kubischen Tankcontainern (KTC) 
aus metallischen Werkstoffen - TR KTC 001 - vom 16. Juni 1978 
(VkBl. , Heft 12/78, S . 266) . 
Zulässiger Inhalt : 

In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte flüssige Stoffe 
der GGVE/GGVS- Klasse 3, die bei so·c einen Dampfdruck von 
höchstens 0,9 bar (absolut) haben. 
Tankdaten : 

KTC-Typ 800 
Grundmaße: 1000 mm x 1200 mm , Gestellhöhe: 1405 mm, 
Tankvolumen: 800 l (Nenninhalt), 
max. zulässiges Gesamtgewicht : 1500 kg, 
Entleerung: Schwerkraftentleerung, 
Tankwerkstoff : StahlSt 37- 2, . 
Prüfdruck für das KTC- Baumuster : 2, 0 bar (Überdruck) , 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0 , 2 bar (Überdruck) • 
Hersteller und Antragsteller : 

Thyssen Industrie AG, Umformtechnik Werk Hausach, 7613 Hausach . 
Herstellerzeichnungen : 

85 . 250.00l- 2x vom 28.12.1978 (Zusammenstellung) 

85.260 . 00l-2x vom 18 . 12 . 1980 (Tank 800 1). 
Auslaufarmaturen, wahlweise : 
85 . 068.001- 2 vom 25.03.1976 
85.068 . 004-2 vom 04 . 02.1980 
85.069 . 001-2 vom 22 . 03 . 1974 
86.068.008-2 vom 20 . 12.1979 
86.069 . 012- 2 vom 05 . 07 . 1976 
885.088 . 73-2a vom 28.09 . 1976 
Schraubdeckel , wahlweise: 
85.265.001-3 vom 12.06.!980 
85.265 . 003- 3 vom 07. 08 . 1979 
85 . 065 . 025-3 vom 02 . 07.1980 . 
Prüfung: 

(Muffenschrägsitzventil 
(Saunderskugelhahn 
(Muffenschrägsitzventi l 
( Muffenkugelhahn 
( Muffenkugelhahn 
(Renus-Muffenkugelhahn 

2" MS) 
2"=) 
3 " MS) 
2" Esta) 
2" Nr . 502 S) 
2" Nr . 502 S) . 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf . vorhandenen Anlagen zugrunde : 
- Versuchsbericht L 4/L430 Gbks 45 066 vom 03 . 09 .1974, 

BZA Minden, 
-der Nachtrag 1 zum Bericht 73 385 Vgab Sa vom 03 . 08 . 1967 , 

BZA Minden, 
-der Nachtrag zum Bericht 73 385 Vgab Sa vom 08 . 01.1968, 

BZA Minden , 
- der Nachtrag 6 zum Bericht 73 385 Vgab Sa vom 15.06.1979, 

BZA Minden , 
-der Nachtrag 7 zum Bericht 73 385 Vgab Sa vom 16.08.1979, 

BZA Minden , 
-der Brief 47 . 4706 Gbks vom 26 . 09.1979 , BZA Minden, 
- der Bericht über die Durchführung des Stapelversuches vom 

2! . 09 . 1979 , TÜV Baden . 
Kennzeichnung: 

Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind 
mit einem KTC-Datenschild gemäß Zeichnungs-Nr . 86.042 . 003-4c 
vom 13 . August 1979 zu versehen und mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/01 039/KTC zu kennzeichnen . 
Zulassung: 

Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht 
angesehen , daß dieses Baumuster eines kubischen Tankcontainers 
den oben genannten Vorschriften genügt . 
Diese Zulassung gilt zunächst 5 (fünf) Jahre ; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Frist der BAM unaufgefordert zur 
Überprüfung einzureichen . 

1000 Berlin 45 , den 27 . Juli 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat !. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen \verkstoffen 

Dipl . -Ing . B. SChulz-Forberg Ing. (grad . ) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: H. Becker , Ing. (grad . ) Ulrich 
Anlagen: 1 Rechtsmittelbelehrung , 1 Stoffliste 
Antrags- Nr. 1.2/12389 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr . D/BAM/01 039/KTC 
Stoffbezeichnung 

Äthanol 
Äthylacetat 
Äthy lbenzoa t 
Äthylbenzol 
Äthylglykol 
Äthylglykolacetat 
Äthylpropionat 
n-Amylacetat 
Anisol 
Benzin (Ligroin) 
Benzol 
Butanol-! (n- Butanol) 
Butanol - 2 (sec- Butanol) 
Buttersäureäthylester 
Buttersäuremethylester 
n-Butylacetat 
iso-Butylacetat 
Butylglykolacetat 
Cunol 
Cyclohexanon 
Cyclopentanol 
Cyclopentanon 
Decahydronaphthalin ( cis) 
Decahydronaphthalin ( trans) 
n-Decan 
Diacetonalkohol 
Diäthylcarbonat 
Diäthylketon (Pentanon- 3) 
Diäthyloxalat 
Di-n-butyläther 
Diisobutylketon 
Dimethylformamid 

GGVE/GGVS 
Klasse- Ziffer 

3 - 5 
3 - la 
3 - 4 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la , 
3 - la 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - la 
3 - 3 
3 - la 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 5 
3 - 3 
3 - la 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 

Bemerkung 

D 
A, c 
E 
A, F 

A 
c 
A, c 

A, C, S 
c 
c 
c 
c 
A , C 
A, C 
A 
E , C 
A, C 
c 
A , C 
A 
A 
A 

A, C 
A, C 
A , C 

c 
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2,3-Dimethylpentan 
Dioxan- 1 , 4 
Dipenten 
Di-n-propyläther 
Fluorbenzol 
n-Heptan 
Hexanal - l 
Kölnisch Wasser (79,5% Alkohol) 
Metallbearbeitungsöl 
Methanol 
Methylacetat 
Methyläthylketon (Butanon-2) 
Methylbenzoat 
3-Methylbutanol-1 
(iso- Arnylalkohol , primär) 
2-Methylbutanol- 2 
(tert- Arnylalkohol) 

3 - la 
3 - 5 
3 - 3 
3 - la 
3 - la 
3 - la 
3 - 4 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 5 
3 - l a 
3 - l a 
3 - 4 
3 - 3 

3 - l a 

Methylcyclohexan 3 - la 
2-Methylcyclohexanon 3 - 3 
Methylcyclopentan 3 - la 
Methylglykolacetat 3 - 4 
2- Methylhexan 3 - la 
3- Met hylhexan 3 - la 
Methylisobutylketon 3 - 3 
Methylmethacrylat, stabilisiert 3 - la 
2- Methylpropanol- 1 (iso- Butanol) 3 - 3 
Methylpropionat 3 - la 
2- Methylpyridin ( a-Picolin) 3 - 3 
Mineralöl 3 - 3 
Nitrobenzol 3 - 4 
n- Nonan 3 - 3 
n-Octan 3 - la 
Octanol - 1 3 - 4 
Paraldehyd 3 - la 
Pentanal- l (n- Arnylalkohol, prim . ) 3 - 3 
Pentanol - 2 (n- Amylalkohol, sec) 3 - 3 
Pentanol-3 3 - 3 
Petroleum 3 - la 
Piperidin 3 - 5 
n- Propanol 3 - 5 
iso- Propanol 3 - 5 
n- Propylacetat 3 - la 
n-Propylbenzo l 3 - 3 

A 
E, p 

c 
A, p 

E 
A 
D 

B 
c 
c 
E 
A, c 

A, c 

A 
A, c 
A 
A 
A 
A 
c 
A 
c 
c 
M 

A 
A 
A 
D 
c , p 

A, c 
A, c 
A, c 
A 
B, M 
c 
c 
A, c 
E, c 

n-Propylformiat 3 - la A, c, H 
Pyridin 3 - 5 M 
Schalungsöl 3 - 3 
Schrnieröl 3 - 3 
Solventnaphtha 3 - 3 E, c 
Spezialbenzine 3 - 3 A 
Styrol , stabilisiert 3 - 3 D 
Testbenzine 3 - la , 3 
n- Tetradecan 3 - 4 A 
Tetrahydrofuran 3 - 5 A, p 

Tetrahydronaphthalin 3 - 4 A 
Thiophen 3 - la A, c, M 
Toluol 3 - la 
Tr iäthylamin 3 - 5 
2, 2,4-Trimethylpentan (iso- Octan) 3 - la 
Vinylacetat , stabilisiert 3 - la 
o- Xylol 3 - 3 
~~cl 3 - 3 
p-Xylol 3 - 3 
Epoxidharze (Glycidäther auf der 
Basis von Bisphenol A und 
Bisphenol F sowie aliphatischen 
und aromatischen Alkoholen) 
Epoxidharze , gelöst in organischen 3- la , 7 , 3 , 4,5 
LÖSungsmitteln wie Toluol, Xylolen, 
Glykolen, aliphatischen Ketonen 
Lacke auf der ßasis Alkydharz, 3 - la, 2, 3 
Alkyd/Aminoharz , Epoxidharz , Acryl -
harz, Polyesterharz, Mischpolymerisat 
gelöst in organischen Lösungsmitteln 
wie Xylol , Solventnaphtha, Test-
benzin , Glykolätheracetaten 

A, c 
B, G, 
A 
c 
A, c 
A, c 
A, c 
c 

A, C 

A, C 

Phenolharze , gelöst in organischen 3 - la, 2,3 , 4,5 A, C 
LÖSungsmitteln wie Äthanol, iso-
Propanol, Butanol, Furfurylalkohol, 
Xylolen , Tolunl, Glykolen 
und aliphatis<'hen Ketonen 

Grundsätzlich dlirfen alle Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig 
mischbar sind , keine wäßrige Phase ausscheiden! 
A: Der Stoff muß wasserfrei sein. 
B: Der Stoff muß chloridfrei sein . 
C: Der Stoff muß neutral sein . 
D: Der Stoff muß säure- und chloridfrei sein. 
E: Der Stoff muß frei von Seimengungen sein . 
F : Der Stoff muß fluoridfrei sein . 
G: Der Stoff muß frei von Ammoniumsalzen sein . 
S: Der Stoff muß schwefelfrei sein. 
H: Die KTC sind so zu befördern bzw . zwischenzulagern, daß 

M 

eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflusse vermieden 
wird . 

P : Der Stoff ist nur dann zur Beförderung zugelassen , wenn sein 
Gehalt an Peroxid , auf Wasserstoffperoxid H, 0

2 
berechnet, 

0,3% nicht Ubersteigt. 
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M: Der Stoff ist nur in KTC mit Armaturen, Verschlußkappen 
und/oder Reinigungsablaß in der Stahl- oder Edelstahlaus
fuhrung zugelassen. 

Antrags-Nr. 1.2/12389 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

1. Nachtrag zum 
ZULASSUNSSSCHEIN 

flir das Baumuster eines kubischen Tankcontainers 
Nr. D/BAM/01 018/KTC 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum Zulassungsschein - wird um 
folgende flüssige Stoffe der GGVE/GGVS-Klassen 3 und 8 ergänzt: 

Stoffbezeichnung GGVE/GGVS Bemerkung 
Klasse- Ziffer 

Butylglykol 
wässerige Lösungen von Wasser
stoffperoxid mit mehr als 40 % 
bis höchstens 60 % Wasserstoff
peroxid 
Wässerige Lösungen von Wasser
stoffperoxid mit mehr als 6 %bis 
höchstens 40 % Wasserstoffperoxid 

1 ) Besondere Auflagen: 

3 - 4 

8 - 41 a 1) 

8 - 41 b 1) 

Die kubischen Tankcontainer (KTC) und ihre Ausrüstungsteile 
dürfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen 
versehen sein. Die inneren Oberflächen der Tanks sind jeweils 
vor der ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoff
peroxidlösungen sorgfältig zu passivieren . Die KTC sind so zu 
befördern bzw. zwischenzulagern, daß eine extreme Aufheizung 
durch klimatische Einflüsse vermieden wird. 
Die KTC müssen mit einem Sicherheitsventil (SV 6.2 E, DN 20, 
R 1" der Fa. Spranger & Braukmann, Zeichnungsnummer 6- 740 vom 
12.10 . 1979 , Ansprechdruck = 0 , 1 bar (Überdruck ) gemäß folgen
der Zeichnung der Fa. Thyssen Industrie AG , Umformtechnik, 
ausgerüstet sein : 

- 86.250. 003-2a vom 21. OS .1981 (Sicherhei tsventilanordnung). 

Di eser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr . D/BAM/01 018/KTC. 

1000 Berlin 45, den 16. Juli 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Ing. (grad.) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: H. Becker, Dr . P . Blümel. 
Antrags-Nr . 1 . 2/12372 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

1. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

flir das Baumuster eines kubischen Tankcontainers 
Nr. D/BAM/01 016/KTC 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum Zulassungsschein - wird um 
folgende flüssige Stoffe der GGVE/GGVS-Klassen 3 und 8 ergänzt: 

Stoffbezeichnung GGVE/GGVS Bemerkung 
Klasse-Ziffer 

Butylglykol 
Wässerige Lösungen von Wasser
stoffperoxid mit mehr als 40% 
bis höchstens 60 % Wasserstoff
peroxid 
Wässerige Lösungen von Wasser
stoffperoxid mit mehr als 6 %bis 
höchstens 40 % Wasserstoffperoxid 

1) Besondere Auflagen: 

3 - 4 

8 - 41 a 1) 

8 - 41 b 1) 

Die kubischen Tankcontainer (KTC) und ihre Ausrüstungsteile 
dürfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen 
versehen sein . Die inneren Oberflächen der Tanks sind jeweils 
vor der ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoff
peroxidlösungen sorgfältig zu passivieren . Die KTC sind so zu 
befördern bzw. zwischenzulagern, daß eine extreme Aufheizung 
durch klimatische Einflüsse vermieden wird . 
Die KTC müssen mit einem Sicherheitsventil (SV 6.2 E, DN 20, 
R 1" der Fa . Spranger & Braukmann, Zeichnungsnummer 6- 740 vom 
12 . 10.1979, Ansprechdruck = 0,1 bar (Überdruck) gemäß folgen
der Zeichnung der Fa. Thyssen Industrie AG, Umformtechnik, 
ausgerüstet sein : 
- 86 . 210.002-2a vom 21 . 05.1981 (Sicherheitsventilanordnung). 



Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/!WVOl 016/K'l'C . 

1000 Be.:lin 45 , den 16. Juli 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANsrALT FÜR MATERIALPRÜFll'JG 
Referat l. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing . B. Schulz-Forberg Ing. (grad .) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: H. Becker , Dr . P. Blümel . 
Antrags-Nr . l. 2/12372 

BUNDESANsrALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

l. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers 
Nr. D/!WVOl 020/KTC 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum Zulassungsschein - wird um 
folgende f lüssige Stoffe der GGVE/GGVS- Klassen 3 und 8 ergänzt : 
Stoffbezeichnung GGVE/GGVS Bemerkung 

Klasse- Ziffer 

Butylglykol 
Wasserige Lösungen von Wasser
stoffperoxid mit mehr als 40 % 
bis höchstens 60 % Wasserstoff
peroxid 
Wasserige Lösungen von Wasser
stoffperoxid mit mehr als 6 % bis 
höchstens 40 % Wasserstoffperoxid 

l) Besondere Auf lag en : 

3 - 4 

8 - 41 a l) 

8 - 41 b l) 

Die kubischen Tankcontainer (KTC) und ihre Ausrüstungsteile 
dürfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen 
versehen sein . Di e inneren Oberflächen der Tanks s ind jeweils 
vor der ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoff
peroxidlösungen sorgfältig zu passivieren . Die K'l'C sind so zu 
befördern bzw . zwischenzulagern, daß eine extreme Aufheizung 
durch klimatische Einflüsse vermieden wird . 
Die KTC müssen mit einem Sicherheitsventil (SV 6 . 2 E, DN 20, 
R l" der Fa . Spranger & Braukmann , Zeichnungsnummer 6-74 0 vom 
12 . 10 .1979, Ansprechdruck = 0 , 1 bar (Überdruck) gemäß folgen
der Zeichnung der Fa. Thyssen Industrie AG , Uffiformtechnik , 
ausgerüstet sein: 
- 86.250 . 004-2a vom 21.05.1981 (Sicherheitsventilanordnung) . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr . D/!WVOl 020/KTC . 

1000 Berlin 45 , den 16. Juli 1981 
Unter den Eichen 87 

BJNDESANsrALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1. 02 

Gefahrgutumschl ießungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl .-Ing. B. Schulz- Forberg Ing . (grad . ) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: H. Becker, Dr . P. Blümel. 
Antrags-Nr . l. 2/12372 

BUNDESANsrALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

l. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers 
Nr . D/BAM/01 026/KTC 

Bezeichnung GGVE/GGVS Bemerkung 
Klasse- Ziffer 

n-Butylchlorid 3 - la A, c 
sec- Butylchlorid 3 - la A, c 
iso-Butylchlorid 3 - la A, c 
tert-Butylchlorid 3 - la A, c 
Chlorbenzol 3 - 3 A, c 
1,2- Dichloräthan 3 - la A, c 

Grundsätzlich dürfen alle Stoffe , die mit Wasser nicht beliebig 
mischbar sind , keine wässerige Phase ausscheiden. 
Bei der Beförderung der o . g . Stoffe ist nach Ablauf eines jeden 
Jahres von einem in den Rechtsvorschriften genannten Sachver
ständigen eine Untersuchung des Tankinnern auf Korrosionsschäden 
durchzuführen . 

Die nach der erfolgten PrüfLUng ausgestellten Bescheinigungen 
sind der BAM umgehend einzureichen . 
A: Der Stoff muß wasserfrei sein . 
C: Der Stoff muß neutral sein . 
Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr . D/!WVOl 026/KTC . 

1000 Berlin 45 , den 8 . Oktober 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANsrALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1. 02 

Gefahrgutwnschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing . B. Schulz-Forberg Ing . (grad . ) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter : H . Becker , Dr. P . Blümel 
Antrags-Nr . 1. 2/12413 

BUNDESANsrALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

1. Nachtrag zum 
ZUI.ASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers 
Nr . D/BAM/01 027/KTC 

Bezeichnung GGVE/GGVS Bemerkung 
Klasse-Ziffer 

n- Butylchlorid 3 - la A, c 
sec- Butylchlorid 3 - la A, c 
iso- Butylchlorid 3 - la A, c 
tert-Butylchlorid 3 - la A, c 
Chlorbenzol 3 - 3 A, c 
1, 2-Dichloräthan 3 - la A, c 

Grundsätzlich dürfen a lle Stoffe , die mit Wasser nicht beliebig 
mischbar sind , keine wässerige Phase ausscheiden . 
Bei der Beförderung der o . g . Stoffe ist nach Ablauf eines jeden 
Jahres von einem in den Rechtsvorschriften genannten Sachver
ständigen eine Untersuchung des Tankinnern auf Korrosionsschäden 
durchzuführen . 

Die nach der erfolgten Prüfung ausgestellten Bescheinigungen 
sind der BAM umgehend einzureichen . 
A: Der Stoff muß wasserfrei sein . 
C: Der Stoff muß neutral sein. 
Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr . D/!WVOl 027/KTC . 

lUüü tierlin 45 , den 8 . Oktober 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANsrALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl .-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Ing . (grad . ) A. Ulrich 
verantwortlicher 

Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter : H. Becker, Dr . P. Blümel 
Antrags- Nr. 1. 2/12413 
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Baumusterzulassungen und Nachträge von Tankcontainern zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TC) 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

l. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

fÜr das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr. D/17 040/TC 

Die Stoffaufzählung - zulässiger Inhalt - wird um folgenden 
Stoff ergänzt: 

o-Nitroanilin 
ADR/GGVS-Klasse 6.1, Ziffer 21 f. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der Baumusterzu
lassung Nr . D/17 040/TC. 

1000 Berlin 45, den 19. August 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl . -Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 

Ing. (grad.) A. Ulrich 
verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter : Ing . (grad.) A. Ulrich 

Antrags-Nr . 1.02/1032 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM ) 

4. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr . D/30 054/TC 

Die Stoffaufzählung - zulässiger Inhalt -wird um folgenden Stoff 
ergänzt: 

Bezeichnung RID/ADR 
GGVE/GGVS 

Klasse-Ziffer 

GefahrgutVSee 
Anlage A 

Klasse/Seite 

U\1-
Nr. 

Bemerkung 

Propionsäure , 
Lösungen mit mehr 
als 80 % Säure 

8 - 2ld 8/8207-1 1848 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/30 054/TC. 

1000 Berlin 45, den 20 . Juli 1981 
Unter .den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat l. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl. -X~J . B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 
Referatsleite r 

Ing. (grad.) A. Ulrich 
ve rantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter : Ing . (grad.) A. Ulrich 
Antrags-Nr . 1.02/10 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRtiFUNG 
(BAM) 

8. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

fUr das Baumuster eines Tankconta iners 
Nr. D/70 062/TC 

Oie Stoffaufzählung - An lage zum Zulassungsschein - wird um folgende 
Stoffe ergänzt: 
Bezeichnung RID/ADR 

GGV~/GGVS 
Kl asse-Ziffer 

Gef ah rgu tVSee ON
Anlage A Nr . 
Klasse/Seite 

Bemerkung 

Nat rt~ch:l;;rtt:ÜSs~ng ____ S:l-_:-4 -c- ----S/äill--- ----lclÖS _______ ---
N,N-Dimethylanilin 6.1 - 11 6 .1 /6071-2 2253 1) 2) 
2-Chlorpropionsäure 8 - 21 8/8063- 2 251 1 1) frei 

von Bei-
mengungen 

T)fränspört"-;;ura~fii=und-der-Ä;;s;;äl1ffi'eienehmi~;;gYr:--soa:::-cTe~:::-
fassung- des BMV vom 17.12.1978 bzw . Ausnahme Nr . S 6 vom 
06 .10.1979 (BGBl. I, S. 1612) 

2) IMDG-Code (englische Fassung) Amdt. 16 - 78 

42 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/70 062/TC. 

1000 Berlin 45, den 18. Juni 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz- Forberg 
Oberregierungsrat 
Referatslei t er 

Ing. (grad.) A. Ulrich 
verantwortli c her 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: Ing. (grad . ) Ulrich, Dr. P. Blüme l 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

9. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr . D/ 70 062/TC 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum Zulassungsschein - wird um 
folgenden Stoff ergänzt: 
Bezeichnung RID/ADR 

1 , 5 , 9 -
Cyclododecatrien 

GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

3 - 4 

GefahrgutVSee 
Anlage A 
Klasse 

8 

UN- Bemerkung 
Nr. 

2518 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/70 062/TC . 

1000 Berlin 45, den 27 . August 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 
Sachbearbeiter : Ing. ( grad . ) 
Antrags-Nr . 1.02/1028 

Ing. (grad.) A. Ulrich 
verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Ulrich, Dr . P. Blümel. 

BUNDBSANSTALT FÜR i-!ATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

10. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr . D/70 062/TC 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum 
folgenden Stoff ergänzt: 

Zulassungsschein - wird um 

Bezeichnung RID/ADR 
GGVE/GGVS 

Klasse- Ziffer 

Siliciumtetrachlorid 8 - lla 

GefahrgutVSee UN- Bemerkung 
Anlage A Nr. 
Klasse 

8 1818 * 
*) Der Stoff muß f r ei von Beimengungen bzw. wasserfrei sein und 

darf keine wässerige Phase ausscheiden. 
Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, 
daß eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse 
vermieden wird . 
Es ist sicherzustellen, daß die Tankcontainer nur vollkommen 
trocken mit dem wasserfreien Stoff befüllt und anschließend 
dicht verschlossen werden , um ein Eindringen von Feuchtigkeit 
während der Beförderung auszuschließen; besteht die Möglich
keit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit 
Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 
0,5 bar (Überdruck) zu beaufschlagen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/70 062/TC. 

1000 Berlin 45, den 24. September 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl .-Ing. B. Schulz-Forberg Ing. (grad.) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich , Dr. P . Blümel 
Antrags-Nr. 1.02/ 1070 



BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

11. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Raumuster eines Tankcontainers 
Nr. D/70 062/TC 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum Zulassungsschein - wird um folgen
den Stoff ergänzt : 
Bezeichnung GefahrgutVSee ON

Anlage A Nr. 
Klasse 

Bemerkung 
GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

Dodecylbenzof~------------------------------------- ----------------

sulfonsäure 8 - lOb 8 2586*) A,B,H 
------ ---------- ------------
A: wasserfrei 
B: chlordifrei 
H: Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern , daß 

eine ext reme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden 
wird. 

*) IMDG-Code (englische Fassung) Amd t. 18 - 79 

Dieser Nachtrag gi lt nur in Verbindung mit dem Zulassungssche in Nr . 
D/70 062/TC . 

1000 Berlin 45, den 16. Oktober 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR t1ATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 

Ing. (grad.) A. Ulrich 
verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich, Dr . P. BlUmel 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
( BAM) 

12. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr. D/70 062/TC 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum Zulassungsschein - wird um folgende 
Stoffe ergänzt: 
Bezeichnung GGVE / GGVS GefahrgutVSee UN- Bemerkung 

Klasse- Anlage A Nr . 
Ziffer Klasse 

Trimethylchlorsilan 
2- sec-Butylphenol 

8 - 23a 3.2 1298 1) , F. ,H, T 
6 . 1 - 22a 6 . 1 2228 2) ' 

1) Nicht zugelassen zur Berförderung nach GGVE/GGVS . 
2) 6 .1-2 2a assimiliert 
3) Transport nur aufgrund der Ausnahmegenehmigung Nr. 56 vom 

02.10.1979 (BGB1. I, s. 1612) und Nr . E 508 - 5. Neufassung 
vom 01.10.1981. 

1) 

E: Der Stoff muß frei sein von Seimengungen (vor allem Salzsäure). 
H: Di e Tankcontainer sind so zubefördern, bzw . zwischenzulagern, daß 

eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden 
wird. 

T: Es ist sicherzustellen , daß die Tankcontainer nur vollkommen 
trocken befüllt und anschließend dicht verschlossen werden, um 
ein Eindringen von Feuchtigkeit während der Beförderung auszu
schließen- besteht die M"öglichkeit des Eindringens von Feuchtig
keit, ist' der Stoff mit S ti~kstoff oder einem anderen geeigneten 
trockenen Gas von 0,5 bar (Uberdruck) zu befaufschlagen . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zu l assungsschein Nr . 
D/70 062/TC . 

1000 Berlin 45, den 10 . Februar l982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dip l . - Ing . B. Schulz-Forberg Ing. (grad . ) A. Ulrich 
Oberregierungs r at verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich, Dr. P. Blüme l 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

5. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr. D/70 063/TC 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum Zulassungsschein - wird um folgende 
Stoffe ergänzt: 

Bezeichnung RID/ ADR 
GGVE/GGVS 
Kl asse-Ziffer 

GefahrgutVSee UN- Bemerkung 
Anlage A Nr . 
Klasse/Seite 

NatrtumchlÖritlösung 
2-Chlorpropionsäure 

-s:-t--=--4-c 
8 - 21 

8/8217 
8/8063-2 

--1908 _______ _ 

2511 1) frei 
von Hei
mengungen 

---------------------------------------·-------------
1) IMDG-Code (englische Fassung) Amdt. 16 - 78 

Dieser Nachtrag gi lt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr . 
D/70 063/TC . 

1000 Berlin 45, den 1R. Juni 1981 
Unt:er rlen Eichen R7 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl .-Ing . B. Schulz- Forberg Ing. (grad .) A. Ulrlch 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbea rbe i ter 
Sachbearbeiter : Ing . (grad.) Ul r ich , llr . P. Blüme1 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

6 . Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr . D/70 063/I'C 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum 
folgenden Stoff ergänzt: 

Zulassungsschein - wird um 

Bezeichnung RID/ADR 

1,5,9 -
Cyclododecatrien 

GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

3 - 4 

GefahrgutVSee UN- Bemerkung 
Anlage A Nr . 

Klasse 

8 2518 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem zulassungsschein 
Nr . D/70 063/TC. 

1000 Berlin 45, den 27. August 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl .-Ing . B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 
Sachbearbeiter : Ing . (grad.) 
Antrags-Nr . 1.02/1028 

Ing . (grad.) A. Ulrich 
verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Ulrich , Dr. P. Blümel. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

7. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr . D/70 063/TC 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum 
folgenden Stoff ergänzt : 

Zulassungsschein - wird um 

Bezeichnung RID/ADR 
GGVE/GGVS 

Klasse -Ziffer 

Siliciumtetrachlorid 8 - lla 

GefahrgutVSee UN- Bemerkung 
Anlage A Nr. 

Klasse 

8 1818 * 
*) Der Stoff muß frei von Seimengungen bzw. wasserfrei sein und 

darf keine wässerige Phase ausscheiden. 
Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw . zwischenzulagern , 
daß eine extreme Aufheizung durc h klimatische Einflüsse 
vennieden wird . 
Es ist sicherzustellen , daß die Tankcontainer nur vollkommen 
trocken mit dem wasserfreien Stoff befüllt und anschließend 
dicht verschlossen werden , um ein Eindringen von Feuchtigkeit 
während der Beförderung auszuschließen; besteht die Möglich
keit des Eindringens von Feuchtigkeit , ist der Stoff mit 
Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 
0, 5 bar (Überdruck) zu beaufschlagen. 

Dieser Nach trag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr . D/70 063/TC . 

1000 Berlin 45, den 24 . September 1981 
Unte r den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat l. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl .-Ing . B. Schulz- Forberg 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 
Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich , 
Antrags-Nr . 1 . 02/1070 

Ing . (grad. ) A. Ulrich 
verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Dr . P . Blümel 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

8. Nach t rag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

fiir das Raumuster eines Tankcontainers 
Nr. D/70 063/TC 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum Zulassungsschein - wird um folgen
den Stoff ergänzt: 
Bezeichnung 

GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

GefahrgutVSee ON
Anlage A Nr. 
I( lasse 

ßemerkung 

Dodecii!lenzn:l-------------------------------------- - --
sulfonsäure 8 - lOb 2586*) A,B,H 
A : wäSSerfrei------------------------------- ------------------------
8: chlordifrei 
H: Die Tankcontainer sind ;'iO zu befördern hzw. zwischenzulage rn, 

eine extreme Aufheizung durch klimatische Einfliisse ver;nteden 
wird. 

* ) IMOG- Code (englische Fassung) Amdt. 18 - 79 

daß 

Dieser Na chtr.ag gi l t nur i.n Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr . 
D/70 06 3/TC . 

lOOO Berlin 45, den 16 . Oktober 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR HATF:RIAI.PRiiFUNG 
Referat 1 . 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metAllischen Werkstoffen 

Oipl. - Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 
Referatslei t er 

lng . (grad . ) A. IIldch 
verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: lng . (grad.) Ulrich, Dr . P. Bl Umel 

BUNDESANSTALT FÜR 11ATF:R IALPRÜFUNG 
(BAI1) 

9. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEI~ 

fUr das Haumu ste r eines Tankcontainers 
Nr . 0/70 063/TC 

Die Stoffaufzählung 
den Stoff e r gänzt: 

Anl."lge zum ZuLH>8ungsschetn - wird u•n folgen-

"Bezeichnung GGVE/GGVS 
Klasse
Ziffer 

GefahrgutVSee UN- ßemerkung 
Anlage A Nr . 
Klasse 

1 ) Nicht zugelassen zur Berf~rderune nach GGVE/GGVS. 
E: Der Stoff muß frei sein von Bei.menenneen (vor all~ru S;tlzs;iure). 
~ : Di e Tankcontainer sinrl so zu beförde rn, bzw . zwischenzulage rn , 

daß ei ne extre1ne Aufheizung durch klimatische Einfliisse vermieden 
wird. 

T : Es ist sicherzustellen, d;;tß eHe Tankcontainer nur vollkommen 
tro cken bef:.illt und ansc.hl ießend dicht verschlossen werd e n, 11m 
ein Eindringen von Feuchtigkeit währe nd der Beförderung ausz u
schließen; be s teht die ~iiglichkeit des Eindringens von Feuchtig
keit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten 
trockenen Gas von 0,5 bar (Uberdruck) zu beaufschlagen . 

Dieser ~3ch t rag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr . 
D/70 063/TC. 

lOOO Berlin 45 , den 10. Febr uar 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR t1AnRIALPRiiFU~G 
Referat 1 .02 

GefahrgutumschließungP.n aus 
metall ischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregie rungsrat 
Referat s leiter 

Ing . (grad.) A. Ulrich 
verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbea rbeiter : lng . (g raJ.) Ulrich, Or . P . BlUmel 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

3. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr . D/30 079/TC 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum Zulassungsschein - wird um 
folgenden Stoff ergänzt : 
Bezeichnung RID/ADR 

Klasse- Ziffer 

Methylbenzoat 3 - 4 
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GefahrgutVSee 
Anlage A 

H~;;~~I~e 

-I-

UN- Bemerkung 
Nr . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr . D/30 079/TC . 

1000 Berl in 45, den 27. August 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat l. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl . -Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 
Sachbearbeiter: Ing . (grad.) 
Antrags- Nr . 1 . 02/1039 

Ing. (grad.) A. Ulrich 
verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Ulrich , Dipl . -Ing. Droste. 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRÜFUNG 
(BAH) 

4. Nacht r ag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

fiir das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr. D/30 079/TC 

Oie Stoffaufzählung - Anlage zum Zulassungsschein - wird um folgende 
Stoffe ergänzt : 
'Bezeichnung RIO/AnR GefahrgutVSee UN- Bemerkung 

Petroleum 
(Petro l eumöl) 

Terpentinersatz 

Anlage A Nr . 
Klasse-Ziffer (IMDG-Code) 

Klasse 

- 4 a 

1 - 3 3 . 3 1300 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Z1tlassungsschein Nr . 
D/70 062/TC. 

lOOO Berlin 45, den 15 . Januar 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATeRIALPRÜFUNG 
Refera t 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
meta ll ischen Uerks~offen 

Oipl .-Ing . B. Schulz- Forberg 
Oberregie ru11gsrat 
Referatsleiter 

Ing. (grad . ) A. Ul rich 
verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachhearbeiter : lng . (grad.) Ulrich, Dr. P . Bliime l 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

6. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Raumuster e i nes Tankco ntainers 
Nr. D/70 081/TC 

Die Stoffaufzählune - Anlage zum Zulassungsschein - wird um folgende 
Stoffe ergänzt: 
Bezeichnung RIO/ ADR 

GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

Gefah r p,utVSee UN
Anlage A Nr. 
Klasse/Seite 

1908 

Bemerkung 

Natriumchloritlösung 
N, N- Dimethylani lin 
2- Chlorpropionsäure 

5 . 1 - 4 c 
6.1 - 11 

8 - 21 

8/8217 
6.1/6071 - 2 
8/8063-2 

2253 1) 2) 
2511 1) f r ei 

von Bei
mengungen 

1) Tränsrört"-n~r -~f"gr:;;-;;-J-;Je<TuSr1äl1megeneh;iitffiilN"r:- -5-Ö8-=T-~eu-
fassung - des BMV vom 17.12.1978 bzw . Ausnahme Nr . S 6 vom 
06.10.1979 (BGBl. I, S. 1612) 

2) H1DG- Code (englische Fassung) Amdt . 16 - 78 

Dieser Nachtrag gilt nu r in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/70 062/TC . 

1000 Ber l in 45, den 18. Juni 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1 . 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metal l ischen Werkstoffen 

Dipl. - Ing. B. Schulz- Forbe r g 
Oberregierungsrat 
Referats l eiter 

Ing . (grad.) A. Ulrich 
verant wor tlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: Ing . (grad . ) Ul rich, Dr. P . Bl ümel 



BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

7. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr. D/70 081/TC 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum Zulassungsschein - wird um 
folgenden Stoff ergänzt: 
Bezeichnung RID/ADR 

1,5,9 -
Cyclododecatrien 

GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

3 - 4 

GefahrgutVSee 
Anlage A 
Klasse 

8 

UN- Bemerkung 
Nr. 

2518 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/70 081/TC. 

1000 Berlin 45, den 27. August 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 
Sachbearbeiter: Ing. (grad.) 
Antrags-Nr. 1.02/1028 

Ing. (grad.) A. Ulrich 
verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Ulrich, Dr. P. Blümel. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

8. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr . D/70 081/TC 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum 
folgenden Stoff ergänzt : 

Zulassungsschein - wird um 

Bezeichnung RID/ADR 
GGVE/GGVS 

Klasse-Ziffer 

Siliciumtetrachlorid 8 - lla 

GefahrgutVSee UN- Bemerkung 
Anlage A Nr. 
Klasse 

8 1818 * 

*) Der Stoff muß frei von Seimengungen bzw. wasserfrei sein und 
darf keine wässerige Phase ausscheiden . 
Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, 
daß eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse 
vennieden wird. 
Es ist sicherzustellen, daß die Tankcontainer nur vollkommen 
trocken mit dem wasserfreien Stoff befüllt und anschließend 
dicht verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit 
während der Beförderung auszuschließen; besteht die Möglich
keit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit 
Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 
0,5 bar (Überdruck) zu beaufschlagen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/70 081/TC. 

1000 Berlin 45, den 24 . September 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Ing . (grad.) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich , Dr. P. Blümel 
Antrags-Nr. 1.02/1070 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRUFIJNG 
(BAM) 

9. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Raumuster eines Tankcontainers 
Nr. D/70 081/TC 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum Zulassungsschein - wird um folgen
den Stoff ergänzt: 
Bezeichnung 

Dodecyl benzol
sulfonsäure 

A: wasserfrei 
B: chlordifrei 

GGVE/GGVS 
Klasse
Ziffer 

8 - lOb 

GefahrgutVSee UN- Bemerkune 
Anlage A Nr. 
Klasse 

8 2586*) A,B,H 

H: Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, daß 
eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden 
wird. 

*) IMDG-Code (englische Fassung) Amdt. 18 - 79 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/70 081/TC. 

1000 Berlin 45, den 16. Oktober 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTAlT fHR MATERIALPRUFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 

Ing . (grad.) A. Ulrich 
verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: lng. (grad.) Ulrich, Dr . P. BlUmel 

BUNDESANSTALT fHR MATERIALPRUFUNG 
( BAM) 

10. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Raumuster eines Tankcontainers 
Nr. D/70 081/TC 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum Zulassungsschein - wird um folgende 
Stoffe ergänzt: 
Bezeichnung GGn/GGVS GefahrgutVSec IJN- ßemerkung 

Klasse- Anlage A Nr. 
Ziffer Klasse 

Trimethylchlorsilan 
2-sec-ßutylphenol 

R 23a 3.2 1298 1) ,E,H,T 
6.1 - 22a 6.1 2228 2)' 

1) Nicht zugelassen zur Be f<irderung nach GGVE/GGVS. 
2) 6.1-22a assimiliert 
3) Transport nur aufg rund der Ausnahmegenehmigune Nr. S 6 vom 

02.10 . 1979 (BGBl. I, S. 1612) und Nr . ~ 508 - 5. Neufassune 
vom 01.10.1981. 

3) 

E: Der Stoff muß frei sein von Reimeneungen (vor allem Srtlzs~iure). 
!1: Die Tankcontainer sind so zu befördern, hzw. zwischenzula3ern, 

daß eine extreme Aufheiz ung durch klimatische Einfli.isse vermieden 
wird. 

T: Es ist sicherzustellen, daß die Tankcontainer nur vollkommen 
trocken bef:illt und anschließend dicht verschlossen werden, um 
ein Eindringen von Feuchtigkeit während der Bef~irderung rtuszu
schließen; besteht di.e Höglichkei.t des Eindringens von Feuchtig
keit, ist der Stoff mit Stickstoffe oder einem anderen geeigneten 
trockenen Gas von 0,5 bar (tiberdruck) zu benufschlage11. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindune mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/70 081/TC. 

1000 Berlin 45, den 10. Februar 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT fUR 11ATERIALPRUFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dip1.-Ing. B. Schulz-Forberg Ing. (grad.) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sacl1bearbeiter 

Sachbearbeiter: lng. (grad.) Ulrich, Dr. P. BlUmel 

BUNDESANSTALT FÜR MATF:R.IALPRÜFUNG 
( BAM) 

1. Nachtra.g zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

fijr das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr . D/70 086/TC 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum Zulassungsschein - wird um folgen
den Stoff ergänzt: 

Butarlien- 1,3, stabilisiert 
R~D/ADR/GGVE/GGVS/GefahrgutVSee - Anlage B, Klasse 2, 
Z1ffer 3c; GEfahrgutVSee - Anlage A (IMDG-Codc) Klasse 2, 
Seite 2109, U.N . Nr. 1010. 

1 
Die Ref()rderung dieses StÜffes ist nur in Tankcontainern mit Sonnen
schutz nach Zeichnung der Firma \~estwerwälder Eisenwerke Nr. CS-389/ 
6 .1 I vom 23.03 .1 981 eestattet . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/70 086/TC vom 08. Aueust 1979. 

1000 Berltn 45, den 12. Juni 1981 
Unter den Eichen R7 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRUFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgtltumschließunge n aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 

Ing . (grad.) A. Ulrich 
verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich, TRA Ing. (grad . ) Mischke 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

5. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHE IN 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr. D/70 090/TC 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum 
folgende Stoffe ergänzt: 

Zulassungsschein - wird um 

Bezeichnung RID/ADR GefahrgutVSee UN- Bemerkung 
GGVE/GGVS 

Klasse-Ziffer 

Butyltrichlorsilan , B - 23 b) 
neutral 
Vinyltrichlorsilan, B - 23 a) 
stabilisiert , neutral 

Anlage A 
Klasse/Seite 

B/Bl40 

3/3266 

Nr. 

1747 l) 2) 

1305 l) 2) 

wässerige LÖSungen B - 32*) B/Bl53 1760 *) nur 
von Cyanamid mit GGVE/GGVS 
höchstens 50 % Cyamid , 
stabilisiert 
Pentane , wasserfrei 3 - l a) 3/3159 1265 2) 

l) Es ist sicherzustellen , daß die Tankcontainer nur vollkommen 
trocke n befüllt und anschließend dicht verschlossen werden, 
um ein Eindri ngen von Feuchtigke it während der Beförderung 
auszuschließen; anderenfalls sind die Stoffe mit Stickstoff 
oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar 
(Überdruck) zu beaufschlagen. 

2) Nicht zugelassen zur Beförderung nach GGVE/GGVS. 
Dieser-Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr . D/70 090/TC. 

1000 Berlin 45, den 17. August l9Bl 
unte r den Eichen B7 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat l. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werks t offen 

Dipl .-Ing . B. Schulz-Forberg Ing . (grad . ) A. Ulrich 
Oberr egierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Ing . (grad.) Ulrich, TRA Ing . (grad.) Mischke 
Antrags-Nr . 1.02/1009 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

l. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr. D/41 109/TC 

Die Stoffaufzählung 

Bezeichnung 

Argon 
Sauerstoff 
Argon und Sauer
stoffgemische 

wird um f olge nde Stoffe ergänzt: 
GefahrgutVSee UN-

ADR/GGVS Anlage B Nr . 
Klasse-Ziffer Klasse 

2 - 7a 
2 - 7a 

2 - Ba 

2 - 7a 
2 - 7a 

2 - Ba 

1951 
1073 

l9BO 

Bemerkung 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr . D/41 109/TC. 

1000 Berlin 45, de n 17. September l9Bl 
unter den Eichen B7 

BUNDESANSTALT FÜR t-'ATERIALPRÜFUNG 
Referat l. 02 

Gefahrgutumschließunge n aus 
metallischen Werkstoffe n 

Dipl .-Ing . B. Schulz-Forberg Ing . (grad.) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleite r Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Ing . (grad. ) Vaidyanathan, Dr . Blümel. 
Antrags-Nr. 1 . 02/1037 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

4. Nachtrag zum 
ZULASSlY.'~GSSCHEIN 

fÜr das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr. D/70 lll/TC 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum Zulassungsschein - wird um 
folgende Stoffe ergänzt : 
Bezeichnung RID/ADR GefahrgutVSee UN- Bemerkung 

Butyltrichlorsi lan, 
neutral 
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GGVE/GGVS Anlage A Nr. 
Klasse-Ziffer Klasse/Seite 

B - 23 b) B/Bl40 1747 l) 2) 

Vinyltrichlorsilan , B- 23 a) 3/3266 1305 l) 2) 
stabilisiert, neutral 

32*) wässerige LÖSungen B - B/Bl53 1760 *) nur 
von Cyanamid mit GGVE/GGVS 
höchstens 50 % Cyamid , 
stabilisiert 
Pentane , wasserfrei 3 - l al 3/3159 1265 2 ) 

l) Es ist sicherzustellen, daß die Tankcontainer nur vollkommen 
trocken befüllt und anschließend dicht verschlossen werden, 
um e in Eindringen von Feuchtigke it während der Beförderung 
auszuschließen ; ander enfalls sind die Stoffe mit Stickstoff 
oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0 , 5 bar 
(Überdruck) zu beaufschlagen. 

2) Nicht zugelassen zur Beförderung nach GGVE/GGVS. 
Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/70 111/TC. 

1000 Berlin 45, de n 17 . August l9Bl 
ünter den E.iche11 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat l. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallische n Werkstoffen 

Dipl .-Ing . B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 
Sachbearbeiter: Ing . (grad.) 
Antrags- Nr. 1.02/1009 

Ing. (grad.) A. Ulrich 
verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Ulrich , TRA Ing. (grad.) Mischke 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

3. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr. D/70 114/TC - l. Änderung 

Di e Stoffaufzählung - Anlage zum 
folgende Stoffe ergänzt: 

Zulassungsschein - wird um 

Bezeichnung RID/ADR GefahrgutVSee UN- Bemerkung 
GGVE/GGVS 

Klasse-Ziffer 

-Chlorpropyltri - B - 23 b 
chlorsilan , neutral 
Benzotrichlorid , 6.1 - 62 
r ein, wasserfrei 
Flußsäure mit mehr B - 6 c 
als 65 % aber 
höchstens B5 % 
Fluorwasserstoff 
Sulfurylchlorid , 
neutral 

B - 11 a 

Anlage A Nr. 
Klasse/Seite 

B/Bl53 1760 l) 2 ) 

B/Bl44 2226 3) 

B/BlB3 1790 2) 

B/B233 lB34 l) 2 ) 

l) Es ist sicherzustellen , daß die Tankcontainer nur vollkommen 
trocken befüllt und anschließend dicht verschlossen werden, 
um ein Eindringen von Feuchtigke it während der Beförderung 
auszuschließen; anderenfalls sind die Stoffe mit Stickstoff 
ode r einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar 
(Überdruck) zu beaufschlagen . 

2 ) Bei der Beförderung dieser Stoffe ist über die im Zulassungs
schein genannten besonderen Auflage n hinaus spätestens nach 
Ablauf eines jeden Jahres von einem in den Rechtsvorschrifte n 
genannten Sachverständige n eine Untersuchung des Tankinner en 
auf Korrosionsschäden durchzuführen. 
Die nach der erfolgten Prüfung ausgest e llten Bescheinigungen 
sind der BAM umgehend einzureichen. 

3) Transport nur aufgrundder Ausnahmegenehmigung Nr. 50B -
4 . Neufassung- des BMV vom l7.12 . 197B bzw . Ausnahme Nr. S6 
vom 02.10.1979 (BGBl. I, S . 1612). 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr . D/70 114/TC - 1. Änderung-. 

1000 Berlin 45, den 17. August l9Bl 
unter den Eichen B7 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat l. 02 

GefahrqJtumschließungen aus 
metallischen Werkst offen 

Dipl .-Ing. B. Schul z-Forber g Ing. (grad .) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Ing. (grad .) Ul rich , Dr . P. Blümel, 

TRA Ing . (gr ad .) Mischke 
Antrags-Nr . 1 . 02/1009 



BUNDESANSTALT FÜR MATRRIALPRÜFUNG 
(BAM) 

1. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr. D/53 124/TC 

Die Stoffaufzählung wird auf Antrag der Firma Metallgesellschaft AG, 
6000 Frankfurt/Main, um folgende Stoffe ergänzt: 

Lithiumalkyle, GGVE-Klasse 4.2, Ziffer 3*) und 
Lithiumalkyle gelöst in geeigneten organischen Lösemitteln mit einem 
Siedebeginn über 27°C, GGVE-Klasse 4.2, Ziffer 3A*). 

*) Transport nur aufgrund der Ausnahmegemehnigung Nr. E394 - 4. Neu
fassung- des BMV vom 07.09.1981. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr . 
D/53 124/TC vom 14. Oktober 1980. 

1000 Berlin 45, den 10. Februar 1982 
Unter den Eichen R7 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜrUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Herkstoffen 

Dipl.-Ing . B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 

Ing. (grad.) A. Ulrich 
verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich, TRA Ing. (grad.) Hischke 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

2. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr. D/ 70 154/TC 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum Zulassungsschein - wird um 
folgende Stoffe ergänzt: 

Bezeichnung RID/ADR GefahrgutVSee UN- Bemerkung 
GGVE/GGVS Anlage A Nr. 

Klasse - Ziffer Klasse/Seite 

-Chlorpropyltri- 8 - 23 b 8/8153 1760 l) 2) 
chlorsilan, neutral 
Benzotrichlorid, 6.1 - 62 8/8144 2226 3) 
rein, wasserfrei 
Flußsäure mit mehr 8 - 6 c 8/8183 1790 2) 
als 65 % aber 
höchstens 85 % 
Fluorwasserstoff 
Sulfurylchlorid, 8 - ll a 8/8233 1834 l) 2) 
neutral 

l) Es ist sicherzustellen, daß die Tankcontainer nur vollkommen 
trocken befüllt und anschließend dicht verschlossen werden, 
um ein Eindringen von Feuchtigkeit ~während der Beförderung 
auszuschließen; anderenfalls sind die Stoffe mit Stickstoff 
oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0 , 5 bar 
(Überdruck) zu beaufschlagen. 

2) Bei der Beförderung dieser Stoffe ist über die im Zulassungs
schein genannten besonderen Auflagen hinaus spätestens nach 
Ablauf eines jeden Jahres von einem in den Rechtsvorschriften 
genannten Sachverständigen eine Untersuchung des Tankinneren 
auf Korrosionsschäden durchzuführen. 
Die nach der erfolgten Prüfung ausgestellten Bescheinigungen 
sind der BAM umgehend einzureichen. 

3) Transport nur aufgrund der Ausnahmegenehmigung Nr . 508 -
4. Neufassung- des BMV vom 17.12.1978 bzw. Ausnahme Nr . S6 
vom 02.10 .1979 (BGBl. I, S. 1612). 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/70 154/TC. 

1000 Berlin 45, den 17. August 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat l. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing . B. Schulz-Forberg Ing. (grad.) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich, Dr. P. Blümel, 

TRA Ing. (grad. ) Mischke 
Antrags-Nr. 1.02/1009 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

1. Änderung zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr. D/22 160/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBL. I, S. 1502) -insbesondere 
Anhang X -. 

Verordnung iiber die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1509) - insbesondere An
hang B. 1 b -. 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufeefiihrte Stoffe der GGVE/ 
GGVS-Klassen 3 und R. 

Tankcontainerdaten : (20' - 1 CC) 
Länee: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca . 24000 1, F.:ige:ngewicht ca. 3 700 kg, 
max. Gesamtr,ewtcht = 2~000 kg (UIC: 24000 kg, ISO: 20320 kg), 
Betrlebsdruck: 3 bar (Uberdruck), PrOfdruck = 4,5 bar(Überdruck), 
Tankwerkstoff: X 5 Cr~iMoTl 18 10, Herkstoff-Nr. 1 . 4401. 

Antragsteller : 
Hoyer GmhH, Hamburg . 

Hersteller: 
Container & Pressure Vessels Ltd., Clones, Co. t·tonaehan, 
Repub1ic of Ire1and. 

Herstellerzeichnungen: 
2 I 1338 (Zusammen s t e llungs-Zeichnung mit Dampfheizung), 
2/1339, 2/1362 (Tank) vom 22.02.1980 und 16 . 06.1980, 
2/1241, 0/1256 (Rahmen) vom 25.01.1979 und 16.09.1977. 

Prüfung: 

Dieser 7..ulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlaeen 
mit ihren m~f. vorhanden e n Anlagen Zllß,t"llllde: 
- Bericht über durchgeführte Rahmenwerk-PrUFung des MilitA.ry 

Vehicles and Engineering Establishment (Christchurch), 
Report-No .: CH 6722 vom August 1978, 

- Tankcontainer Type Approval Certificate (Department of Environ
ment RIO und ADR Zulassung), ausgestellt rturcl1 Lloyd's Register 
Industrla1 Services, Croydon- GR/LR 6197- 5/80, 

- Einzelahnahmebescheini.gune.en der Tankcontainer durch Lloyd's 
Register of Shipping (C . P.V.-Nr. 1506-1510) vom 09.07 . 1980 
(Hoyu 010670-010674), 

- Werksnachweise des Herstellers. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unte.rlagen wirJ es als erbracht an
gesehen, daß Oieses Baumuster eines Tankcontainers den o . a . 
Rechtsvorscl1riften genilgt. 

Weiterhin sind die ~taßgahen des UIC-HerkblatteB 592-1 smvie die 
der ISO-~mpfehlung 1496/III erfijl1t. 

Diese Zulassung gilt zunächst nur für Tankcontainer mit den 
C.P.V. Fabrikations-~rn. 1506 - 1510 . Vor Nachbauten aufgrund 
dieser Zu l assung sind der BAM jeweils die Konstruktionszeich
nungen und die Einzelabnahmebescheinigungen des Lloyd's Register 
of Shipping erneut zur Prilfung einzureichen. 

ijber Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tank
cont<Iinern sind Aufze lchnungen zu fiJhren und mindestens 10 Jahre 
aufzubewahren. 

Im Rahmen der 2 1/2-jährigen Dichtheits- und Funktionspri.ifung ist 
durch einen behBrdlich anerkannten Sachverständigen das Tankinne
re auf Korrosion zu prJfen . 

Diese Zulassu11g der ßau:.tl."t gilt Zü!i;·l,:hst fiinf Jahre; aie ist recht ·
zeitig vor Ablauf dieser 7.eit der BAM un<Iufgefordert zur Hberpr;ifung 
einzureichen. Diese Zulassung erlischt am 31 . 08 . 1981, wenn die Tank
container nicht bis zu diesem Zeltpunkt gemäß 1.1.8 bis 1.3.10 An
hang X (GGVE) bzw. ltn 212 137 Anhang B.1b (GGVS) umgerüstet wurden. 
Vor Ablauf dieser 7..eit sind der BAM die entsprechenden Unterlagen 
zur Prüfung einzureichen. 

Diese Zulassung mit der lfd. Nr. 160 (1. ~nderune) 
lassungsscheln D/22 160/TC vom 11. September 1980. 

ersetzt den Zu-

1000 Berlin 45, den 25. Juni 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

GefahrgutumschLießungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. ß . Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 

Ing. (grad.) A. Ulrich 
verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Vaidyanathan, Ing. (grad.) Mischke 
Anlagen: 1 Rechtsmittelbelehrune, 1 Stoffaufzählung 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSC~EIN 

Nr. D/22 160/TC- 1. Änderung 

Bezeichnung 

Äthanol 
:\thylacetat 
:ühy1benzol 
2-Äthylbutyraldehyd 
Äthylenglykoldiäthyläther 
Äthylglykolacetat 
2-Äthylhexanal 
Äthylproplonat 
Äthylsilikat 
Amylacetate 
iso-Amylalkohol 
n-Amylamin 
Amylchlorid 
iso-Amylformiat 
Amylnitrat 
Ben?.aldehyd 
Butanol 
iso-ßutanol 
Butanon-2 
Buttersäureäthylester 
iso-ßutylacetat 
n-ßutylacetat 
sec-Butylacetat 
Butylalkohol, tertiärer 
sec-ßutylakohol 
n-ßutylbromid 
n-Butylformiat 
n-nutylpropionat 
Butyraldehyd 
Chlorbenzol 
Cyclohexanon 
Decahydronaphthalin 
Diacetonalkohol 
Diiithylketon 
Dibutyläther 
Di-iso-ßutylketon 
Heptan 
Hexaldehyd 
Ketone, nicht giftig 
Methylacetat 
Methylaceton 
Methylamin, wässerige Llisung 
Methylamylacetat 
Methyl-iso-Butylketon 
l1ethylbutyrat 
Hethylcyclohexan 
Methylglykol 
:-tethylpropionat 
Methylpropylketon 
MilchsMure~thylester 

Nonan 
Octan 
iso-Octan 
Paraldehyd 
Propanol 
iso-Propanol 
iso-Propylacetat 
n-l'ropylbenzol 
Propylendicl1lorid 
Styrol, stabilisiert 
Terpentin 
Toluol 
T:r -~!:!f2t.l!yl:i!2i!!., 

wässerige Lösung mit .nehr 
als 30 % Trimethylamin 
Xylo le 
Amylalkohole 
Acetaldehyd 
Aceton 
Äthyi:ither 
Äthylbenzoat 
Äthyl-n-butyrat 
Benzol 
Diäthylamin 
Dioxan- 1,4 
Methylformiat 
n-llexan 
i-Pentan 
Pyridin 
Tetrahydronaphthalin 
Triäthylamin 
Vinylacetat, stabilisiert 
Propionsäure, Lösungen mit 
mehr als 80 % Säure 
Essigsäureanhydrid 
Formaldeyhd in 

GGVE/GGVS Bemerkung 
Klasse-Ziffer 

3 -
3 - 1 a 
3 - l a 
3 - l a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 1 a 

3 
1 - 3 
3 - 3 
3 - 5 
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
1 - 3 
3 - 1 a 
3 - 3 
3 - l a 
3 - 3 
1 - 1 a 
1 - 3 
1 - 3 
3 - 1 a 
1 - 1 a 
1 - 3 
3 - 1 a 
3 - 3 
3 - 3 
1 - 4 
3 -
3 - 1 a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - l a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 1 a 
3 - 1 a 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 1 a 
3 - 1 a 
1 - 1 a 
3 - 3 
3 - 1 a 
3 - 1 a 
1 - 3 
3 - 3 
3 - 1 a 
3 - 1 a 
3 - 1 a 
3 - 5 
3 - 5 
3 - l a 
3 - 3 
3 - 1 a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 1 a 

3 - 5 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 5 
3 -
3 - 1 a 
J - 4 
3 - 3 
3 - 1 a 
3 - 5 
3 - 5 
3 - 1 a 
3 - 1 a 
3 - l a 
3 - 5 
3 - 4 
3 - 5 
3 - 1 a 

8 - 21 d 
8 - 21 e 

8 24 

B 

A, C 

A, ß 
ll 
B 

B 

A 

B 

B 

B 

E 

A 

E, H 

wässerigen Lösungen 
alkallsehe Lösungen von Phenol Ii - 3'-~ 
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Hydrazin in wässeriger 
Lösung mit höchstens 
72 % Hydrazin 
Äthylendiamin 
Triäthylentetramin 
ungereinigte leere Tanks 

R - 14 
8 - 35 
8 - 35 
R - 51 

-------------------------------------------------------
Grundsätzlich diirfen Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig mischbar 
sind, keine wäßrige Phase ausscheiden! 
A: wasserfrei 
B: chloridfrei 
C: neutral 
E: Die Stoffe mi.issen frei von Reimengungen bzw. 1..Yasserfrei sein. 
H: Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, daß 

eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden 
wird. 

N: Die Stoffe sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten Gas 
von 0,5 bar (Überdruck) zu beaufschlagen. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSC~EIN 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr. D/22 163/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

Verordnung iiber die Bef~rderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBL. l, S. 1502) -insbesondere 
Anhang X -. 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) - insbesondere An
hang ß. l b -. 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der GGVE/ 
GGVS-Klassen 3 und 8. 

Tankcontainerdaten: (20' - l CC) 
Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 24000 1, Eigengewicht ca. 3700 kg, 
max. Gesamtgewicht= 28000 kg (UIC: 24000 kg, ISO: 20320 kg), 
Betrlebsdruck: 3 bar (Überdruck), Prüfdruck = 4,5 bar(Überdruck), 
Tankwerkstoff: X 5 CrNiMoTi 18 10, \Verkstoff-Nr. 1.4401). 

Antragsteller: 
Hoyer GmbH, Hamburg. 

Hersteller: 
Container & Pressure Vessels Ltd., Clones, Co. Monaghan, 
Republic of Ireland. 

Herstellerzeichnungen: 
2/1363 (Zusammenstellungs-Zeichnung mit Dampf- und 

Elektroheizung) 
2/1319, 2/1362 (Tank) vom 22.02.1980 und 16.06.1980, 
2/1241, 0/1256 (Rahmen) vom 25.01.1979 und 16.09.1977. 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgefiihrten Unt e rlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bericht über durchgeführte Rahmenwerk-Prüfung des Hili.tary 

Vehic1es and Engineering Establishment (Christchurch), 
~eport-No.: CW 6722 vom August 1978, 
Tankcontainer Type Approval Certificate (Department of Environ
ment RIO und ADR Zulassung), ausgestellt durch Lloyd's Register 
Industrial Services, Croydon - GB/LR 6210-6/80, 
Einzelabnahmebescheinigungen der Tankcontainer durch Lloyd's 
Register of Shipping (C.P.V.-Nr. 1511-1515) vom 09.07.1980, 
Werksnachwelse des Herstellers. 

Zulassung: 
Nach den vorstellend genannten 1Jnterlagen wird es al s erbracht an
gesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a . 
Rechtsvorschriften genügt. 

Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merkblattes 592-l sowie die 
der ISO-Empfehlung 1496/III erfüllt. 

Diese Zulassung gilt zunächst nur für 5 Tankcontainer mit den 
C.P.V. Fabrikatlons-Nrn. 1511 - 1515. Vor Nachbauten aufgrund 
dieser Zulassung sind der ßAM jeweils die Konstruktionszeich
nuneen und die Einzelabnahmebescheinigungen des Lloyd's Register 
of Shipping erneut zur Prüfung einzureichen. 

ijber Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tank
containern sind Aufzeichnungen zu fiihren und mindestens 10 Jahre 
aufzubewahren. 

Im Rahmen der 2 1/2-jährigen Dichtheits- und Funktionspriifung ist 
durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen das Tankinne
re auf Korrosion zu prüfen. 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst fünf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Überprüfung 
einzureichen. 



1000 Berlin 45, den 25. Juni 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Sehulz-Forberg 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 

Ing. (grad.) A. Ulrieh 
verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Vaidynathan, Ing. (grad.) Misehke 
Anlagen: 1 Rechtsmittelbelehrung, 1 Stoffaufzählung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/22 163/TC 

Bezeichnung GGVE/GGVS Bemerkung 

2-Äthylhexanal 
Benzaldehyd 
Decahydronapthalin 
Tetrahydronaphthalin 
ungereinigte leere Tanks 
Propionsäure, Lösungen 
mit mehr als 80 % Säure 
Essigsäurehydrid 
Formaldehyd in 
wässerigen Lösungen 
alkalische Lösungen 
von Phenol 
Hydrazin in wässeriger Lösung 
mit höchstens 72 % Hydrazln 
Äthylendiamin 
Hexamethyldiamin 
Triäthylentetramin 
(Flüssigkeit ätzend, n.a.g.) 
ungereinigte leere Tanks 

Klasse-Ziffer 

3 - 4 
3 - 4 A, B 
3 - 4 
3 - 4 
3 - 6 

8 - 21 d 
8 - 21 e E, H 

8 - 24 

8 - 32 

8 - 34 
8 - 35 
8 - 35 

8 - 35 
8 - 51 

Grundsätzlich dHrfen Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig mischbar 
sind, keine wäßrige Phase ausscheiden! 
A: \oTasserfrei 
ß: chloridfrei 
E: Die Stoffe mi.issen frei von Beimengungen bzw. wasserfrei sein. 
H: Die Tankcontainer sind so zubefördern bzw. zwischenzulagern, daß 

eine extreme Aufheizung durch klimatische Einfliisse vermieden 
wird. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

2. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr. D/70 166/TC 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum 
folgende Stoffe ergänzt: 

Zulassungsschein - wird um 

Bezeichnung RID/ADR 
GGVE/GGVS 

Klasse-Ziffe r 

Butyltrichlorsilan, 
neutral 
Vinyltrichlorsilan, 
stabilisiert, neutral 
wässerige Lösungen 
von Cyanamid mit 
höchstens 50 % Cyamid, 
stabilisiert 
Pentane, wasserfrei 

8 - 23 b) 

8 - 23 a) 

8 - 32*) 

3 - l a) 

GefahrgutVSee 
Anlage A 

Klasse/Se ite 

8/8140 

3/3266 

8/8153 

3/3159 

UN- Bemerkung 
Nr. 

1747 l) 2) 

1305 l) 2) 

1760 *) nur 
GGVE/GGVS 

1265 2) 

l) Es ist sicherzustellen, daß die Tankcontainer nur vollkommen 
trocken befüllt und anschließend dicht verschlossen werden, 
um ein Eindringen von Feuchtigkeit während der Beförderung 
auszuschließen; anderenfalls sind die Stoffe mit Stickstoff 
cder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0, 5 bar 
(Überdruck) zu beaufschlagen. 

2) Nicht zugelassen zur Beförderung nach GGVE/GGVS. 
Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/70 166/TC. 

1000 Berlin 45, den 17. August 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat l. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 
Sachbearbeiter: Ing. (grad. ) 
Antrags-Nr. 1.02/1009 

Ing. (grad.) A. Ulrich 
verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Ulrich, TRA Ing. (grad.) Mischke 

BUNDESANST ALT FiiR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/70 168/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunrle: 
Internationale Ordnung für die Beförderunß gefährlicher Güter mit 
der Eisenbahn (RID), An1age I zum internationalen Übereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 1977 
(BGBl. II, S. 778) in der Fassung der 2. RIO-Änderungsverordnung 
vom 26. Februar 1980 (BGBl. II, S. 150) - insbesondere Anhang X-. 

Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. l, S. 1502) - insbesondere 
Anhang X -, 
Europäisches ;jbereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. ll S. 1489) mit Anlagen A und ß vom 
04. November 1977 (BGBl. 1I s. 1190) in der Fassung der 2. ADR
Xnderungsverordnung vom 26. Februar 1980 (BGBl. li s. 133) -ins
besondere Anhang B. 1 b -. 
Verordnung über die Befi:irderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1q79 (BGBl. I, S. 1509) - insbesondere An
hang B. 1 b -. 
Verordnung i.iber die BefCirderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
(GefahrgutVSee) vom OS. Juli 1978 (BGBl. l, S. 1017) - insheson
dere Anlage A (IMDG-Code) -

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlrtge zu dieser Zulassung aufgefi.ihrte flüssige Stoffe 
sind die der RIO/GGVE/ADR/GGVS/GGVSee-Klasse 3. Die in der Anlage 
aufeeführten Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 °C sind zur Be
förderung lm nat lonalen Schl.enen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) 
nicht zugelassen~ 

Tankeontainerdaten: (20'-ICC) 
Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, H<:ihe: 2591 mm, 
Tankvolumen c::t ~ 20.000 1, Eigengewicht ca ~ 1960 kg, max. Gesamt
gewicht 26.000 kg, (UIC: 24.000 kg, lSO: 20.320 kg), 
Betrlebsdruck 3 bar (Überdruck), Prüfdruck 4,~ bar (;jberdruck), 
Werkstoff: X 10 CrNiMoTi 1310 (1.4571). 

Antragsteller und Hersteller: 
M.A.N. Maschinenfabrik Augshurg-Ntirnberg AG, 2000 Hamhurg 11. 

Herstellerzeichnungen: 
B28.100 00-0008 vom 25.08.1980 (Tankcontalner CC-1BIS 200) 
B28.110 20-0008a vom 12.11.1980 (Tank mit Dampfheizung) 
C28.130 00-0025 vom 16.10.1980 (Armaturenanordnung) 
C28.130 00-0023 vom 15.10.1980 (Bodenaus1auf) 
B28.120030-0008c vom 26 . 11.1980 (Rahmen). 

Prüfung: 
Dieser Zula s sung liegen die nach s tehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhand e nen Anlazen zugrunrle: 
- Zertifikat f~r FrachtbehH1ter (Container) Nr. FC 763 (Rahmen

priifung des Germanischen L1oyd vom 10.01.1979 und FC 2818/01 
vom 08.04.1980, 

- Zertifikat fUr Frachtbehälter (Container) Nr. FC 2823/02 des 
Germanisehen L1oyd vom 12.03.1981, 

- Zeichnungs- unrl Berechnungsprüfung des Germanischen Lloyd vom 
04.03.1981, 

- Bescheirl iiber die Anerkennttng der von der SNCF durcl1gef~hrten 
Rahmenpriifung clurch rlie Deutsche Rundesbahn vom 27.02.1981 -
47.4707 gbgskp/bam 2/81, 

- Berechnungen uncl Werksnachweise des !lerstellers. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht an
gesehen, daß dieses Raumuster eines Tankcontainers den o.a . 

Weiterhin sind die Haßgaben des IJIC-Mer1<.blattes 592-1 sowie clie 
der ISO-Empfehlung 1496/III erfüllt. Im Sinne des IMCü-Codes ist 
es ein ortsbeweglicher Tank vom Typ 1. 

Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigte Tankcon
tainer ist zugelassen, wenn Uher die PrUfung vor der erstmaligen 
Indienststellung von einem in den o.g . Rechtsvorschriften genann
ten Sachverständigen eine Bescheinigung mit Angabe der 7.ulas
sungs-Nr. D/70 168/TC und der zuständigen Behörde (BAM) ausge
stellt ist. Abdrucke dieser Bescheinigungen sind rler BAM inner
halb eines Jahres einzureichen. 

Uber Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tank
containern sind Aufzeichnungen zu führen und mindesten 10 Jahre 
aufzubewahren. 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunA:chst f~inf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der ßAM unaufgefordert zur Überpr~fung 
einzureichen. 

\000 Berlin 45, den 12. Juni 1981 
Unter den Eiehen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metall isehen Herkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 

Ing. (grad.) A. Ulrich 
verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich, TRA Ing. (grad.) Mischke 
Anlagen: 1 Rechtsmittelbelehrung, 1 Stoffaufzählung 
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Bezeichnung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAH) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/70 16ß/TC 

RIO/ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse
Ziffe r 

GefahrgutVSee UN
Klasse/ Nr . 
Seite 

Bemerkung 

----------
Äthanol 
Äthylacerat 
'ühylbenzol 
2-Äthylhutyraldehyd 
Äthylenglykoldiäthyläther 
:\ thylglykol 
Äthy l glykolacetat 
2-Äthylhexana l 
Äthylsilikat 
Amylacetate 

iso- Amylalkohol 

n-Amylamin 
Amylchlortd 
iso-Amylformiate 
Amylnitrat 
Benzal<lehyd 
Butanol 
iso-Butanol 
Butanon-2 
Buttersäureäthyles ter 
Isobutylacetat 
n-ßutylacetat 
sec-ßutylacetat 
Butylalkohol, tertiärer 
s~~- nn ty1~knl'!nJ_ 

n-ßutylbromid 
n-Butylformiat 
n-ßutylpropionat 
Butyraldehyd 
Chlorbenzol 
Cyclohexanon 
Oecahydronaphthal tn 
Diacetonalkohol 

Oiäthylketon 
Dihutyläther 
Diisobutylketon 
Heptan 
Hexaldehyd 
Ketone, nicht giftig 
n.a.g 
Methylacetat 
Methylaceton 
Methylamin, wäs serige Lösune 
Methylamylacetat 
Methylamylketon 
~!ethyl isobu tylketon 
~!ethylbutyrat 

Methylcyclohexan 
Methylglykol 
Methylpropionat 
Me thy1p ropylketon 
Milchsäureäthylester 
Nonan 
Octan 
iso-Octan 
Paraldehyd 
Propanel 
iso-Propanol 
iso-Propylacetat 
n-Propylbenzol 
Isopropylbenzol 
Propy1endichlorid 
Spirituosen, trinkbare 
Styrol, stabilisiert 
Terpentin 
Toluol 
Trimethylamin, 
wässerige L0sung mit mehr 
als 30 % Trimethylamin 
Xy1o1e 

Amylalkohole 

Acetaldehyd 
Aceton 
Äthyläther 
Ä th'ylbenzoat 
Äthyl-n-butyrat 
Benzol 
Diäthylamin 
Dioxan- 1,4 
Methylformiat 
n-Hexan 
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3 -
3 - 1 a 
3 - 1 a 
3 - 1 a 
3 -

3 - 3 
1 4 
1 - 3 
3 -

1 -

3 -
3 - 1a 
1 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 3 
3 - 1 a 
3 - 3 
3 - 1 a 
3 3 
3 - 1 a 
3 - 3 
3 -
1 - 1 a 
3 - 1 a 
3 - 3 
3 - 1 a 
3 3 
3 - 3 
3 - 4 
1 -

3 - 1 a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 1 a 
3 - 3 
3 - 3 

3 - 1 a 
3 - 1 a 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 1 a 
3 - 1 a 
3 - 1 a 
3 - 3 
3 - 1 a 
3 - 1 a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 1 a 
3 - 1 a 
3 - 1 a 
3 - 5 
3 - 5 
3 - 1 a 
3 - 3 
3 
3 a 

3 - 3 
3 - 3 
3 - 1 a 

3 -
3 -

- 3 

3 - 5 
3 5 
3 - 1 a 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 1 a 
3 - 5 
3 - 5 
3 - 1 a 
3 - 1 a 

3.2/3231 
3.2/3232 
3 . 3/3327 
3.2/3234 
3.3/3323-3 
3. 3/3326 
3.3/3326 
3 . 3/3330 
3.1/3343-1 
3.2/3 . 3/ 
3212/3310 
3.2/3.3 
3212/33ll 
3 . 2/3213 
3 . 2/3211 
3.3/33ll 
3.3/3312 
3.3/3313 
3.3/3314 
3.3/3314 
3.2/3237 
3. 3/3328 
3 .~/321~ 

3.2/3217 
3 .~/3218 
3 . 2/3216 
J .}/3315 
3.1/1315 
3 . 2/121q 
3.3/3316 
3.:!/3220 
3 . 3/3317 
3.3/3321 
3.1/3321 
3.2/3.3/ 
3225/3322 
3 . 2/3226 
1.3/3323 
3.3/3323 
3.2/3253 
3.3/333 
3 . 2/3 .3/ 
3240-1/3333-1 
3.2/3243 
3.2/3244 
3.2/3120 
3.1/3335 
3.3/3312 
3.2/3245 
3.2/3245 
3 . 2/3253 
3.3/3329 
3 . 2/3248 
3.:!/3249 
3 . 3/3330 
3.3/3339 
3. 2/3253 
3.2/3251 
).3/3337 
3 . 2/3254 
3.2/3254 
3.2/3255 
3.2/3256 
3.3/3340 
3. :!/3256 
3.2/3.3 
3.3/3343 
3.3/3344 
3.2/3263 

3.2/3264 
3.2/3 .3/ 
3267/3345 
3.2/3.3/ 
3212/33ll 
3.1/3101 
3.1/3102 
3 .1/JllO 

3.3/3328 
3.2/3214 
3 .1/3109 
3.2/3229 
3.1/3122 
3.1/3125 

1170 
117 3 
1175 
117ß 
1153 
1171 
1172 
1191 
1292 

1104 

1105 
1106 
1107 
1109 
1112 
1990 
1120 
1212 
1193 
1180 
12l1 
1121 
1124 
ll22 
lPl 
1126 
1128 
1914 
1129 
ll34 
1915 
1147 

1148 
1156 
ll49 
1157 
1206 
1207 

1224 
1231 
1232 
1235 
1233 
1110 
1245 
1237 
2296 
118ß 
1248 
1249 
1192 
1920 
1262 
1262 
1264 
127 4 
1219 
1220 
1276 
1918 
1279 

2055 
1299 
1294 

12 97 

1307 

1105 
1089 
1090 
1155 

1180 
1114 
1154 
1165 
1243 
1208 

B,X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
A,C,X 
X 
X 
A, B 
B,X 
B,X 
X 
X 
X 
X 
X 
ß,X 
B, X 
A,X 
X 
)\ 

X 
A,C,X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
B,X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
B,X 
B,X 
X 
X 
X 
A,C , X 
B,X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
E 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Isopentan 
Pyridin 
Tetrahydronaphthalin 
Tri'ithylamin 
Vinylacetat, stabilisiert 

A: wasserfrei 
B: chloridfrei 
C: neutral 
E: frei von Reimengungen 

3 - l a 3.1/3125 
3 - 5 3.2/3259 
3 - 4 
3 - 5 3.2/3263 
3 - l a 3.2/3265 

X: Nicht zugelassen zu r Beförderung nach GGVE/GGVS 

1265 A,X 
1282 X 

X 
1296 X 
1301 X 

Grundsätzlich diirfen Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig mischbar 
sind, keine wässerige Phase ausscheiden! 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAH) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
fi.ir das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr . D/10 178/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrt1nde : 
Internationale Ordnung flir die Beförderung gefährlicher Güter mit 
der Eisenbahn (RID), Anlage I zum internationalen Übereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 1977 
( BGBl. II, S. 778) in der Fassung der 2. RIO- Änderungsverordnung 
vom 26. Februar 1980 (BGB1. II, s. 150) - insbesondere Anhang X- . 
Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1969 (BGBl. ti S. 1489) mit Anlagen A und ß vom 
04. November 1977 (BGBL ti S. 1190) in der Fassung der 2 . ADR
Änderungsverordnung vom 26 . Februar 1980 (BGBl. II s. 133) - ins
besondere Anhang B. 1b -. 

Zulässiger Inhalt: 
Alnminiuma l kyle, Aluminiumalkylhalogenide und Aluminiumalkylhy
dride RID/ADR/-Klasse 4.2, Ziffer 3. 

Tankcontainerdaten: 
Länge - 3080 mm Tankdurchmesser = 1850 mm, Rauminhalt: 7500 1, 
Betriebsdruck: 6 bar (Uberdruck), Prüfdruck: 10 bar (Überdruck) , 
Werkstoff: H II, Werkstoff-Nr.: 1.0425. 

Antragsteller: 
Hoechst AG, 6230 Frankfurt (M) BQ. 

Hersteller: 
w. Seelbach KG, Siegen 

Herstellerzeichnungen: 
H 9369 b vom 13.04.1973 (Transportbehälter -

Fa. Seelbach KG) 
01481-00019 a-o 
01481-00013 a-o 

vom 25.05.1973 (Maßzeichnung- Fa. Hoechst AG) 
vom 25.05.1973 (Anschriftenzng. ·· ·· ). 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit thren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

Bericht über Auflauf- und Kranversuche mit Tankcontainern durch 
die Deutsche Rundesbahn (OB) vom 02.01.1967 und 14.08.1975 L2/ 
212 Gbg-283 /66(137/66) und L4/L430 Gbgskp 55423, 
Schreiben des TÜV- Rheinland vom 08.10.1980 in Verbindung mit 
den ßescheingigungen Nr. 198048/2-0 bis -2 Hber Prüfungen gern . 
Anhang X zum RIO bzw. Anhang B. lb zum AOR des R;iV- Rhein1and 
vom 01. 10.1980, 
Berechnungen und Werksnachweise des Antragstellers. 

Zu lassung: 
Nach den vorstehend Benannten Unterlagen wird es als erbracht an
gesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o . a. 
Rechtsve rsc hriften genügt. 

Weiterhin sind die )!aßgaben des UIC- Merkblattes 590 erfüllt. 

Jeder entsprechend diesem Baumus ter in Serie gefertigte Tankcon
tainer ist zugelassen, wenn über die Prüfung von einem behördlich 
anerkannten Sachverständigen einer Technischen iiberwachungs
Organisation (~io) eine Bescheinigung mit Angabe der Zulassungs
Nr. D/10 178/TC und der zust'indigen Behörde (BAM) ausgestellt 
ist. Abdrucke dieser Bescheinigungen sind der BAM innerhalb eines 
Jabres einzureichen. 

Uber Reparaturen an den nrtch dieser Zulassung gefertigten Tank
containern sind Aufzeichnungen zu fiihren und mindesten 10 Jahre 
auf?.ubewahren. 

Diese Zulassung der Bauart gi lt zunächst fünf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM una ufgefordert zur iiberprüfung 
einzureichen. 

100ü Berlin 45, den 22 . Oktober 1980 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Ver-
halten yon Konstruktionen 
Dr.-Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 
In Ver tretung 
Dipl.-Ing. K. Wieser 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: lng. (grad.) Vaidyanathan , TRA Ing. (grad.) Mischke 
Anlage: 1 Rech tsmittelbelehrung 



BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/70 179/TC 

Der Zulass ung liegen folgende Rechtsvorschriften zug runde: 
Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
der Eisenbahn (RID), An lage I zum internationalen Übereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 1977 
(BGBl. II, s. 778) in der Fassung der 2. RIO- Änderungsverordnung 
vom 26. Februar 1980 (BGBl. II, S. 150) -insbesondere Anhang X- . 

Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. Augus t 1979 (BGBl. I, S. 1502) - i nsbesonde r e 
Anhang X -. 
Europäisches Ubereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Gü ter auf der Straße (ADR) voni 
18. August 1969 (BGBl. II S. 1489) mit Anlagen A und B vom 
04. !'lovember 1977 (BGBl. U S. 1190) in der Fassung der 2 . ADR
Änderungsverordnung vom 26. Februar 1980 (BGBl. II s . 133) - ins
besondere Anhang B. 1b - . 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGB1. I, s. 1509) - insbesondere An
hang B. 1 b-. 
Verordnung ilber die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
(GefahrgutVSee) vom OS. Juli 1978 (BGBl. I, S. 1017) - insbeson
dere Anlage A (IMDG-Code) 

Zulässiger Inhalt: 
In der Anlage zu dieser Zulassung aufgeführte Stoffe der RID/
GGVE/ ADR/GGVS/GGVSee- Klassen 3, 6.1 und 8 sowie der Klassen 3, 
6 . 1, 8 und 9 der GefahrgutVSee. Oie in der Anlage aufgeführten 
Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 •c sind zur Bef05rderung im 
nationalen Schienen- unrl Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nicht zuge
lassen. 

Tankcontainerdaten: (20'-ICC) 
Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 20.000 1, Eigengewicht ca. 3660 kg, max . Gesamt
gewicht 26.000 kg , (UIC: 24 . 000 kg, ISO: 20.320 kg), 
Betriebsdruck 3 bar (Überdruck), Prüfdruck 4,5 bar (Uberdruck), 
Werkstoff: X 10 CrNiMoTi 18 10 (1.4571). 

Antragsteller und Hersteller: 
M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Ncirnberg AG, 2000 Harnburg 11. 

Herstellerzeichnungen: 
B28.100 00 0007 vom 18 . 03 . 1980 (Tankcontainer CC-1 -TN 200) 
B28.l20 30-0008c vom 26.11.1980 (Rahmen) 
B28.ll0 20-0007a vom 12 .11.1980 (Tank) 
C28.l30 00-0025 vom 16.10.1980 (Armaturenanordnung) 
B28.l30 00-0022 vom 17.10.1980 (Obenentleerung). 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgefüh rten Unter l agen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anla3en zugrunde: 
- Zertifikat für Frachtbehälter (Container) Nr . FC 763 (Rahmen

prüfung des Germanischen Lloyd vom 10.01 . 1979 und FC 2813/01 
vom 08.04.1980, 

- Zertifikat für Frachtbehälter (Container) Nr. FC 21!23/02 des 
Germanischen Lloyd vom 12.03.1981, 

- Zeichnungs- und Berechnungsprüfung des Germanischen Lloyd vom 
04.03 .1981, 

- Bescheid über di e Anerkennung der von der SNCF durchgeflihrten 
Rahmenprüfung durch die Deutsche Bundesbahn vom 27 . 02.1981 -
47 . 4707 gbgskp/bam 2/81, 

- Berechnuneen und Werksnachweise des Herstellers. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unter l agen wird es als erbracht an
gesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers -den o .a. 
Rechtsverschriften genügt. 
Weiterhin sind die ~!aßgaben des UIC- Merkblattes 592-1 sowie der 
ISO-~mpfehiung 1496/HI erfilllt. 1m Sinne des lHCO- Corles ist es 
ein ortsbeweglicher Tank vom Typ 1. 
Jeder entsprechend diesem Baumuster tn Serie gefertigte Tankcon
tainer ist zugelassen, wenn über die Prüfung vor der erstmaligen 
Indienststellung von einem in den o.g. Rech tsvorschrif ten genann
ten Sachverständigen eine Bescheinigung mit Angabe der Zulas
sungs-Nr. D/70 179/TC und der zuständigen Behörd e (BAM) ausge
stellt ist. Abdrucke dieser Bescheinigungen sind der BAM inner
halb eines Jahres einzureichen. 

Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertig ten Tank
containern sind Aufzeichnungen zu führen und mindesten 10 Jahre 
aufzubewahren. 

Besondere Auflagen: 
Im Rahmen der 2 1/2- jährigen Dichtheits- und Funkttonsprüfung ist 
durch e inen behördlich anerkannten Sachverständigen das Tankinnere 
auf Ko rrosion zu prijfen. 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst filr flinf Jahre; sie ist 
rechtzeitig vo r Ablauf dieser Zeit der BAM unaufg~fordert zur Obe r
prüfung einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 15 . Juni 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATF.RIALPRUFUNG 
Ref e rat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl .-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 
Referatsletter 

Ing. (grad.) A. Ulrich 
verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich, TRA Ing . (grad.) Misc hke 
Anlagen: 1 Rechtsmittelbe lehrung 1 Stoffaufzählung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr . D/70 179 /TC 

Bezeichnung Rin/IIDR 
GGVE/GGVS 
Klasse
Ziffe r 

GefahrgutVSee 
Klasse/ 

UN
Nr. 

Bemerkung 

Äthanol 
Äthylacetat 
Äth ylbenzol 
2-Äthylbutyraldehyd 
Äthyleng1ykoldiNthylKther 
:~ thylglykol 
Äthylglykolacetat 
2-Äthylhexanal 
Äthylsilikat 
Amylacetate 

iso-Amylalkohol 

n-Amylamtn 
Amylchlortd 
iso-llmylformiate 
Amylnitrat 
Benzaldehyd 
Butanol 
iso-ßutanol 
Butanon-2 
Buttersäureäthylester 
Isobutylace tat 
n-ßlltylac€: t:lt 
sec-ßutylacetat 
Butylalkohol, te rti~rer 

sec-ßuty1akohol 
n-nutylbromid 
n-ßutylformiat 
n-ßutylpropiO!lBt 
Butyraldehyd 
Chlorbenzol 
Cyclohexanon 
Decahydronaphtha lin 
Diace tona lkohol 

Dii::ithylketon 
Dibutyl äther 
Diisobutylketon 
Heptan 
Hexaldehyd 
Ketone, nicht Bif tig, 
flüssig n.a.g. 
Methylacetat 
Methylaceton 
Methylamin, Hässed.ge Lösung 
Methylamylacetat 
~ethylamylketon 

Me thylisobutylketon 
Methylbutyrat 
Methyl cyclohexan 
~ethylglykol 

Methylpropionat 
~ethylpropylketon 

Milchsäureäthylester 
Nonan 
Octan 
iso- Octan 
Paraldehyd 
Propano1 
iso/Propanol 
iso-Propylacetat 
n-Propylbenzol 
Isopropylbenzol 
Propylendichlo rld 
Spirit uosen , trinkbare 
Styrol, stabilisie rt 
Terpentin 
Toluol 
Trimethylamin, 
wässerige Lösung mit mehr 
als 30 % Trimethylamin 
Xyl ole 

3 - 5 
3 - 1 a 
3 - 1 a 
3 - 1 a 
3 - 3 

3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 

.1 - 3 

3 -
3 - 1a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 1 a 
3 - 3 
3 - 1 a 
1 - 3 
3 - 1 a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 1 a 
3 - 1 a 
3 - 3 
3 - 1 a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 5 

3 - 1 a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 1 a 
3 - 3 
1 - 3 

3 - l a 
3 - 1 a 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 1 a 
3 - 1 a 
3 - 1 a 
3 - 3 
3 - 1 a 
3 - 1 a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 1 a 
3 1 a 
3 - 1 a 
3 5 
1 - 5 
3 - 1 a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 1 a 

3 - 3 
3 - 3 
3 a 

3 - 5 
3 - 3 

Seite 

3.2/3231 
3 . 2/3232 
3 . 3/3327 
3 . 2/3234 
3.3/3323-3 
1 . 3/3326 
3 . 3/3326 
3 . 3/3330 
3.3 /3343-1 
3 . 2/3.3/ 
3212/3310 
3.2/3. 3 
32 12/3311 
3.2/3213 
3 . 2/3213 
3.3/3311 
3.3/3312 
3.3/3313 
3 . 3/3314 
3 . 3/3314 
3 . 2/3237 
3 . 3/3328 
3.2/1216 
3 . 2/1217 
3.2/321~ 
3.2/3216 
3.3/3315 
3 . 3/3315 
3 . 2/3219 
3.3/3316 
3 .2/3220 
3.3/3317 
3.3/3321 
3.3/3321 
3.2/3.3/ 
3225/1322 
3.2/3226 
3.3 /3323 
3.3/3323 
3.2/3253 
3.3/333 
3 . 2/3 . 3/ 
1240-1/1333-1 
3.2/3243 
3.2/3244 
3 . 2/3120 
3.3/3335 
3.3/3312 
3 . 2/3245 
3 .1/324 5 
3 . 2/3253 
3.3/3329 
3.1/3248 
3 . 2/3249 
3.3/3330 
3.3/3339 
3. 2/3253 
3.2/3253 
3.3/3337 
3.2/3254 
3 .2/32 54 
3.2/3255 
3.2/32 56 
3 .3 /3340 
3.2/3256 
3 . 2/3 . 3 
3 . 3/3343 
3.3/3344 
3.2/3263 

3 .2 /3264 
3 . 2/3.3/ 
3267/3345 

1170 
117 3 
1175 
1178 
1153 
1171 
1172 
1191 
1292 

1104 

1105 
l106 
l107 
1109 
l112 
1990 
1120 
1212 
1191 
llRO 
12l1 
1121 
1124 
1122 
1121 
l126 
1128 
1914 
1129 
1134 
1915 
1147 

l148 
l156 
l149 
1157 
1206 
1207 

1224 
1231 
1232 
1235 
1233 
1l10 
1245 
1217 
2296 
1188 
1248 
1249 
1192 
1920 
1262 
1262 
1264 
1274 
1219 
1220 
1276 
1918 
1279 

2055 
1299 
1294 

1297 

1307 

B,X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
A,C,X 
X 
X 
A,B 
B,X 
B,X 
X 
X 
X 
X 

X 
B, X 
B, X 
A,X 
X 
X 
X 
A,C,X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
B,X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
B,X 
B,X 
X 
X 
X 
A,C,X 
B,X 
X 
X 
X 

X 

X 
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Amylalkohole 

Acetaldehyd 
Aceton 
Äthyläther 
Xthylbenzoat 
Äthyl-n-butyrat 
Benzol 
Oiäthylamin 
Dioxan- 1,4 
:1ethylformiat 
n-Hexan 
Isopentan 
Pyridin 
Tetrahydronaphthalin 
Triäthylamin 
Vinylace tat , stab ilisiert 
Anl l Ül 

Epichlorhydrin 
2 , 2-Dichlordiäthyläther 
Allyalkohol 
Phenol 
2 , 4- Toluylendiisocyanat 

Ally1isothiocyanat 
Chloranilinie 
Napththylamine 

Chlornitrobenzole 
Mononitroto l uole 
Toluidine 
Xylidine 
Kreso l e 
Methy l enchlorid 
Benzylchlorid 
Ameisensäure 
Essigsäureanhydrid 
Dimethyldichlorsilan 
Äthylendiamin 
Hexamethylendtamin 

A: wasserfrei 
S: chloridfrei 
C: neutral 

- 3 3.2/3.3/ 
3212/3311 

3 - 5 3.1/3101 
3 - 5 3.1/3102 
3 - 1 a 3.1/3110 
3 - 4 
3 - 3 3.3/3328 
3 - 1 a 3.2/3214 
3 - 5 3.1/3109 
3 - 5 3.2/3229 
3 - 1 a 3.1/3122 
3 - 1 a 3.1/3125 
3 - 1 a 3.1/3125 
3 - 5 3 . 2/3259 
3 - 4 
3 - 5 3 . 2/3263 
3 - 1 a 3.2/3265 

6.1 - 11 b 6 . 1/6127 
6.1 - 12 a 6 . 1/6292 
6 . 1 12 f 3 . 3/3323-1 
6 . 1 13 a 3 . 2/3211 
6.1 - l3 c 6 . 1/6258-5 
6 . 1 - 21 c 6.1/6204-1 
(nur RIO/ ADR) 
6 . 1 - 25 a*) 
6 . 1 - 21 d 6.1/6124 
6 . 1 - 21 e 6 . 1/6160 
6.1 - 21 8 6 . 1/6240 

6. 1 - 21 k 6 . 1/6163 
6 . 1 - 21 6 . 1/6253 
6 . 1 - 21 0 6.1/6zqo 
6 . 1 - 21 6 . 1/6292 
6 . 1 - 22 a 6.1/62585 
6.1 - 61 a 9/9029 
6 . 1 - 61 k 8/8130 

8 - 21 b 8/8173 
8 - 21 e 8/8100 
8 - 23 a 3.2/3228 

- 35 8/8166-1 
- 35 8/8177 

E: Die Stoffe müssen frei von ßeimenguneen sein. 

1105 X 
1089 X 
1090 X 
1155 X 

E 
1180 X 
1114 X 
1154 X 
1165 X 
1243 X 
1208 X 
1265 A,X 
1282 X 

1296 X 
1301 X 
1547 
2023 X 
1916 
1098 X 
1671 
2078 

*) GGVE/GGVS 
1545 X 
2019 
1650 
(2077) 
1578 
1664 
1708 
1711 
2076 
1593 A 
1738 A 
1779 X 
1715 A,H,X 
ll62 A,X 
1604 X 
1783 

H: Die Tankcontainer sind so zu beE:':irdern bzw. Z'N'ichenzulagern, daß 
e lne cxtr~rne Aufheizung durch kllmat ische Einflilsse verm i.eden wird. 

X: Nicht zugelassen zur ßefi:irderung nach GGVE/GGVS 

Grundsätzlich dürfen Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig mischbar 
sind, keine wässerige Phase ausscheiden! 

BUNDESANSTALT FÜR MATP.R IALPRiiFUNG 
(SAM) 

1 . Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSGHEI~ 

fUr das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr. D/53 138/TC 

Die StoffaufzMhlung - Anlage 
den Stoff ergänzt: 

zum Zulassungsschein - wird um folgen-

Bezeichnung RIO/ ADR 
GGVE/GGVS 
IZlasse
Ziffer 

GefahrgutVSee 
Anlage A 
Klasse 

ITN- Bemerkune 
Nr. 

Methanol 3 - 5 3.2 1230 *) 

*) Der Stoff muß frei von Reimengungen sein. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/53 138/TC vom 13 . April 1981 der Firma Eisenbahn-Verkehrsmittel
Gesellschaft mbH, Düsseldorf . 

1000 Ber l in 45 , den 2. November 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metall i schen Werkstoffen 

Dipl . -Ing . B. Schulz- Forberg 
Oberregierungs rat 
Referats l eiter 

Ing. (grad.) A. Ulrich 
verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbei t er : lng . (grad . ) Ulrich , Dr . P . Blümel, lng . 11 . Bauschke 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontatners 

Nr. D/05 190/TC 

Der Zulassung liegt folgende Rechtsvorschrift zugrunde: 

Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) - insbesondere An
hang B. 1h - . 

Zulässiger Inhalt: 
Salzsäure (Klasse 8, Ziffer 5), 
Lösungen von Hypochlorit mit mehr als 50 g aktivem Chlor pro Li
ter (Klasse 8, Ziffer 37a), 
Lösungen von Hypochlorit mit höchstens 50 g aktivem Chlor pro 
Liter (Klasse 8, Ziffer 37b). 

Tankcontainerdaten : 
Tankdurchmesser : 1600 mm, Tanklänge : 2750 mm, 
Tankvolumen: ca. 5000 1, Betriebsdruck 6 bar (Überdruck), 
Prlifdruck: 9,1 bar (Überdruck), Tankwerks toff: Kesselblech H II, 
Werkstoff-Nr . 1.0425, Tankinnenauskleidung: Gummi "Genakor 022'". 

Antragsteller : 
Hoechst AG, 6230 Frankfurt/H. 80 

Hersteller: 
Weigel & Co ., 5900 Siegen 31. 

Tankcontainer-Zeichnung: 
01480 - 000.90 - 0 vom 18 . 04 . 1980 (Transportbehälter 5 m3). 

Prüfung : 
Dieser Zu l assung l i.egen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf . vorhandenen Anlagen zugrunde: 

Bescheinigungen Nr. 198048/05(1)-0 bis 1980478/05(1) - 2 iiber 
Priifungen gemäß Anhang B. 1b zur GGVS des TÜV-Rheinland vom 
06.01.1981, 
Bericht der Fa . Hoechst über durchgeführte Prüfungen an einer 
Baumusterinnenauskleidung vom 05.02.1981, 
Berechnnngen und Werksnachweise des Herstellers. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht an
gesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. 
Rechtsverschriften genügt. 

Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigte Tankcon
tainer ist zugelassen, wenn iiber die Prüfung vor der erstmaligen 
Indienststellung von einem in der o.g. Rechtsvorschrift genannten 
Sachverständieen eine Bescheinigung mit Angabe der Zulassungs
Nr. D/05 190/TC und der zuständigen Behörde (BAM) ausgestellt 
ist . Abdrucke dieser Bescheinigungen sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. 
Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tank
containern sind Aufzeichnungen zu fiihren und mindesten 10 Jahre 
aufzubewahren. 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst fünf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der SAM unaufgefordert zur Überprüfung 
einzureichen . 

1000 Berlin 45, den 3. Juni 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT 8iR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl. - Ing . B. Schulz- Forberg 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 

Ing. (grad . ) A. lllrich 
verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbelter: Ing. (grad.) Vaidyanathan, TRA Ing. (grad.) Mischke 
Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEI~ 

für das Bau~uster eines Tankcontainers 
Nr . D/22 193/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl . I, S. 1502) - insbesondere 
Anhang X - . 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23 . August 1979 (BGBl. I, S. 1509) - insbesondere An
hang B. 1 b- . 

Zulässiger Inhalt: 
2-Chlor 6 fluor benzylchlorid, stabilisiert; GGVE/GGVS-Klasse 
6.1 Ziffer 61k (assimiliert) . 
Transport nur aufgrund der Ausnahmegenehmigung Nr. 508 - 4. Neu
fassung - des BMV vom 17.12.1978 bzw. Ausnahme Nr. S 6 vom 
06.10.1979 (BGBl. I, S. 1612). 

Tankcontainer da t en: (20'-ICC) 
Länge: 6058 mm, Breite : 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 173000 1, Eigengewicht ca . 3830 kg, max. Gesamt-



gewicht 24.000 kg, (ISO: 20.320 kg), 
Betriebsdruck: 3,4 bar (Überdruck), Prüfdruck 5,1 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: X 10 CrNiMoTi 1810, 
Werkstoff-Nr. 1.4571/Z6 CNDT 17.12. 

Antragsteller: 
Hapag Lloyd AG, 2000 Harnburg 1. 

Hersteller: 
Societe Hugonnet - B.P. 656; 21071 Dijon Cedex, Frankreich. 

Herstellerzeichnungen: 
01.01.2473/0 vom 27.11.1979 (Zusammenstellung) 
02.01.1588/l vom 07.12.1976 (Tank) 
02.01.1851/1 vom 04.11.1977 (Dom). 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Prüfberichte des Bureau Veritas (Rapport de Visite) Nrn. BV CT 

334 683/G/1 und BV CT 334 683/G/2 vom 08.10.1979 und 
05 . 10.1979 , 

- RID/ADR Zulassung F /707 der Societe Nationale des Chemins de Fer 
Francais, Direction du Material - Bureau des Conteneurs vom 
12.10.1979, 

- Bericht über durchgeführt re Rahmenwerk-Priifung ( SNFC-Centre 
d'Essais de Tergnier) Nr. 1289 vom 08 . 04 . 1977, 

- Einzelabnahmebescheingiungen des Bureau Veritas, 
Berechnungen und Werksnachweise des Herstellers. 

Zulassung: 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht an
gesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a . 
Rechtsverschriften genügt. 
Weiterhin sind die ~iaßgaben des UIC-Merkblattes 592-1 sowie der 
ISO-Empfehlung 1496/III erfüllt. 
Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tank
containern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre 
aufzubewahren. 
Diese Zulassung gilt zunächst nur für 20 Tankconta tner Modell 
Hinludecerevpres-173 mit den Serien-Nrn. SECS 748.201-2 bis SECS 
748.220-2. Vor Nachbauten aufgrund dieser Zulassung sind der BAM 
Konstruktionszeichnungen erneute zur Prüfung einzureichen. 

Besondere Auflagen: 
Die Tankcontainer sind spätestens nach Ablauf des 1. halben Jahres 
nach der Indienststellung und anschließend spätestens nach Ablauf 
eines jeden Jahres einer inneren Besichtigung auf Korrosionsschäden 
durch einen anerkannten Sachverständigen zu unterziehen. 

Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst f~nf Jahre; sie ist recht
zeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Uberpriifung 
einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 19. Juni 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 

Ing. (grad.) A. Ulrich 
verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich, TRA Ing. (grad.) Mischke 
Anlage: l Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr . D/70 194/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit der Eisenbahn (RID), Anlage I zum Internationalen Überein
kommen üt-er den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 
1977 (BGBl. II, S. 778) in der Fassung der 2. RID-Änderungs
verordnung vom 26. Februar 1980 (BGBl. II, s. 150) - insbeson
dere Anhang X - . 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der 
Eisenbahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1502) 
insbesondere Anhang X -. 
Europäisches Übereinkommen vom 30. September 195 7 über die 
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR) vom 18. August 1969 (BGBl. II, s. 1489) mit Anlagen A und 
B vom 04. November 1977 (BGBl. II, S. 1190) in der Fassung der 
2. ADR-Änderungsverordnung vom 26. Februar 1980 (BGBl. II , s. 
133) -insbesondere Anhang B. lb -. 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) - insbe
sondere Anhang B. lb -. 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl. I, s . 1017) -
insbesondere Anlage A ( IMD3-Code) und Anlage B. 

Zulässiger Inhalt: 

Methylamin RID/GGVE/ADR/GGVS/GGVSee-Klasse 2, Ziff. 3 bt. 
T an k c o n t a i n e r d a t e n : ( 20 • - ISO 1 CC) 

Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mrn, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 18400 1, Eigengewicht ca . 7992 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 24000 kg, (ISO: 20320 kg) , 
max. Betriebsdruck: 15,7 bar (Überdruck) Prüfdruck: 23 6 bar 
(Überdruck), Tankwerkstoff: (Feinkornba~tahl) St E 36' 
Werkstoff-Nr. 1.0854. ' 
Antragsteller und Hersteller 

Bleiwerk Goslar, Goslar. 
Herstellerzeichnungen : 

80-0-6358.00a vom 01.09.1980 (Tank, 2100 x 5850 lg) 
80-1-6375.00 vom 06.08.1980 (Containerrahrnen). 
Prüfung: 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Zertifikat für Frachtbehälter (Container) Nr. FC 2826/01 des 

Germanischen Lloyd vom 03.04.1981, 
-Zertifikat für Frachtbehälter (Container) Nr. FC 574 sowie 

FC 2826/01 (Rahrnenprüfung) des Germanischen Lloyd vom 
22.08.1977 und 03.04.1981, 

- Zeichnungs- und Berechnungsprüfung des Germanischen Lloyd vom 
02.02.1981, 

- Bescheid über die durchgeführte Auflaufprüfung eines 20 ' 
Tankcontainers durch die Deutsche Bundesbahn (DB) vom 
22.04.1981 in Verbindung mit dem SChreiben der DB vom 
06.05.1981 - 47.4707 gbgskp/bam 20/80, 

- Berechnungen und Werksnachweise des Herstellers. 
Zulassung: 

Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht 
angesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o. a. 
Rechtsvorschriften genügt. 
Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMffi-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 5. 
Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merkblattes 592-1 sowie die 
der ISO-Empfehlung 1496/III erfüllt. 
Jeder entsprechend diesem Baumuster in Serie gefertigte Tank
container ist zugelassen, wenn über die Prüfung vor der erstma
ligen Indienststellung von einem in den o. a. Rechtsvorschriften 
genannten Sachverständigen eine Bescheinigung mit Angabe der 
Zulassungs-Nr. D/70 194/TC und der zuständigen Behörde (BAM) 
ausgestellt ist. Abdrucke dieser Bescheinigungen sind der BAM 
innerhalb eines Jahres einzureichen. 
Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tank
containern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre 
aufzubewahren. 
Diese Zulassung der Bauart gilt zunächst fünf Jahre; sie ist 
rechtzeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur 
Überprüfung einzureichen. 

1000 Berlin 45, den 1. Juli 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat l. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Ing. (grad.) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Vaidyanathan, 

Ing. (grad.) 'IRA W. Mischke 
Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 
Antrags-Nr . 1.2/12235 

BUNDESANSTALT FÜR HATP.RIA.LPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSIJNGSSCHEI" 
filr das Baumuster eines 'Tankcontai.ners 

mit der 7.ulassungsnummer 
Nr. D/70 195/TC 

1. Hiermit wird nach 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf Oer Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1509) - inshesondere An
hang B. lb -
Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (AOR) vom 
18. August 1969 (BGBL II, S. 1489) mit Anlagen A und B vom 
04. November 1977 (BGBL II, S. 1190) in der Fassung der 3. ADR
:1\nderungsverordnung vom 17. Dezember 1981 ( BGBL 11, S. 1131) -
insbe~ondere Anhang B. lb-
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Ei
senbahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl . I, S. 1502) - insbeson
dere Anhang X -
Internationale Ordnung für die Beför derung gefährlicher Güter mit 
der Eisenbahn (RIO), Anlage I zum Internationalen Übereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 1977 
(BGBl. II, S. 778) in der Fassung der 3. RID- Änderungsverordnuns 
vom 17. Oezember 1981 (BGBL II, s. 1138) - insbesondere A.nhang 
X -
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Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif
fen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl. I, s. 1017) - ins
besondere An l age A (IMDG-Code) -

der Firma 
Westerwälder Eisenbwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

für das in der Anlaße (Prüfbericht des Germanischen Lloyd-FC-Nr. 
3800/01 vom 18. August 1981 sowie Prüfbericht der Deutschen Bundes
bahn Nr . 15 431; Aktenzeichen L 4 /L 430 Gbgskp vom 19. August 1981) 
beschriebenen Baumuster eines Tankcontainers 

Hersteller: 
Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

Typenbezeichnung des Herstellers: 3086 ZE Bih 2,~5/2050/27 
Tankcontainerdaten: (30'-ISO 1 BB) 
Länge: 9125 mm, Breite: 2438 mm, HBhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 27 000 1, Eigengewicht ca . 5 600 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 30480kg (ISO: 25400 kg), 
max. Betriebsdruck: 1,75 bar (Überdrucvk), Prüfdruck: 2,65 bar 
(Überdruck), Tankwerkstoff: X 10 CrNiMoTi 18 10 (1 . 4571). 
Zeichnungen des Herstellers: 
CE-637/0 vom 0-9.12.1980 (Zusammenstellung) 
CE-637/3a vom 22.05.1981 (Tank, Heizung und Bodengruppe) 
CE-637/4.2a vom 01.06.1981 (Ventil- und Stut?.enanordnung) 

die Zulassung zur ßeförderune der im Anhane zu dieser Zulassung auf
gefiihrten entzündbaren flüssigen Stoffe der GGVS/ADR/GGVE/RID/
GCVSee - Klasse 3 erteilt. 

Die im Anhang aufgeführten Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55°C sind 
zur Bef::irderung im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE, 
GGVS) nicht zugelassen. 

2. Es wird bescheinißt, daß das nach den bei~efiigten Prüfberichten 
einschließ! ich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers fiir die Beförderung der unter Nr. l aufgeftihrten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrlistungsvorschriften der/des 
GGVE/ADR/GGVE/RIO/GGVSee entspricht. 

Das Raumuster des Tankcontainers erfüllt rlie Anforderungen des IMDG
Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 2. \~eiterhin sind die Maßßaben 
des UIC-Merkblattes 592-l sowie die der ISO-Empfehlung 1496/III er
füllt. 

). Nebenbestimmungen 

3.1 T)ie Tankcontainer sind nach den beigefügten, mit dem Prilfvennerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

3 . 2 Jeder nach dieser Baumusterzulassune hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter Nr . l genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen PrJfungen zu unterziehen. Die Tankcontainer dürfen für 
den Verwendungszweck nach dieser Raumusterzulassung nur benutzt wer
den, wenn der f\jr die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt 
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausr~istung ciieser Zulassung ent
sprechen hzw. daß die vorgeschriebenen Pr:Jfungen den Vorschriften 
entsprechende Ereebnisse erbracht haben . 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach 
Zeichnungs-Nr. CE-637/7.1 vom 03.06.1981 zu versehen. DarJberhinaus 
ist jeder Tankcont,qiner mit den übrigen Angaben nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3 . 4 Sonstiges 
Abdrucke der Rescheinigungen nach J.?: sind der BAH innerhalb eines 
.Jahres einzureichen. Uber Repa.raturen an den nach dieser Zulassung 
gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu fi.ihren und minde
stens 10 Jahre aufzubewahren . Die Tanks sind gut stehtbar an beiden 
Längsseiten in Höhe der ~lantell inie mit der Zulassungsnummer 

D/70 195/TC 
zu kennz eichen . 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen . Über dieser Zulas
sungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M anzu
bringen. 
3 . 5 Diese Zulassung wird unter deU'. Vorbehalt des jederzelten Wider
rufe• erteilt. Sie gilt längstens bis zum lo. Februar 1987. 

4 . Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Die Tankcontainer sind entsprechend den Regelungen des Ubereinkom
mens vom 02. Dezember 1972 liber sichere Container - CSC - (in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 27. Januar 1q77 - BGBl. li 1977 , 
S . 41) mit der Zulassungs-Nr. D-BAM-091/195/81 und dem Herstel l er
Identifizierungskennzeichen 

3086 ZE Bih 2,o5/2050/27 zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 16 . Februar 1982 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metA.ll ischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. ß. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 

Ing. (grad.) A. Ulrich 
verant~ortlicher 

Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich, TRA Ing. (grad.) Mischke 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, 2 Prüfberichte 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anlage zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/70 195/TC 

Bezeichnung 

Äthanol 
Äthylbenzol 
2-Äthylbutyraldehyd 
Äthylbutyrat 
Äthylenglykoldi~thyläther 
Xthylglykol 

RID/ ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse
Ziffer 

3 5 
3 - 1 a 
3 - 1 a 
3 - 3 
1 - 3 

Äthylglykolacetat 3 - 3 
2-Äthylhexanal 3 - 4 
Äthyllactat 1 - 3 
Äthylsilikat 3 - 3 
Amylacetate 3 - 3 
Amylalkohol, tertirär 3 - 1 a 
Amylalkohole, primär und 3 - 3 
sekundär außer Diäthylcarbinol 
n-Amylamin 3 - 5 
Amylchlorid 3 - 1a 
iso-Amylformiate 3 - 3 
Amylnitrat 3 - 3 
Benzaldehyd 3 - 4 
Butanol 3 - 3 
iso-Butanol 3 - 3 
Butanol, sekundäres 3 - 3 
Butanol, tertiäres 3 - 5 
n-Butylacetat 3 - 3 
iso-Butylacetat 3 - l a 
Butylacetat, sekundäres 
(sec-Butylacetat) 
n-Buty1bromid 
n-Butylformiat 
n-ßutylpropionat 
Chlorbenzol 
Cyclohexanon 
Decahydronaphthalin, cis 
Decahydronaphthalin, trans 
Diacetonalkohol 
Diäthylketon 
Dibutyläther 
Diisobutylketon 
Hexaldehyd 
:-!ethylamin, 
wäßrige Lösung mit einem 
Flammpunkt von mindestens 
Methylamylacetat 
Methylamylketon 
Methylbutyrat 
Methylglykol 
Methylisobutylketon 
Methylpropylketon 

0°C 

3 - l a 
3 - 1 a 
3 - 1 a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 5 
3 - 1 a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 5 

3 - 1 a 
3 - 3 
3 - 1 a 
3 - 3 
3 - 1 a 
3 - 1 a 

Nonan 3 - 3 
Octan und seine Isomere mit 3 - 1 a 
einem Flammpunkt von min
destens 0 °C 
Paraldehyd 
Propanol 
iso/Propanol 
n-Propylacetat 
iso-Propylacetat 
Isopropylbenzol 
Propylendichlorid 
Spirituose:1, trinkhare 
Styrol-Monomere stabilisiert 
Terpentin 
Toluol 
Trimethyla;nin , 
wäßrige Lösung höchstens 
30 % Trimethylamin enthaltend 
mit einem Flammpunkt von 
mindestens Ü°C 
Xylole 

Auflagen : 

A: \V"asserfrei 
B: chloridfrei 
C: neutral 

3 - 1 a 
3 - 5 
3 - 5 
3 - 3 
3 - 1 a 
3 - 3 
3 - 1 a 

3 - 3 
3 - 3 
3 - 1 a 
3 - 5 

3 - 3 

GefahrgutVSee 
Klasse/ 
Seite 

3.2 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2/3.3 
3.2 
3.3 

3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3 . 3 
3.3 
3 . 2 
3.2 
3.2 

3.2 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2/3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2/3.3 

3.2 
3.3 
3.2 
3.3 
3 . 2 
3.?. 
3.3 
3.2 

3 . 3 
3 . 2 
3.2 
3.2 
3 . 2 
3.3 
3.2 
3 . 2/3.3 
3.3 
3.3 
3 . 2 
3.2 

3.2 

X: Nicht zugelassen zur Beförderung nach GGVE/GGVS. 

UN
Nr. 

1170 
1175 
1178 
1180 
1153 
1171 
1172 
1191 
1192 
1292 
1104 
1105 
1105 

1106 
1107 
1109 
1112 
1990 
1120 
1212 
1121 
1122 
1123 
1213 

1124 
1126 
1128 
1914 
1134 
1915 
1147 
1147 
1148 
1156 
1149 
1157 
1207 
1235 

1231 
1110 
1237 
1188 
1245 
1249 
1920 
1262 

1264 
1274 
1219 
1276 
1220 
1918 
1279 

2055 
1299 
1294 
1297 

1307 

Auflagen/ 
Bemerkung 

B,X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
A,C,X 
X 
X 
A,B 
B,X 
B,X 
B,X 
B,X 
X 
X 

X 
A,X 
X 
X 
A,C 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
B,X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
B,X 
B,X 
X 
X 

A,C,X 

X 
X 
X 
X 

X 

Grundsätzlich dürfen Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig mischbar 
sind, keine wässerige Phase ausscheiden! 



BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
fÜr das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/05 196/TC 

1. Hiermit wird nach der 
- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der 

Straße (GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I , S. 1509) -
insbesondere Anhang B. 1b - . 

der Firma: 
westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH , 5241 Weitefeld/Sieg 

für das in der Anlage (Prüfberichte des TÜV-Rheinland vom 
13. 05 .1981 und 01.06 .1981) beschriebene Baumuster eines Tank
cont ainers. 
- Hersteller: 

westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 
- Typenbezeichnung des Herstellers : ZE 4 , 0/1400/7 , 0 

- Tankcontainerdaten : 

Länge : 6.302 mm, Breite : 2280 mm, Höhe: 2340 mm, 
Tankdurchmesser: 1400 mm , Tankvolumen ca . 7000 1, höchstzul. 
Betriebsdruck: 3 bar (Überdruck), Prüfdruck: 4 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: X 10 CrNiMoTi 18 10 (Werkstoff-Nr . 1 . 4571). 

- Zeichnungen des Herstellers: 
CE-622/0 vom 10.12.1980 (Zusammenstellung) 
cs-621/1 vom 20.02.1981 (Grundrahmen und Umschlagelernentel 
CE-622/3b vom 30.03.1981 (Tank und Anschlüsse) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten ent zündbaren f l üssigen Stoffe der Klasse 3 der GGVS 
ert eilt. 
2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem beigefügt en 
Prüfbericht e inschließlich Anhängen (Anlagen ) gefertigte Bau
muster e ines Tankcontai ners für d ie Beförderung der unter Nr . 1 
aufgeführte n gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungs 
vorschriften der GGVS entspricht (s. Nummer 3 . 2 ). 
3 . Nebenbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten , mi t dem Prüf
vermerk versehenen Unterlagen herzustel l en . 
3. 2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung herges t e llte Tank
container ist ers tmal ig vor Inbetriebnahme und dann wieder
kehrend alle 2 1/2 Jahre den nach der GGVS vorgeschriebenen 
Prüfungen zu unterziehen. Die Tankcontainer dürfen für den 
Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt 
werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige 
bescheinigt hat , daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung 
dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebenen 
Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse e rbracht 
haben . 
Die Anforderungen aus der Rn 212 137 (GGVS) sind bis zum 31 . 03. 1982 
zu erfüllen . 
3. 3 Jeder Tank i st gemäß Rn 212 160 (Fabrikschild nach Zeich
nungsnummer CE- 622/7 .1 vom 18.11 . 1980) und mit den Angaben gemäß 
Rn 212 161 des Anhanges B. 1b der GGVS zu kennzeichnen . 
3 . 4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3 . 2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren . Die Tanks sind gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittel l inie mit der 
Zulassungsnummer 

D/05 196/TC 

zu kennzei c hnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen . Über dieser 
Zulassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buc hstaben 
BA M anzubringen . 
3. 5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 15 . 09 . 1986. 
4. Fes tlegunq der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 
1000 Berlin 45, den 18. September 1981 

Unter den Eichen 87 
BlJNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Referat 1. 02 
Gefahrgutumschließungen aus 

metallischen Werkstoffen 
Dipl.-Ing . B. Schul z-Forberg Ing . (grad. ) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortl icher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich , TRA Ing . (grad .) Mischke 
Anlage : l Rechtsmittelbelehrung 
Antrags- Nr . 1. 2/12421 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Bezeichnung 

Methylisobutylketon 
Methanol 
Isopropanel 
Toluol 
Xylole 

Anhang zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/05 196/TC 

GGVS 
Klasse- Ziffer 

3 - l a 
3 - 5 
3 - 5 
3 - la 
3 - 3 

Bemerkung 

chloridfrei 

Grundsätzlich dürfen Stoffe , die mit Wasser nicht beliebig 
mischbar sind , keine wäßrige Phase ausscheiden . 
Antrags- Nr . 1.2/ 12421 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/05 197/TC 

1 . Hiermit wird nach der 
- Verordnung über die Beförderung gefährl icher Güter auf der 

Straße (GGVS) vom 23 . August 1979 (BGBl. I , S. 1509 ) -
insbesondere Anhang B. lb - . 

der Firma : 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH , 5241 Weitefeld/Sieg 
für das in der Anlage (Prüfberichte des TÜV- Rheinland vorn 
13 . 05 .1981 und 01. 06. 1981) beschriebene Baumuster e ines Tank
containers . 
- Herst eller: 

West erwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 
- Typenbezeichnung des Herstellers : ZS 4, 0/1400/7 , 0 
- Tankcontainerdaten : 

Länge: 6.302 mm , Breite: 2280 mm, Höhe : 2340 mm, 
Tankdurchmesser : 1400 mm, Tankvolumen ca . 7000 1 , höchstzul . 
Betriebsdruck : 3 bar (Überdruck) , Prüfdruck : 4 bar (Überdruck ), 
Tankwerkstoff: Kesselblech H II (Werkstoff-Nr . 1 . 0425 ). 

- Zeichnungen des Herstellers: 

CS- 623/0 vom 10.12.1980 (Zusammenstellung ) 
CS- 621/ l vom 20 . 02. 1981 (Grundrahmen und Umschlagelernente l 
CS- 623/3b vom 30 . 03 . 1981 (Tank und Anschlüsse) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten entzündbaren f lüssigen Stoffe der Klasse 3 der GGVS 
erteilt. 
2. Es wird hiermit bescheinigt , daß das nach dem beigefügten 
Prüfbericht einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Bau
muster eines Tankcontainers für die Beförderung der unter Nr . 
aufgeführten gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungs 
vorschriften der GGVS entspricht (s . Nummer 3 . 2) . 
3 . Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten , mit dem Prüf
vermerk versehenen Unterlagen herzustellen . 
3. 2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tank
containe r ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wieder
kehrend alle 2 l/2 Jahre den nach de r GGVS vorgeschriebenen 
Prüfungen zu unterziehen. Die Tankcontainer dürfen für den 
Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt 
werden , wen n der für die Prüfung zuständige Sachverständige 
bescheinigt hat , daß die Tankcontaine r und ihre Ausrüstung 
dieser Zulassung entsprechen bzw . daß die vorgeschriebenen 
Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht 
haben . 
Die Anforderungen aus der Rn 212 137 (GGVS) sind bis zum 31.03.1982 
zu erfüllen . 
3. 3 Jeder Tank gemäß Rn 212 160 (Fabrikschild nach Zeich
nungsnummer CS-623/7 . 1 vom 18.11 . 1980) und mit den Angaben gemäß 
Rn 212 161 des Anhanges B. lb der GGVS zu kennzeichnen . 
3.4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigunge n nach 3 . 2 s ind der BAM innerhalb 
eines Jahres e inzureichen . Über Reparaturen an den nach d i eser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/05 197/TC 
zu kennzeichnen . 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen . Über dieser 
Zulassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen . 
3. 5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt . Sie gilt längst ens bis zum 15.09.1986. 
4 . Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC : 
Entfällt . 
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1000 Berlin 45, den 18. September 1981 
Unter den Eichen 87 

EUNDESANsrALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl .-Ing. B. Schulz-Forberg Ing. (grad.) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter : Ing. (grad.) Ulrich , TRA Ing . (grad.) Mischke 
Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 
Antrags- Nr . 1.2/12422 

EUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Bezeichnung 

Methylisobutylketon 
Methanol 
Isopropanel 
Toluol 
Xylole 

· Anhang zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/05 197/TC 

GGVS 
Klasse-Ziffer 

3 - la 
3 - 5 
3 - 5 
3 - la 
3 - 3 

Bemerkung 

*) neutral 
*) 

neutral 
wasserfrei, neutral 
wasserfrei , neutral 

Grundsätzlich dürfen Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig 
mischbar sind , keine wäßrige Phase ausscheiden . 
*) Bei der Beförderung dieser Stoffe ist über die im Zulassungs

schein genannten Bestimmungen hinaus im Rahmen der 2 l/2-
jährigen Dichtheits- und Funktionsprüfung von einem in den 
Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen eine Unter
suchung des Tankinneren auf Korrosionsschäden durchzuführen. 

Antrags-Nr. 1 . 2/12422 

EUNDESANsrALT FÜR MATERIALPRÜFLNG 
(BAM) 

ZuLASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 198/TC 

1. Hiermit wird nach 
- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der 

Straße (GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I , S. 1509) - insbe
sondere Anhang B. lb -

- Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die 
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR) vom 18. August 1969 (BGBl. II , s. 1489) mit Anlagen A 
und B vom 04 . November 1977 (BGBl. II, S. 1190) in der Fassung 
der 2. ADR-Änderungsverordnung vom 26. Februar 1980 (BGBl. II, 
s . 133) - insbesondere Anhang B. lb -

- Verordnung über die Beförderung qefährlicher Güter mit der 
Eisenbahn (GGVE) vom 23 . August 1979 (BGBl. I, S . 1502) -
insbesondere Anhang X -

- Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit der Eisenbahn (RID), Anlage I zum Internationalen Überein
kommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09 . September 
1977 (BGBl. II , s . 778) in der Fassung der 2. RIO-Änderungs
verordnung vom 26 . Februar 1980 (BGBl . II, S. 150) - insbe
sondere Anhang X -

- · Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl. I, S. 1017) 
- insbesondere Anlage A ( IMDG-Code ) -
der Firma 
Franz Richter GmbH & Co. KG, 4730 Ahlen (Westf.) 

fÜr das in der Anlage (Prüfbericht Nr . 913-1980-61-03 des 
'IÜ\1-Rheinland vom 23 .07.1981) beschriebene Baur.-.uster eines 
Tankcontainers 
- Hersteller: 

Franz Richter GmbH & Co. , 4730 Ahlen (Westf . ) 
- Typenbezeichnung des Herstellers: Kleinbehältergefäß 995 1 Inhalt 

- Tankcontainerdaten: 
Länge ca . 2200 mm, Breite ca. 1100 mm, Höhe ca . 1650 mm, 
Tankdurchmesser : 950 mm, Tankvolumen ca . 1000 1, 
Eigengewicht ca. 500 kg, zul. Gesamtgewicht ca . 1500 kg, .. 
Betriebsdruck: l, 7 bar (Überdruck), Prüfdruck: 2,5 bar (Uber
druck) , Tankwerkstoff: wahlweise X 5 CrNi 18 9 (1.4301); 
X 10 CrNiTi 18 9 (1.4541); X 10 CrNiMoTi 18 10 (1.4571) 
- zeichnungen des Herstellers : 

1.208-17(1) vom 17.07.1981 Kleinbehältergefäß 
1 . 208-18(1) vom 11.08.1980 Mannlochdom NW 500 
1.208-19(1) vom 06.10.1980 Tankcontainer 995 l 
die Zulassung zur Beförderung von Tiefdruckfarben GGVS/ADR/
GGVE/RID-Klasse 3, Ziffer 2, IMCO- Klasse 3.2, UN-Nr. 1263, 
erteilt . 
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2 . Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem beigefügten 
Prüfbericht einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Bau
muster eines Tankcontainers für die Beförderung des unter Nr. 1 
aufgeführten gefährlichen Gutes geeignet ist und den Ausrüstungs
vorschriften der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/GefahrgutVSee entspricht . 
Das Baumuster eines Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 2. Weiterhin sind die 
Maßgaben des UIC-Merkblattes 590 erfüllt. 
3. NebenbestimmW19en 
3. 1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten, mit dem Prüf
vermerk versehenen Unterlagen herzustellen . 
3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tank
container ist erstmalig vor Inberiebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 l/2 Jahre den nach den unter Nr . l genannten Rechts
vorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen . Die 
Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser 
Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung 
zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcon
tainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw . daß 
die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende 
Ergebnisse erbracht haben. 
3. 3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 
1 . 208-17(1) vom 17. 07.1981 zu versehen . Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter Nr . l 
genannten Rechtsvorschriften zu kennzeichnen . 
3.4 SOnstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3. 2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
fÜhren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mantellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/70 198/TC 
zu kennzeichnen . 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen . Über di<!ser 
Zulassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
BA M anzubringen. 
3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 30.08.1986 . 
4. festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 31. August 1981 

Unter den Eichen 87 
llUNDESANsrALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Referat l. 02 
Gefahrgutumschließungen aus 

metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Ing. (grad . ) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Ing . (grad.) Vaidyanathan , TRA Ing. (grad.) Mischke 
Anlage: l Rechtsmittelbelehrung 
Antrags-Nr. 1.2/12284 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnul!lmer 
Nr. Jl/53 199/TC 

1. Hiermit wird nach 
Verordnung über die Beförderunß gefi-ihrliche r Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23 . August 1979 (BGBl. I, S. 1509) - insbesondere An
hang 1\ . lb-
Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nattonale lleförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1%9 (BGBl. II, S. 1489) mit Anlagen A und 1l vom 
04. November 1977 (BGBl. II, S. 1190) in der Fassung der 2. ADR
Xnderungsverordnung vom 26 . Februar 1980 (BGBl. II, s . 133) -
insbesondere Anhang B. 1b-
Verordnung über die ßeförderung gefährlicher Güter mit der Ei
senbahn (GCVE) vom 23 . August 1979 (BGBl. I, S. 1502) - insbeson
dere Anhang X -
Internationale Ordnung rür die Beförderung gefährlicher Güter mit 
der F.tsenbahn (RID), Anlage I zum Internationalen Übereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 1977 
(BGßl. II , s. 778) in der Fassung der 2. RIO-Änderungsverordnung 
vom 26. Februar 1980 (BGBl. II, S. 150) - insbesonde re Anhang 
X -

der Firma 
Eisenbahn-Verkehrsmittel-Gesellschaft mbH, 
4000 Düsseldorf 1 

für das in der Anlage (Prüfbericht der Deutschen Bundesbahn 'om 
17.08.1981) beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

Herstel ler : 
Fa. Graaff KG, 3210 Elze 1/Leine 



Typenbezeichnung des Herstellers: Graaff Typ TC1-pa/08 
Tankcontainerdaten: (pa- Behälter) 
Länge ca. 3048 mm, Breite ca. 1910 mm, Höhe ca. 2340 mm, 
Tankvolumen ca. 5000 1, Eigengewicht ca. 1330 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 6600 kg, max . Betrlebsdruck: 3,0 bar <'jber
druck), Prüfdruck: 4,0 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: Al 99,5 W7 (3.0255.10). 
Zeichnungen des Herstellers: 
IT 103.01.01 vom 19.12.1980 (Zusammenste llung) 
IT 103 . 32.01 vom 06.02 . 1981 (Tank 0 1600 5m3) 
3T 103.16.13 vom 03 . 02 . 1981 (Sicherheitsventil Anbau) 

die Zulassung zur Beförderung von 
wäßrigen Lösungen von Wasserstoffperoxid 
mit mehr als 60 % Wasserstoffperoxid, stabilisiert 

Stoff der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/- Klasse 5.1 Ziffer 1 ertellt. 

2. Es wird bescheinigt, daß das na ch den beigef<igten PrUfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefe rtigten Ba umu s ter eines Tank
containers für die Beförderung der unter Nr. 1 aufgefüh rten gefähr
lichen Göiter geeigne t ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVE/ADR/GGVE/RID entspricht. 
Das Baumuster des Tankcontainers erf~llt die Haßgaben des UlC-Merk
blattes 590. 

3 . Nebenbestimmungen 
3 . 1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten, mit eiern Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen . 
3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
i s t erstmalig vor Inbetriebnahme und di>nn wiederi(ehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen . Die Tankcontainer dürfen für 
den Verwendungszweck nach dieser Raumusterzulassung nur henutzt wer
den, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt 
hat, rlaß die Tankcontainer und ihre 1\usr"istune dieser ZulaSS:.!!"',g ~:'!t

sprechen bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschr iften 
entsprechende Ergebnisse erbracht haben. 

3 . 3 .Jeder Tank ist mlt dem Tankschild nach 7.eichnungs-Nr. 2T 
103.10.01 vom 06 .02.1981 zu versehen. Oar~berhinaus ist jeder Tank
container :nit den übrigen Angaben nach den unter Nr. 1 genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.4 Sonstiges 
Abdrucke der ßescheinigungen nach 3. 2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen . Über Reparature n an den nach dieser Zulassung 
gefertigten Tankcontainern sind Aufzelchnungen zu führen und minde
stens 10 Jahre aufzubewahren . Oie Tanks s ind gut sichtbar an beiden 
Längsseiten in Höhe der Hantell inie mit der Zu l assungsnuramer 

D/53 199/TC 
zu kennzeichen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen . iiber dieser Zulas
sungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M anzu
bringen . 
Die Tankcontainer sind so zu befi)rdern bzw. zwischenzulagern , daß 
eine extreme Aufheizung durch klimatlsche Einflüsse vermieden wird. 

Die Tankcontainer und ihre Ausrüstungsteil e dürfen rutr mit mennice
freien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. Die inneren Ober
flächen der Tanks sind jeweils vor der e rsten Verwendung zum Trans
port von \~asserstoffperoxidHisungen sorgfdltig zu passivieren. 

3.5 Diese Zulassung wird unter de1n Vorbehalt des jederzeiten Wider
rufe s er tel1t. Sie gilt längstens bis zum 13.10.1986. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 14 . Oktober 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATF.IUALPRÜFUNG 
Referat 1 . 1)2 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 

Ing. (grad . ) A. Ulrich 
verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: lng. (grad.) Vaidyanathan, lng . (grad . ) Ulrich 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

BUNDESANsrALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 200/TC 

1. Hiermit wird nach 
- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der 

Straße (GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl . I, s . 1509) - insbe
sondere Anhang B. Jb -
Europäisches Übereinkommen vom 30 . September 1957 über die 
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR) vom 18. August 1969 (BGBl. II, S . 1489) mit Anlagen A 
und B vom 04. November 1977 (BGBl. II, s . 1190) in der Fassung 
der 2 . ADR-Änderungsverordnung vom 26 . Februar 1980 (BGBl. II , 
S . 133) -insbesondere Anhang B. lb-

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der 
Eisenbahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s . 1502) -
insbesondere Anhang X -

- Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit der Eisenbahn (RID) , Anlage I zum Internationalen Überein
kommen über den EisenbalLnfrachtverkehr (CIM) vom 09 . September 
1977 ( BSBl. II, S. 778) in der Fassung der 2 . RID-Änderun;~s
verordnung vom 26. Februar 1980 (BGBl. II , s. 150) - insbe
sondere Anhang X -

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen (GefahrgutVSee) vom 05 . Juli 1978 (BGBl. I, s . 1017) 
- insbesondere Anlage A ( IMIX3-COde ) -
der Firma 

Eastern Mediterranean Containers, London , England 

fÜr das in der Anlage (Prüfbericht des TÜV-Bade n Nr. 1/81/92 
vom 05 . Juni 1981) beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

- Hersteller: 

Bignier Schmid-Laurent , 94203/Ivry s/Seine , Frankreich 
- Typenbezeichnung des Herstellers : 12000 L/lCPT 
- Tankcontainerdaten : (20' ISO 1 C) 

Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm , 
Tankvolumen ca. 12000 1, Eigengewicht ca . 4200 kg, 
zul . Gesamtgewicht: 24000 kg (ISO: 20320 kg), 
max. Betriebsdruck: 6,2 bar (Überdruck), Prüfdruck: 10,55 bar 
(Überdruck), Tankwerkstoff: X 5 CrNiMo 18 10 ( l. 4401), 
- Zeichnungen des Herstellers: 

034 016-10 G vom 31 . 03.1981 (Zusammenstellung) 
034 016- 2F vom 20 . 03 .1981 (Tank) 
034 016- 3B vom 05.12.1980 (Einzelheit Tankaufhängung) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe der (X;VS/ADR/GGVE/RID/GefahrgutVSee-Klassen 
6 .1 und 8 erteilt. 
2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem beigefügten 
Prüfbericht einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Bau
muste r eines Tankcontainers für die Beförderung des unter Nr . 1 
aufgeführten gefährliche n Güter geeignet ist und der Ausrüstungs
vorschriften der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/GefahrgutVSee entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegl iche Tanks vom Typ 1 . Weiterhin sind die 
Maßgaben des UIC-Merkblattes 592-1 sowie die der ISO-Empfehlung 
1496/III erfüllt. 
3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach de n beigefügten , mit dem Prüf
vermerk versehenen Unterlagen herzustellen. 
3 . 2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tank
containe r ist erstmalig vor Inberiebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter Nr . 1 genannten Rechts
vorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen . Die 
Tankcontainer dürfen für den Verwendungsz\veck nach dieser 
Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung 
zuständige Sachverständige bescheinigt hat , daß die Tankcon
tainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß 
die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende 
Ergebnisse erbracht haben. 
3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild entsprechend dem Tech
nischen Bericht Nr. 1/81/92 des TÜV-Baden vom 05. Juni 1981 zu 
versehen . Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übr igen 
Angaben nach den unter Nr . 1 genannten Rechtsvorschriften zu 
kennzeichnen . 
3. 4 SOnstiges 

Abdrucke der Bescheinigungen nach 3 . 2 sind der BAM inne rhalb 
eines Jahres einzure iche n. Über Re paraturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren . Die Tanks sind gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mantellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/70 200/TC 
zu kennzeichnen . 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen . Über dieser 
Zulassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubrin;~en . 

3. 5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 30 . 09.1986 . 
4 . Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC : 

Entfällt . 
1000 Berlin 45 , den 1. Oktober 1981 

Unter den Eichen 87 
BJNDESANsrALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Referat l. 02 
Gefahrgutumschließungen aus 

metallischen Werkstoffen 
Dipl. - Ing. B. Schulz- Forberg Ing . (grad.) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter : Ing . (grad.) Vaidyanathan , Dr . Blümel 
Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 
Antrags- Nr . 12/12423 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anhang zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/70 200/TC 

Bezeichnung RID/ADR GefahrgutVSee UN- Bemerkung 
GGVE/GGVS ( IMI::G- Code ) Nr. 

Klasse-Ziffer Klasse 

Chloral, assimiliert 6.1 - 12b 6.1 2075 E, H 
wassertrei, stabilisiert 
Chloroform 6.1 - 61 6.1 1888 E 
assimiliert 
Tetrachlorkohlenstoff 
assimiliert 6.1 - 6la 6.1 1846 A 
Chlorsulfonsäure 8 - lla 8 1754 E,H,T 
Siliciumtetrachlorid 8 - lla 8 1818 E,H,T 
Titantetrachlorid 8 - lla 8 1838 E,H,T 
Oleum 8 - la 8 1831 T 
Schwefelsäure mit 8 - la 8 1830 B, H 
mehr als 90 % 
reiner Säure (H2S04) 

Sulfurylchlorid 
(so2Cl2) 8 - lla 8 1834 E,H,T 
Phosphostrichlorid 8 - lla 8 1809 E,H,T 
Phosphoroxychlorid 8 - lla 8 1810 E,H ,T 
Natriumhydroxid 
in LÖsung 8 - 32 8 1824 
Salpetersäure mit mehr 8 - 2b 8 2031 H 
als 55 %, aber höchstens 
70 % reiner Säure (HN03) 
Chlorschwefel (s2cl 2 > 8 - lla 8 1828 E,H,T 
stabilisiert 
'Ihionylchlorid 8 - lla 8 1836 E,H,T 

*) Bei der Beförderung dieser Stoffe ist über die im Zulassungs
schein unter Nr. 3 . 2 genannten besonderen Bedingungen hinaus 
spätestens nach Ablauf eines jeden Jahres von einem in den 
Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen eine Unter
suchung des Tankinneren auf Korrosionsschäden durchzuführen . 

Die nach der erfolgten Prüfung ausgestellten Bescheinigungen 
sind der BAM umgehend einzureichen. 

Grundsätzlich dürfen Stoffe, die mit Wasser n1cht beliebig 
mischbar sind, keine wäßrige Phase ausscheiden. 

A: Der Stoff muß wasserfrei sein. 
B: Der Stoff muß chloridfrei sein . 
E: Der Stoff muß frei von Seimengungen (vor allem Salzsäure) 

sein . 
H: Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, 

daß eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse 
vennieden wird . 

T: Es ist sicherzustellen, daß die Tankcontainer nur vollkommen 
trocken befüllt und anschließend dicht verschlossen werden, 
um ein Eindringen von Feuchtigkeit während der Beförderung 
auszuschließen; besteht die Möglichkeit des Eindringens von 
Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem anderen 
geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Überdruck) zu beauf
schlagen. 

l'ntrags-Nr. l. 2/12423 

BUNDESANSTALT F'ÜR MATF.RIAI.PRiiFUNG 
( ßA11) 

1. -~nderung 
7.ULASSUNGSSC~EIN 

fUr das Raumuster eines Tankcontainers 
mit rler ZulassungsnuBrner 

Nr. D/70 200/TC 

l. Hiermit wird nach 
Verordnung über die BefCirderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1q79 (BGBl. l, s. 1509) - insbesondere An
hang ll. 1b-
Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18. August 1%9 (BGBL ll, s. 1489) mit Anlaeen A und 1l vom 
04. November 1n7 (BGBl. ll, s. 1190) in der Fassung der 2. ADR
Xndernngsverordnung vorn 26. l'ebruar 1980 (BGBL II, S. 133) -
inshesondere Anhang B. lb-
Verordnut1g über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23 . August 1q79 (BGBl. l, S. 1502) -insbesondere 
Anhang X -
Internationale Ordnung für die Beförderung gef~hrlicher Güte r mit 
der Eisenbahn (RIO) , Anlage I zum Internationalen Übereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. Septernher 1977 
(BGBl. II S. 778) in der Fassung der 2. RID- Xnderungsverordnung 
vom 26. Februar 1980 (BGBL li S. 150) - insbesondere Anhang X -
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif
fen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBl. 1 S. 1017) - insbe
sondere Anlage A (IMDG-Code) -

der Firma 
Eastern Hediterranean Containers, London, England 

58 

für das in der Anlage (Prüfbericht des TÜV-Baden Nr. 1/81/92 vom 
05. Juni 1981) beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

Hersteller: 
Bignier-Schmidt-Laurent, 94203/Ivry s/Seine, Frankreich 
Typenbezeichnung des Herstellers: 12000 L/lCPT 

Tankcontainerdaten: (20'-ISO 1C) 
Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm, 
Tankvolumen ca. 12000 1, Eigengewicht ca. 4200 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 24000 kg (ISO: 20320 kg), 
max. lletrlebsdruck: 6,2 bar (Überdruck), Prüfdruck: 10,34 bar 
('jberdruck), Tankwerks toff: X 5 CrNiMo 18 10 (1.4401), 
Zeichnungen des Herstellers: 
034 016-10 G vom 31.03.1981 (Zusammenstellung) 
034 016- 2 F vom 20.03.1981 (Tank) 
034 016- 3 B vom 05.12.1980 (Einzelheit Tankaufhängung) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe der GGVS/ADR/GGVE/RID/GefahrgutVSee-Klassen 6.1 
unrl 8 erteilt. 
2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem beigefügten Prüfbe
richt einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers f;jr die Beförderung der unter Nra 1 aufgeführten ge
fährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/ 
des GGVS/ ADR/GGVE/RID/GefahrgutVSee entspricht. 
Das Raumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des IMDG
Codes an ortsbeweglIehen Tanks vom Typ 1. l~eiterhin sind die claßga
ben des IJIC-flerkblattes 592-1 sowie die der ISO-Empfehlung 1496/III 
erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten, mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen PriJfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 l/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständißen auf 
Korrosion zu prüfen. Abdrucke dieser Bescheinigungen sind der BAM 
umgehend einzureichen. Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungs
zweck nach dieser Baumusterzulassung nur benut7.t werden, wenn der 
für die Pr:.ifung zust7-indige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer and ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. 
daß die vorgeschriehenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende 
Ergebnisse erbrach t haben. 

3.3 .Jeder Tank ist mit dem Tankschlld entsprechend dem Technischen 
Bericht O!r. l/81/92 des T'iV-Baden vom 05. Juni 1981 zu versehen. 
Darüberhinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach 
den unter Nr . 1 genannten Rechtsvorschri .ften zu kennzeichnen. 

3.4 Sonstiges 
Bei rler llef;jrderung von Chloral und Äthyllchlorthioformiat ist über 
die unter Nr. 3 .2. genannten Pr:.ifungen hinaus d.<1s Tankinnere der be
treffenden Tankcontainer jährlich durch einen in den Vorschriften 
genannten Sachverständigen auf Korrosion zu prüfen. 
Abdrucke der Bescheinigungen sind der BAM umgehend einzureichen. 
Über Repapraturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcon
tainern sind Auf?.:eichnungen zu fi.ihren und mindestens 10 Jahre aufzu
bewahren. nie Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe 
der :-[antell tnte mit der Zulassungsnummer 

:J/70 200/TC 
zu kennze i chnen 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über diese Zulas
sungsnummer sind in gleicher SchrHth<lhe die Buchstaben BAM 
anzubringen. 

3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes e r teilt. Sie gilt längstens bis zum 30.11.1986 . 
4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
EntCillt. 

1000 Berlln 45, den 1. Dezember 1981 
Unter den F.ichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR 11ATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen ~Verk.stoffen 

Dip1.-Ing. ll. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 

Ing. (grad.) A. Ulrich 
verantwortlicher 
Sachhearbeiter 

Sachbearhelter: Ing. (grad.) Vaidyanathan, Dr. BlUmel 
Anlage: 1 Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FÜR ~~TERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anhang zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr . D/70 200/TC - 1. Änderung 

Bezeichnung RID/ ADR 
GGVE/GGVS 

GefahrgutVSee UN- Bemerk•Jng 
(IMDG-Code) Nr. 

Klasse-Ziffer Klasse 

Choral, assimiliert 6.1 12 b 6.1 2075 E, H 
wasserfrei, stabilisiert 



Chloroform, assimiliert 
Tetrachlorkohlenstoff 
assimiliert 
Chlorsulfonsäure 
Siliciumtetrachlorid 
Titantetrachlorid 
Oleum 
Schwefelsäure mit 
mehr als 90 % reiner 
Säure (H2 S04 ) 
Sulfurylchlorid 
( so2c1 2) 
Phophortrichlorid 
Phosphoroxychlorid 
Natriumhydroxid in 
Lösung 
Salpetersäure mit mehr 
als 55 %, aber höchstens 
70 % reiner Säure (HN03) 
Chlorschwefel (S2Cl2) 
stabilisiert 
Thionylchlord 
Äthylenchlorthioformiat 

6 . 1 - 61 

6.1 - 61 a 
8 - 11 a 
8 - 11 a 
8 - 11 a 
8 - 1 a 
8 - 1 a 

8 - 11 a 
8 - 11 a 
8 - 11 a 

8 - 32 

8 - 2 b 
8 - 11 a 

8 - 11 a 
8 - 22 

6 . 1 

6.1 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 

8 

8 
8 

8 
8 

1888 E 

1846 A 
1754 E, H, T 
1818 E, H, T 
1838 E, H, T 
1831 T 
1830 B, H 

1834 E, H, T 
1809 E, H, T 
1810 E, H, T 

1824 

2031 H 
1828 E, H, T 

1836 E, H, T 
2826 E, H, T 

Grun dsätzlich dürfen Stof f e, die mit Wasser nicht beliebig mischbar 
sind, keine 'tV'iißrige Phase ausscheiden . 
A: Der Stoff muß wasserf r ei sein. 
B: Der Stoff muß chloridfrei sein., 
E: Der Stoff muß frei von Seimengungen (vor allem Salzsäure) sein . 
H: Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw . zwischenzulagern, rlaß 

eine extreme Aufheizung durch klim~tische Einflüsse vermieden 
wird. 

T : Es ist sicherzustellen, daß die Tankconta iner nur vollkorneo trok
ken befüllt und anschließend dicht verschlossen werden , um ein 
Eindringenvon Feuchtigkeit während der Beförderung auszuschlies 
sen; besteht die Höglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, 
ist der Stoff mit Stickstoff oder einem anderen gee igneten trok
kenen Gas von 0,5 bar (Überdruck) zu beaufschlagen . 

BUNDESANSTALT fiiR t1ATERIALPRÜFUNG 
(BAti) 

ZULASSIJI'IGSSCH~I~ 

für das Baumuster eines Tankcon tainer s 
mit der Zulassungsnuomer 

:"'r. D/53 201/TC 

1. Hiermit wird na ch 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23 . August 1979 (BGBL I, s. 1509) - insbesondere An
hang B. 1 b -
Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 Uber die loter
nationale Beförderung gefährlicher Gei t e r auf der Straße (ADR) vom 
18 . August 1969 (BGBL ll, S. 1489) mit Anlagen A und B vom 
04. November 1977 (BGBL ll, S. 1190) in der Fassung tler 2 . ADR
Änderungsverordnung vom 26. Fe bruar 1980 (BGBL n, S. 133) -
insbesondere Anhang B. lb-
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der EI 
senbahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBL I, s . 1502) - ins beson
dere Anhang X -
Internattonal e Ordnung für die Befö rderung gefährlicher Güter mit 
der Eisenbah n (RID), Anlage I zum Internationalen tibereinkommen 
über den Eisenhahnfrachtverkeh r (CIM) vo.n 09 . September 1 n7 
(BGBl. II, s. 778) in der Fassung der 2 . RIO-Änderungsverordnung 
vom 26. Feb ruar 1980 (BGBL ll, S. 150) - insbesondere Anh~ng 

X -

der Fi rma 
Thyssen Industrie AG, 7613 llaus:tch/Baden 

für das in der Anlage (Prüfberichte des TÜV-Baden Nr. OG- I 3589 vom 
15.04.1981 und 29.05.1981 sowie Prüfbericht der Deutschen Bundesbahn 
Nr. 15410; Aktenzeichen: L4/L430 Gbgskp vom 15.06 . 1981) beschriebene 
Baumuster eines Tankcontainers 

Hersteller : 
Thyssen Industrie AG, 7613 Hausaeh/Baden 
Typenbezeichnung des Herstellers: TCS 1000 

Tankcontainerdaten: 
Länge: 1200 mm, '\reite: 1200 mm, Höhe: 11!00 mm, 
Tankdurchmesser: 1100 mm, Tankvolumen ca. 1000 1, 
Eigengewicht ca. 350 kg, zul~ssiges Gesamtgewicht: 1500 kg, 
höchstzulässiger Betriebsdruck: 2 bar (Überdruck), 
Prüfdr11ck: 3 bar (Uherdruck), Tankwerkstoff: RSt 37-2 
Zeichnungen des He r stellers: 
895.205.02-2b vom 13.04 . 1981 (Tankconta iner 1000 1) 
885 . 175 .85-2b vom 18.08 . 1981 (Tank) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung auf
geführten en tzündbaren flüssigen Stoffe der GGVS/ADR/GGVE/RID-Klasse 
3 erteilt . 

2 . F.s wird bescheinigt, daß das nach den beigefügten Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigten Baumuster eines Tank
containers fiir die Beförderung der unt e r Nr . 1 aufgeführten gefähr-

liehen Güter geeignet ist: und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVE/ADR/GGVE/RID entspricht. Die Maßgaben des UIC-Herkhlattes 590 
sind erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 
3.1 Oie Ta.nkcontalner s ind nach rlen betgefi.igten, mit dem Pr!ifvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen . 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor I nbetriebnahme und dann wiede rkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unt e r Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Die Tankcontainer dürfen f~r 

den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt wer
den, wenn der Eür die Prüfung zustiind1.ge Sachverständir;e bescheinigt 
hat, daß die Tankconta 'lne r und i hre AusrÜ!> tung dieser Zulassung ent
sprechen bzw. daß die vorgeschrie be nen Prüfungen den Vorschriften 
entsprechende Ergebnisse erbracht haben. 

3.3 Jede r Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs- Nr . 
885.036 . 31-4 vom 10.06 . 1'l77 zu versehen. Dariiherhlnaus ist jeder 
Tankcontainer rnit clen übrigen Anga be n nach de n unter Nr . 1 genannten 
Recl1tsvorschriften zu kenn~eicl1nen. 

3 . 4 Sonstiges 
Abdrucke der ßescheiniuungen nach J . 2 sind der ßAM innerhalh eines 
Jahres einzureichen . Über Reparaturen an den nach diese r ZulassunP 
gefertigten Tankcontainern sind Aufz e tchnungen zu fiihre•1 und minde: 
stens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an beiden 
Längssei t en in Höhe der Hantel tinie mit der Zu lassungs nummer 

D/53 201/TC 
zu kennzeichen. 

Die Schr ifth;ihe muß mindestens 50 mm betraeen . ;iber dieser Zulas
sunesnummer sind in gleicher Schrlfthi.ihe die Ruchstaben B A H anzu
bringen . 

1.5 Diese Zulassuns wir..J. unter dem Vorbehalt des jecicrzeiteo \-Iider
rufes ertellt . Sie g llt längstens bis ?.um 11 . 10 . 1986 . 

4 . Fest l egung der Kennzeichnung nach CSC : 
Entf~llt . 

1000 Berlin 45, den 12. 0ktoher 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNUESANSTALT fiiR HATF.Rli\J.PRiiFUNG 
Referat 1 . 02 

Gefahq~utu.nschl i e .ßungen aus 
metal l lscl1en Werkstoffen 

Dip1.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberreg.lerungsrat 
Referatsleiter 

lng. ( 3rad . ) A. Ulrlch 
verartt~ortllcher 

Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: lng . (grad . ) Ulrtch , TRA J.ng . (3rad.) t1ischke 
Anlagen: Recl1tsmi t telbelahrung, PrUfberichte 

BUNDESANSTAL r fiiR t1ATF.R !AI.PRÜFUNG 
(BA!1) 

Bezeichnung 

Äth~no1 
Äthylacetat 
Äthyl benzoat 
Äthylbenzol 
Äthylglykol 
Äthylglykolacetat 
Äthylpropionat 
n- Amylacetat 
Anisol 
Benzin (Ligroin) 
Benzol 
Butanal-l (n-Butano1) 
Butanon-2 (sec-Bu t anol) 
Buttersäureäthylester 
Buttersäuremethylester 
n-ßutylacet~t 

iso-Butylacetat 
Butylglykolacetat 
Cumol 
Cyclohexanon 
Cyclopentanol 
Cyclopentanon 
Oec~hyt] r0naph tlvü in. (~!_ s ) 

Anha.ne z u;n 
ZIILASSUNGSSCHE I N 

Nr . 0/53 201/TC 

RIO / ADR 
GGVE / GGVS 
Klasse-Ziffer 

3 -
3 - 1 a 
3 - 4 
3 - 1 a 
1 - 3 
3 - 3 
3 - 1 a 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 1 a, 
3 - 1 a 
3 - 3 
3 - 3 
3 3 
3 - 1 a 
3 - 3 
3 - 1 a 
3 - 4 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 3 
3 - 4 

Decahydronapthalin (trans) 3 3 
n-Decan 3 - 3 
Diacetonalkohol 3 - 5 
Diäthylcarbonat 3 - 3 
Diäthylketon (Pentanon-3) 3 - 1 a 
Diäthyloxalat 3 - 4 
Di-n- butyläther 3 - 3 

Bemerkung 

D 

A, C 
E 
A, F 

A 
c 
A, C 

A, C, S 
c 
c 
c 
c 
A, C 
A, C 
A 
E, C 
A, C 
c 
A, C 
A 
A 
A 

A, C 
A, C 
A, C 

59 



Diisobutylketon 3 - 3 c 
Dimethylformamid 3 - 4 
2,3-Dimethylpentan 3 - 1 a A 
Dioxan-1,4 3 - 5 E, p 

Dipentan 3 - 3 c 
Di-n-propyläther 1 - 1 a A, p 

Fluorbenzol 3 - 1 a E 
n-lleptan 3 - 1 a A 
Hexanal-l 3 - 4 D 
Hethanol 3 - 5 B 
Hethylacetat 3 - 1 a c 
Methyläthyl'<eton (Butanon- 2) 3 - 1 a c 
Hethy lbenzoat 3 - 4 E 
3-!lethylbutanol-1 3 - A, c 
(iso- ,\mylalkohol, primär ) 
2-Hethylbutan.ol-2 3 - l a A, c 
(tert- Amylalkohol) 
Methylcyc lohexan 3 - l a A 
2 -~lethylcyclohexan 3 - 3 A, c 
Hethylcyclopentan 3 - l a A 
Methylclykolacetat 3 - 4 A 
2 -~lethylhexan 3 - l a A 
3- Methylhexan 3 - 1 a A 
Methylisobutylketon 3 - 3 c 
Methylmethacrylat, stab llis. 1 - 1 a A 
2-Methylpropanol-l 3 - 3 c 
( iso-ßutanol) 
Methylpropionat 3 1 a c 
2- Methylpyridin (a-Pico l i.n) 3 - 3 
Nitrobenzol 3 - 4 
n-Uonall. 3 - 3 A 
n-Octr.~.n 3 - 1 a A 
Octanol-1 3 - 4 D 
Paraldehyd 3 - l a c, p 

Pentanal-l 3 - 3 A, c 
(n-Amylalkohol, prim . ) 
Pentanol- 2 3 - 3 A, c 
( n- Amylalkohol, sec) 
Pentaonol-3 3 - 3 A, c 
Pet ro leu~n 3 - l a A 
Pi.peri.Jin 3 - 5 
n-Propanol 3 - c 
iso-P ropan o l 3 - c 
n-Propylaceta t 3 - 1 a A, c 
n-Propylbenzol 3 - 3 E, c 
n-Propylformia t 3 - 1 a A, c, H 
Pyridin 3 - 5 
Solventnaphtha 3 - 3 E, c 
Styrol , stahl lis lert 3 - 3 D 
Testbenzi.ne 3 - 1 a , 1 
n-Tetradecan 3 - 4 A 
Tetrahydrofuran 3 - 5 A, p 

Tetral11rlranapthalin 3 - 4 A 
Thiophen 3 - 1 a A, c 
Toluol 3 - l a A, c 
Triäthylamin 3 - 5 ß, G 

2,2,4-Trimethylpentan 3 - 1 a A 
( lso-Octan) 
Vinylacetat, stabllisi.ert 1 - l a c 
o- Xylol 1 - 3 A, c 
m-Xylol 1 - 3 A, c 
p- Xylol 3 - A, c 
-------------------------------------------
Grundsätzlich dürfen Stoffe, die mit '..Jass er nicht beliebig mischbar 
~i1)ci , kein e w~ßri~e Phase aus,;cheirleni 
A: Der Stoff muß wasserfrei sein. 
B: Der Stoff muß ch l oridfrei sein . 
C: Der Stoff muß ne1ttca l sein . 
0 : Oer säure - und chloridf re i sein. Stoff muß 
E: Der frei von Beimengungen sein . Stoff muß 
F: Der fluoridfrei seln . Stoff muß 
G: Der 
S: Der 

Stoff 
Stoff 

muß 
muß 

frei vom Ammoniu;nsa17.en setn . 
schwefelfrei sein . 

H: Die TC sind so zu bef;Jrder11 bzw. zwischenzulagern, daß ein extre
me Aufhei.:t.ung durch klimatische EinflUsse vermieden wird. 

P: Der Stoff ist nur dann zur nefi)rderung ?.ugclassen , wenn sein 
Gehalt an Peroxid, Ruf Wasserstoffpe roxid R202 berechnet, 0,3 % 
nicht ~bersteigt . 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

1. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

fiir das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr . D/53 201/TC 

Die Stoffaufzählung - Anhang zum Zulassungsschein - wird um folgen
den Stoff erg~nzt: 
Bezeichnung 

n-Hexan 

60 

RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Kl asse- Ziffer 

3 - 1 a 

Bemerkung 

wasserfrei 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/53 201/TC vom 12. Oktober 1981 der Firma Thyssen Industrie AG, 
Hausach/Baden. 

1000 Berlin 45, den 6. November 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing . B. Schulz- Forberg 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 

Ing. (grad . ) A. Ulrich 
verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: Ing. (grad . ) Ul rlch, Dr . P. BlUme! 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/05 202/TC 

1 . Hiermit wird nach der 
- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der 

Straße (GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) -
insbesondere Anhang B. lb -

der Firma: 

Hoechst AG , 6230 Frankfurt/M 80 

für das in der Anlage (Prüfbericht des TÜV- Rheinland vom 
27 . 07 . 1981) beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 
- Hersteller: 

Weigel & Co . , 5900 Siegen 31 

-Typ-Bezeichnung des Antragstellers: Behälter-Typ 2 -

- Tankcontainerdaten: 

Länge: 2350 mm, Breite: 1950 mm , Höhe : 2172 mm, 
Tankdurchmesser: 1600 mm, Tankvolumen ca. 4000 1 , höchstzul. 
Betriebsdruck: 6 bar (Überdruck), Prüfdruck: 9 , 1 bar (Überdruck) 
Tankwerkstoff : Kesselblech H II (Werkstoff-Nr. 1 . 0425), 
Tankinnenauskleidung : Pb 99 ,9 CU 

- Tankcontainer- Zeichnung: 

01480-00080 vom 30.07 .1980 (Zusammenste llung) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführ ten giftigen und ätzenden Stoffe _der Klassen 6 . 1 und 8 
der GGVS erteilt. 
2 . Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem beigefügten 
Prüfbericht einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Bau
muster eines Tankcontaine rs für die Beförderung der unter Nr. 1 
aufgeführten gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungs
vorschriften der GGVS entspricht (s. Nummer 3. 2) . 
3. Nebenbestimmungen 

3. 1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten mit dem Prüf
vermerk versehenen Unterlagen herzustellen . 
3. 2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wieder
kehrend alle 2 1/2 Jahre den nach der GGVS vorgeschriebenen 
Prüfungen zu unterziehen . Die Tankcontainer dürfen f ür den 
Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt 
werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige 
bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung 
dieser Zulassung entsprechen bzw . daß die vorgeschriebenen 
Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht 
habe.1 . 
3. 3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr . 
01483-00019-0a vom 01 . 11 . 1978 zu versehen . Darüber hinaus ist 
jeder Tankcontainer mit den Angaben gemäß Rn 212 161 des An
hanges B. lb der GGVS zu kennzeichnen. 
3 . 4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparature n an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzub8Weu'lren. Die Tanks .:ür1d gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/05 202/TC 
zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen . Über dieser 
Zulassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
BA M anzubrir.gen. 
3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt . Sie gilt längstens bis zum 01.10 . 1986. 
4. Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt . 



1000 Berlin 45, den 2. Oktober 1981 

Unter den Eichen 87 
EUNDESANSI'ALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Referat l. 02 
Gefahrgutumschließungen aus 

metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg Ing . (grad.) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Ing . (grad.) Vaidyanathan , Dr . Blümel 
Anlagen : Rechtsmittelbelehrung , Prüfbericht 
Antrags-Nr . 1.2/12034 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Bezeichnung 

Chlorbenzotrichlorid 
p-chlorbenzotrichlorid 
o- Chlorbenzalchlorid 

Anhang zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/05 202/TC 

GGVS 
Klasse-Ziffer 

6 . 1 - 62*) 
6 . 1 - 62*) 
6.1 - 62*) 

Schwefelsäure mit höchstens 8 - lc 
75 %reiner Säure 
Abfallschwefelsäure , 8 - ld 
vollständig denitriert 
mit höchstens 
80 %reiner Säure 
Benzoylchlorid 8 - 22 
p-Chlorbenzoylchlorid 8 - 22 

Bemerkung 

wasserfrei 
wasserfrei 
wasserfrei 

frei von 
organischen 
Carbon-Säuren 

*) Beförderung zugelassen nur aufgrundder Ausnahmegenehmigung 
des BMV "Ausnahme Nr . S6" vom 02 . 10.1979 ( OOBl. I , S . 1612) . 

Grundsätzlich dürfen Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig 
mischbar sind, keine wäßrige Phase ausscheiden. 
Antrags-Nr . 1.2/12034 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Raumuste r eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
Nr. D/05 203/TC 

1. Hiermit wi rd nach 
Verordnung über die Beförderung gefähr li cher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23 . August 1979 (BGBl. I, s . 1509) - insbesondere An
hang B. 1 b -

der Firma 
Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

für das in der Anlage (P rüfberichte des TÜV-Rheinland vom 13 . 05 . 1981, 
01.06.1981 und 21.09.1981 bes chriebe ne Baumuster eines Tankcontai
ners 

Hersteller: 
Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH , 5241 Weitefe l d/Sieg 
Typenbezeichnung des Herstellers: ZEih 4,0/1400/7,0 
Tankcontainerdaten: 
Länge: 6.302 mm, Breite: 2280 mm, Höhe: 2450 mm, 
Tankdurchmesser : 1400 mm, Tankvolumen ca. 7000 1, 
Eigengewicht ca . 3900 kg, zulässiges Gesamt gewicht: 11000 kg, 
höchs•zulässiger Betriebsdruck: 3 bar (Überdruck) , 
Prüfdruck: 4 bar (Überdruck), Tankwerkstoff: X5Cr Ni l 89 (1.4301) 
Zeichnungen des Herstellers: 
CE 669/0 vorn 16 .06.1981 (Zusammenstellung) 
CE-669/la vom 23.07 .1981 ( Grandrahmen und Umschlagelernentel 
CE-669/3b vom 30.07.1981 (Tank und Anschlüsse) 
CE-669/6 .1 vom 15 . 06.1981 (Heizung und Isolierung) 

die Zulassung zur Beför derung von 
Xy l ol en (frei von An teilen wäßriger Phase) 

Kl asse 3 Ziffer 3 der GGVS erteilt. 

2. Es wird bescheinigt, daß das nach den beigefügten Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefer tigten Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der unter Nr . 1 aufgeführten gefähr
lichen Güter geeigne t ist und den Ausrüstungsvorschrif ten der GGVS 
entspricht. 

3. Ne benbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten, mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlage n herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend a lle 2 1/2 
Jahre den nach den unte r Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften vorge
schr i.ebe nen Prüfungen zu unte rziehen. Die Tankcontainer dürfen für 
den Ve rwe nd ungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt wer
den, wenn der fü r die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt 
hat, daß die Tankcontainer und ih r e Ausrüstung dieser Zulassung ent
spreche n bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften 
entsprechende Ergebnisse e rbracht habe n. 

3.3 Jeder Tank ist gemäß Rn 212 160 (Fabrikschild nach Zeichnungs
nummer CE-669/7.la vom 30 . 07.1981) und mit den Angaben gemäß Rn 212 
161 des Anhanges B. lb de r GGVS zu kennzeichnen. 
3 . 4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb eines 
Jahres e in zure ichen. iiber Reparaturen an den nach dieser Zulassung 
gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führ e n und minde
stens 10 Jahre aufzubewahren. Oie Tanks sind gut sichtbar an beiden 
Längsseiten in Höhe de r Mantel linie mit der Zu lassungsnumme r 

D/05 203/TC 
zu kennzeichen. 

Die Schrif thöhe muß mindestens 50 mm betragen. Uber dieser Zulas
sungsnummer sind in gl eicher Schrifthöhe die Buchsta be n B A H anzu
bringen . 

3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzelten Wide r
rufes erteilt. Sie gilt l~ngstens bis zum 22.10 .1986 . 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Entfällt. 

In Vertretung 

1000 Be rlin 45, den 23 . Ok t ober 1981 
Unt er de n Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATER IALPRU FUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumsch ließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. K. Wiese r 
Oberregie rungsrat 
Referatsleiter 

Ing. (grad . ) A. Ulrich 
verrtntwort li cher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeit er: Ing. (grad.) Ulrich, TRA Ing . (grad .) Mis chke 
Anlage: Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
mit der Zulassungsnummer 

D/22 204/TC 

1. Hiermit wird nach 

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (GGVS) vom 23 . August 1979 (EGBl. I , S . 1509) -
insbesondere Anhang B. lb -

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der 
Eisenbahn (GGVE) vom 23 . August 1979 (EGBl . I, s . 1502) -
insbesondere Anhang X -

der Firma 
Societe Hugonnet , B. P. 656, F 21017 Dijon Cedex 

für das in der Anlage (Prüfberichte des Bureau Veritas Nrn . 
BV CT 807 517/G und BV CT 807 266/G vom 08. Dezember 1980 und 
23. Mai 1980; RID/ADR-Zulassung F/1316 der Societe National e des 
ehernins de Fer Francais, Direction du Materiel - Bureau des 
Conteneurs- vom 22 .12 .1980; Berichte über durchgeführte Rahmen
werk-Prüfungen - SNCF Centre d'Essais de Te rgnier Nm . 1976 , 
2050 vom 17. Jun i 1980 und 22. Dezember 1980; Einzelabnahme
bescheinigungen des Bureau Veritas sowie Berechnungen und 
Werksnachweise des Herstellers ) beschriebene Baumuster eines 
Tankcontainers 
- Hersteller : 

Societe Hugonnet , B. P. 656, F21017 Dison Cedex 
- Typenbezeichnung des Herstellers: HCCI 30 1173 P 
- Tankcontainerdaten: (20' - l CC) 

Länge: 6058 mm , Breite: 2438 mm , Höhe: 2591 mm, 
Tankdurchmesser: 2000 mm, Tankvolumen ca . 17300 !,
Eigengewicht ca . 4000 kg , max. Gesamtgewicht: 30480 kg, 
(ISO: 20320 kg , UIC : 24 000 kg) 
Betriebsdruck: 3 bar (Überdruck) , Prüfdruck: 4 ,5 bar (Überdruck) , 
Tankwerkstoff : X 10 CrNiMoTi 1810, 
Werkstoff-Nr. l.457l/Z6 CNDT 17.12. 

- Zeichnungen des Herstellers: 

01.01.2659 . 1 vom 30 . 07 . 1980 (Zusammenstellung) 
02.01 . 2704 . 1 vom 04 . 07 . 1980 (Rahmen) 
02 . 01.2679 . 2 vom 14.11.1980 (Tank) 
02.01 . 2690 . 1 vom 15.07 . 1980 (Armaturen) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe der Klassen 6 . 1 und 8 der GGVS/GGVE erteilt . 
2. Es wird hiermit bescheinigt , daß das nach dem beigefügten 
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Prüfbericht einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Bau
muster eines Tankcontainers für die Beförderung der unter Nr . 1 
aufgeführten gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungs
vorschriften der GGVS/GGVE entspricht. 
weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merkblattes 592-1 sowie die 
ISO-Empfehlung 1496/III erfüllt. 
3. Nebenbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten, mit dem Prüf
vermerk versehenen Unterlagen herzustellen . 
3.2 Jeder dieser Baumusterzulassung entsprechende Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 
2 1/2 Jahre den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen . Die Tankcontainer 
dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung 
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sach
verständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw . daß die vorge
schriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse 
erbracht haben . · 
3. 3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach zeichnungs- Nr . 
A- 01-3110 vom 11. 09 . 1981 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter Nr . 1 
genannten Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 
3. 4 Sonstiges 

Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen . Über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren . Die Tanks sind gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittelli nie mit der 
Zulassungsnummer 

D/22 204/TC 
zu kennzeichnen. 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen . Über dieser 
Zulassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
BA M anzubringen. 
3. 5 Diese Zulassung gil t zunächst nur für 20 Tankcontainer 
Modell "Hinludecarepress" mit den Serien- Nrn . CCRU 3ll . 001-0 bis 
CCRU 311 . 020-0. Vor Nachbauten aufgrunddieser Zulassung sind 
die Konstruktionsze ichnungen erneut zur Prüfung e inzureichen. 
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jed~rzeitigen 
Widerrufes erteilt . Sie gilt längstens bis zum 07.10 . 1986. 
4 . Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC: 
Entfällt. 

1000 Berlin 45 , den 8 . Oktober 1981 
Unter den Eichen 87 

RINDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1. 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl . -IngP B. Schulz- Forberg Ing . (grad . ) A. Ulrich 
Oberregierungsrat verantwortlicher 
Referatsleiter Sachbearbeiter 
Sachbearbeiter: Ing . (grad . ) Vaidyanathan , Dr . Blümel 
Anlagen: Rechtsmitte lbelehrung , Prüfberichte, 

Einzelabnahmebescheinigungen . 
Antrags-Nr . 1 . 02/1006 

Anhang zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/22 204/TC 

Bezeichnung GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

Bemerkung 

Wässerige LOsungen von Wasser-
stoffperoxid mit mehr als 60 % 
bis höchstens 70 % Wasser-
stoffperoxid stabilisiert 5.1 - 1 H, w 
Natri~Tchlorit in 
wässeriger alkalischer 
LÖsung 5.1 - 4c H 
Anilin 6.1 - llb 
Acetoncyanhydrin, 
stabilisiert 6.1 - lla 
Dirnethylsulfat 6.1 - 13b A 
Phenol 6.1 - 13c 
2,4 - Toluylendiisocyanat 6.1 - 25a 
Chloraniline (flüssig) 6.1 - 2le E 
Mononitroaniline 6.1 - 2lf E 
Dinitroaniline 6.1 - 2lf E 
Naphtylamin (alpha) 6.1 2lg 
Naphtylamin (beta) 6.1- 2lg 
2,4-Toluylendiamin 6.1 - 2lh 
Dinitrobenzole 6.1 - 2li 
Chlornitrobenzole 6. 1 - 2lk 
Mononitrotoluole 6. 1 - 211 
Dinitrotoluole, flüssig 6.1 - 21m 
Toluidine 6.1 - Zlo 
Xylidine 6 . 1 - 2lp 
Kresole 6.1 - 22a 
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symmetrisches Dichloraceton 
Chlorameisensäurecetylester 
1,2-Dichlorbenzol 
Chloroform 
Dich1omethan 
Tetrachlorkohlenstoff 
Schwefelsäure (98 %) 
Phosphorylchlorid 
Phosphortrichlorid 
Siliciumtetrachlorid 
Sulfurylchlorid 
Titantetrachlorid 
Thionylchlorid 
Ameisensäure 
alkalische LÖsungen von Phenol 
Natriumhydroxid in LÖsungen 
bis 50 % 
Hexamethylendiamin 
Triäthylamin in wäßriger 
LOsung (n . a . g .) 

6. 1- 23e 
6.1 - 61 
6 . 1 - 61 
6.1 - 6la 
6.1 - 6la 
6.1 - 6la 

8 la 
8 - lla 
8 - lla 
8 - lla 
8 - lla 
8- lla 
8 - lla 
8 - 2lb 
8 - 32 

8 - 32 
8 - 35 

8 - 35 

A, c 
E, c, 
A, c, 
E, J 
c, H, 
A, J 

E, H, 
E, H, 
E, H, 
E, H, 
E, H, 
E, H, 
H 

G 

wässerige LOsungen von 
\'/asserstoffperoxid mit mehr 
als 6 % bis höchstens 60 % 8 - 41 a) b) H, W 

Grundsätzlich dürfen Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig 
mischbar sind , keine wäßrige Phase ausscheiden! 
A: wasserfrei 
B: chloridfrei 
C: neutral 
E: Der Stoff muß frei von Seimengungen sein. 

J 
J 

J 

T 
T 
T 
T 
T 
T 

H: Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, 
daß eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse 
vermieden wird . 

S: schwefelfrei 
W: Die Tankcontainer und ihre Ausrüstungsteile dürfen nur mit 

mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. Die 
inneren Oberflächen der Tanks sind jeweils vor der ersten 
Verwendung zum Transport von Wasserstoffperoxidlösungen 
sorgfältig zu passivieren . 

J: Transport nur aufgrund der Ausnahmegenehmigung Nr. 508 
- 4 . Neufassung des BMV vom 17 . 12 . 1978 bzw . Ausnahme Nr . s 6 
vom 02.10.1979 (BGBl. I, S. 1612). 

Antrags- Nr . 1.02/1006 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEHI 
für das Baumuster eines Ta nkcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
Nr . D/70 205/TC 

1 . Hiermit ~ird nach 
Verordnung über die Beförderung gefäh r licher Güte r auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I , S. 1509) - insbesondere An
hang B. 1b -
Europäisches iibereinkommen vom 30. September 1957 über die inter
nationale Beförderung gef~hrlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
18 • August 1969 ( BGBl. II, S. 1489) mit Anlagen A und B vom 
~4. November 1977 (BGBl. II, S. 1190) in der Fassung der 2. ADR
Anderungsve r ordnung vom 26 . Feb r uar 1980 (BGBl. II, s . 133) -
insbesondere Anhang B. 1b -
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23 . August 1979 (BGBl. I, s . 1502) - i nsbesondere 
Anhang X -
Internationale Ordnung fiir die Beförderung gefährlicher Güter mit 
der Eisenbahn (RID), An l age I zum Internationalen iibereinkommen 
über den Eisenbahnfrachtverkeh r (CIM) vom 09 . September 1977 
(BGBl . II S. 778) in der Fassung der 2. RID-Änderunesverordnung 
vom 26. Februar 1980 (BGBl. II s. 150) - insbesondere Anhang X -
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschif
fen (GefahrgutVSee) vom 05 . Juli 1978 (BGB l . I s. 1017) - insbe
sondere Anlage A (IMDG-Code) -

der Firma 
Sehering AG, 4619 Bergkamen 1 

für das in der Anlage (Prüfbericht des TÜV-Rheinland vom 10.06.1981 
und der Deutschen Bundesbahn - Nr. 15423 -vom 11.08.1981) beschrie
bene Baumuster eines Tankcontainers 

Hersteller : 
F. Richter GmbH & Co. KG, 4730 Ahlen 

Typenbezeichnung des He r stellers: Schering-Tainer Nr. 6.1 
Tankcontainerdaten : 
Tanklänge: 2196 mm , Tankdurchmesser: 1100 mm , 
Tankvo l umen ca. 1880 1 , Eigengewicht ca . 740 kg, 
zul . Gesamtgewicht: 2440 kg, Betriebsdruck: 6 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 10 bar (Überdruck), Berechnungsdruck : 21 bar (Über
druck), 
Tankwer kstoff : Kesselb l ech H II (Werkstoff-Nr. 1.0425) 
Zeichnungen des Antragstellers : 
TAAK 1/46756/0a vom 11. 11.1981 (Schering- Tainer Nr. 6.1) 
TAAK 1/42735/3c vom 11.11 . 1981 (Fabrikschild) 



die Zulassung zur Beförderung von 
Aluminiumalkyle, Aluminiumalkylhalogenide 
und Aluminiumalkylhydride 

RID/GGVE/ADR/GGVS-Klasse 4.2, Ziffer 3, GGVSee-Anlage A (IMDG-Code) 
Klasse 4.2 U.N.Nr. 1101, 1102, 1103, 1924, 2220, 2221, 1925, 1927, 
1930 und 2003 erteilt. 
2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem beigefügten Prüfbe
richt einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers für die Beförderung der unter Nr. 1 aufgeführten ge
fährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/ 
des GGVS/ADR/GGVE/RID/GefahrgutVSee entspricht. 
Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des IMDG
Codes an ortsbeweglichen Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die Maßga
ben des UIC-Herkblattes 590 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten, mit dem Prüfvermerk · 
versehenen Unterlagen herzustellen. · 
3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 l/2 
Jahre den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Die Tankcontainer di.irfen für 
den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benut7.t wer
d~ii, •Vt::TiiL der f;_~t ;f"i.e P:-:lflliig :ii;t;riidiE2 S.:;.chveLst:~ndi~e he~cheinigt 
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung ent
sprechen bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften 
entsprechende Ergebnisse erbracht haben. 
3.3 Jeder Tank is t mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 
TAAK 1/42735/3c vom 11.11 . 1981 zu versehen. Darüberhinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den überigen Angaben nach den unter Nr . 1 genann
ten Rechtsvorschriften zu kennz e ichnen. 

3.4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen sind der ßAH umgehend e inzureichen . 
Uber Repapraturen an den nach dieser Zu lassung ge f ertigten Tankcon
tainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzu
bewahren . Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in »öhe 
der Han tellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 205/TC 
zu kennzeichnen 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über diese Zulas
sungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben BAH 
anzubringen. 
3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vo rbehalt des jederzeitigen Wi
de rrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 03 . 10.1986. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 4. November 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
Referat 1 . 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

In Vertretung 

Dipl.-Ing. K. Wieser 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 

Ing. (grad.) A. lllrich 
verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Ulrich, Dr. Blümel 
Anlagen: 1 Rechtsmittelbelehrung, Prüfberichte 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
Nr. D/22 206/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBl. I, S. 1509) - insbesondere An
hang L. 1 b-. 
Verordnung Uber die Beförderung gefährlicher Güte r mit der Eisen
bahn (GGVE) vom 23. August 1979 (BGBl. I, s. 1502) - insbesondere 
Anhang X -. 

der Firma 
Societe Hugonnet, B.P. 656, F 21017 DiJon Cedex 

für das in der Anlage (Prüfberichte des Buerau Veritas Nrn. BV CT 
807 517/G und BV CT 807 266/G vom 08 . Dezember 1980 und 23. Hai 1980; 
RID/ ADR-Zulassung F /1303 der Societe Nationale des Chemins de Fer 
Francais, Direction du Material- Bureau des Conteneurs - vom 20. Nov. 
1980; Berichte über durchgeführte Rahmenwerk-Prüfungen - SNCF Centre 
d 'Essais de Tergnier Nrn. 1976, 2050 vom 17. Juni 1980 und 22. De
zember 1980; Einzelabnahmebescheinigungen des Bu~rau Veritas sowie 
Berechnungen und Werksnachweise des Herstellers) beschriebene Bau
muster eines Tankcontainers 

Hersteller : 
Societe Hugonnet - B.P. 656; 21071 Dijon Cedex 

Typenbezeichnung des Herstellers: HCCI 30 - 1200 P 

Tankcontainerdaten: (20' - I CC) 
Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, HÖhe: 2591 mm, 
Tankdurchmesser: 2000 mm, Tankvolumen ca. 2000 1, 
Eigengewicht ca. 3930 kg, max. Gesamtgewicht: 30480 kg, 
(ISO: 20320 kg, UIC: 24000 kg) 
Betriebsdruck: 3 bar (Überdruck), Priifrlruck: 4,5 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: X 10 CrNiMoTi 1810, 
Werkstoff-Nr. 1.4571/Z6 CNDT 17.12. 

Zeichnungen des Herstellers: 
01.01.2715 0 vom 03.09.1980 (Zusammenstellung) 
02.01.2658-0 vom 16.06.1980 (Rahmen) 
02.01.2716-1 vom 03.09.1980 (Tank) 
02.01.2644-3 vom 06.06.1980 (Armaturen) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhane zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe der Klassen 6 . 1 und 8 der GGVS/GGVE erteilt. 

2. Es wird hiermit beschein igt , daß das nach dem beisefiigten Prüfbe
richt einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers für die ßeförderung der unt e r Nr . l aufgeführten ge
fährlichen Güter geeignet ist und den Ausr:istungsvorschri.ften der 
GGVS/GGVE entspricht. 
Weiterhin sind die Maßgaben des UIC- f!e rkbl attes 592-1 sowie die der 
ISO- Empfehluns 1496/III erfü llt . 
3 . Nebenbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefiigte n, mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen her z u ste llen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmal tg vor Inbet ri e bnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unt e r Nr . 1 genannten Rech tsvorschrifte n vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Die Tankcontainer dtirfen filr 
den Ve rwendungszweck nach dieser Baumuste rzulassung nur benut?.t 
werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige beschei
nigt hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausr:istung rliese r Zulassung 
entsprechen bzw. daß die vorgeschriebenen Priifungen den Vorschriften 
entsprechende Ergebni sse erbracht haben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zei.chnungs- Nr. 
A-Ol-3110 vom 11.09 .1981 zu versehen . Dariiberhinaus ist jeder Tank
container mit den übrigen Angn ben nach den unter Nr. 1 genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3 . 4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM umgehend ein
zureichen. Über Repapraturen an den nach dieser Zulassung ge fer
tigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 
10 Jahre aufzubewahren . Die Tanks s ind gut sichthar an heicien Längs
seiten in HHhe der Mittellinie mit der Zulassunesnurnmer 

D/22 206/TC 
zu kennzeichnen 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betrage n. iiber diese Zu l as
sungsnummer sind in gleicher Schrifthi:)he di.e Buchstaben BAM 
anzubringen. 

3.5 Diese Zulassung gilt zunächst nur f~r LO Tankcontainer mit den 
Serien-Nrn. CCRU 31 20 31 bi s CCRU 31 20 40 . Vor Nachbauten aufg rund 
dieser Zulassung sind die Konstruktionszeichnungen erneut zur Prü
fung einzureichen . Diese Zubtssung wird unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie g ilt längste ns bls zum 
1.11.1986 . 
4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
Entfällt. 

1000 ßerlin 45, den 2 . November 1981 
Unter rlen Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPR\iFUNG 
Referat 1 . 02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metal lischen Werkstoffen 

In Vertretung 

Dipl.-Ing. K. Wieser 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 

Ing. (grad . ) A. Ulrich 
verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: Ing. (grad . ) Vai dyanathan, Dr. BlUmel 
Anlagen: 1 Rechtsmittelbelehrung, Prüfberichte, Einzelabnahmebeschei
nigungen. 

BUNDESANSTALT FÜR t1ATERIALPRÜFUNG 
(BAH) 

Anhang znm 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/22 206/TC 

Bezeichnung 

Wässerige Lösungen von \.J'asser
stoffperoxid mit mehr a ls 60 % 
bis höchsten 70 % Wasserstoff
peroxid s t abilis iert 
Na triumchlorit in wässeriger 
alkaiischer Lösung 
Anilin 
Acetoncyanhydrin, 
stabilisiert 

GGVE/GGVS 
Kliisse-Ziffer 

5 . 1 - 1 

5 . 1 - 4c 
6.1 - llb 

6 . 1 - lla 

Bemerkung 

H, \{ 

H 
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Dirnethylsulfat 6.1 - 13b A 
Phenol 6.1 - 13c 
2,4-Toluylendiisocyanat 6.1 - 25a 
Chloraniline (flüssig) 6.1 - 2le E 
Mononitroaniline 6.1 2lf E 
Dinitroanilinie 6.1 - 2lf E 
Naphtylamin (alpha) 6.1 - 2lg 
Naphtylamin (beta) 6.1 - 21g 
2,4-Toluylendiamin 6.1 - 2lh 
Dinitrobenzole 6.1 - 21 i 
Chlornitrobenzole 6.1 - 21k 
Mononitrotoluole 6.1 - 211 
Dinitrotoluole, flüssig 6.1 - 21m 
To1uidine 6.1 - 2lo 
Xylidine 6.1 - 2lp 
Kresole 6.1 - 22a 
symmetrisches Dichloraceton 6.1 - 23e A, c 
ChlorameisensRurecetyleste_r 6.1 - 61 E, c, J 
1,2-Dichlorbenzol 6.1 - 61 A, c. J 
Chloroform 6 . 1 - 6la E, .J 
Dichlormethan 6.1 - 6la c, ll, J 
Tetrachlorkohlenstoff 6.1 - 6la A, J 
Schwefelsäure (98 %) 8 - la 
Phosphorylchlorid 8 - lla E, H, T 
Phosphortrichlorid R - lla E, H, T 
Siliciumtetrachlorid 8 - lla E, H, T 
Sulfurylchlorid 8 - lla E, H, T 
Titantetrachlorid 8 - lla E, ll, T 
Thionylchlorid 8 - lla E, H, T 
Ameisensäure 8 - 21 b H 
alkA l ische L~sungen von Phenol 8 - 32 
Natriumhydroxid in Lösungen 
bis 50 % 8 - 32 
Hexamethylendiamin 8 - 35 G 
Triäthylamin in wäßriger 
Lösung ß - 35 
wässerige Lösungen von 
Wasserstoffperoxid mit mehr 
als 6 % bis höchstens 60 % 8 - 41 a)b) ll, w 

Grundsätzlich d;irfen Stoffe, die mtt Wasser nicht hellehig mischbar 
sind, keine wäßrige Phase ausscheiden ! 
A: \-lasser frei 
R: chloridfrei 
C: neutral 
E: Der Stoff muß frei von Beimengringen sein. 
1-l: Die Tankcontainer sind so zu beF ~irdern hzw. zwischenzulagern, daß 

eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden 
wird. 

S: schwefelfrei 
W: Die Tankcontainer und ihre Ausrüstungsteile diirfen nur mit menni

gefreien Korrosionsscl1utzanstrichen versehen werden. Die inneren 
(;~-H~ r- f l:·; L:. '-reri der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwe ndung zum 
Transport von Wasserstoffperoxidliisungen sorgfältig zu passivie-
ren. 

J: Transport nur aufgrund der Ausnahme genehmigung Nr. 508 - 4. Neu
fassung des BMV vom 17.12.1973 bzw. Ausnahme Nr. S 6 vom 
02.[0.1979 (BGßl. l, S. l612). 

BUNUESANSTALT FÜR MATERIALPRUFUNG 
( BAH) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
f;jr das Raumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
Nr. ll/30 210/TC 

l. Hiermit wird nach 
Europäisches Übere inkommen vom 30 . September 1957 über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 
l8. August 1969 (BGBL II, S. 1489) mit Anlagen A und B vom 
04. ~ovember 1977 (BGBL ll, S. 1190) in der Fassung der 2. ADR
Änderungsverordnung vom 26. Februar 1980 (BGBL II, S. 133) -
insbesondere Anhang B. lb-
Internationale Ordnung für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
der Eisenbahn (RIO), Anlage I zum Internationalen Übereinkommen 
;iber den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 09. September 1977 
(BGBl. II S. 778) in der Fassung der 2. RIO-Änderungsverordnung 
vom 26. Februar 1980 (BGBl. II S. 150) - insbesondere Anhang X -
Verordnung iiber die Bef1rderung gefährlicher Gliter mit Seeschif
fen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 (BGBL I S. 1017) - insbe
sondere Anlage A (IMDG-Code) -

der Firma 
Eisenba-hn-Verkehrsmittel-Gesellschaft mbH, 
4000 DUsseldorf 1 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd-FC-Nr. 
2802/20 beschriebene Baumuster eines Tankcontainers vom 05.11.1981) 

Hersteller : 
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Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 
Typenbezeichnung des Herstellers: 2086 ZEi 10,5/2100/19 

Tankcontainerdaten: (20'-ISO 1C) 
Länge : 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 259l mm, 
Tankvolumen ca . 19000 1, Eigengewicht ca. 5350 kg, 

zul. Gesamtgewicht: 24000 kg (ISO: 20320 kg), 
max. Betriebsdruck: 6 bar (Überdruck), Prüfdruck: 10 , 35 bar 
(Überdruck), Tankwerks toff: X 5 CrNiTi 189 (1.4541). 
Zeichnungen des Herstellers: 
CE-526/0a vom 07.10.1981 (Zusammenstellung) 
CE-526/3a vom 07.10.1981 (Tank) 
CE-526/4.3 vom 10.01.1981 (Sicherheitsventil) 

die Zulassung zur Beförderung von 
Acrolein, stabilisiert, 

Stoff der ADR/RID-Klasse 3 Ziffer 1a; GGVSee-Anlage A (Il1DG-Code)
Klasse 3.1, U.N.Nr. 1092 erteilt. 
2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem beigefügten Prüfbe
richt einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers für die Beförderung der unter Nr. 1 aufgeführten ge
fährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/ 
des ADR/RID/GefahrgutVSee entspricht. 
Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des IMDG
Codes an ortsbeweglichen Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die Maßga
ben des UIC-Herkblattes 592-1 sowie die der ISO-Empfehlung 1496/III 
erfüllt. 
3. Nebenbestimmungen 
3.1 Qie Tankcontainer sind nach den beigefi.igten, mit dem Prlifvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter Nr. l genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Die Tankcontainer dürfen für 
den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt 
werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige beschei
nigt hat, daß die Tankcontainer und ihre AusrUstung dieser Zulassung 
entsprechen bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften 
entsprechende Ergebnisse erbracht haben . 

3 . 3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. CE-526/7.la 
vom 07.10.1981 zu versehen . Darüberhinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter Nr. l genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeichnen. 

3 . 4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der RAH umgehend ein
zureichen. Uber Repapraturen an den nach dieser Zulassung gefer
tigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 
10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an beiden 
Längsseiten in Höhe der Hantellinie mit der Zulassungsnummer 

D/30 210/TC 
zu kennzeichnen 
Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Uber diese Zulas
sungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben BAM 
anzubringen . 

3.5 !liese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 19.11.1986. 
4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC : 
Die Tankcontainer sind entsprechend den Regelungen des Ubereinkom
mens vom 02. Dezember 1972 über sichere Container - CSC - (in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 27. Januar 1977 - BGBL II 1977, 
S . 41) mit der Zulassungs-Nr. D-BAH-095/210/81 und dem Hersteller
Indentifizierungskennzeichen 2086 ZEi 10,5/2100/19 zu versehen . 

1000 Berlin 45, den 20. November 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPR\iFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
metallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 

Ing. (grad.) A. Ulrich 
verantwortlicher 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: Ing. (grad . ) Urlich, Ing. (grad.) Vaidyanathan 
Anlagen: 1 Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALPRÜFUNG 
(BAH) 

ZULASSUNGSSCilEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
Nr. D/05 2ll/TC 

1. Hiermit wird nach 
Verordnung iiber die Befi:irderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(GGVS) vom 23. August 1979 (BGBL I, S. 1509) - insbesondere An
hang R. 1 b -

der Firma 
Hoechst AG, Werk Offenbach, 6050 Offenbach 

für das in der Anlage (Prüfberichte des Tiiv-Baden vom 06. August 
1981), beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

Hersteller: 
Hoechst AG, Herk Offenbach, 6050 Offenbach 
Typenbezeichnung des Herstellers: TC-Typ 

Tankcontainerdaten: 
Länge: 2300 mm, Breite : 1950 mm, Höhe: 2172 mm, 
Tankdurchmesser: 1600 mm, Tankvolumen ca . 4000 1, 



höchst zul . Betriebsdruck: 6 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 9,1 bar (Überdruck), Tankwerkstoff: Kessseiblech H II 
(Werkstoff-Nr. 1.0425). 
Zeichnungen des Herstellers: 
02480-0110000-027 vom 21.12.1979 (Zusammenstellung) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung auf
geführten entzündbaren fVissigen Stoffe der Klasse 3, 6 . 1 und 8 der 
GGVS erteilt. 

2. Es wird bescheinigt, daß das nach den beigefügten Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigten Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der unter Nr. l aufgeflihrten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den AusrUstungsvorschriften der GGVS 
entspricht (s. Nummer 3.2). 

3. Nebenbestimmungen 
3.1 Die Tankcontainer sind nach den beigefügten, mit dem Prüfvermerk
versehenen Unterlagen herzustellen . 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Die Tankcontainer di.irfen für 
den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt wer
den, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt 
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausr~istung dieser Zulassung ent
sprechen bzw. daß die vorgeschriebenen Pr:ifungen den Vorschriften 
entsprechende Ergebnisse erbracht haben. 
Die Anforderungen aus der RN 212 137 (GGVS) sind bis zum 11.03.1982 
zu erfüllen. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 
01483-00019-0a vom 01.11.1978 zu versehen. Darüberhinaus ist jener 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach der unter Nr. 1 genanntAn 
Rechtsvorschrift zu kennzetchen. 

3.4 Sonstiges 
Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der SAM innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Uber Reparaturen an den nach dieser Zulassung 
gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu f\ihren und minde
stens 10 Jahre aufzubewahren. Die Tanks sind gut sichtbar an beiden 
Längsseiten in Höhe der Mantellinie mit der Zulassungsnummer 

D/05 211/TC 
zu kennzeichen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. iiber dieser Zulas
sungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M anzu
bringen. 

3.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzelten Wider
rufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 24.11.1986 . 

4. Festlegung der Kennzeichnu~g nach CSC: 
Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 25. November 1981 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATF.RIALPRiiFUNG 
Referat 1.02 

Gefahrgutumschließungen aus 
•netallischen Werkstoffen 

Dipl.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 
Referatsleiter 

Ing. (grad.) A. Ulrich 
verantwortlicl1er 
Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter: Ing. (grad.) Vaidyanathan, 
TRA Ing. (grad.) Mischke 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Anhang zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/05 2ll/TC 

Bezeichnung GGVS Bemerkung 
Klasse-Ziffer 

------·-------·-·-·--------------·-·--·--·--------------
Äthanol 3 D 
Äthylacetat 3 - l a A, c 
Äthylbenzol 3 - l a A, F 
2-Äthylbutyraldehyd 3 - l a A, F 
Äthylglykoldiäthyläther 3 - 3 
Äthylglykolacetat 3 - 3 A 
2-Äthylhexanal 3 - 4 
Äthylpropionat 3 - 1 a c 
Äthylsilikat 3 - 3 
Amylacetate 3 - 3 A, c 
Anisol 3 - 3 
iso-Amyllakohol 3 - 3 A, c 
n-Amylamin 3 - 5 G 
Amylchlorid 3 - l a A, c, H 
iso-Amylformiat 1 - 3 A, c 
Amylnitrat 3 - 3 c 
Benzaldehyd 3 - 4 A, c 
Butanol 3 - 3 c 
iso-Butanol 3 - 1 a 

Buttersäureäthylester 3 3 c 
iso-Butylacetat 3 1 a A, c 
n-Butylacetat 3 - 3 A, c 
sec-Butylacetat 3 - 1 a A, c 
Butylakohol, tertiärer 3 - 3 c 
sec-Butylalkohol 3 - 3 c 
n-Butylbromid 3 - l a A, c 
n-Butylformiat 3 - l a A, c 
n-Butylpropionat 3 - 3 A, c 
Butyraldehyd 3 - l a c 
Chlorbenzol 3 - 3 A, c 
Cyclohexanon 3 - 3 A, c 
Decahydronaphthalin 3 - 4 A 
Diacetonalkohol 3 -
Diäthylketon 3 - 1 a A, c 
Di-n-butyläther 3 - 3 
Di-iso-Butylketon 3 - 3 c 
Heptan 3 - l a A 
Hexasldehyd 3 - 3 A, c 
Ketone, nicht giftig, 
flüssig, n.a.g. - 3 
Methylacetat 3 - l a c 
Methylaceton 3 - la c 
Methylamin, wässerige Lösung 3 - 5 B, G 
Methylamylacetat 3 - 3 A, c 
Methyl-iso-Buty1keton 3 - la c 
Methylbutyrat 3 - 1 a c 
Methylcyclohexan 3 - l a A 
Methylglykol 3 - 3 
!1ethylpropionat 3 - 1 a c 
Methylpropylketon 3 - 1 a A, c 
Milchsäure~thylester 3 - 3 c 
Nonan 3 - 3 A 
Octan 3 - 1 a A 
iso-Octan 3 - 1 a A 
Paraldehyd 3 - 1 a c 
Methynol 3 - 5 
Propanel 3 - 5 c 
iso-Propanol 3 - 5 c 
iso-Propylacetat 1 - 1 a A, c 
n-Propylbenzol 3 - 3 
Propylendichlorid 3 - l " A, c 
Styrol, stabilisiert 3 - 3 D 
Terpentin 3 - 3 A 
Toluol 3 - 1 " A, c 
Trimethylamin, wässerige 
Lösung mit nicht mehr als 30 % 
Trimethylamin 3 - 5 B, G 
Xylole 3 - 3 A, c 
Amylalkohole 3 - 3 A, c 
Acetaldehyd 3 - 5 E, N 
Aceton 3 - 5 c 
Ä thyl:ither 3 l A 
Äthylbenzoat 1 - 4 E 
Äthyl-n-butyrat 3 - 3 c 
Benzol 3 - 1 a II, c, s 
Diäthylaroin 3 - 5 B, G 
Dioxan-1,4 3 - 5 E 
Methylformiat 3 - l a c 
n-Hex.::tn 3 - l a A 
i-Pentan 3 - l a A 
Pyridin 3 - 5 
Tetral1ydronaphtl1alin 3 - 4 A 
Triäthylamin 3 - B, G 
Vinalycetat, stabilisiert 3 - l a c 
Acrolein, stabilisiert 3 - 1 a c 
Schwefelkohlenstoff 3 - 1 a E, H 
ungereinißte leere Tanks 1 - 6 
Anilin fi.1 - ll b K 
Epichlorhydrin fi.l - 12 a A, c 
Dirnethylsulfat 6.1 - 13 b A, c 
Cyclohexylisocyanat 6.1 - 15 a 
Phenylisocyanat 6.1 - 15 b 
m-Tolylisocyanat fi.1 - 15 c 
o-t\nisidin 6.1 - 21 J 
Chloraniline fi.1 - 21 e E 
Mononitroaniline fi . 1 - 21 f E 
Dinitroaniline 6.1 - 21 E 
Dinitrobenzole fi.l 21 c 
Chlornitrobenzole fi . 1 - 21 k A 
Mononitrotrotoluole fi.l - 21 1 c 
Dinitrotoluole fi . t - 21 m c 
Nit roxylole fi.l - 21 n 
Toluidine fi.l - 21 0 

XyHdine 6 . 1 - 21 p 
m-Chlorphenylisocyanat 6 . 1 - 25 b 
p-Chlorphenylisocyanat 6 . 1 - 25 c 
3,4-Dichlorphenylisocyanat fi.l - 25 d 
Hethylenchlorid fi.l - 61 a A, c 
Chloroform 6 . 1 - 61 a A, c 
Benzolsulfochlorid 6 . 1 - 62 J 
d-Naphthylisocyanat 6.1 - 66 b 
Tosylisocyanat 6.1 - 66 c 
Dinoseb und ihre Präparate, 
die mehr als 50 % dieser 
Stoffe enthalten fi . 1 - 81 c 
Dinoseb und ihre Präparate, 
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die mehr als 10 %, aber 
nicht mehr als 50 % dieser 
Stoffe enthalten 
Präpatrate mit Dinoseb, in 
Hengen von mehr als 2,5 % 
aber nicht mehr als 10 % 
Schwefelsäure mit mehr als 
85 % reiner Säure 
Schwefelsäure mit mehr als 
75 % aber höchstens 85 % 
reiner Säure 
Abfallschwefesläure voll-

6.1 - 82 c 

6.1 - 83 c 

8 - 1 a 

3 - b 

ständig dinitriert 8 - d 
~lischung von Schwefelsäure 
(H2S04) mit Salpetersäure (HN03) 
(30 % HN03 ; 50 % H2so4 ; 
20 % H20) 8 - 3 b 
Mischung von Schwefelsäure 
(ii2S04) mit Salpetersäure (HN03) 
(35 % HN03; 60 % H2S04; 
5 % H20l 8 - 3 a 
Mischung von Schwefelsäur_e 
(H2S04) mit Salpetersäure (HN03) 
- 34 % HN03; 66 % H2S04) 8 - 3 a 

Dichloressigsäure 
(20 %ige Lösung) 
Acetylenchlorid 
Benzoylchlorid 
Natriumhydroxid in wässeriger 
Lösung (50 %) 
Kaliumhydroxid in wässeriger 
Lösung (50 %) 
Alkalische Lösungen von Phenol 
Kresolen 
Xylenolen 

8 - 21 b 
8 - 22 E, H 
8 - 22 

8 32 

8 32 
8 - 32 
8 - 32 
8 32 

Grundsätzlich dürfen Stoffe, die mit Wasser nicht beliebig mischbar 
sind, keine wäßrige Phase ausscheiden! 
A: wasserfrei 
B: chloridfrei 
C: neutral 
D: säure- und chloridfrei 
E: Die Stoffe miissen frei von Beimengungen bzw. wasserfrei sein. 
H: Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, daß 

eine extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden 
wird. 

J: Transport nur aufgrund der Ausnahmegenehmigung rles ßMV "Ausnahme 
Nr. S6'' vom 02.10.1979 (BGBL I, s. 1612). 

Be~.an~tmachu.~g von ~ulas~ungsscheinen fürdie Verpackungsbauarten zum Transport 
gefahrllcher Guter sow1e Widerrufzweier Zulassungsscheine 

BUNDESA~STALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAflll) 

ZULASSUNGSSCHEI~ 

Nr. ~/03 927/SH2 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 
1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage Ader GefohrgutVSee 
vom 05.07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1_978 , S. 1017 ff. ). 

2. Antragsteller 
Bischof + Klein Verpackungswerke GmbH & Co . 
D-4540 Lengerich (Westf.) 

3o Beschreibung der Verpackungsbauart 
Freitragender Kunststoff-Ventilsack , 
bestehend ous zwei Logen Polyethylen-Folie. 
Das maximale Füllgewicht des Packstücks beträgt 40 kg . 

4o Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden Kunststoff-Ventilsäcke müssen in ihren Eigen
schaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 96 510 Vgob 90 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 31.07.1971 

einer Bauartprüfung entsprechend den "Richtlinien für das Verfahren 
der Bauartprüfung , die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die· Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22. 03 . 1979 
(VkBl . Bd.33, H. 8, S. 136 ff . (1979)) unterzogen worden sind . 

So Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unaus
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 5H2/Y/. " •••••••••••• /D/927/ •••••••••• • •••••••••••• 
~ (Herstellungs- {Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 
6o Zulassung 

Die unter Nr o beschriebene Verpackungsbauart {Sack aus Kunst
stoff-Folie) wird unter der Voraussetzung 6 daß die Auflagen der 
Nummern 4 und 5 erfüllt sind, z·ugelasseno 
Die nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften der Gefahr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig isto 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungsbauart 
müssen die vorgesehenen gefährlichen GJ ter dP.n Verpocbmgsgr-uppen I I 
und III zugeordnet sein o 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 1, 0 kg/1 nicht überschreiten. 

7., Sonstiges 
7., l Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen ( UN) I der 

zwi schens taat 1 ichen beratenden Seeschi f fahr tso rgani sat ion ( I MCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter . 

7.,2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehaltene 
7.,3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei ., 
7.,4 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesonstalt für t.'cteriolprüfung , Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir . u.Prof . 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az . , 3.3/3913 
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Berlin , den 27. 11.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Fachgruppe 3. 3 
Papier , Druck r Verpackung 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

2. 

3. 

4. 
4. 1 

4. 2 

6. 

7. 
7. 1 

7. 2 
7. 3 
7. 4 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
I BAll!) 

ZULASSUNGSSCHEI~ 

Nr. D/03 942/IA2 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter . 
Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der GefohrgutVSee 
vom 05.07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff . ) . 
Antragsteller 
Louterberger Blechwarenfabrik GmbH 
3422 Bad Lauterberg im Harz 1 
Beschreibung der Verpackungsbauart 

Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
a) zwei ineinandergesetzte Polyethylen-Foliensäcke, eingesetzt in 
b) ein Stahlblechfaß mit abnehmbarem Oberboden. 
Nennvolumen : 15 1., 
Werkstoff , St 1203 D IN 1623. 
Nenn-Blechstärken : 0,7 mm für Boden, Oberboden und Mantel e 
Der Deckel wird mit einem Spannring mit Schraubverschluß (Schraube 
M8 x 90 mm) verschlossen. 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen , die gemäß 

Bericht 95 846 Vgob 50 
der Bundesbohn-Versuchsonstolt Minden (Westf.) 
vom 03 . 04.1981 

einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher GJter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03 . 1979 
(VkBl . Bd. 33, H. 8, S. 136 ff . (1979)) unterzogen worden sind. 
Die Werkstoffe der Wandungen und der Verschlüsse rrijssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich seine 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind unous
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

G) 1A2/X/ •• . ..• ,. •. . ..• /D/942/ ••. _ . .. . . .... ... . .. ... . 
(Herstell ungs - (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 
Zulassung 
Die unter Nr ., beschriebene Verpackungsbauart ( Zusommengeset z t e 
Verpackung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflogen der 
Nurrvnern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. 
Die noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zul ässig ist , 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungsbauart 
müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpackungsgruppen I 
bis III zugeordnet seinn 
Die Schüttdichte der Füllgüterdorf 0,4 kg/l nicht überschreiten. 
Sonstiges 
Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN) I der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffahrtsorgonisation ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter ~ 

Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten ., 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
Dieser Zulassungsschein wird im ''lvnts- und Mitteilungsbiet t der 
Bundesonstalt für t.'cterialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 



bteilung 3 
rganische Stoffe 
td. Dir . u.Prof. 
r " Ho Feuerberg 

AM-Az .: 3 . 3/3754 

Elerlin, den 12. 11 . 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Fachgruppe 3.3 
Papier , Druck,Verpackung 
Dir , Prof. 
Dr . -lng . W. Franke 

B~NDESA~STALT fÜR MATERIALPRÜfUNG 
(BAIIII) 

ZULASS~~GSSCHEI~ 
Nr. 11])11!13 9.43/.416] 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 
I. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs . 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage Ader GefahrgutVSee 
vom 05.07. 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff. ) . 

~o Antragsteller 
E. Merck 
Frankfurter Straße 250 
6100 Darmstadt 1 

3" Beschreibung der Verpackungsbauart 
Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
a) Glasflaschen ausreichender Festigkeit mit einem jeweiligen 

Nennvolumen von höchstens 1 1 und einer Gesamtfüllmenge von 
höchstens 6 1 , eingesetzt in 

b) einen Polstereinsatz aus einem Ober- und Unterteil aus zweiwel
liger Wellpappe , der 

c) von einer eng anliegenden Kiste aus zweiwelliger , naßfester 
Wellpappe umgeben ist, 

4" Anforderungen an die Verpackungsbauart 
4o 1 Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 

Eigenschaften den Baumustern entsprechen , die gemäß 
Prüfbericht Nr. 734/80 
der Forschungsstelle des 
Verbandes der Wellpoppen-Industrie e . V. 
vom 03 . 12. 1980 

einer Bauortprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouartprüfung , die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher GJter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers fUr Verkehr vom 22 . 03 . 1979 
(VkBl. Bd . 33 , H. 8, S. 136 ff . ( 1979)) unterzogen worden sind . 

4, 2 Die Wellpappekisten müssen wie im Prüfbericht Nr . 734/80 beschrie
ben verschlossen werden ., 

5 ~ Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind unaus
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

u 
n 4G 1/ Y 1, 6/ • • • •• • ••• • ••• • I D/943/ .. . . . . ............... . 

(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 
johr) des Herstellers) 

6 . Zulassung 
Die unter Nr.. 3 beschriebene Verpackungsbauort ( Zusommengeset z te 
Verpackung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflagen der 
Nummern 4 und 5 erfü 11 t sind, zugelassen,. Die noch dieser Bauart 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden , für die noch den Vorschriften der GefohrgutVSee die Verwen
dung solche r Verpackungen zulässig ist ., 
Entsprechend der Lei stungsfähigkeit der geprüften Verpackungsbauort 
rrussen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpackungsgruppen 
II bis 111 zugeordnet sein. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1, 6 g/cm3 nicht überschreiteno 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl . vorhandener Gase) 
der FüllgUter bei 55 •c darf 2,7 bor (obs . ) nicht überschreiten. 

7.. Sonstiges 
7.1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN) I der 

zwischenstaatlichen beratenden Seeschi ffahrtsorganisation ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter . 

7.,2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten .. 
7.,3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
7 .. 4 Dieser Zulassungsschein wird im "Pmts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesonstalt für Material prU fung, Ber 1 in" (I SSN 0340-7551) veröf
fentlicht . 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir . u.Prof. 
Dr .. Ho Feuerberg 

BAM-Az.: 3.3/3746 

Berlin, den 12. 11 . 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Fachgruppe 3 . 3 
Papier , Druck,Verpackung 
Dir. Prof. 
Dr . -Ing. W. Franke 

BUNDESANSTALT fÜR MATERIALPR~fU~G 
(BAll) 

ZULASSUNGSSCHEI~ 
Nr. ~11!13 94.41/461 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefähr 1 icher 

Güter . 
1. Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage A der GefohrgutVSee 
vom 05 . 07. 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978 , S. 1017 ff . ). 

2. Antragsteller 
Kalle-Niederlassung der Hoechst AG 
Rheingaustraße 190 
6200 Wiesbaden-Biebrich 

3o Beschreibung der Verpackungsbauart 
Zusammengesetzte Verpockung 1 bestehend aus 
o) einer äußeren Kiste aus zweiweil iger J naßfester Wellpappe, in 

die 
b) Polyethyl enfloschen ausreichender Festigkeit mit einem j ewei 1 i

gen Nennvolumen von höchstens 5 1 und einer Gesamtfüllmenge von 
höchstens 20 1, eingesetzt sind .. 

4., Anforderungen an die Verpackungsbauort 
4 ., 1 Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 

Eigenschaften den Baumustern entsprechen , die gemäß 
Prüfbericht Nr, 039/81 
des Ressorts Beschaffung t.A:Jterialwirtschaft 
Pockmittel-Entwicklung - Eingangskontrolle D 207 
der Hoechst AG , Frankfurt/M 
vom 04,08.1981 

einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouartprüfung , die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher GJter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22. 03 . 1979 
(VkBl. Bd. 33 , H. 8 , S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind . 

4.2 Die Wellpappekisten müssen wie im Prüfbericht Nr. 039/81 beschrie
ben verschlossen werden ., 

5 ., Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind unous
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

C) 4G1/X/ . . .. ....... . .. /D/944/ ............. .... .. .. . 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 
6. Zulassung 

Die unter Nr .. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Zusammengesetzte 
Verpackung) wird unter der Voraussetzung 1 daß die Auflogen de r 
Nummern 4 und 5 erfüllt sind~ zugelassen "' Die nach dieser Bauart 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden 1 für die noch den Vorschriften der GefahrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist ., 
Entsprechend der Leistungs fä h i gke i t der geprüften Verpackungsbaue rt 
rrüssen die vorgesehenen gefährlichen GJter den Verpackungsgruppen I 
bis III zugeordnet seina 
Die Dichte der Füllgüter darf 1, 1 g/cm3 nicht überschreiten .. 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck e v tl . vorhandener Gose) 
der FüllgUter bei 55 •c darf 1,0 bar (obs . ) nicht überschreiten . 

7., Sonstiges 
7., l Die Bauort entspricht den von den Vereinten Nationen (UN) I der 

zwischenstaatlichen beratenden Seeschi ffahrtsorgonisot ion ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter . 

7.,2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten ., 
7o3 Diesem Zulassungsschein liegt eir.e Rechtsmittelbelehrung bei d 
7.,4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt de r 

Bundesonstalt für Materialprüfung , Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröf
f entlicht . 

Be r 1 in, den 1 2. 1 1. 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir . u . Prof. 
Dr . H, Feuerberg 

Fachgruppe 3 , 3 
Papier 1 Druck 1 Verpackung 
Dir ~ Prof ., 
Dr. -Ing . W. Franke 

BAM-Az. , 3 , 3/3894 

B~M~ESA~SYALT f~R ~AYERIALPRÜFU~G 
(BAIIIII 

ZULASSU~GSSCHEI~ 

~r. ~/1!13 9.C5/.416n 
für eine Verpackungsbauort zum Tran sport 

gefährlicher 
Güter . 

1. Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs , 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage A der GefohrgutVSee 
vom 05 . 07. 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff. ) . 

2. Antragsteller 
Kalle-Niederlassung der Hoechst AG 
Rheingaustraße 190 
6200 Wiesbaden-Biebrich 

3., Beschreibung der Verpackungsbauort 
Zusammengesetzte Verpackungsart 1 bestehend aus~ 
a) Glasflaschen ausreichender Festigkeit mit einem jeweiligen Nenn

volumen von höchstens 2 , 5 1 und einer Gesamt fü 11menge von höch 
stens 10, 0 1, eingesetzt in 
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b} einen Ober- und Unterkasten aus geschäumtem Polystyrol , der 
c) von einer eng anliegenden Weilpappenkiste aus zweiwelliger , 

naßfester Wellpappe umgeben ist . 
~o Anforderungen an die Verpackungsbauart 
4o 1 Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 

Eigenschaften den Baumustern entsprechen , die gemäß 
Prüfbericht Nr. 038/81 
des Ressorts Beschaffung Materialwirtschaft 
Packmittel-Entwicklung - Eingangskontrolle D 207 
der Hoechst AG , Frankfurt/M 
vom 04. 08. 1981 

einer Bauartprüfung nach den "Richt linien für das Verfahren der 
Bauartprü fung , die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher G.Jter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03 . 1979 
(VkBl . Bd . 33 , H.8 , S. 136 ff.(1979)) unterzogen worden sind. 

4.2 Die Wellpappenkisten müssen wie im Prüfbericht Nr . 038/8 1 be
schrieben verschlossen wer.denc 

4~3 Flaschen mit Füllgütern , die bei einem möglichen Auslaufen den 
Schaumstoff zerstören könnten , sind einzeln in einen dichtver
schlossenen Beutel aus geeignetem Kunststoff einzusetzen<> 

So Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind unous
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

~ 4G1/X-Y1,8/o oooooooooooo ./D/945/. o o oo oo oo oooo o o •• •• oo o 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 
6. Zulassung 

Die unter Nr " beschriebene Verpackungsbauart (Zusammengesetzte 
Verpackung) wird unter der Voraussetzung # daß die Auflogen der 
Nummern 4 und S erfüllt sind, zugelassen () Die nach dieser Bauart 
herge s tellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden , für die nach den Vorschriften der GefahrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig isto 
Entsprechend der Leistungsföhigkeit der geprüften Verpackungsbauort 
müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpackungsgruppen I 
bis 111 bzw. II bis 111 zugeordnet sein . 
Die Dichte der Füllgüter darf 1, 2 g/cm3 bzw" 1 # 8 g/cm 3 nicht 
überschreiten" 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtlo vorhandener Gase} 
der Füllgüter bei 55 °( darf 1, 3 bar (abs . ) nicht überschreiten. 

7" Sonstiges 
7" 1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nati onen (UN} I der 

zwischenstaatlichen beratenden Seeschi ffahrtsorganisation ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter" 

7o2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten" 
7" 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei " 
7"4 Dieser Zulassungsschein wird im ".flmts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Abteilung 3 
Organi sche Stoffe 
Ltd . Dir.u . Prof. 
Dr " Ho Feuerberg 

BAM-Az. , 3.3/3895 

Berlin , den 12. 11.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Fachgruppe 303 
Popier , DruckrVerpackung 
Dir " ProL 
Dr.-Ing. W. Franke 

BUNDESANSTALT F~R ~TERIALPR~FUNG 
( BMII) 

ZULASSUNGSSCHEI~ 

Illre llll/03 946/o41(6; 1 

für eine Verpockungsbo~ort zum Transport 
geföh r l icher 

Güter. 
Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs. 1 Nr . 5 in Verbindung mit der AnlageAder GefahrgutVSee 
vom 05 . 07.1978 (Bundesgesetzblatt I , 1978 , S. 1017 ff . ) . 
Antragsteller 
Kalle-Niederlassung der Hoechst AG 
Rheingaustraße 190 
6200 Wiesbaden-Biebrich 
Beschreibung der Verpackungsbauort 
Zusammengesetzte Verpackung , bestehend aus 
a) einer öußeren Kiste aus einwelliger , naßfester Wellpappe p in die 
b) acht Wellpappe-Faltschachteln eingesetzt sind, deren jede mit 
c) Polyethylenflaschen ausreichender Festigkeit mit einem jeweili

gen Nennval umen von höchstens 300 ml und einer Gesamt fü 11menge 
von höchstens 1,2 l, befüllt ist . 

Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen , die gemäß 
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Prüfbericht Nr. 031/81 
des Ressorts Beschaffung Materialwirtschaft 
Packmittel-Entwicklung - Eingangskontrolle D 207 
der Hoechst AG , Frankfurt/M 
vom 31.07.1981 

einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefähr 1 icher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22. 03.1979 
(VkBl . Bd. 33, H.8, S. 136 ff.(1979)) unterzogen worden sind. 

4.2 Die Wellpappekisten müssen wie im Prüfbericht Nr . 031/81 beschrie
ben verschlossen werden" 

S" Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind unous
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

0 4G1/X/ •••••••••••••• /D/946/ •••••••••••••••••••••• 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 

6.. Zulassung 
Die unter Nr " 3 beschriebene Verpackungsbauart (Zusammengesetzte 
Verpackung) wird unter der Voraussetzung , daß die Auflagen der 
Nummern 4 und S erfüllt sind, zugelassen D Die nach dieser Bauart 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die nach den Vorschriften der GefahrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist o 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungsbauort 
rrüssen die vorgesehenen geföhrlichen G:..iter den Verpackungsgruppen I 
bis III zugeordnet seine 
Die Dichte der Füllgüter darf 0, 75 g/cm3 nicht überschreiten. 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl. vorhandener Gase) 
der Füllgüter bei 55 °( darf 1,3 bar (abs.) nicht überschreiten. 

lo Sonstiges 
7. 1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen ( UN) I der 

zwischenstaatlichen beratenden Seeschi ffahrtsorganisation ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher G:itero 

7"2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehaltenD 
7"3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei " 
7"4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Berlin, den 12. 11.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3 . 3 
Papier 8 Dr uck 8 Verpackung 
Dir. Prof. 
Dr.-lng. W. Franke 

BUNDESA~STALT F~R UATERIALPR~FUNG 
(BAIIII) 

ZULASSUNGSSCHEIIN 
Nr. lll>/lll 9o417/4Gl 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

G:iter" 
1. Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs. 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage Ader GefahrgutVSee 
vom 05.07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978 , S. 1017 ff. ). 

2. Antragsteller 
Kalle-Niederlassung der Hoechst AG 
Rheingaustraße 190 
6200 Wiesbaden-Biebrich 
Beschreibung der Verpackungsbauart 
Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
a) einer äußeren Kiste aus einwelliger, naßfester Wellpappe, in die 
b) fünf Polyethylenflaschen ausreichender Festigkeit mit einem 

jeweiligen Nennvolumen von höchstens 960 ml und eine Polyethy
lenflasche ausreichender Festigkeit mit einem Nennvolumen von 
höchstens 600 ml eingesetzt sind" 

Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen , die gemäß 

Prüfbericht Nr . 035/81 
des Ressorts Beschaffung Materialwirtschaft 
Packmittel-Entwicklung - Eingangskontrolle D 207 
der Hoechst AG , Frankfurt/M 
vom 31.07.1981 

einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl . Bd . 33 , H.8, S. 136 ff.(1979)) unterzogen worden sind. 
Die Wellpappekisten müssen wie im Prüfbericht Nr . 035/81 beschrie
ben verschlossen werden" 
Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind 
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

{u\n \._V 4G1/XI •••••••••••••• ID/9471 •••••••••••••••••••••• 
(Herstellungs

jahr) 
(Name oder Kennzeichen 

des Herstellers) 

unaus-



Zulassung 
Die unter Nr ., beschriebene Verpackungsbauart ( Zusommengeset z te 
Verpackung) wird unter der Voraussetzung .. daß die Auflagen der 
Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen., Die nach dieser Bauart 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden , für die noch den Vorschriften der GefahrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist o 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungsbauort 
müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpackungsgruppen I 
bis III zugeordnet sein., 
Die Dichte der Füllgüter darf 0, 75 g/cm3 nicht überschreiten . 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl. vorhandener Gase) 
der Füllgüter bei 55 °( darf 0,7 bar (abs . ) nicht überschreiten . 
Sonstiges 

'o 1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN} I der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschi ffahrtsorganisation ( IMCO) 
gesteilten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr-. 
licher Güter . 

'.,2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalteno 
'.,3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei o 
'o 4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesanstalt für M:Jterialprüfung , Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht . 

\bteilung 3 
lrganische Stoffe 
.td. Dir . u.Prof . 
)r., Ho Feuerberg 

lAM-Az . : 3. 3/39 10 

Berlin , den'f2 . 11.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Fachgruppe 3 . 3 
Papier .. Druck,Verpackung 
Dir . Prof. 
Dr . -lng. W. Franke 

B~MDESA~STALT F~R ~TERIALPR~FU~G 
( BAMI) 

ZULASSUNGSSCHEI~ 

~r . llll/03 948/461 
für eine Verpackungsbauart zum Transport 

gefährlicher 
Güter . 

1. Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs . 1 Nr. 5 in Verbindung mit der AnlageAder GefahrgutVSee 
vom 05.07. 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff . ) . 

2. Antragsteller 

Kalle - Niederlassung der Hoechst AG 
Rheingaustraße 190 
6200 Wiesbaden-Biebrich 

3o Beschreibung der Verpackungsbauort 

Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
a} einer äußeren Kiste aus zweiwelliger , naßfester Wellpappe _. in 

die 
b) zwölf Polyethylenflaschen ausreichender Festigkeit mit einem 

jeweiligen Nennvolumen von höchstens 960 ml und drei Polyethy
lenflaschen ausreichender Festigkeit mit einem Nennvolumen von 
höchstens 600 ml eingesetzt sind ., 

4o Anforderungen an die Verpackungsbauart 

4., 1 Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfbericht Nr . 036/81 
des Ressorts Beschaffung Materialwirtschaft 
Packmittel-Entwicklung - Eingongskontrolle D 207 
der Hoechst AG , Frankfurt/M 
vom 31. 07. 1981 

einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung , die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22. 03 . 1979 
(VkBl . Bd . 33, H. 8 , S. 136 ff . ( 1979)) unterzogen worden sind. 

4. 2 Die Wellpappekisten müssen wie im Prüfbericht Nr. 036/81 beschrie
ben verschlossen werden ~ 

So Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind unous
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

fu\ 4G1/X/ •• ••••• • •••••• /D/948/ •••••••••••• • ••••••••• 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 
6. Zulassung 

Die unter Nr o beschriebene Verpackungsbauort (Zusammengesetzte 
Ver packung) wird unter der VoraussetzungJ daß die Auflagen der 
Nummern 4 und 5 erfüllt sind , zugelassen o Die nach dieser Bauort 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden J fü r die nach den Vorschriften der GefohrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist o 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungsbauort 
müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpackungsgruppen I 
bis III zugeordnet seino 
Die Dichte der Füllgüter darf 0, 75 glcm3 nicht überschrei ten o 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl . vorhandener Gase) 
der Füllgüter bei 55 °( darf 0 , 7 bar (abs . ) nicht überschreiten. 

7., Sonstiges 
7., 1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Nationen (UN} 1 der 

zwischenstaatlichen beratenden Sees chiffahrtsorganisation (IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter . 

7o 2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalteno 
7o 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung beio 
l o4 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesanstalt für M:Jterialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht . 

Berlin, denf2.11.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir . u . Prof . 
Dr o Ho Feuerberg 

Fachgruppe 3 . 3 
Papier ~ Druck,Verpockung 
Dir <> Profo 
Dr . -lng. W, Franke 

BAM-Az .: 3.3/3911 

2. 

3. 

4. 
4. 1 

4. 2 

5 , 

6. 

7. 
7. 1 

BUNIIllESA~STALT F~R ~TERIALPR~FU~G 
(BAIIll) 

ZULASSU~GSSCHEI~ 
~r . llll/03 949/461 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter . 
Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlege A der GefahrgutVSee 
vom 05 . 07 . 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978 , S. 1017 ff . ) . 
Antragsteller 
Kalle-Niederlassung der Hoechst AG 
Rheingau s traße 190 
6200 Wiesbaden-Biebrich 
Beschreibung der Verpa ckungsbauart 
Zusammenges e tzte Verpackung : bestehend au s 
a) einer äußeren Kiste aus einwelliger, naßfe s ter Wellpappe, in die 
b) vier Wellpappe-Faltschachteln eingesetzt sind

1 
deren jede mit 

c) Polyethylenflasc hen ausreichender Festigkeit mit einem jeweili
gen Nennvolumen von höchstens 600 ml und einer Gesamtfüllmenge 
von höchstens 2 , 4 1 befüllt ist , 

Anforderungen an die Verpackung s bauort 
Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfbericht Nr , 027/81 
des Resso~ts Beschaffung Materialwirtschaft 
Packmittel-Entwicklung - Eingangskontrolle D 207 
der Hoechst AG , Frankfurt/M 
vom 31.07. 1981 

einer Bouartprü fung nach den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouortprü fung, die Erteilung der Kenn zeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See 
schiffen - RM 001" des Bunde sminister s für Verkehr vom 22. 03.1979 
(VkBl. Bd. 33, H. 8 , S. 136 ff . ( 1979)) unterzogen worden sind. 
Die Wellpappekisten müs s en wie im Prüfbericht Nr o 027181 beschrie
ben verschlossen werdeno 
Kenn zeichnung 

Die noch diesen Baumustern herges t e ilten Verpackungen 
löschbar und gut sichtbar wie folgt z u kennzeichnen ~ 

~ 4G1/X/ •••••• • • • ••••• ID/949/ •••••••••••••• • ••••••• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

Zulassung 
jahr) des Herstellers) 

sind unous-

Die unter Nr o beschriebene Verpackungsbauort (Zusammengesetzte 
Verpackung) wird unter der Voraus s etzung, daß die Auflagen der 
Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen., Die nach dieser Bauart 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden ~ für die nach den Vorsehr i ften de r GefahrgutVSee die Verwen 
dung solcher Verpackungen zulässig ist o 
Entsprechend der Leistung sföhigkei t der geprüften Verpackungsbauart 
mJssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpackungsgruppen I 
bis III zugeordnet seino 
Die Dichte der Füllgüter darf 0 , 75 glcm3 nicht überschreiten ., 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl . vorhandener Gase) 
der Füllgüter bei 55 °C darf 1, 3 bar (abs . ) nicht überschreiten . 
Sonstiges 
Die Bauart entspricht den von den Vereinten Notionen (UN} 1 der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffahrtsorgonisation (IMCO} 
gesteilten Prü fonforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter " 

7., 2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten" 
7., 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei ., 
7" 4 Dieser Zulassungsschein wird im HAmts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesanstalt für M:Jteriolprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht . 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir.u . Profo 
Dr., H., Feuerberg 

BAM-Az .: 3. 3/3931 

Berlin, den 12. 11.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Fachgruppe 3.3 
Papier 1 Druck,Verpockung 
Dir . Prof . 
Dr . -lng . W. Franke 
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BUNDESA~STALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAll) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. llli/03 950/4151 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
geföhr 1 i cher 

Güter . 
1. Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahr gutVSee 
vom 05.07 . 1978 (Bundesgesetzblatt I , 1978, S. 1017 ff . ) . 

2. Antragsteller 

Kalle-Niederlassung de r Hoechst AG 
Rheingaustraße 190 
6200 Wi esbaden-Biebrich 

3o Beschreibung der Verpackungsbauart 

Zusammengesetzte Ve rpackung, bestehend aus 
a) einer äußeren Kiste aus zweiwelliger, naßfest er Wellpappe , in 

di e 
b) Polyethylenfla s chen ausreichender Festigkeit mit einem j eweili 

gen Nennvo lumen von höchstens 1920 ml und einer Gesamtfüllmenge 
von höchstens 11 , 520 l , eingesetzt sind o 

4o Anforderungen an die Verpackungsbauart 

4 o l Die zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen , die gemäß 

Prüfbericht Nr . 033/81 
des Ressorts Beschaffung Materialwirtschaft 
Packmittel-Entwicklung - Eingangskontrolle D 207 
der Hoechst AG , Fronkfurt/M 
vom 31 . 07 . 1981 

einer Bauortprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Ve rpackungen für die Beförderung gefä hrlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22 . 03 . 1979 
(VkBl . Bd . 33, H. 8, S. 136 ff . (l979)) unterzagen worden sind . 

4o2 Die Wellpappekisten müssen wie im Prüfbe richt Nr . 033/81 beschrie
ben versch l ossen werdenD 

5. Kennzei chnung 
Die noch d iesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind unous
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 4Gl/X/ •••••••••••••• /D/9 50/ •••••••••••••••••••••• 
\...!2) (Her s tellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstelle r s) 
6 , Zulassung 

Die unter Nr o 3 beschriebene Verpackungsbauart ( Zusommengeset z t e 
Verpackung) wird unter der Voraussetzung , daß die Auflagen der 
Nummern 4 und 5 erfü llt si nd, zugelassen D Di e noch dieser Bauart 
hergestellten Verpackungen dürfen für s olche Stoffe ve r wendet 
werden , für die nach den Vorschriften der GefahrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zu läss ig ist ., 
Entsprechend der Leistungsfä higkeit der geprüften Verpackungsbauart 
müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpackungsgruppen I 
bis 111 zugeordnet seino 
Die Dichte der Füllgüter darf 0, 75 g l cm' nicht üQerschrei ten ., 
Der Dampfdruck (ei nsch ließli ch Partialdruck evtl . vorhandener Gase) 
der Füllgüter bei 55 °( darf 1, 3 bar (obs. ) nicht überschr e ite n . 

7. Sonstiges · 
7. l Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN) I der 

zwischenstaatlichen beratenden Seeschi ffahrt so rganisat ion ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefä hr-
1 ich er Güter o 

7., 2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten ~ 
7. 3 Diesem Zulassungssc hein liegt e ine Rechtsmittelbelehrung bei ., 
7. 4 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesanstalt für M:Jterialprüfung , Berl in" ( JSSN 0340-755 1) ve röf
fentlicht. 

Berlin , den 12 . 11 . 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir . u , Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az ., 3, 3/3932 

Fachg ruppe 3. 3 
Papier,Druck,Verpackung 
Dir . Pr of . 
Dr . -Ing. W. Franke 

B~NOESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAld!) 

ZULASSUNGSSCHE IINI 
Nr o ID/03 951/4G1 

für eine Verpackungsbauart zum Transpo rt 
gefö hr 1 ich e r 

Güter . 
l, Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs , 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefohrgut VSee 
vom 05 , 07, 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978 , S. 1017 ff. ). 

2, Antrags teller 
Kalle-Niederlassung der Hoechst AG 
Rheingaustraße 190 
6200 Wiesboden-Biebrich 

3. Beschreibung der Verpackungsbaua rt 
Zusammengesetzte Verpackung , bestehend aus 
a) einer öußeren Kiste ous zweiwelliger , naßfester Wellpappe, in 

die 
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4, 
4. 1 

4, 2 

5, 

6, 

7. 
7, 1 

7. 2 
7. 3 
7,4 

b) Polyethylenflaschen ausreichender Festigkeit mit einem jeweili
gen ~~nnvolumen von höchstens 850 ml und eine r Gesamtfü 11menge 
von hochstens 5, 1 1, eingesetzt sind. 

Anforderungen an die Verpackungsbauart 
D~e zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfbericht Nr , 034 /81 
des Ressorts Beschaffung Moterialwirtschaft 
Packmittel-Entwicklung - Eingangskontrolle D 207 
der Hoechst AG, Frankfur t /M 
vom 3 1, 07 , 1981 

einer Bouortprü fung noch den •Richtl inien für da s Verfa hren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesmin isters für Verkehr vom 22 , 03.1979 
(VkBl . Bd . 33 , H, 8, S, 136 ff . ( 1979)) unterzogen worden sind. 
Die Wel l pappekisten müssen wie im Prüfbericht Nr , 034/81 beschrie
ben versch lossen werdeno 
Kennzeichnung 

Die noch diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen 
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : CD 4G1/X/ •• 0 0 00 000 •••• , /D/951/ ••• 0 oooooo •• 0 0 00 • •••• • 

(Herste llungs- (Name ode r Kennzeichen 

Zulassung 
jahr) des Herstel lers) 

sind unaus-

Die unter Nr " 3 beschriebene Verpackungsbauart {ZusaJ"TYTlengesetz te 
Verpackung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auf 1 a g e n der 
Nurrrne rn 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen" Die noch dieser Bauart 
herges t ellten Verpackungen dürfen für solche Sto ffe ve rwendet 
werden , für die nach den Vorschriften der GefohrgutVSee die Verwen
dung so lcher Verpackungen zulössig ist . 
Entsprechend de r Leistungsfä hi gke it de r geprüf ten Verpackungsbauart 
müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ver packungsg ruppen I 
bis III zugeo rdnet sein~ 
Die Dichte der Füllgüter darf 0,75 g/cm' nicht überschreiten , 
Der Dampfdruck (einsch ließlich Partialdruck evtl , vorhandener Gase) 
der Füllgüter bei 55 •c darf 1, 3 bar (abs . ) nicht überschreiten. 
Sonstiges 
Die Bauart entspricht den von den Vereinten Noti one n ( UN) 1 der 
zwischenstaatlichen berat enden Seeschi ffohrtsorgan i sation ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter . 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbeha lten" 
D~esem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 
Dieser Zulassungss chein wird im "lvnts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für M:Jterialprüfung , Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht . 

Berlin, den 12. 11 . 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische St offe 
Ltd. Dir ,u, Prof. 
Dr . H, Feuerberg 

Fachgruppe 3. 3 
PapierJDruck , Verpackung 
Dir, Prof , 
Dr . -Jng, W. Franke 

BAM-Az , , 3,3/3933 

BU~DESA~STALT FÜR ~ATERIALPRÜFUNG 
(BAIIft) 

ZULASSU~GSSCHEIN 

Nr o D/03 954/1A2 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefähr 1 icher 

Güter . 
1., Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der AnlageAder GefahrgutVSee 
vom 05 , 07 . 1978 (Bundesgesetzblatt I , 1978, S. 10 17 ff . ) . 

2. Antragsteller 
Aug . Schma l enbach GmbH & Co . o H 
Auf de r Höhe 20 
4100 Duisburg 1 

3" Beschrei bung der Verpackungsbauort 
Deckelbehälterbauart aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden , 

Nenn val umen, 150 1. 
Werkst o f f, St 1203 DIN 1623. 
Nenn-Bl echstörken ; 0,6 mm für Boden, Oberboden und Mantel ., 
Der Decke l wird mit einem Spannring mit Hebel ve rschluß noch 
DIN 6644 verschlossen. 

4. Anforderungen an die Verpackungsbauart 
4. 1 Oie zu verwendenden Deckelbehä lter aus Stahlblec h rrüssen in ihren 

Eigenschaften de n Baumustern entspreche n , die gemäß 
Bericht 96 326 Vgab 51 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf . ) 
vom 16 , 07 , 1981 

einer Bauortprüfung nach den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennz eichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung geföh rl i cher Gü t er mit See
schiffen - RM 00 1" des Bundesministe rs für Verkehr vom 22 . 03 . 1979 
(VkBl. Bd . 33, H, 8, S, 136 ff . (l979)) unterzogenworden sind . 

4. 2 Die We rk sto ffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgüt ern ve rträglich sein o 



Kennzeichnunw 
Oie nach diesen 
löschbar und gut 

Baumustern hergestellten Verpackungen sind unaus
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

G) 1A2/YI ••••••• • •••• • • ID/9541 •••• ••• •••••• r ••• •••• •• 

(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 
jahr) des Herste llers) 

Zulassung 
Die unter Nr. 3.beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech, 
abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar) wird unter der Voraussetzung, 
daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. 
Oie nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig isto 
Entsprechend der Lei stungs fähigkeit der geprüften Verpackungsbauart 
rri,j ssen die vorgesehenen gefö hr 1 ichen Güter den Verpackungsgruppen 
II bis 111 zugeordnet sein. 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf · 1,0 kg/1 nicht überschreiten. 
Sonstiges 
Die Bauart entspricht den von den Vereinten Notionen (UN) I der 
zwischen.staatl ichen beratenden Seeschi ffahrtsorgonisation ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport geföhr -
1 icher GJ ter . 

2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten. 
3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei o 
4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesanstalt für Moterialprüfung, Berlin• (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Berl in, den 20 . 11 . 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
.teilung 3 
·ganische Stoffe 
d. Dir . u . Praf . 
·• H. Feuerberg 

IM-Az . , 3 . 3/3857 

Fachgruppe 3 . 3 
Papier ,D ruck 1 Ve rpackung 
Dir . Prof . 
Dr.-lng. W. Franke 

B~~DESA~STALT FÜR YATERIALPR~FU~G 
(BAM) 

ZULASSU~GSSCHEIN 

Nr. ~/03 955/1H2 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefähr 1 icher 

GJ ter . 
Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage A der GefohrgutVSee 
vom 05. 07 . 1978 (Bunde sgesetzb latt I, 1978 , S. 1017 ff . ) • 

. 2 3. Änderung der Ausnahmegenehmigung Nr . See 4/76 des Bundesmini
sters für Verkehr vom 04 . 03 . 81 . 
Antragsteller 
Mouser-Werke GmbH 
Schildgesst raße 71 - 163 
5040 Brühl 
Beschreibung der Verpackungsbauart 
Freitragender Kunststoffbehälter aus Polye thyl en 
mit abnehmbarem Deckel, 
Nennvolumen 30 1 . 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu ve rwendenden freitragenden Kunststoffbehälter müssen in 
ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen , die gemäß 

Bericht 95 5 10 Vgab 40 , 
der Bundesbohn-Versuchsanstolt -Minden (Westf . ) 
vom 14.04. 1981 

einer Prüfung entsprechend den 11 Richtlinien für die Baumuster
prüfung und Zulassung von freitragenden Kun ststoffgefäßen zur 
Beförderung gefährlicher Stoffe"' des Bundesministers für Verkehr 
vom 08 . 03 . 1976 (VkBl. Bd . 30, H. 6 , S. 258 ff . (1 976)) unterzogen 
worde n sind o 
Kennzeichnung 
Oie noch diesen Baumuste rn hergesteilten Verpackungen s ind unaus
lösc hbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

• 1 Das Gefäß , 

(u'\ 1H2/Y/ •••••••••••••• /D/955/ •••••••• ••• • •• ••••••• 
~ (Herstellungs- (Name ode r Kennzeichen 

monot u. jahr) des Herstellers) 
o 2 Der Verschluß : Name oder Kenn zeichen do Herstellers 

D/BAM/2. 15 
Zulassung 
Die unte r Nr o 3 beschriebene Verpackungsbauart (Freitrogende s Faß 
aus Kunststoff , abnehmbarer Deckel) wird unter der Voraussetzung, 
daB die Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind , für den See
schiffstransport des nochfolgend genannten Stoffes zugelassen: 

St offseite UN-Nr . 
der Anlage A 

Phosphorpentachl orid 8197 ~ 
Sonstiges 

'o 1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten No~i onen (UN) I der 
zwischens taotl i chen beratende n Seeschi ffohrtsorganisot ion { IMCO) 
ges tel! ten PrüFanforderungen für Verpackungen zum Transport gefäh r
licher GJ ter . 

1o 2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten . 
7o3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 

bei . 

7.4 Dieser Zulassungsschein wird im "l>mts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Moteriolprüfung, Berlin• (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht , 

Berlin, de n 14 . 12. 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir . u . Prof. 
Dr, H, Feuerberg 

Fachgruppe 3 . 3 
Popier,Druck,Verpockung 
Dir. Prof. 
Dr . -Ing . W. Franke 

BAM-Az .: 3 . 3/3923 

BUNDESA~STALT FÜR YATERIALPR®FU~G 
(BAAl) 

ZULASSUNGSSCHEI~ 
~r~ ~/03 956/161 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefäh r 1 icher 

Güter. 
1. Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der AnlageAder Gefoh rgutVSee 
vom 05 . 07 . 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978 , S, 1017 ff , ) , 

2. Antragste ller 
Dellbrü cke r Emballagen-Ges ell schoft 
Müller GmbH & Co . KG 
Stixchesstraße 135 
5090 Leverkusen 1 

3. Beschreibung der Verpackungsbauort 
Fibertromme ln mit eingesetztem Pol yethylensock, 
Boden und Deckel aus Stah lblech . 
Das Nennvolumen beträgt 200 1. 

4o Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Die zu verwe ndenden Fibertrommeln rrüssen in ihren Eigenschaften den 

· B~umvstern entsprechen, die gemäß 
Bericht 96 251 Vg ab 80 
de r Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf . ) 
vom 3 1. 08 . 198 1 

einer Bauortprüfung nach den uRichtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefähr licher Güter mit See
schiffen - RM 001" de s Bundesministers für Verkehr vom 22. 03 . 1979 
(VkBl . Bd . 33, H. 8, S. 136 ff . (1 979U unterzogen worden si nd . 

So Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind unaus
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu ke nnzeichnen ! CD 1G1/Y/ • •••• • •••••• •• /D/9561 •••••• •••••• ••••••••••• 

(Herste llungs - (Name ode r Kennzeichen 
j ah r) des Herste ll er~) 

6. Zulassung 
Die unte r Nr o 3 beschriebene Verpackungsbauart (Faß aus Fiber} wird 
unter der Voraussetzung, daß die Auflagen der Nurrmern 4 und 5 
erfüllt sind, zugelassen o 
Die nach dieser Bauort h ergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden , für die noch den Vorschriften der Gefahr
gutVSee die Ve rwendung solche r Verpackungen zu lässig isto 
Entsprechend der Lei stungs fö h igke i t der geprüften Verpackungsbauart 
rrüssen die vorgesehene n gefäh rlichen Güter den Verpac kungsgruppen 
!I und 111 zugeordnet sein. 
Die Schüttdichte der Füllgüter da rf 1,0 kg/1 nicht überschreiten. 

7o Sonstiges 
7o 1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Nati one n (UN) I der 

zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffahrtsorgoni s ation (IMCO) 
gestellten Prü fonforderungen für Verpackungen zum Tr ansport gefähr-
1 icher GJ te r . 

7o2 Ein Widerruf dieser Zu l assung wird vorbeholteno 
7o 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Recht s mittelbelehrung bei o 
7o 4 Dieser Zulassungsschein wird im uAmt s - und Mitteilungsblatt der 

Bundesonstalt für Moteriolprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) ve röf
fentlicht . 

Abtei 1 ung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir . u . Prof . 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az ., 3.3/3925 

Berlin, den 20 . 11 . 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Fachgruppe 3.3 
Papier,Druck,Verpockung 
Dir , Prof . 
Dr . -lng . W, Franke 

BU~DESA~STALT FÜR MATERIALPRÜFU~G 
(BAU) 

ZULASSU~GSSCHEI~ 
Nr. ~/03 957/161 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
ge fährlich e r 

GJ ter . 
1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage A der GefohrgutVSee 
vom 05 . 07 . 1978 (Bundesgesetzb latt I, 1978 , S. 1017 ff . ) . 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
7. 1 

7. 2 
7. 3 
7. 4 

Antragsteller 
K. Kurz Hessenthal GmbH & Ca. KG 
D-7170 Schwäbisch Hall 4 
Beschreibung de r Verpackungsbauort 
Fibertromme ln mit eingesetztem Polyethylensack , 
Boden und Deckel aus Sperrholz . 
Der innere Durchmes ser der Tr ommel n diese r Baureihe beträgt 355 mm ~ 
Bei g l eichbl ei bendem Durchmesse r betragen die Nennvo lumino der 
Tromme ln e nt sp rechend den unterschied! ichen t1öhenabmessungen 50 1 
bi s höc hstens 70 1. 
Anfo rde run ge n an die Verpackungsbauart 
Di e zu ve rwe nden den Fibertrommeln müssen in ihren Eigenschaften den 
Baumuste rn entsprechen, die gemäß 

Bericht 96 471 Vgob 80 
de r Bundesbahn -Ver suchsa nstalt Minden (Westf . ) 
vom 30 . 09. 1981 

einer Bauortprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouartprüfung , die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefäh rlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesm ini ste r s fü r Ver kehr vom 22. 03. 1979 
(VkBl . Bd. 33, H.8, S. 136 ff . ( 1979 )) unterzogen worden sind . 
Ke nnzeichnung 
Die na c h diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen 
l ösc hbar und gut sichtbar wie f o lgt zu kennzeich nen~ 

sind u nou s -

C) 1G1/X/ •••••• •• ••••• • /D/9571 ••••• • •••• ••••••••••••• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers ) 
Zulass ung 
Oie unter Nr o 3 beschriebene Verpackungsbauo rt (Faß aus Fiber) wird 
unter der Vo raussetzung, daß d i e Auflagen der Nurrmern 4 und 5 
e rfü 11 t s ind, zugelass~n .. 
Oie noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dü rfen für solche 
Stoffe verwende t we rden , für die nach den Vorsch riften de r Gefohr 
gut VSee die Ve rwendung solcher Verpackungen zulässig ist o 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprü ften Verpack ungsbauort 
rri.issen die vo rgesehenen gefährlichen Güter den Verpackungsg ru ppe n I 
bi s 111 zugeo rdnet se ino 
Die Schüt tdicht e de r Füllgüt e r darf 1,0 kg/1 nicht überschreiten . 
Sonstiges 
Di e Bauort e nt sp richt den von den Ver e int e n Notionen (UN) I der 
zwischenstootl ichen beratenden Seesc hi ffohrtsorgon isati on ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
liche r Güter . 
Ein Wide rruf diese r Zulassung wird vo rbehal t en. 
Di esem Zulassungsschei n li egt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
Di eser Zulassungsschein wird im "'Amt s - und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung , Berlin" (ISSN 0340-7551) ve röf
fentlicht . 

Berlin, de n 02. 12. 198 1 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(SAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Di r . u. Prof . 
Dr . H, Feuerbe r g 

Fachgruppe 3.3 
Popier , Druck r Verpockung 
Dir . Prof. 
Dr . -lng . W. Franke 

BAM-Az.r 3. 3/3935 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

BUNDESAHSTALT ~ÜR ~TERIALPRÜFUNG 
(BAU) 

ZULASSUNGSSCHEIIIII 
Nr . D/03 958/161 

für eine Ver packungsbauort zum Transport 
gefähr 1 icher 

Güter . 
Rechtsgrund l agen 
§ 2 Abs. 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefohrgut VSee 
vom 05 . 07 . 1978 (Bundesgesetzblatt I , 1978 , S, 101 7 ff . ) . 
Antragsteller 
K. Kurz Hessenthai GmbH & Co . KG 
D-7170 Schwäbi sc h Hall 4 
Beschreibung der Verpackungsbauo rt 
Fibertrommeln mit eingesetztem Polyethylensack , 
Boden und Decke l ous Sperrholz . 
Der innere Durc hmesser der Trommeln die se r Baureihe beträgt 400 mm . 
Be i g l e i chb l eibendem Durchmesse r betrogen die Ne nn vo 1 um i na der 
Tr onvneln entspr echend den unterschied ! ichen l-löhenabmessungen 60 1 
bis höchs t ens 120 1. 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu ve r wendende n Fibertromme l n müssen in ih r en Eigenscha f ten den 
Baumustern e nt sprechen , die gemäß 

Bericht 96 472 Vgob 80 
der Bundesbohn-Versuc hsons t olt Minden (Wes tf.) 
vom 30.09. 1981 

ei ne r BaUortprüfung nach den "Richtlinien für das Verfahre n de r 
Bauartprüfung , die Erteilung der Kenn ze i c hnung und die Zul assung 
von Verpackungen für die Beförde rung gefährliche r Güter mit See
schiffen - RM 00 1" des Bundesmini s t e r s für Verkehr vom 22.03 . 1979 
(VkBl. Bd . 33, H. 8, S. 136 ff . ( 1979)) unterzogen worde n sind. 
Kenn ze ichnung 
Die noch diesen Baumustern he rges t e ilte n Verpac kungen 
l öschba r und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

sind unou s -

G) 1G1/Y/ •••••••••••••• /D/9581 •• • •••••••••••••••••••• 
( Herstellungs - (Name oder Ken nzei chen 

johr) des Herstellers) 
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6. Zulassung 
Die unte r Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauart (Faß aus Fiber) wird 
unter der Voraussetzung, daß die Auflagen de r Nummern 4 und 5 
erfü llt sind, zuge lassen. 
Die noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dU rfen für solche 
Stoffe ve rwendet werden, für die nach den Vorsehr i ften der Gefahr
gutVSee die Verw endung so l cher Verpackungen zulässig ist ~ 

Ent s prechend der Leistungsfö h igke it der geprüften Verpackungsbauart 
mJ ssen die vorgesehenen gefä hrli c hen Güter den Verpacku ngsgruppe n 
II und 111 zugeordnet sein . 
Die Schüttdichte der Füllgüter dorf 1, 0 kg/1 ni cht überschreiten. 

7. Sons tiges 
7.1 Die Bauo rt entspricht de n von den Ve reinten Notionen (UN) I de r 

zwischenstootl iche n beratenden Seesch i ffohrts orgonisotion ( IMCO ) 
gestel lten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transpo r t gefähr
licher Güter . 

7.2 Ein Wi de rruf dieser Zulassung wird Vo rbehalten o 
7. 3 Oiesem Zulassungsschein 1 iegt ein--; l<ec11tsmi ttelbelehr-ung bei ~· 
7.4 Di ese r Zulassungsschein wird im " Amt s- und Mitteilungsblatt der 

Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) ve röf 
fentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir . u. Prof . 
Dr . H ~ Feuerberg 

BAM-Az .: 3. 3/3936 

Berlin, den 02 . 12 . 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

( BAM) 
Fachgruppe 3. 3 
Papier,Druck , Verpackung 
Dir . Pro f . 
Dr . -lng. W. Franke 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEI~ 

Nr . 11)/03 959/161 
für eine Verpackungsbauort zum Transport 

gefährlicher 
Güter . 

1. Recht sg rundlogen 
§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlege A der Gefa hrgutVSee 
vom 05. 07.1978 (Bundesgesetzb latt I, 1978 , S. 10 17 ff . ) . 

2. Antragsteller 
K. Kurz Hessentho l GmbH & Co . KG 
D-7170 Schwäbisch Hell 4 

3. Beschreibung der Ve rpackungsbauort 
Fibertrommeln mit ei ngesetztem Polyethylensock, 
Boden und Deckel aus Spe rrholz . 
Des Nennvo lumen betrögt 60 1. 

4 ~ Anforderungen an die Ve rpacku ngsbauart 
Die zu ve r wendenden Fibertrommeln müssen in ihren Eigenschaften den 
Baumus tern entsprechen , die gemöß 

Bericht 96 472 Vgob 80 
der Bundesbahn-Versuc hsansta lt Minden (Westf . ) 
vom 30.09. 1981 

ei ner Bauartprüfung no c h de n "Ri chtlinien für das Verfahren der 
Bauortprüfung~ die Erteilung der Kennz e ichnung und die Zulassung 
von Ve rpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
sc hiffen - RM 001" des Bundesmi ni sters für Verkeh r vom 22. 03. 1979 
(VkBl . Bd . 33, H. 8, S. 136 ff . ( 1979)) unterzogen wo r den si nd. 

5 ~ Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern herges teilten Verpac kunge n sind unous -

löschb~d1:~;X~:~~~~~~ .~:~.~~ : ~;9:~ ,( ~~~~:~d:~~~~~ : •• ••• h••••• 
~ (Herstellungs- Name o er Kennzeic en 

jah r) des Her stel l ers ) 
6. Zulassung 

Die unter Nr o 3 beschriebene Verpackungsbauo rt (Faß aus Fiber) wird 
unter de r Vorou c:;;se tzung, daß die Auflagen der Nummer n 4 und 5 
erfü 11 t sind , zugelassen . 
Die nach dieser Bauort he r ges t e llten Ve rpackungen dürfen für so l c he 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorsehr i ften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solche r Verpackungen zulä ssig ist . 
Entsprechend der Leistungsfähigkei t de r geprüften Verpackungsbauart 
müssen die vo rge sehene n ge fähr li chen Güter den Verpackungsgruppen I 
bis 111 zugeordnet sei n. 
Die Schüttd ichte der Füllgüter dorf 1, 0 kg/1 nicht übersch reiten. 

7. Sonstiges 
7. 1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Not i onen (UN) I de r 

zwischenstaotl ichen beratenden Seesch i ffahrtsorgonisotion ( IMCO) 
gestellten Prüfanfo r derungen für Verpackungen zum Transpo rt geföhr -
1 icher Güter . 

7. 2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vo rb ehalten. 
7. 3 Di esem Zulassungssc hein liegt ei ne Rechtsmittelbelehrung bei. 
7 .. 4 Dieser Zulassungsschei n wird im "'Amt s - und Mitteilungsb latt der 

Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551 ) ve rö f-
fentl icht . 

Abteilung 3 
Organi sche Stoffe 
Ltd . Dir . u. Prof. · 
Dr ., H. Feuerberg 

BAM-Az . : 3.3/3937 

Berlin , den 07. 12. 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Fachgruppe 3. 3 
Popier,Oruck,Ve r pockung 
Dir . Prof . 
Dr . -lng . W. Franke 



·. 1 

•• 2 
•• 3 
•• 4 

BUNDESA~STALT FÜR MATERIALPRÜFU~G 
(BAIII) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. ID>/03 960/161 

für eine Verpackungsbauort zum Transpo rt 
gefähr 1 icher 

Güter . 
Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der AnlageAder GefahrgutVSee 
vom 05 . 07 . 1978 (Bundesgesetzblatt I , 1978 , S. 1017 ff . ) . 
Ant rogstell er 
K. Kurz Hessenthol GmbH & Co. KG 
D-7170 Schwäbisch Hall 4 
Beschreibung der Verpackungsbauort 
Fibertrommeln mit eingese tztem Pol yethylensock, 
Boden und Decke l aus Sperrholz . . 
Der innere Durchmesser der Trommel n dieser Baureihe beträgt 450 mm o 
Bei gleichbl eibendem Durchmesser be trogen die Nennvolumino der 
Tr ommeln entsprechend den unterschiedlichen Höhenabmessungen 100 
bis höchstens 140 1 . 
Anforderungen an die Verpackungsbauo rt 
Die zu verwende nden Fibertramnein rrM.Jssen in ihren E_i genschoften den 
Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 96 473 Vgob 80 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf . ) 
vom 30 . 09 . 1981 

einer Bauartprüfung nach den "Ri ch tlini en für das Verfahren der 
Bauartprü fung, die Erteilung der Kennz eichnung und die Zulassung 
von Ve rpackungen für die Beförderung gefähr li cher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesm inisters für Verkehr vom 22. 03 . 19 79 
(VkBl. Bd . 33, H. 8, S. 136 ff . ( 1979)) unterzogen wo r den sind. 
Kenn zeichnung . 
Oie noch diesen Baumustern herges tellten Verpackungen s1nd unous
löschbG)orunund gut sichtba r wie folgt zu kennzeichnen , 

1G11YI ••••••• •••••• • IDI9601 • • ••••••••••••••••• ••• • 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 

Zulassung . 
Di e unter Nr o 3 beschriebene Verpackungsbauart (Faß aus F1ber) wird 
unter der Vorausse tzung , daß die Auflogen der Nunvnern und 5 
erfüllt sind, zugelasseno 
Die no c h dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für so lche 
Stoffe verwendet werden~ für die noch den Vorsehr i ften der Gefahr
gutVSee die Verwendu ng solcher Verpackungen zulössig isto 
Ent s prechend der Leistungsfähigkeit der geprüfte n Verpackungsbauort 
rrü ssen die vo r gesehenen geföhr 1 ichen Güter den Verpackungsgruppen 
I! und !!I zugeordnet sein . 
Die Schüttdichte de r Füllgüter darf 1,0 kg/1 nicht übersch reiten . 

Sonstiges . . 
Die Bauort entspricht den von den Vere1nten Nat1 onen (UN) I der 
zwischenstootl i chen beratenden Seeschi ffohrtsorgonisation ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transpo rt gefähr
licher Güter . 
Ein Widerr uf dieser Zulassung wird vorbehaltenD 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei o 
Diese r Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-755 1) veröf
fentli cht . 

Berlin , den 02 . 12. 198 1 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

lbteilung 3 
~gonische Stoffe 

Fachgruppe 3 . 3 
Papier,Druck,Verpackung 

. td. Dir . u . Prof . 
Ir .. H .. Feuerberg 

Dir . Prof • 
Dr . -lng . W. Franke 

!AM-Az .: 3 . 313938 

1. 

2. 

3. 

BW~DESAWSTALT FÜR ~TERIALPR~F~NG 
(BA!t.ll) 

ZULASSUNGSSCHEJW 
lllr . D/03 961/IGI 

für eine Verpackungsbauort zum Transpo rt 
gefährlicher 

Güter. 
Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs . 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A de r GefohrgutVSee 
vom 05.07. 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 10 17 ff . ) . 
Antragsteller 
K. Kurz Hessentho l GmbH & Co. KG 
D-7170 Schwäbisch Hall 4 
Beschreibung der Verpackungsbauort 
Fibertromm e ln mit eingesetz tem Polyethylensock, 
Boden und Deckel aus Sperrholz. 
Das Nennvolumen beträgt 100 1 . 
Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Oie zu verwendenden Fibertrommeln müssen in ihren Eigenschaften den 
Baumustern entsprechen 1 die gemäß 

Bericht 96 473 Vgob 80 
de r Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf . ) 
vom 30 . 09 . 1981 

einer Bauortprüfung nach den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und ~ie Zu~ossung 
von Verpackungen für die Beförderung gefähr 1 icher Güter m1 t See-

schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03. 1979 
(VkBl . Bd . 33, H.8, S. 136 ff . (1979)) unterzoge n worden sind. 

5.. Kennzeichnung 
Oie noch diesen Baumustern herges teilten Verpackungen sind unous
l öschbo r und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 1G11XI •••••••••••••• /DI9611 ••••••• •• ••••••• •••• ••• 
(Herstellungs - (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Her s tellers ) 
6. Zulassung 

Oie unter Nr o 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Fiber} wird 
unter der Voraussetzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 
e r fü llt sind, zugelossen o 
Die nach dieser Bauort hergesteilten Verpackungen dürfen für so lche 
Stoffe verwendet we rden, für die noch den Vorschriften der Gefahr 
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist .. 
Entsprechend der Lei stungsfähigkeit der geprüften Verpackungsbauo rt 
rrü ssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpackungsgruppen I 
bis 111 zugeordnet sein .. 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 1, 0 kgll nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 
7o 1 Die Bauort e ntspricht den von den Vereinten Noti onen (UN) I der 

zwischenstaatl ichen beratenden Seeschi ffohrtsorgonisat i on ( IMCO) 
gestellt e n Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7o 2 Ein Widerruf dieser Zulass ung wird vorbehaltenG 
7 .. 3 Diasem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei ~ 
7 .. 4 Di ese r Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht . 

Berl in, den 02 . 12. 198 1 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir . u. Prof . 
Dr . H. Feuerberg 

Fachgruppe 3. 3 
Popier,Druck,Verpackung 
Dir . Prof. 
Dr . -lng. W. Franke 

BAM-Az . , 3 . 313939 

BU~DESA~STALT FÜR lt.IIATERIALPRÜFU~G 
(BAU) 

ZULASSUNGSSCHEJW 
Nr. D/03 962/161 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
geföhr l icher 

Güter . 
1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der AnlageAder GefohrgutVSee 
vom 05 . 07 . 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff.) . 

2. Ant r agstel l e r 
K. Kurz Hessen thai GmbH & Co. KG 
D-7170 Schwä bisch Holl 4 

3.. Beschreibung der Verpackungsbauart 
Fibertrommeln mit eingesetztem Polyethylensock, 
Boden und Deckel aus Sperrholz . 
Der innere Durchmesser der Trommeln dieser Baureihe beträgt 500 mm. 
Bei gleichbleibendem Durchmesser betrogen die Nenn vo 1 um i no der 
Trommeln e nt sprechend den unterschied! ichen 1-iöhenobmes s ungen 140 1 
bis höchstens 180 1 . 

4. Anforderungen an die Verpackungsbaua rt 
Die zu ve rwe ndenden Fibertromme ln müssen in ihren Eigenschaften den 
Baumuste rn entsprechen , die gemäß 

Be richt 96 474 Vgob 80 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf . ) 
vom 30.09.1981 

einer Bauartprüfung noch de n "Ri chtl inien für das Verfahren der 
Bouartprüfung 1 die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefäh rlicher GJter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesmini ste r s für Verkehr vom 22.03 . 1979 
(VkBL Bd , 33, H.8, S, 136 ff . ( 1979)) unterzogen worden sind. 

So Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumuste rn hergesteilten Verpocku rgen si nd unaus
läschboG)runünd gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

1G 11 Y I • ••••••••••••• I Dl9621 •••••• ••••••• ••• ••• •••• 
{Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 
6. Zulassung 

Die unter Nr o 3 beschriebene Verpackungsbauo rt (Faß aus Fibe r) wird 
unt e r der Voraussetzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 
erfüllt sind, zugelassen .. 
Die noch dieser Bauort hergestellten Ve rpackungen dürfen für so lche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefahr
gutVSee die Verwendung so lche r Verpackungen zulässig ist o 
Entsprechend de r Leistungsföhigkeit der geprüften Verpackungsbauort 
rT(i ssen die vorgesehenen geföh r l ichen GJ ter den Verpackungsgruppen 
II und 111 zugeordnet sei n .. 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 1, 0 kgll nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 
7. 1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Nationen (UN) I der 

zwischenstootl ichen beratenden Seeschi ffohrtsorganisotion ( IMCO) 
gesteilten Prü Fonforderungen für Verpackungen zum Transport geföhr-
1 icher Güter . 
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7o2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehaltene 
7o3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung beio 
7o4 Dieser Zulassungsschein wird im ".knts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin• ( ISSN 0340-7551) verö f
fentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir.u.Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Berlin, den 02. 12 . 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Fachgruppe 3.3 
Papier,Druck , Verpackung 
Dir. Prof. 
Dr . - lng . W. Fronke 

BU~DESA~STALT FÜR YATERIALPRÜFUNG 
(BAU) 

ZULASSU~GSSCHEIIll 

~r. ~/03 963/1A2A 
für eine Verpackungsbauart zum Transport 

gefährlicher 
Güter. 

1. Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage A der GefohrgutVSee 
vom 05.07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff . ) . 

2. Antragsteller 
Robert Themas 
Metall- und Elektrowerke 
5908 Neunkirchen/Siegerlond 

3o Beschreibung der Verpackungsbauart 
Stahlblechfaß mit abnehmbarem Oberbaden,der mit zwei Spundschraub
verschlüssen ausgerüstet ist ~ 

Nennvolumen 1 140 l . 
Werkstoff: St 1203 DIN 1623 . 
Nenn-BI echstö rken : 2, 0 rrrn für Boden und ~ntel , 

2, 25 mm für Oberboden , 
1, 25 mm für SchutzdeckeL 

4o Anforderungen an die Verpackungsbauart 
4o 1 Die zu verwendenden Fässer aus Stahlblech müssen in ihren Eigen-

schaften den Baumustern entsprechen , die gemäß 
Bericht 96 567 Vgab 51 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 29.-09.1981 

einer Bauartprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprü fung , die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001• des Bundesministers für Verkehr vom 22. 03. 1979 
(VkBl . Bd. 33, H.8, S. 136 ff.(1979)) unterzagen warden sind. 

4o 2 Die Werk stoffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich seino 

So Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind unaus
löschbaCDrunund gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

1A2A/X/ •••••••••••••• /D/963/ •••• o •• o •••••• o o. o •• o •• 
(HerstelLungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Her stel lers) 
6o Zulassung 

Die unter Nr o 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblechr 
abnehmbarer Deckel, wiederverwendbor , verstärkte Mantel/Boden
Verbindung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflogen der 
Nummern 4 und 5 erfüllt sind 3 zugelassene 
Oie nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden , für die nach den Vorschriften der Gefahr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist e 
Entsprechend der Leistungs fä h i gkei t der geprüften Verpackungsbauer t 
müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpackungsgruppen I 
bis 111 zugeordnet seine 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 0,9 kg/l nicht überschreiten. 

lo Sonstiges 
lo 1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN) I der 

zwischenstaatlichen beratenden Seeschi ffahrtsorganisation ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Gütero 

lo2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehaltene 
7c3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei o 
7o4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteil~ngsblatt der 

Bundesanstalt für Materialprüfung , Berl in• (I SSN 0340-7551) veröf
fentlicht . 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir.u.Praf. 
Dr. H. Feuerberg 
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Berlin, den 01. 12 . 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Fachgruppe 3.3 
Papier , Druck , Verpackung 
Dir. Prof. 
Dr.- Ing . W. Franke 

BWHDESA~STALT FÜR MATERIALPR@FUNG 
(BAU) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. W/03 964l1A2 

für eine Ve rpackungsbauart ~um Transport 
gefährlicher 

Güter. 
1. Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs. 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage A der GefahrgutVSee 
vom 05.07.1978 (Bundesgesetzblatt 1, 1978, S. 1017 ff. ). 

2. Antragsteller 
Rabert Themas 
Metall- und Elektrowerke 
5908 Neunkirchen/Siegerland 

30 Beschreibung der Verpackungsbauort 
Deckelbehälter aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden. 
Nennval umen 1 140 L 
Werkstoff: St 1203 DIN 1623. 
Nenn-Blechstärken 1 1, 2 mm für Boden, Oberbaden und ManteL 
Der Deckel wird mit einem Spannring mit Hebelverschluß nach 
DIN 6644 verschlossen. 

4o Anforderungen an die Verpackungsbauort 
4.1 Die zu verwendenden Deckelbehälter aus Stahlblech müssen in ihren 

Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Bericht 96 568 Vgab 51 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf ol 
vom 29.09.1981 

einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001• des Bundesministers für Verkehr vom 22. 03 .1979 
(VkBl . Bd . 33, H.8 , S. 136 ff . (l979)) unterzagen worden sind. 

4c2 Oie Werkstoffe der Wandungen und de r Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich seine 

So Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind unaus
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

Q) 1A2/X/ ••••• o •••• o •• • /D/964/ •• o ••• • ••••• o o o o ••••••• 

(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 
jahr) des Herstellers) 

6. Zulassung 
Die unter Nr . 3 beschriebene Verpackungsbauart (Faß aus Stahlblech , 
abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar) wird unter der Voraussetzung, 
daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind , zugelasseno 
Die nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefahr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist o 
Entsprec~end der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungsbauart 
müssen die vorgesehenen gefährlichen GOter den Verpackungsgruppen I 
bis 111 zugeordnet seino 
Die Schüttdichte der Füllgüter dorf 1,0 kg/1 nicht überschreiten. 

7o Sonstiges 
lo 1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nati onen (UN) I der 

zwischenstaatlichen beratenden Seeschi ffahrtsorganisation ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

lo2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehaltenD 
7o3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei e 
7c4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesanstalt für Materialprüfung , Berlin• (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Berlin, den 27. 11.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir.u.Prafo 
Dr . H. Feuerberg 

Fachgruppe 3" 3 
Papier , Druck pVerpockung 
Dir. Prof. 
Dr.-Ing. W. Franke 

BUNDESANSTALT FÜR ~ATERIALPR@FUNG 
(BAIIII) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. W/03 965/ 461 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 
1. Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs . 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der GefahrgutVSee 
vom 05.07.1978 (Bundesgesetzblatt I , 1978 , S. 1017 ff.). 

2. Antragsteller 
Kelle-Niederlassung der Hoechst AG 
Rheingaustraße 190 
6200 Wiesbaden-Biebrich 

3o Beschreibung der Verpackungsbauart 
Zusammengesetzte Verpackung, bestehend aus 
a) einer äußeren Kiste aus einwelliger , naßfester Wellpappe, in die 
b) Polyethylenflaschen ausreichender Festigkeit mit einem jeweili

gen Nennvolumen von höchstens 600 ml und einer Gesamtfüllmenge 
von höchstens 2, 4 1 eingesetzt sindo 

4o Anforderungen an die Verpackungsbauort 
4o 1 Oie zu verwendenden Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 

Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 



Prüfbericht Nr. 026181 
des Ressorts Beschaffung Materialwirtschaft 
Packmittel-Entwicklung - Eingangskontrolle D 207 
der Hoechst AG, FrankfurtiM 
vom 30.07.1981 

einer Bauortprüfung nach den uRichtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung , die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung geföhrl icher Güter mit See-• 
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBL Bd. 33, H.8, S. 136 ff.(1979)) unterzogenworden sind. 

2 Die Wellpappekisten müssen wie im Prüfbericht Nr·. 026181 beschrie
ben verschlossen werdeno 
Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind unaus
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

0 4G11XI ••••••••• •••• • IDI9651 ••••••••• ••••••••••••• 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 
Zulassung 
Die unter Nr .. 3 beschriebene Verpackungsbauart (Zusammengesetzte 
Verpackung) wird unter der Voraussetzung , daß die Auflagen der 
Nummern 4 und 5 erfü 11 t sind, zugelasseno Die nach dieser Bauort 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die noch de_n Vorschriften der GefahrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist" 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungsbauart 
müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpackungsgruppen I 
bis III zugeordnet sein" 
Die Dichte der Füllgüter darf 0, 75 glcm' nicht überschreiten. 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl. vorhandener Gose) 
der Füllgüter bei 55 •c darf 1,3 bar (abs.) nicht überschreiten. 
Sonstiges 

, 1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN) I der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschi ffahrtsorganisat ion ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

, 2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalteno 
,3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei o 
, 4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesanstalt für Materialprüfung, Berl in" ( ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Berlin, den 01 . 12.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
oteilung 3 
rganische Stoffe 
td. Dir.u . Prof. 
r " H" Feuerberg 

Fachgruppe 3. 3 
Papier 1 Druck 1 Verpackung 
Dir. Prof. 
Dr . -Ing. W. Franke 

AM-Az. : 3.313904 

B~NDESA~STALT F®R MATERIALPR®FUNG 
(BAMI 

ZULASSl!INGSSCHEIINl 
Nr. llll/03 9661461 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefähr 1 icher 

Güter. 
I. Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage Ader GefahrgutVSee 
vom 05.07. 1978 (Bundesgesetzblatt I , 1978, S. 1017 ff . L 

1. Antragsteller 
Kalle-Niederlassung der Hoechst AG 
Rheingaustraße 190 
6200 Wiesbaden-Biebrich 

3" Beschreibung der Verpackungsbauart 
Zusammengesetzte Verpackung ~ bestehend aus 
a) einer äußeren Kiste aus einwelliger, naßfester Wellpoppe 1 in die 
b) Polyethylenflaschen ausreichender Festigkeit mit einem jeweili

gen Nennvolumen von höchstens 600 ml und einer Gesamtfüllmenge 
von höchstens 2 , 4 1 eingesetzt sind" 

4" Anforderungen an die Verpackungsbauart 
4o 1 Die zu verwendenden Zusa1nmengesetzten Verpackungen müssen in ihren 

Eigenschaften den Baumustern entsprechen 1 die gemäß 
Prüfbericht Nr. 028181 
des Ressorts Beschaffung Materialwirtschaft 
Packmittel-Entwicklung - Eingangskontrolle D 207 
der Hoechst AG, FrankfurtiM 
vom 30.07.1981 

einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprü fung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefähr 1 icher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl. Bd . 33 , H. 8 , S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind . 

4.2 Die Wellpappekisten müssen wie im Prüfbericht Nr . 028181 beschrie
ben verschlossen werden" 

5. Kennzeichnung 
Die nach diesen 
löschbar und gut 

Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

CD 4G 11 XI •••••••••••••• I Dl9661 •••••••••••••••••••••• 
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 

unous-

6. Zulassung 
Die unter Nr .. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Zusammengesetzte 
Verpackung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflagen der 
Nummern 4 und 5 erfü 11 t sind, zugelassen" Die nach dieser Bauart 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die nach den Vorschriften der GefahrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist" 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungsbauart 
müssen die vorgesehenen gefäh r 1 ichen Güter den Verpackungsgruppen I 
bis III zugeordnet sein" 
Die Dichte der Füllgüter darf 0,75 glcm' nicht überschreiten. 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl. vorhandener Gase) 
der Füllgüter bei 55 •c darf 1,3 bar (abs.) nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 
7. 1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen ( UN) I der 

zwischenstoatl ichen beratenden Seeschi ffahrtsorgonisotion ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 

7"2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten" 
7"3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung beio 
7 .. 4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesanstalt für Materialprüfung , Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

Berlin, den 02. 12. 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir.u . Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3.3 
Papier 1 Druck,Verpockung 
Dir . Prof . 
Dr. -Ing, W. Franke 

BAM-Az .: 3.313905 

Bl!l~llllESA~STAlT fWR MATERIALPR®FUNG 
(BA141) 

ZULASSUINlGSSCHEI~ 

~r. llll/03 9671461 
für eine Verpackungsbauart zum Transport 

gefähr 1 icher 
Güter. 

l. Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der GefahrgutVSee 
vom 05.07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff. ), 

2. Antragsteller 
Kalle-Niederlassung der Hoechst AG 
Rheingaustraße 190 
6200 Wiesbaden-Biebrich 

3" Beschreibung der Verpackungsbauart 
Zusammengesetzte Verpockung 1 bestehend aus 
a) einer äußeren Kiste aus einwelliger, naßfester Wellpappe, in die 
b) vier Wellpappe-Foltschachteln eingesetzt sind 1 deren jede mit 
c) Polyethylenflaschen ausreichender Festigkeit mit einem jeweili

gen Nennvolumen von höchstens 600 ml und einer Gesamtfüllmenge 
von höchstens 2, 4 1 1 befü 11 t isto 

4" Anforderungen an die Verpackungsbauart 
4., 1 Oie zu verwendenden Zusammengesetzten' Verpackungen müssen in ihren 

Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfbericht Nr . 029181 
des Ressorts Besc haffung Materialwirtschaft 
Packmittel-Entwicklung - Eingangskontrolle D 207 
der Hoech s t AG , FrankfurtiM 
vom 31.07.1981 

einer Bauartprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher GJter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl . Bd . 33, H.8, S. 136 ff. ( 1979)) unterzogen worden sind. 

4.2 Die Wellpappekisten müssen wie im Prüfbericht Nr, 029181 beschrie
ben verschlossen werden .. 

So Kennzeichnung 
. Die noch diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind unaus

löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

fu'\ 4G 11 XI • ••••••••••••• I Dl967 I • ••••••••••••••••••••• 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 
6. Zulassung 

Die unter Nr" 3 beschriebene Verpackungsbauart (Zusammengesetzte 
Verpackung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflogen der 
Nummern 4 und 5 erfü 11 t sind, zugelassen~ Die noch dieser Bauort 
hergestellten Verpackungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden, für die nach den Vorschriften der GefahrgutVSee die Verwen
dung solcher Verpackungen zulässig ist" 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungsbauort 
müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpackungsgruppen I 
bis III zugeordnet sein " 
Die Dichte der Füllgüter darf 0, 75 glcm' nicht überschreiten. 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl. vorhandener Gase) 
der Füllgüter bei 55 •c darf 1, 3 bar (abs . ) nicht überschreiten. 

7" Sonstiges 
7" 1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Nationen (UN) I der 

zwischenstaatlichen beratenden Seeschi ffahrtsorganisation ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter. 
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7o2 Ein Widerruf diese r Zulassung wird vorbehalten e 
7e3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei e 
7o 4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesanstalt für Materialprüfung , Berlin" ( IS SN 0340-7551) ve röf
fentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir .u. Prof . 
Dr . H. Feuerbe rg 

BAM-Az .: 3. 313906 

Berlin , den 01.12.1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Fa c hgruppe 3.3 
Papi er ,Druck , Verpackung 
Dir . Prof . 
Dr . -lng . W. Frank e 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPR~FUNG 
(BAiol) 

ZULASSUNGSSCHIEIIIII 
Nr . lll>/03 96814G1 

für eine Verpackung sbauart zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 
1. Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage Ader GefohrgutVSee 
vom 05. 07 . 1978 (Bundesgese t zb l att I, 1978 , S. 101 7 ff . ) . 

2. Antragstell e r 
Kalle-Niede rla ssung der Haechst AG 
Rheingaustraß e 190 
6200 Wiesbode n-Biebrich 

3o Beschreibung der Verpackungsbaua rt 
Zusammengesetzte Verpackung , bestehend aus 
o) einer äußeren Kiste aus einwelliger, naßfester Wellpa ppe , in die 
b) Po lye th yl e n f laschen ausreichender Festigke it mit einem jeweili

gen Nennvo lum e n von höchstens 300 ml und ei ner Gesamtfü llmenge 
von höchstens 1, 2 1 eingesetzt sindQ 

4o Anforderunge n an die Verpacku ngsbauart 
4o 1 Die zu verwendenden Zu samme ngese t z ten Ver packunge n müs sen in ihren 

Eigenschaften den Baumuste rn entsprechen, die gernaß 
Prüfber icht Nr . 030181 
des Ressorts Beschaffung Materialwirt sc haft 
Pockmittel-Entwicklung - Eingongskontrolle D 207 
der Hoechst AG, FronkfurtiM 
vom 31.07.1981 

einer Bauartprüfung nach den "Richtlini e n für das Verfahre n der 
Bauartprüfung , die Erteilung der Kenn zeichnun g und die Zulassung 
vo n Verpacku nge n für die Befö rde rung ge fährlicher Güter mit See 
schiffen - RM 001" des Bundes minister s für Ve rkehr vom 22 . 03 . 1979 
(VkBl.- Bd . 33, H. 8, S. 136 ff . ( 1979)) unterzogen worden si nd . 

4. 2 Di e Well pappek i s t e n müssen wie im Prüfber icht Nr . - 030/81 bes ch ri e 
ben ve rsch l osse~ werde~ o 

So Ke nnzeichnung 
Die nach di esen Baumustern he r ges te1lt e n Verpackungen si nd unaus
löschbor und gu t sichtbar wie f o lgt zu kennzeichnen r 

~ 4G 1IXI ••••••• • • • ••• ·. ID/9681 •••• ••• • · •••••••••••• • 
'-..:..:../ (He rstellungs - (Name ode r Ke nnze ichen 

johr) des Hers teller s ) 
6o Zulassung 

Die unter Nr o beschriebene Verpackungsbauort ( Zusommengeset z t e 
Verpackung ) wird unter der Vor a ussetzung , daß die Aufl age n der 
Nummern 4 und 5 erfü 11 t s ind , zugelassen o Die nach diese r Bauart 
hergestellt e n Ve rpackunge n dürfen für solche Stof fe verwendet 
werden , für die nach den Vo r schrif ten der Gefah r gut VSee die Verwen
dung solche r Ve rpackunge n zulässig ist o 
Entsprechend der Leistungsfä hi g keit der gep rüften Verpackungsbaua rt 

müssen die vo r gesehenen ge fährli c hen Güter de n Ve rpac kungsg ruppe n I 
bis 111 zugeo rdnet seinb 
Die Dicht e der Füllgüter da rf 0,75 g/cm3 nicht üb e rschreiten " 
Der Dampfdruc k (einschli eß li c h Partialdruck evtl . vorhandene r Ga se ) 
der Füll güte r bei 55 °( darf 1,3 bar (ab s. ) nicht übersc hreit en. 

7o Sonstiges 
7o 1 Die Bauort e nt sp ric h t den von den Vereinten Notionen (UN) I der 

zwischenstoatl ichen berate nden Seeschi ffahrtsorganisotion ( IMCO) 
gesteilten Prü fanfarderungen für Verpackungen zum Transpo r t ge fähr-
1 icher Güter . 

7o2 Ein Widerruf dieser Zulassu ng wird vorbeholten o 
7"3 Diesem Zulassungsschein li eg t eine Recht smi ttelbelehrung be i o 
7" 4 Dieser Zulassu ngsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsb latt der 

Bundeso nst a lt für Material prüfung, Berlin" (ISSN 0340-755 1) verö f
fentlicht . 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir .u. Praf . 
Dr . H. Feu e rb e r g 

BAM-Az . : 3. 31 3907 
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Berlin , den 02. 12. 198 1 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜ FUNG 

(BAM) 
Fachgruppe 3.3 
Papier,Druck , Ver packu ng 
Dir . Prof . 
Dr . -lng . W. Franke 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPR~FUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIIIII 
Nr. D/03 969/4G1 

für ei ne Verpackungsbauor t zum Transpo rt 
gefährlicher 

Güter . 
1. Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs. 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlag e A der Gefo hrgut VSee 
vom 05.07.1978 (Bundesgesetzblat t I , 1978, S. 1017 ff , ) . 

2. Antragsteller 

3. 

Kalle-Niederlassung der Haechst AG 
Rheingaustraße 190 
6200 Wiesboden-Biebrich 
Beschreibung der Ve rpackungsbauart 

Zusammengesetzte Ve rpackung , b es t ehend aus 
o) e ine r äußeren Ki ste aus einwelliger , naßfester Wel l pappe , in die 
b) Polyethylenflaschen ausreichender Festigkeit mit ei nem jewei li

gen Nennv o lumen von höchstens 1000 ml und einer Gesamtfüllme nge 
von höchstens 6 , 0 1 eingesetzt s ind o 

4" Anforde rungen an die Verpackungsbaua rt 

4o 1 Oie zu ve rwendenden Zusammengesetzte n Verpackunge n müssen in ihre n 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen , die gemäß 

Prüfbericht Nr . 032181 
des Ressorts Beschaffung Materialwirtschaft 
Pockmitt e l-Entwicklung - Eingo ngskontro ll e D 207 
der Haec hst AG , FronkfurtiM 
vom 3 1. 07 . 198 1 

e ine r Ba uo rtprüfung nach den "Ri cht linien für das Verfahren de r 
Bauortprü fung, d ie Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassu n g 
von Ve rpackunge n für die Beförde rung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesmi ni s t ers für Verkehr vom 22 . 03 . 1979 
(VkBl , Bd. 33 , H, S, S. 136 ff . (1979)) unterzage n warden si nd . 

4.2 Di e Wellpappeki s ten müssen wie im Prüfber i cht Nr . 032/81 besch ri e
be n verschlossen werde n .. 

So Ke nnze ichnung 
Die na c h diesen Baumuster n hergesteilten Ve r packungen sind unaus
löschbor und gut sic htbar wie folgt zu kennze i ch ne n : 

(u\, 4G 11 Y I o • ••••• • •• ••• o I Dl9691 • • • •••• • • o ••••••••• • •• 

~ (He r s t e llungs- (Name oder Ke nnzeichen 
j o hr) des Herstell e r s ) 

6o Zulassung 
Die unter Nr., 3 beschriebene Verpackungsbauort (Zu sammengesetzte 
Verpackung) wird un t e r der Voraussetzu ng, daß d i e Auflogen de r 
Numme rn 4 und 5 erfü 11 t sindp zuge lass en ., Die noch dieser Bauort 
herges tellten Ve rpac kungen dürfen für solche Stoffe verwendet 
werden# für die noch den Vorschrift e n _der GefahrgutVSee die Verwe n
dung so lcher Verpackungen zulä ss i g ist o 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der gep r ü f te n Verpackungsbauart 
rri.issen die vo r gesehenen ge fährli chen Güter de n Verpackungsgruppen 
II bis III zugeordnet seino 
Die Dichte der Füllgüter darf 0,75 g l cm' nicht überschreiten. 
Der Dampfd ruck (einsch ließlich Partialdruck evtl . vorha ndener Gose) 
der Füllgüter bei 55 °C darf 1,3 bar (ab s. ) ni c ht überschreiten. 

7. So nst iges 
7" 1 Di e Baua rt entspricht den von den Vereinten Noti o nen (UN) I der 

zwischenstootl ichen beraten den Seesch i ffahrtsorganisot ion ( IMCO ) 
gestellten Prüfanforde r unge n für Verpackungen zum Transport ge föhr
lic her Güter . 

7o 2 Ein Widerruf diese r Zulassung wird vo rbeha lte n" 
7o3 Di esem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei o 
7" 4 Di ese r Zulassungssc he in wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesonstalt für Mat e rialprüfung , Be rlin" (!SSN 0340-7551) veröf
f e nt 1 icht . 

Abteilung 3 
Organ i sche St o ffe 
Ltd . Dir . u , Praf . 
Dr . H, Feuerberg 

BAM-Az . : 3. 313909 

Berlin , den 0 1. 12 . 1981 
BUNDESANSTALT FÜ R MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Fachgruppe 3. 3 
Papier,Druck,Verpackung 
Dir .. Prof ., 
Dr .- lng . W. Franke 

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALPR@FUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIIIII 
Nr. lll>/03 972/1A2 

für ei ne Ve rpackungsbauort zum Transpo rt 
gefährlicher 

Güter . 
1. Rech t sg rundlagen 

§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verb indung mit der AnlageAder Gefohrg u tVSee 
vom 05 . 07.1978 (Bundesgesetzb latt I, 1978 , S. 1017 ff . ). 

2. Antrags teller 
Laute rberger Blechwo renfa~rik GmbH 
3422 Bad Lauterberg im Harz 1 

3 ., Beschreibung der Verpack ungsbauort 
Zusammengesetzte Ve rpa ck ung , bestehend aus einem~eckelbehölter aus 
Stahlblech und folgenden a lternati ven lnnenver pac~ungen: 
a) Polyethylensack mit 10 kg fest em Füllgu t oder 
b) zwei Falzdeckeldosen mi t je einem mi t 1 kg festem Füllg ut 

befüllten Polyetyl e nbeutel oder 



c) zwei Falzdeckeldosen mit je einer mit 1 1 Flü ssigkeit befüllten 
Glosflosche. 

Die Falzdeckeldosen unter b) und c) sowie die Glasflaschen sind in 
den Füllstoff "Vermiculite• eingebettet . 

Nennvolumen des Deckelbehälters aus Stahlblech: 30 1 . 
Werkstoff : St 1203 DIN 1623. 
Nenn-Blechstärken : 0,7 mm für Boden , Oberboden und Mantel ~ 

Der Deckel wird mit einem Spannring mit Schraubverschluß (Schraube 
MB x 90 mm) verschlossen . 
Anforderungen an die Verpackungsbauort 

, 1 Oie zu verwendende n Zusammengesetzten Verpackungen müssen in ihren 
Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 95 B47 Vgob 50 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf . ) 
vom 03 . 04. 19Bl 

einer Bouortprü fung nach den "Richtlinien für das Ve r fahren der: 
Bauartprü fung, die Ertei 1 ung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für d i e Beförderung gefährlicher Güter mit See 
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03. 1979 
(VkBl . Rd . 33, H. 8, S. 136 ff.(1979)) unterzogen worden sind. 

, 2 Die Werkstoffe der Wandungen und der Versch lüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich sein .. 
Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen s ind unau s 
l öschbo r und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 1A2 /X1 , 6-Y2,4-Z3,6/ •••••• ••••••• /D/972/ ••••••••••••••••••••• 
(Herstellungs - (Name ode r Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 
Zulassung 
Die unter Nr ~ 3 besch r iebene Verpackungsbauo rt ( Zusammengesetzte 
Verpackung) wird unte r der Vorausse tzung, daß die Auflogen der 
Numme rn 4 und 5 e rfü 11 t sind , zugelosseno 
Die noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet we r den , für die na ch den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist o 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungsbauort 
müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpackungsgruppen I 
bis I I I bzw . I I bis I I I bzw. I I I zugeordnet sein . 
Die Schüttdichte de r fe sten Füllgüter darf 0 , 4 kg /1 nicht über
schrei teno 
Die Dichte der flüssigen Füllgüter darf 1, 6 g / cm' bzw. 2,4 g / cm3 

bzw. 3,6 g/cm3 , ihr Dampfdruck ( einsch l ießlich Partialdruck evtl . 
vorhandener Gose) bei 55 °( 2,0 bar nicht überschreiten a 
Sonstiges 

o 1 Die Bauart e nt spricht den von den Vereinten Noti onen (U N) I de r 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschi f f oh rtsorganisation ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen fü r Verpacku nge n zum Transpo rt gefähr-
1 icher Güter . 

o 2 Ein Wide rru f dieser Zu l assung wird vorbehaltene 
o3 Diesem Zulassungsschein liegt e ine Rechtsmittelbelehrung bei o 
o 4 Dieser Zulassungsschein wird im ''lvnt s - und Mitteilungsblatt der 

Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551 ) ve röf-
fentl icht . 

Berlin , den 07 . 12 . 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

( BAM) 
bteilung 3 
rganische Stoffe 
tdo Dir . u . Prof . 
r . H. Feuerberg 

AM-Az .: 3. 3 / 3755 

Fachgruppe 3.3 
Papier,Druck , Verpockung 
Dir . Prof . 
Dr . -Ing. W. Franke 

BU~DESA~STALT F~R MATERIALPR~fU~G 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEI~ 

~r. 0/03 973/1A2 
für ei ne Verpackungsbauart zum Transport 

gefährlicher 
Güter. 

Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlag e A der GefahrgutVSee 
vom 05 . 07. 197B (Bundesgesetzblatt I, 197B , S. 10 17 ff . ) o 
Antragsteller 
Lauteeberge r Blechwarenfabrik GmbH 
3422 Bad Lau terbe r g im Ha rz 1 
Beschreibung de r Verpackungsbauort 
Zusammengesetzte Verpackung , bestehend aus einem Deckelbehä l te r aus 
Stahlb l ech und f o lgenden alternati ven Innenverpackungen: 
o) 10 Falzdeckel dosen mit je e inem mit 1 kg festem Füllgut befüll

ten Polyethylenbeutel oder 
b) 10 Falzdeckeldosen mit je e ine r mit 1 1 Flüssigkeit befüllten 

Glosflasche. 
Die Falzdeckeldosen unter o) und b) sowie die Gl asf l aschen sind in 
den Füllstoff -vermiculiten eingebettet a 

Nennvolumen des Deckelbehälters aus Stahlblech : 1 TO 1 . 
We r kstoff : St 1203 DIN 1623. 
Nenn-Blechstärken : 1,2 mm für Boden , Oberboden und Mantel. 
Der Deckel wird mit einem Spannring mit Schraubverschluß ( Schraube 
MB x 90 mm) ve r schlossen. 

4o Anforderungen an die Ver packungsbauort 

4o 1 Die zu ve rwendenden Zusarrvnengesetzten Verpackungen rru ssen in ihren 
Eigenschaften den Baumus t e rn entsp r echen, die gerOOß 

Be r icht 95 B48 V gab 51 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf . ) 
vom 03.04. 198 1 

eine r Bauortprüfung nach de n nRichtlinien für das Verfahren de r 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Ve rpackungen für die BefördP. rung gefährlic her Güter mit See 
schiffen - RM 001" des Bundesmini ste r s für Verkeh r vom 22 . 03. 1979 
(VkBl. Bd, 33, H. 8 , So 136 ff . ( 1979)) unterzogen worden sind. 

4o 2 Di e Werkstoffe der Wandunge n und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich se ino 

So Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergeste ilten Ve r packungen s ind unau s 
l öschbo r und gut Sichtbar wie folgt zu kennzeichnen ~ 

~ 1A2/X - Yl , B-Z2 , 71 o •••••••••••• /D/973/ ••• 0 ., •••••• , •••••••• 

(Herstellu ngs - (Name oder Kennzeichen 
johr) des Herstellers ) 

6 . Zulassung 
Die unte r Nr <> 3 beschri ebe ne Verpackungsbauart ( Zusommengeset z t e 
Verpackung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflogen der 
Nummern 4 und 5 erfü 11 t s ind 1 zugelassen .. 
Die noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für so l c he 
Stoffe verwendet werden 1 für die nach den Vorschriften der Gefahr
gut VSee die Verwendung so l che r Verpackungen zulössig ist o 
Entsprechend de r Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungsbauort 
müssen die vorgesehenen gefäh rl ichen G:.iter den Verpackungsgruppen I 
bis I I I bzw. I I bis I I I bzw. I I I zugeordnet sei n , 
Die Schüttdichte der fest e n Füllgüter darf 0,4 kg/1 nicht über 
sch r eiten .. 
Die Dichte der flü ssigen Füllgüter darf 1,2 g/cm' bzw . 1,8 g / cm3 

bzw. 2, 7 g / cm3
, ihr Dampfdruck ( einsch ließlich Partialdruck evtl. 

vorhandener Gase) bei 55 °( 2 1 0 bar nicht überschreiten .. 
7o So ns tiges 
7o 1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (U N) I der 

zwischens toatl ichen be rotenden Seeschi f foh rtsorgon isat i on ( I MCO ) 
gesteilten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transpo rt geföhr-
1 icher Güter. 

7o2 Ein Widerruf dieser Zulassung wi rd vorbehalten .. 
7o3 Diesem Zulassungsschein li egt e ine Rechtsmittelbelehrung bei ~ 
7.4 Di ese r Zulassungsschein wird im •tvnts - und Mitteilungsblatt der 

Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröf 
fentlicht . 

Berlin, den 07. 12. 1981 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

( BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir . u . Pro f . 

Fachgruppe 3 . 3 
Papier,Druck , Verpockung 
Dir . Prof . 

Dr o Ho Feuerberg 

BAM-Az .: 3.3/3756 

Dr.-lng. W. Franke 

B~~DESA~STAlT FÜR MATERIALPRÜF~NG 
(BAIIII) 

ZIJLASSII~GSSCHEI~ 

~r . ~/03 974/6HG2 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefähr 1 icher 

Güter . 
1. Rechtsgrundlogen 
1.1 § 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage Ader Gefohr gutVSee 

vom 05 . 07 . 197B (Bundesgesetzb latt I, 1978, S. 1017 ff . ) . 
1. 2 § 5 Gefoh rgutVSee . 
2 . Antragsteller 

Peroxid-Chemie GmbH 
D- 8023 Höllriegelskreuth bei München 

3o Besc hreibung der Verpackungsbauort 
Kombinationsverpackung, bestehend aus 
o) einem Kunststoffbehälte r au s Polyethylen, der 
b) vo n einem fest an li egenden Weilpappenmantel umgeben ist .. 
Das Nennvolumen beträgt 30 1 . 

4 a Anforderungen an die Verpackungsbauort 
Die zu ve rwendenden Kombinationsverpackungen müssen in ihren Eigen 
schaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Prüfungsbericht Nr . 010477 
de r Anwendungstechnischen Abteilung KT-Fochreferot KAE/TMW 
der BASF AG 
vom 13.07.1977 

einer Bauortprüfung entsprechend den nRicht li nien fü r das Ve r fa hren 
der Bauartprüfung~ die Ertei lung der Kennzeichnung und die Zula s 
sung von Verpackungen für die Beförderung gefähr li che r Güter mit 
Seeschiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vo m 
22 . 03 . 1979 (Vk Bl. Bd o 33, H. B, S. 136 ff . ( 1979)) unt e r zogen worden 
si nd und die aufgrund der Gleichwertigkei tsbescheinigung 3. 3/7925 
vom 26,05 . 1976 66 Monate ohn e de r BAM bekannt gegebene Schäden für 
den Seeschiffst ranspo r t de r in der beigefügten Tabelle aufgeführten 
Organischen Peroxide verwendet wurden .. 

So Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergestel lten Verpackungen sind unous-

77 



löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : CD 6ff32/X/ 0 00 0. 0 0 0 0 ••• • ID/9741 0 0 •• • 0 •••• 0. 0 0 0 0 0. 0 0. 

(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 
jahr) des Herstellers) 

6. Zulassung 
Die unter Nr ., 3 beschriebene Verpackungsbauort {Kombinotionsver
packung , bestehend aus einem Gefäß aus Kunststoff mit einer Schutz
verpackung aus Pappe in Kistenform) wird unter der Voraussetzung, 
daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, für den See
schiffstransport der in der beigefügten Tabelle aufgeführten 
Organischen Peroxide zugelassen ., 

7 .. Sonstiges 
7 .. 1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Notionen ( UN) I der 

zwischenstaotl ichen beratenden Seeschi ffohrtsorgonisotion ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
licher Güter . 

7.,2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten ., 
7., 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei ., 
7 ., 4 Dieser Zulas s ungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesanstalt für Moterialprüfung , Berl in" ( ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht . 

Berlin , den 05 . 02.1982 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organi sche Stoffe 
Lt d . Dir . u . Prof . 
Dr . H. Feuerberg 

SAM-Az . : 3.3/5061 

Fachgruppe 3.3 
Papier,Oruck, Verpackung 
Dir . Prof . 
Dr . -Ing . W. Franke 

BUNDESANSTALV FÜR MATERIALPRÜFU~G 
(BAal) 

ZULASSU~GSSCHEIIIl 

Nr. ~/03 975/6HG2 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
geföhr 1 icher 

Güter . 
1. Rechtsgrundlagen 
1. 1 § 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage A der GefahrgutVSee 

vom 05 . 07 . 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978 , S. 1017 ff.) . 
1. 2 § 5 GefahrgutVSee . 
2. Antr~gsteller 

Mbuser-Werke GmbH 
Schildgesstroße 71 - 163 
5040' Brühl 

3 ., Beschreibung der Verpackungsbauort 
Kambinationsverpackung , bestehend aus 
a) einem Kunststoffbehälter au s Polyethylen , der 
b) von einem fest anliegenden Wellpoppenmontel umgeben ist ~ 
Das Nennvolume n beträgt 30 1 .. 

4 ., Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die zu verwendenden Kombinationsverpackungen müssen in ihren Eigen
schaften den Baumuste rn entsprechen, die gemäß 

Prüfungszeugnis BAM 3 . 3/8708 
der Bundesanstalt für Materialprüfung 
vom 02 . 11 . 1977 

einer Bauartprüfung entsprechend den ''Richtlinien für das Verfahren 
der Bauartprüfung , die Erteilung der Kenn zeichnung und die Zulas
sung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen - RM 001• des Bundesminist e rs für Verkehr vom 
22 . 03 . 1979 (VkBl. Bd . 33, H. 8, S. 136 ff . ( 1979) ) unterzogen worden 
sind und die aufgrund der Glei c hwertigkei tsbeschein igung 3 . 3/9300 
vom 23. 11 . 1977 48 Monate ohne der BAM bekannt gegebene Schäden für 
den Seeschiffs transport der in der bei gefügten Tobelle aufgeführten 
Organischen Pero xide verwendet wurden~ 

5., Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind unous
l öschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen ~ 

fu\ 6ff32/ XI ••••••• ••••• • /D/975/ ••••••••••••••••••••• 
~ (Herstellungs- (Name oder Kenn zeichen 

johr) des Herstellers) 
6. Zulassung 

Die unter Nr ., 3 beschriebene Verpackungsbauart ( Kombinot ionsver
pockung , bestehend aus einem Gefäß aus Kunststoff mit einer Schutz
verpackung aus Pappe in Ki s tenform) wird unter der Voraussetzung, 
daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, für den See
schiffstransport der in der beigefügten Tabelle aufgeführten 
Organischen Peroxide zugelassen ., 

7., Sonstiges 
7., 1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN) I der 

zwischenstaatlichen beratenden Seeschi f foh rtso rgoni sot i an ( I MCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport gefähr
li c her Güter o 

7 ., 2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten ., 
7.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 
7 ., 4 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesanstalt für Moter ial prü fung, Ber 1 in" (I SSN 0340-7551) ve r öf 
fentlicht . 
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Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir . u . Prof. 
Dr . H. Feuerberg 

BAM-Az . : 3 . 3/5062 

Berlin, den 05 , 02 . 1982 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Fachgruppe 3. 3 
Papier,Druck,Verpockung 
Dir . Prof . 
Dr.-Ing . W. Franke 

BUIIlDESANSTALV FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAll) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. ~/03 976/6HG2 

für eine Verpackungsbauart zum Transpo rt 
gefähr 1 icher 

Güter. 
1. Rechtsgrundlagen 
1. 1 § 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage A der GefahrgutVSee 

vom 05 . 07.1978 (Bundesgesetzb lat t I, 1978, S. 1017 ff . ) . 
1.2 § 5 GefahrgutVSee . 
2. Antragsteller 

K. Kurz Hessental GmbH & Co. KG 
Kar! Kurz Straße 
D-7170 Schwä bi sch Hall 4 

3., Beschreibung der Verpackungsbauort 
Kombinationsverpockung, bestehend aus 
a) einem Kunststoffbehälter aus Polyethylen , der 
b) von einem fest anliegenden Weilpappenmantel umgeben ist o 
Das Nennvolumen beträgt 30 1 . 

4 ., Anforderungen an die Verpackungsbauart 
Die z u verwendenden Kombinationsverpackungen müssen in ihren Eigen
schaften den Baumustern entsprechen , die gemäß 

Prüfungszeugnis 3 . 3/3053/78 
der Bundesonstalt für Materialprüfung 
vom 20. 12 . 1978 

einer Bauortprüfung entsprechend den "Richtlinien fü r das Verfahren 
der Bouortprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulas
sung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen - RM 001" des Bunde sministe rs für Verkehr vom 
22 . 03 . 1979 (VkBl. Bd . 33 , H.B, S. 136 ff . (1979)) unterzogen worden 
sind und die oufgrund des Zulassungsscheines D/03 559/6HG2 vom 
2 1. 12. 1978 36 Monate ahne der BAM bekannt gegebene Schäden für den 
Seeschiffst ransport der in der beigefügten Tab el l e aufgeführten 
Organischen Peroxide ve r wendet wurden . 

5., Kennzeichnung 
Di e nach diesen Baumustern hergestei lten Verpackungen sind unou s
löschbar und gut sichtbar wie folgt z~ kennzeichnen: 

CD 6ff32/YI ••••••••••• •• /D/9761 • • • • ••• • •••••••• • • • •• 
(Herstellungs- (Norne oder Kennzeiche n 

6. Zulassung 
jahr) des Herstellers) 

Die unter Nr ., 3 beschriebene Verpackungsbauort (Kombinotionsver
pockung , bestehend aus einem Gefäß aus Kunststoff mit eine r 
Schutzverpackung aus Pappe in Kistenform) wird unter der Voraus
setzung , daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, für 
den Seeschiffstransport der in der beigefügten Tab e lle aufgeführ
ten Organischen Peroxide zugelassen ., 

7 . Sonstiges 
7., 1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Notione n (UN)I der 

zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffohrtso r ganisation (IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport 
gefährlicher Güter . 

7 .. 2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbeholteno 
7 .. 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei o 
7., 4 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesonstalt für Moterialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffent licht . 

Berlin , den 05 . 02 . 1982 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(SAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir , u . Prof . 
Dr . H. Feuerberg 
Fra nke 

BAM-Az .: 3. 3/5063 

Fachgruppe 3 . 3 
Popier,Druck,Verpackung 
Dir . Prof . 
Dr . -lng . W. 

BUMDES~STALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAll) 

ZULASSUIIlGSSCHEIN 
Nr . ID/03 977/IAI 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
geföhrl icher 

Güter .. 
1. Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs . 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der GefahrgutVSee 
vom 05 . 07. 1978 (Bundesgesetzb l att I , 1978, S. 1017 ff.) . 

2. Antragsteller 
Gerlinger Walzwerk 
5952 Attendorn. 



Beschreibung der Verpackungsbauart 
Flachkanne aus Stahlblech mit festem Oberboden und Füllöffnung . 
Nennvolumen: 6 l o 
Werkstoff : St 1203 DIN 1623 . 
Nenn-Blechstörken : 0,5 mm für Boden , Oberboden und Mantel . 
Die 2"-Füllöffnung wird wah lwei se 
a) mit einem Sicherheitsverschl uß nach DIN 6643 oder 
b) mit einem flexiblen Auslaufstutzen FS 10-4- 34 entsprechend 

Ziffer 3 . 1.4.9.3 und Abb. 10 "Flexible spout c l osu re" der 
Publikation "U.S. Government Printing Office: 1977-24 1-233/ 
1007" ve rschl ossen. 

Anforderungen an die Verpackungsbauart 
, 1 Oie zu verwendenden Flachkannen aus Stahlblech müssen in ihr en 

Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Bericht 96 496 Vgob 50 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 31 . 07 . 1981 

einer Bauortprüfung nach den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bauortprüfung, di e Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefähr 1 icher Güter mit See 
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22.03.1979 
(VkBl . Bd . 33, H. 8, S. 136 ff.(1979)) unterzogen worde n sind . 

,2 Die Werkstoffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich sein . 
Kennzeichnung 
Die noc h diesen Baumustern hergest e llt e n Verpackungen sind unau s
löschbor und gut sic htbar wie folgt zu kennzeichnen: 

• 1 Das Gefäß : 

fu\ 1A1/X-Y1 , 8/ •••••••• •• •••• /D/9 77 / • . •••••••••••••••••••• 
~ (Herstellungs- (Name ode r Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 
• 2 Die Verschlüsse : D/977 . 

Zulassung 
Die unter Nr. 3 beschriebene Verpackungsbauort (Fa ß aus Stahlblech , 
nicht abnehmbare r Deckel, wiederverwendbar) wird unter de r Vorau s 
setzung , daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zug e 
lassen .. 
Die noch dieser Bauart hergestellten Verpac kungen dürfen für solche 
Stoffe verwe nde t werden, für die nach den Vor sc hriften der Gefahr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist ~ 

Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungsbauart 
müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpackungsgruppen I 
bis 111 bzw . II bis 111 zugeordnet sein . 
Di e Dichte der Füllgüter dorf 1, 2 g/cm' bzw. 1,8 g/cm' nicht über
schreiten .. 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl . vorhandener Gose) 
der Füllgüter bei 55 •c darf 1, 4 bor (obs.) nicht überschreiten . 
Sonstiges . . 

.. 1 Die Bauart entspricht den von den Vere1nten Nat1onen (UN) I de r 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschi ffohrtsorgonisotion ( IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport ge
fährliche r Güter • 

.. 2 Ein Wide rruf dieser Zulassung wird vorbehalten .. 

.. 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei ~ 
.. 4 Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- un d Mitteilungsblatt der 

Bundesanstalt für ~terinlp.riifung, Rer1in 11 (I SSN 0340-7551) ve r
öffentlicht . 

Berlin, den 28.01.1982 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(SAM) 
.bteilung 3 
lrgonische Stoffe 
. td . Dir . u . Prof . 
1r .. H .. Fe ue rberg 

IAM-Az . : 3 . 3/3945 

Fachgruppe 3.3 
Papier , Druck,Verpockung 
Dir . Prof • 
Or . -lng. W. Franke 

B~NDESAMSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BA&!) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. IIHD3 978/lAI 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter . 
Rechtsg rundlagen 
§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage A der GefohrgutVSee 
vom 05 . 07 . 1978 (Bundesgesetzblatt I , 19 78 , S. 10 17 ff . ) . 
Antragsteller 
Ger linger Walzwerk 
5952 Attendorn . 
Beschreibung der Verpackungsbauort 
Fl achkanne aus Stahlblech mit festem Oberboden und Füllöffnung . 
Nennvolumen: 12 1. 
Werkstoff : St 1203 DIN 1623 . 
Nenn-Blechstärken : 0 , 5 mm für Boden , Oberboden und Mantel . 
Di e 2" -Füllöffnung wird wahlweise 
a) mit ei nem Sicherheitsverschluß noch DIN 6643 oder 
b) mit einem flexiblen Auslaufstutzen FS 10-4-34 entsprechend 

Ziffer 3. 1. 4 . 9. 3 und Abb . 10 "Flexible spout closure" der 
Publikation "U. S. Government Printing Office: 1977- 241 -233 / 
1007" verschlossen . 

Anforderungen an die Verpackungsbauort 
.. 1 Oie zu ve rwendenden Flachkannen aus Stahlblech müs s en in ihren 

Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht 96 498 Vgob 50 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf . ) 
vom 3 1. 07.1981 

einer Bauortprüfung nach den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22 . 03 . 1979 
(VkBl. Bd . 33, H.8 , S. 136 ff.(1979)) unterzogenworden sind. 

4,. 2 Die Werk s toffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträg li ch sein .. 

5 .. Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergestellten Verpackungen siQd unaus
lösc hbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich nen : 

S. 1 Dos Gefäß: 

fU\ 1A1/X-Y1, 8/ •••••••••••••• /D/978/ • •••• ••••••••••• •••••• 
~ (Herste llungs- (Nome oder Kenn zeichen 

S. 2 Die Verschlüsse: D/97B . 
johr) des Herstellers) 

6. Zulas s ung 
Die unter Nr , 3 beschriebene Verpackungsbauart (Foß aus Stahlblech , 
ni cht ab nehmbare r Deckel 1 wiederverwendbar) wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
lassen .. 
Die nach dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für so lch e 
Stoffe verwendet werden 1 für die no c h den Vorsehr i ften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist ~ 
Entsprechend der Lei stungsfähigkeit der geprüf ten Verpackungsbauort 
müssen die vorgesehenen gefähr li chen Güter den Verpackungsg ruppen I 
bis I I I bzw. I I bis I I I zugeordnet sein . 
Die Dichte der Fü 11 gü te r dorf 1, 2 g/ cm' bzw. 1, 8 g/cm' nicht über
schreiten .. 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evt l . vorhandener Gose) 
de r Füll güter bei 55 °C dorf 1, 4 bar (obs . ) ni c ht übersch r eiten . 

7. Sonstiges 
7 .. l Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nati onen (UN) I der 

zwischen staatlichen beratenden Seeschiffohrtso r ganisation (IMCO) 
ges tellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport ge
föhrl icher Güter . 

7o2 Ein Wi derruf dieser Zulas su ng wird vorbehalten ~ 
7 .. 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung beio 
7 .. 4 Di ese r Zul ass ungsschein wird im "Pints - und Mitteilungsb l att der 

Bundes ons talt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) ve r
öffentlicht . 

Berlin, den 28 . 01 . 1982 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(SAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd , Dir . u . Prof . 
Dr . H. Feuerberg 

Fachgruppe 3 . 3 
Popier , Druck,Verpackung 
Dir . Prof . 

BAM-Az . : 3 . 3/3946 

Dr . -Jng. W. Franke 

B~~DESANSTALT FÜR MATERIAL~RÜFUNG 
(BAM} 

ZULASSIWIIIGSSCHEIIII 
llllr . llll/03 979/lAI 

fü r eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter . 
1. Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs , 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der GefohrgutVSee 
vom 05 . 07 . 1978 (Bundesgesetzblatt I, 19 78, S. 1017 ff . ) . 

2. Antragsteller 
Gerlinger Walzwerk 
5952 Attendorn . 

3 .. Beschreibung der Verpackungsbauort 
Flachkanne aus Stahlblech mit festem Oberboden und Füll ä ffnung . 
Nennvolumen: 30 1 . 
Werkstoff : St 1203 DIN 1623 . 
Nenn-Blechstärken: 0 , 5 mm für Boden, Oberboden und Mantel . 
Die 2" -Füllöffnung wird wahlweise 
a) mit einem Sicherheitsverschluß noch DI N 6643 oder 
b) mit einem flexibl e n Auslaufstutzen FS 10-4- 34 entsprechend 

Ziffer 3. 1. 4 . 9 . 3 und Abb . 10 "Flexible spout c l osure" der 
Publikation "U. S. Go,ernment Printing Office: 1977-241-233/ 
1007• verschlossen o 

4.. Anforderungen an die Verpackungsbauort 
4 .. l Oie z u verwendenden Flachkannen aus Stah lblech müssen in ihren 

Eigenschoften · den Baumus tern entsprechen, die gemäß 
Bericht 96 500 Vgob SO 
und 1, Nachtrag zum Bericht 96 500 
der Bundesbahn-Versuchsansta lt Minden (Yiestf . ) 
vom 31.07.1981 und 08 . 12. 1981 

eine r Bauortprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouartprüfung 1 die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers f.ür Verkehr vom 22 . 03 . 1979 
(VkBl . Bd . 33 , H. 8, S. 136 ff . (1979)) unterzogen worden sind. 

4 .. 2 Die Werkstoffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträ g l ich seino 

5.. Kennzeichnung 

Oie nach diesen Baumuste rn hergestellten Verpackungen sind unau s 
löschba r und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichne n: 
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5. 1 Das Geföß : 

CD lA 1/X-Yl , 8/ 0 •••••••• 0 0 0 • • ID/979/ 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 000 0 0 00 ••• 
(Herstellungs- (Name ode r Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 
5.2 Die Verschlüsse: D/979. 
6. Zulassung 

7. 
7. 1 

7. 2 
7.3 
7. 4 

Die unter Nr . 3 beschriebene Verpackungsbauort (Foß aus Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel ; wiederverwendbor) wird unter der Voraus
setzung , daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
lassen o 
Die nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefahr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist .. 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungsbauart 
müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpackungsgruppen I 
bis 111 bzw. II bis 111 zugeordnet sein . 
Die Dichte der Füllgüter ·dorf 1, 2 g/cm3 bzw . 1, 8 g/cm3 nicht über
schreiten .. 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl . vo rhandener Gose) 
de r Füllgüter bei 55 •c dorf 1,4 bar (obs . ) nicht überschreiten . 
Sonstiges 
Die Bauart entsp richt den von den Vereinten Notionen {UN) I der 
zwischenstoatl ichen beratenden Seesc hi ffahrtsorganisation ( IMCO} 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport ge
fährlicher Güter . 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten o 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei o 
Dieser Zulassungsschein wird im "Ants- und Mitteilungsblatt 
Bundesonstalt für Moteriolprüfung , Berlin" (ISSN 0340-7551) 
öffentl icht . 

Berlin , den 28 . 01 . 1982 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

der 
ver -

Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Lt d. Dir .u. Prof. 
Dr . H. Feuerberg 

Fachgruppe 3 . 3 
Papier , Druck,Verpackung 
Dir . Prof . 
Dr . -Ing" W. Franke 

BAM-Az.: 3.3/3947 

B~NDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAll) 

ZULASS~NGSSCHEI~ 

INr o llll/03 980/1Al 
für eine Verpackungsbauart zum Transport 

geföhrlicher 
Güter " 

1. Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage A der GefohrgutVSee 
vom 05 . 07 . 1978 (Bundesgesetzblatt I , 1978 , S. 1017 ff . ) . 

2. Antragsteller 
Gerlinger Wal zwerk 
5952 Attendorn . 

3 o Beschreibung der Verpackungsbauart 
Flachkan ne aus Stahlblech mit festem Oberboden und Füllöffnung . 
Nennvolumen : 60 l o 
Werkstoff : St 1203 DIN 1623 . 
Nenn-Blechstörken : 0,7 mm für Bode n , Oberboden und Mantel. 
Oie 2"-Füllöffnuna wird wohlweise 
o) mit e inem Sich; rheitsver schluß no ch DIN 6643 oder 
b) mit einem fle xiblen Auslaufstutzen FS 10-4-34 entsprechend 

Ziffer 3 . 1. 4 . 9. 3 und Abb . 10 "Fl ex ible spout c l osure" der 
Publikation "U. S. Government Printing Office: 1977-24 1-23 3 / 
1007~ verschlossen D 

4c Anforderungen an die Verpackungsbauort 
4o 1 Oie z u verwendenden Flachkannen aus Sta hlbl ech müssen in ihren 

Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Bericht 96 501 Vgob 50 
und 1. Nochtrog zum Bericht 96 501 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf . ) 
vom 31.07 . 1981 und OB . 12 . 1981 

eine r Bauortprüfung nach den "Richtlinien fü r das Verfahren der 
Bauartprüfung , die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See 
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22 . 03 . 1979 
(VkBl. Bd o 33, H. B, S. 136 ff . (1979)) unterzogenworden sind . 

4o 2 Die We r kstoffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jewei li gen Füllgütern verträg li ch sein o 

So Kennzeichnung 
Oie noch diesen Baumustern hergesteilte n Verpackungen sind unaus
l öschbar und gut sichtbar wi e folgt zu kennzeichnen : 

5 . 1 Das Gefäß : 

f~ lA 1/X-Yl , 8/ •••••••••••••• /D/980/ ••••••••••••••• ": ••••• 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennze1chen 

johr) des Herstellers) 

5.2 Die Verschlüsse : D/980" 
6. Zulassung 

Oie unter Nr o 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel , wiederverwendbor) wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zuge 
lossen o 
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Oie noch dieser Bauort hergestellten Verpackunge n dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften de r Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist o 

7. 
7. 1 

7. 2 
7. 3 
7. 4 

Entsprechend der Lei stungsfähigkei t der geprüften Verpackungsbauort 
müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpackungsgruppen I 
bis 111 bzw " II bis 111 zugeordnet sein . 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm3 bzw . 1,8 g/cm' nicht über
schreitenD 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck e v tl. vorhandener Gose) 
der Füllgüter bei 55 •c darf 1,4 bar (obs . ) nicht überschreiten " 
So nstiges 
Oie Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN) 1 der 
zw i schenstaat 1 ichen beratenden Seeschi ffah rtso rgan i sat ion ( IMCO) 
geste llten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport ge 
fährlicher Güter . 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten~ 
Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei o 
Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Moteriolprüfung, Berlin" (I SSN 0340-7551) ver
öffentlicht. 

Berlin, den 28 . 01 " 1982 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir . u . Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3 " 3 
Popier,Druck,Verpackung 
Dir" Prof . 
Dr.-lng . W" Franke 

BAM-Az ., 3 . 3/3948 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAll) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nro llll/03 98l/IAI 

für eine Verpackungsbauart zum Transport 
gefähr li che r 

Güter . 
1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage Ader GefohrgutVSee 
vom 05 . 07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978 , S. 1017 ff . ) . 

2. Antragsteller 
Gerlinger Walzwerk 
5952 Attendorn . 

3o Beschreibung der Verpackungsbauort 
Rollsickenfaß aus Stahlbl ech mit festem Oberboden und Füll- und 
Entlüftungsöffnung. 
Nenn volumen: 216,5 l o 
Werk stoff : St 1203 DIN 1623 . 
Nenn-Blechstärken : 1,0 mm für Boden und Oberboden , 

0, 75 mm für den MonteL 
Die 2"-Füllöffnung und 3/4"-Entlüftu,.;gsöffnung werden mit Siche r
heitsverschlüssen gemöß V1R2 DIN 6643 und V1R3/4 DIN 6643 ver
schlossen<> 

4o Anforderungen an die Verpackungsbauart 
4o 1 Die zu verwendenden Roll s ickenfässer aus Stahlblech müssen in ihren 

Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Bericht 96 494 Vgob 51 
der Bundesbahn-Versuchsansta lt Minden (Westf " ) 
vom 31.07 .198 1 

einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouartprüfung , die Ertei lung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See 
sch iffe n - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22 . 03 . 1979 
(VkBl . Bd . 33, H. 8, S. 136 ff " (1979)) unterzogen worden sind " 

4 o 2 Oie Werkst offe der Wand unge n und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträg lich seino 

So Kennzeichnung 
Die nach diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind unous
l öschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

5 . 1 Das Gefäß : 

~ lAl/X-Yl , 8/ ••••••••• """ "" /D/981/ . """ "" "" """ """" • • """." 
~ (Herst e llungs- (Name oder Kennzeichen 

5. 2 Die Verschlüsse : D/981 . 
6o Zulassung 

johr) des Hersteller s ) 

Die unter Nr . 3 beschriebene Verpackungsbauart (Faß aus Stahlblech , 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar) wird unter der Voraus
setzung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind ~ zuge
lassen o 
Die noch dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften der Gefahr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist ~ 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungsbauort 
müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpackungsgruppen I 
bis 111 bzw" II bis 111 zugeordnet sein. 
Die Dichte der Füll güte r darf 1, 2 g/cm3 bzw. 1,8 g/cm3 ni cht über
sc hreitenD 
Der Dampfdruck (einschli eßlich Partialdruck evtl" vorhandener Gose) 
der Füllgüter bei 55 •c dorf 1, 0 bar (obs " ) nicht überschreiten " 

7 o Sonstiges 
7. 1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Notionen (UN) I der 

zwischenstaotl ichen beratenden Seesch i ffahrtsorgonisot ion ( IMCO) 
gesteilten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transp ort ge 
fährlicher Güter" 

7o2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbeho lten o 
7o3 Oiesem Zulassung~schein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bc i o 
7o4 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts - und Mitteilungsblatt der 



Bundesanstalt für l.bterialprüfung , Berlin" (ISSN 0340-7551) ver
öffentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir. u. Prof. 
Dr . H. Feuerberg 

BAM-Az . : 3 . 3/3949 

Berlin, den 28 . 0L 1982 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Fachgruppe 3 . 3 
Papier,Druck,Verpockung 
Dir . ProL 
Dr.-lng. W. Franke 

B~NDESA~STALT FÜR MATERIAlPRÜFUNG 
(BA/li\) 

ZULASSUNGSSCHEI~ 

Nr o ID/ 03 982/1 A 1 
für eine Verpackungsbauort zum Transport 

gefährlicher 
Güter. 

1. Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs . 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage Ader GefahrgutVSee 
vom 05.07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978 , S. 1017 ff . ) . 

2. Antragsteller 
Muhr und Söhne 
5952 Attendorn i . Westf. 

3o Beschreibung der Verpackungsbauart 
Flachkanne aus Stahlblech mit festem Oberboden und Füllöffnung . 
Nennvolumen ~ 60 lo 
Werkstoff : St 1203 DIN 1623. 
Nenn-Blechstärken: 0,7 mm für Boden, Oberboden und Montei G 
Die 2"-Füllöffnung wird mit einem Sicherheitsverschluß gemäß VlR2 
DIN 6643 verschlossen. 

4o Anforderungen an die Verpackungsbauart 
4o 1 Die zu verwendenden Rollsickenfässer aus Stahlblech müssen in ihren 

Eigenschaften den Baumustern entsprechen , die gemäß 
Bericht 93 535 Vgob 50 und 
1. Nachtrag zum Bericht 93 535 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf . ) 
vom 25 . 06 . 1979 und 31 . 08 . 1981 

einer Bauartprüfung entsprechend den "Richtlinien für das Verfahren 
der Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulas
sung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 
22 , 03 . 1979 (VkBl. Bd , 33, H. 8, S. 136 ff . (l979)) unterzogen worden 
sind o 

4. 2 Die Werkstoffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich sein. 

5o Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind unous
löschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5. 1 Das Gefäß ' 

(u\ 1Al/Xl , 5-Yl,9/ • •• ••••••• ••• • /D/982/ • • • • •• • •••••• , •• :· ·· ·· 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennze1chen 

jahr) des Herstellers) 
5.2 Die Verschlüsse : D/982. 
6o Zulassung 

Die unter Nr., 3 beschriebene Verpackungsbauart (Faß aus Stahlblech , 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar) wird unter der Vorous
setzung0 daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
lassen., 
Die nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden , für die nach den Vorschriften der Gefahr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist o 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungsbauort 
müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpackungsgruppen I 
bis II I bzw. II bis II I zugeordnet sein . 
Die Dichte der Füllgüter darf 1, 5 g/cm3 bzw. 1, 9 g/cm3 nicht über
schreiten D 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl. vorhandener Gase) 
der Füllgüter bei 55 °( darf 2 , 0 bor (abs , ) nicht überschreiten . 

7o Sonstiges 
7., 1 Die Ba•Jart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN) I der 

zwi schens taatl ichen beratenden Seeschi f fahrt sorgen isat i on ( I MCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport g e
fährlicher Güter . 

7o2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten ~ 

7o3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei o 
7.,4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesanstalt für l.bterialprüfung , Berlin" (ISSN 0340-7551) ver
öffentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir . u . Prof. 
Dr. H, Feuerberg 

BAM-Az.: 3.3/3930 

Berlin , den 05.02.1982 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(SAM) 
Fachgruppe 3 , 3 
Papier,Druck,Verpackung 
Dir. Prof. 
Dr . -lng. W. Franke 

BU~IDESA~STALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
( BAirl) 

ZULASSUNGSSCHEI~ 

Nr. D/03 983/IAI 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter o 
L Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs , 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage Ader GefahrgutVSee 
vom 05 , 07 , 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S . 1017 ff. ) , 

2. Antragsteller 
Mauser-Werke GmbH 
Schildgesstraße 71 - 163 
5040 Brühl 

3 ~ Beschreibung der Verpackungsbauart 
Rollsickenfaß aus Stahlblech mit festem Oberboden und Füll- und 
Entlüftungsöffnung . 
Nennvolumen: 216,5 1 ~ 

Werkstoff : St 1203 DIN 1623 . 
Nenn-Blechstärken: 1,0 mm für Boden und Oberboden, 

0, 9 mm für den Mantel. 
Die 2"-Füllöffnung und 314"-Entlüftungsöffnung werden mit Sicher
heitsverschlüssen gemäß VlR2 DIN 6643 und VlR3/4 DIN 6643 ver
schlossen ~ 

4 ~ Anforderungen an die Verpackungsbauart 
40 1 Die zu verwendenden Rollsickenfässer aus Stahlblech müssen in ihren 

Eigenschaften den Baumustern entsprechen , die gemäß 
Bericht 96 769 Vgab 51 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf . } 
vom 13 , 10 . 1981 

einer Bauartprüfung n ach den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung , die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpack ungen für die Be f örderung gefähr 1 icher Güter mit See
schiffen - RM 001 11 d es Bundesministers für Verkehr vom 22 . 03 ~ 1979 
(VkBl. Bd . 33, H. 8 , S . 136 ff . (l979)) unterzogenworden sind . 

40 2 Die Werk s t o ffe der Wa ndu ngen und der Ver schlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgüter n verträglich sein ,. 

So Kennzeichnung 
Die nach diesen Baum ustern herges teilt e n Verpa ckungen sind unaus
löschbar und gut sichtbar wie fo lgt zu ke nnzeichnen: 

5. 1 Das Gefäß, 

G) 1Al/X-Yl , 8/ ". '" ' · · · ····· / D/983/ . . . . 
(Herstellungs- (Nam e oder Ke nnzeichen 

5 . 2 Die Ver s chlü s se: D/983 , 
6 ~ Zulassung 

jahr) des Hersteller s ) 

Die unter Nr ~ 3 beschriebene Verpackungs bauart (Faß aus Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel , wiederverwendbor) wird unter der Voraus
setzung , daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 e rfüllt sind, zuge
lassen ~ 

Die nach die s er Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stof f e verw e ndet wer den 1 für die nach den Vor schriften der Gefahr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zuläss ig ist. 
Entsprechend der Lei s tungsfähigkeit der geprüfte n Verpackungsbauort 
müssen die vo r gesehenen gefährlichen Güter den Verpackungsgruppen I 
bis III bzw, li bis III zugeordnet sein . 
Die Dichte der Füllgüter darf 1, 2 glcm3 bzw , 1, 8 glcm3 nicht über
schreiten , 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl ~ vorhandener Gase) 
der Füll güter bei 55 °( darf 1,7 bar (abs . ) nicht überschreiten . 

7 ~ Sonstiges 

7 ~ 1 Oie Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN) 1 der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiftahrtsorganisation (IMCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport ge
fährlicher Güter ~ 

7o2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten , 
7, 3 Diesem Zul a ssungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei , 
7n4 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt der 

Bundes anstalt für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) ver
öffentlicht . 

Berlin, den 05 . 02 , 1982 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir , u , Prof . 
Dr , H, Feuerberg 

Fachgruppe 3 . 3 
Papier,Druck, Verpackung 
Dir , Prof . 
Dr . -lng. W. Franke 

BAM-Az . : 3 . 3/3959 

B~~DESA~STAlT FÜR lli\ATERIALPRÜFU~G 
«BAIIII) 

ZULASSUNGSSCHEI~ 

Nro D/03 98~/1A2 
für eine Verpackungsbauart zum Transport 

gefährlicher 
Gütero 

1. Rechtsgrundlagen 
§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage Ader GefahrgutVSee 
vom 05 . 07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff . ) . 

2. Antragsteller 
Gottlieb Duttenhöfer KG 
D-6733 HaßlochtPfalz 
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3o Beschreib ung de r Verpackungsbauort 
Roll sieken-Deckelbehälter aus Stahlblech mit abnehmbarem Obe rbodeno 
Nennvolumen: 2 10 l o 
Werkstoff : St 1203 DIN 1623o 
Nenn-Blechstärken : 1, 2 rrm für Baden, Oberboden und MonteL 
Der Deckel wird mit einem Spannr ing mit Hebe l versch l uß noch D IN 
6644 verschlosseno 

4o Anforderungen an die Verpacku ngsbauo r t 
4o 1 Die zu verwendenden Deckelbehä lter aus Stahlblech müssen in ihren 

Eigenschaften den Baumustern entsp rechen , die gemäß 
Bericht 96 767 Vgab 51 
der Bundesbahn -Versuchsansta lt Minden (Westfo) 
vom 10 o 11 o 19B1 

einer Bauortprüfung nach den "Rich tl inien für das Ve rfahren der 
Bauartprüfung , die Ertei l ung der Kennzeichnung und die Zulas sung 
von Ve r packungen fü r die Beförderung gefährl i che r Güter mit See
schiffen - RM 00 1" des Bunde sm inisters für Ve r keh r vom 22 o03 o 1979 
(VkBl o Bd o 33 , HoB, So 136 ff o (1 979 )) unt e r zogen worden s ind . 

4o2 Die Werkstoffe der Wandu~gen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern ve r tröglich sein~ 

So Kenn zeichnung 
Die nach die sen Baumuste r n hergeste ilten Ve r packungen s i nd unau s 
l öschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

~ 1A2/X/ oo ,, oo ooo o oo oo /D/9B4/ oooo oo ooo o oo• oo ooooo. o 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des He r stel l e r s ) 
6o Zulassung 

Die unter Nr o 3 besch ri ebene Verpackungsbauart (Faß aus Stah l b l ech, 
nicht abnehmbar e r Deckel , wiederverwendbor) wi rd unter der Voraus 
setzung , daß die Auflogen der Nurrrner n 4 und 5 erfüllt sind , zuge
lassene 
Die nach diese r Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden , für die noc h den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Ve r wendung solcher Verpackungen zu l äss i g is t o 
Entsprechend de r Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungsbauort 
müsse n die vorgesehe nen gefährlichen Güter den Verpackungsgr uppen I 
bis 111 zugeordnet sein o 
Die Schüt t d.ichte de r Füll güte r darf 1, 75 kg/1 nicht überschreiten o 

7 o Sonstiges 
l o 1 Die Bauort entspricht den vo n den Vereinten Noti onen (UN) I der 

zwisc henstaot l ichen berate nden Seesc hi ffahrtsorgonisation { IMCO) 
gesteilten Prüfanfo r de r ungen für Verpackungen zum Transport g e 
fähr 1 i che r Güter , 

7o2 Ei n Wide rr uf di ese r Zu l assung wird vo rbehalten e 
7a3 Diesem Zulassungsschein li egt eine Rech t smittelbelehrung be i e 
7e4 Diese r Zu l ossungssche i .n wird i m ".Am t s- und Mitteilungsblatt der 

Bundesanstalt fü r Moterialprüfung, Berli n" (I SSN 0340-755 1) ve r
öffent l ic ht o 

Berlin , den 2B. OL 19B 2 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd o Dir ou oProf , 
Dr o Ho Feuerberg 

BAM-Azo: 3o3/5006 

Fachgruppe 3 o 3 
Papier,Druck ,Verpac kung 
Dir e Prof e 
Dr o-lng o Wo Franke 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAIA) 

ZULASSUNGSSCHE I ~ 

Nr o D/D3 985/IAIA 
für ei ne Verpackungsbauort zum Transport 

gefährlicher 
Gü t er o 

1. Rechtsg rund l agen 
§ 2 Abso 1 Nr o 5 in Ve rbindung mit der Anlag e A der GefahrgutvSee 
vom 05 o07o 197B (Bundesgesetzblatt I , 197B, So 1017 ff.l o 

2o Antragsteller 
Mauser-Werke Gm bH 
Schildgesst roß e 71 - 163 
5040 Brühl 

3o Beschreibung der Verpackungsbauort 
Rollsickenfaß aus Stah lbl ech mit festem Oberboden und Füll- und 
Entlüftungsöffnung o 
Nennvo l umen : 2 16,5 l a 
Werkstoff : St 1203 DIN 1623 o 
Nenn-Blechstärken : 1, 2 mm für Boden, Oberboden und Mantel o 
Die 2" -Fü llöffnung und 3/4" -Entlü ftungsöffnung werden mit Sicher 
heitsver schlüssen gemä ß V1R2 DIN 6643 und V1R3/4 DIN 6643 ver
sch l ossene 

4a Anforde rungen an d i e Ve r packungsbauart 
40 1 Die zu verwendenden Rollsickenfässer aus Stahlblech müssen in ihren 

Eigenschaften den Baumustern entsprechen , d i e gemäß 
Bericht 96 776 Vgab 5 1 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westfo ) 
vom 2 1o 10, 19B1 

eine r Bauartprüfung nach den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bauartprüfung , die Ertei!ung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter iiiit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkeh r vom 22o03. 1979 
( VkBl o Bd o 33, HoB, So 136 ff o (1979)) unter zoge n wo rden s ind o 
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4.,2 Die We r ksto ffe der Wandunge n und de r Verschlüsse mü ssen mit den 
jeweiligen Füllgütern ve rträglich seino 

So Kennzeichnung 
Di e nach diesen Baumustern hergeste il ten Verpackungen sind unous
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kenn zeichnen : 

So 1 Das Ge fäß : 

~ 1A 1A/ X 1, 6-Y2, 4-Z3 , 6 / Oo oo o o o 0 o o o o o/D/9B5/ o o oo o o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
~ {Herstel l ungs - (Name oder Kennzeichen 

ja hr) des Herstellers) 
5o2 Die Verschlüsse: D/ 9B5o 
6o Zu lassung 

Die unte r Nr o 3 beschriebene Verpackungsbauart (Faß aus Stah l b l ech , 
nicht abne hmbarer Decke l , wiede r verwe ndba r , verstärkte Mantel/Boden
Verb indu ng ) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflagen der 
Numme r n 4 und 5 erfüllt si nd , zugelassen e 
Die nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden , für di e nach den Vorsch ri f t en der Gefahr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig i sto 
Ent sprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungsbaua r t 
müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Ve r packungsg r uppen I 
bis 111 bzw o II bi s 111 bzw, 111 zugeo r dnet sein o 
Die Dichte der Füll güte r darf 1,6 g / cm' bz w , 2 , 4 g / cm 3 b zw , 
3, 6 g / cm3 nicht überschreiten o 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl , vorhandener Gase ) 
der Füllgüter bei 55 •c darf 2 ,3 bar (abso ) nicht überschre ite n o 

7 o So nstiges 
7o 1 Die Ba uart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN) I der 

zw i schenstaat li chen beratenden Seesch i ffahrtsorganisat i on ( IMCO) 
geste llten Prüfanfo rderungen für Verpackungen zum Transpo rt g e
fährli che r Güter o 

7o2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vo rbehalten o 
7o3 Diesem Zulassungsschein li eg t eine Rechtsmittelbelehrung bei o 
7o4 Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Mi tteilungsblatt der 

Bundesanstalt für Moterialprüfung , Berlin" (I SSN 0340-7551) ver
öffent l ichto 

Berlin , den 2B, 0 1o 19B2 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir , Uo Prof. 
Dr . H. Fe ue rberg 

Fachgruppe 3 o3 
Popier , Druck ,Ve rpackung 
Dir . Pro f , 
Dr o-l ngo Wo Franke 

BAM-Az ,: 3o3/ 3962 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
( BAIA) 

ZULASSUNGSSCHEI N 
Nro llli/D3 986/IAI 

für e i ne Verpa c kungsba uart zum Transport 
gefähr 1 i c her 

Güter o 
1, Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs , 1 Nr o 5 in Verbindung mit der An l age A der GefahrgutVSee 
vom 05 o07o 197B (Bundesgesetzb l att I , 197B , So 10 17 ff . ) o 

2o Antrags teller 

30 

Aug , Schmalenbach GmbH & Coo aH 
Au f der Höhe 20 

1623 0 

Oberboden und Fü 11- und 

Ne nn-Bl ec hs tärke n : 1, 2 mm für Boden , Oberboden und Mantel o 
Die 2" -Füllöffnung und 3/4"-Entlüftungsäffnung we r den mit Si che r
he itsve r sc hlüs sen gemä ß V1R2 DIN 6643 und V1R3/4 DIN 6643 ver
schl osseno 

4o Anfo r de r ungen an die Verpackungsbauart 
4o 1 Die zu verwendenden Rollsickenfässer aus Stahlbl ech müssen in ihren 

Eigenschaften den Baumustern entsp rechen , die gemäß 
Bericht 96 B21 Vgab 51 
der Bundesbahn-Vers uc hsanstalt Minden (Westf . ) 
vom 06 o 11 , 19B1 

einer Bauort prüfung entsprechend den 11 Richt linien für das Verfahren 
der BauartprUfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulas 
sung vo n Verpacku ngen für die Beförde rung gefährlicher Güte r mit 
Seesc hif fe n - RM 001n des Bundesministers für Ve r kehr vom 
22 o03 , 1979 (VkBL Bd o 33, HoB, S. 136 ff o ( 19 79) ) unte r zogen worden 
sindo 

4o2 Die We rk s t o ffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern ve rträgl ich sein o 

So Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergestellte n Verpackungen sind unaus
lö schbar und gut sichtbar wie fo l gt zu kennzeichnen: 

5. 1 Das Gefäß : 

fu\1A1 /X-Y 1, B-Z2 ,7 / o o oo ooooo ooo o/D/9B6/ o• ooooo ooo o oo o oo o ooo o 
~ (Herste ll ungs- (Name oder Kennzeichen 

5o2 Die Versch lü sse : D/9B6o 
6o Zu lassung 

jahr) des Herstellers) 

Die un t e r Nr o 3 beschriebene Verpackungsbauart (Faß aus Stahlblech , 
nic h t abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar) wird unter de r Vo r aus -



setzung, daß die Auflogen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zuge
lassen .. 
Die nach dieser Bauort hergestellten Ve rpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden , für die nach den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Ve rwendung solcher Verpackungen zulässig ist .. 
Entsprechend der Lei stungsfähigkeit der geprüften Ve rpacku ngsba uart 
rrü ssen die vorgesehenen gefähr 1 ichen Güter den Verpockungsgruppen. I 
bis 111 bzw. II bis 111 bzw. 111 zugeordnet sein. 
Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' bzw . 1, 8 g/c m' bz w. 
2, 7 g/cm3 nicht überschreiten .. 
Der Dampfdruck (einschließlich Partialdruck evtl . vorhandener Gose ) 
der Füllgüte r bei 55 °C darf 2,3 bar (abs . ) nicht überschreiten . 
Sonstiges 

'. 1 Die Bauort entspricht den von den Vereinten Nati onen (UN) I der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschi ffohrtsorgonisation ( IMCO) 
gesteilten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport g e-:
föhrl icher Güter . 

' o2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbeholten o 
'o3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei o 
'o4 Dieser Zulassungsschein wird im "A-nts - und Mitteilungsblatt der 

Bundesonstalt für Materialprüfung , Berlin" (ISSN 0340-7551) ver
öffentlicht. 

1bteilung 3 
lrgonische Stoffe 
. td . Dir . u. Prof . 
lr . H. Feuerberg 

Berlin , den 28.0 1. 1982 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Fachgruppe 3. 3 
Papier,Druck 1 Ve rpackung 
Dir . Prof • 
Dr . -Ing . W. Franke 

Abt e ilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd. Dir . u. Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az.: 3.3/5011 

Berlin , den 28 . 01 . 1982 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Fachgruppe 3.3 
Popier,Druck,Verpackung 
Dir. Prof . 
Dr . -lng . W. Franke 

BUNDESAMSTALT FÜR IIATERIALPRÜFU~G 
(BAll) 

ZULASSUNGSSCHEI~ 

Nr. D/03 988/IA2 
für eine Verpackungsbauart zum Transport 

gefährlicher 
Güter . 

1. Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mi t der Anlage Ader GefahrgutVSee 
vom 05 . 07. 1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1017 ff . ) . 

2. Antragsteller 
Graten GmbH 
1-ö uschenweg 12 

!AM-Az.; 3.3/5009 5000 Köln 30 (Bickendorf) 

BU~DES~STALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAll) 

ZULASSUNGSSCHEI~ 

Nro D/03 987/SNI 
für eine Verpackungsbauort zum Transport 

gefähr 1 icher 
Güter . 

1. Rechtsgrundlogen 
§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage Ader GefohrgutVSee 
vom 05 . 07 . 1978 (Bundesgesetzblatt I , 1978 , S. 1017 ff . ) . 

2. Antragsteller 
Herkules Verpackungswerke GmbH 
4401 Sendenhorst 1 

3o Beschreibung der Verpackungsbauart 
Fr eitrogender Papierkreuzbodensack, bestehend aus 
o) fünf Lagen Kraft sackpapier , davon eine aus Leichtk repp-Kro f t

sackpopier, und 
b) einem eingearbeiteten Polyethylenfoli e nsack. 
Das ma ximale Füllgewicht des Packstücks beträgt 23 kg . 

4o Anforderungen an die Verpackungsbauart 
4o 1 Die zu verwendenden Papierflachsäcke 

müssen in ihren Eigenschaften den Baumus tern entsprechen: die gemäß 
Bericht 96 904 Vgob 90 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf . ) 
vom 13. 11 . 1981 

eine r Bauartprüfung nach den "Richtlinien für da s Verfahren der 
Bauartprüfung, die Erteilung d e r Kennzei c hnung und die Zulass ung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesmi nisters für Verkehr vom 22 . 03 . 1979 
(VkBl . Bd . 33, H.8, S. 136 ff . ( 1979)) unterzogen worden sind. 

4. 2 Die Säcke sind wie im Bericht 96 904 beschrieben zu verschließen . 
So Kennzeichnung 

Die nach diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind unaus
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

fu\ SN1/Y/ o o o • o ooO 00 o o oo /D/987/ o o o oo o o 0 0 o o oo o oo o 0 0 o Oo 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 
I. Zu la ssung 

Die unter Nr o 3 beschriebene Verpackungsbauart (Sack aus Papier, 
feuchtigkeitsdicht) wird unte r der Voraussetzung, daß die Auflagen 
der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zugelasseno 
Die noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werde n , für die nach den Vorschriften der Gefahr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist o 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungsbauort 
rrü ssen die vo r gesehenen geföhr 1 ichen Güter den Verpackungsgruppen 
II bis 111 zugeordnet sein. 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 0, 9 kg/1 nicht überschreiten . 

7 o Sonstiges 
70 1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN} I der 

zwischenstaatlichen beratenden Seeschi ffohrtsorgonisotion ( IMCO) 
gestel l ten Prüfanforderungen fü r Verpackungen zum Transport ge 
fähr licher Güter. 

7o2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalteno 
7o3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei o 
7o4 Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts - und Mitteilungsblatt der 

Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) ver 
öffentlicht . 

3a Beschreibung der Verpackungsbauort 
Deckelbehälterbauart aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden . 
Der innere Durchmes ser der Deckelbehälter dieser Baurei he beträgt 
280 rrm. 
Bei gleichbleibendem Durchmesser betroge n die Nennvolumina der 
'Deckelbehä 1 ter entsprechend den unterschi ed ! ichen Höhenabmessungen 
15 1 bis höchstens 30 1. 
Werkstoff : St 1203 DIN 1623. 
Nenn-Blechstärken: 0,5 mm für Baden, Oberboden und Mantel . 
Der Deckel wird mit e inem Spannring mit Hebelver schluß noch DIN 
6644 versch l ossen G 

4o Anforderungen an die Verpackung s bauart 
4o 1 Di e zu verwendenden Oeckelbehöl ter aus Stahlblec h mü ssen in ihre n 

Eigenschaften den Baumustern ent s prechen , die gemä ß 
Bericht 96 683 Vgab SO 
der Bundesbahn-Versuchsansta lt Minde n (Westf . ) 
vom 29. 10. 1981 

einer Bauartprüfung nach den "Richtlini e n für das Verfahren de r 
Bauartprüfung , die Erteilung de r Kennzeichnung und die Zulass ung 
vo n Verpackungen für die Beförde rung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesmi ni s ters für Verkehr vom 22.03 . 1979 
( VkBl . Bd. 33, H. 8, S. 136 ff . ( 1979)) unt e rzogen worden sind. 

4o 2 Die Werk stoffe der Wandungen und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich se in o 

5 ~ Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern he rgestel lte n Verpackungen sind unaus
losc hbar und gut s 1chtbar wie folgt zu kennzeichnen· 

0 1A2/Y/ ••••• • ••• •• • •• /D/988 / •• • ••• • ••••• • ••••••• • • 
~ (Herstellung s - (Name oder Kennze1chen 

johr) des Herste llers ) 
6, Zulassung 

Die unter Nr . 3 besch riebene Verpackungsbauort (Faß aus Stahlblech, 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbar) wird unter der Voraus 
setzung, da ß die Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zuge 
lassen o 
Die nach dieser Bauort herges tellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die nach de n Vorschriften der Gefahr
gutVSee d ie Verwendung so lcher Verpackunge n zulässi g ist o 
Entsprec hend der Lei stungsfähi gkeit der geprüften Verpackungsbauart 
rrüssen die vo rge sehenen gefährlichen Güt e r den Verpackungsgruppen 
II bis 111 z ugeordnet se in . 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 1,0 kg/1 nicht überschreiten. 

7 .,. Sonstiges 
7 ~ 1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN) I der 

zwischenstaatlichen be ratende n Seesch iffahrtso rgani s otion (IMCO } 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport ge 
fährlicher Güter. 

7o 2 Ein Widerr u f dieser Zulassung wird vorbehalteno 
7u3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Recht smitte lbelehrung bei ~ 
7o4 Dieser Zulassungsschein wird im 11 .Amts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesonstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340- 7551) ver 
äffentl icht . 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir.u . Prof . 
Dr . H. Feuerberg 

BAM-Az . ; 3. 3/5019 

Berlin, den 28.0 1. 1982 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Fachgruppe 3. 3 
Papier , Druck ,Verpackung 
Dir . Prof . 
Dr . -lng . W. Franke 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
( BAll) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 989/1A2 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefährlicher 

Güter. 
1, Rechtsgrund l ogen 

§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der Anlage Ader GefohrgutVSee 
vom 05 . 07 . 1978 (Bundesgesetzb l att I , 1978, S, 1017 fL ) . 

2. Antragsteller 
Graten GmbH 
lii uschenweg 12 
5000 Köln 30 (Bickendo rf) 

3G Beschreibung der Verpackungsbauort 
Decke l behälte rbauart aus Stah l blech mit abnehmbarem Oberboden . 
Nennvo lumen : 40 l o 
Werkstoff: St 1203 DIN 1623 . 
Nenn-Blechstärken : 0,5 mm für Boden, Oberboden und Mantel . 
De r Deckel wird mit einem Spannring mit Hebelverschluß noch DIN 
664 4 ve r sc hlossen. 

40 An forderunge n an die Ve rpackungsbauort 
40 1 Die z u ve r we ndende n Decke lbehöl ter au s Stahl b l ech müssen in ihren 

Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemö ß 
Be richt 96 684 Vgob 50 
der Bundesbahn-Versuch s ans talt Minden (Wes tf . ) 
vom 29 . 10. 1981 

eine r Baua r tp r üfung nac h den "Ri c htlinien f ür das Verfahren der 
Bouortprüfung, die Ertei l ung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Ve rpackungen für d i e Beförderung gefähr 1 icher Güter mit See
schiffen - RM 00 1• des Bundesmini s ter s für Verkehr vom 22 . 03 . 1979 
(VkBl. Bd . 33, H.8, S. 136 ff . (1 979)) unterzogenworden sind . 

4o 2 Die Werkstoffe de r Wandungen und der Versch lüsse müssen mit den 
jeweiligen Fü llgütern verträglich sein. 

5.. Kennzeichnung 
Oie nach diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind unous
löschbar und gut sichtba r wie folgt zu kennzeichnen : 

fU\ 1A2 / Yi ••• • ••••••••• • /D/989/ •••••• . ••• • ••••••• • ••• 
~ (Her s tellungs- (Name oder Kennzeichen 

johr) des Herstellers) 
6. Zulassung 

Oie unter Nr .. 3 beschriebene Verpackung s bauart (Faß aus Stahl b l ech, 
ni cht abnehmbare r Deckel , wiederverwendbor } wird un ter der Voraus
setzung , daß die Auflogen der Nurrmern 4 und S e rfüllt s i nd, zuge
las sen., 
Oie noch diese r Bauort herge ste ll ten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die noch den Vorschriften de r Gefohr
gutVSee die Ve rwendu ng solche r Verpackungen zulässig ist o 
Entsprechend der Leist ungsfähigkeit de r geprüfte n Verpackungsbauort 
nü ssen die vorgesehenen geföhr 1 ichen Güter den Ve rpackungsg r uppen 
II bis 111 zugeordnet seino 
Die Schüttdichte der Füll güte r darf 1,0 kg / 1 nicht überschreiten. 

7. Sonstiges 
7 .. 1 Oie Bauart e nt spricht den von den Vereinten Nati onen ( UN) I der 

zwischenstao tl ichen beratende n Seesc hi ffah r tsorgani sat i on ( IMCO) 
gestellt en Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport ge
fähr 1 icher Güter . 

7.2 Ei n Wi derruf dieser Zulassung wird vorbehalt e n .. 
7. 3 Diesem Zu l assungsschein liegt eine Rechtsmitte lbel ehr ung bei o 
7 .. 4 Dieser Zu l assungssc hein wird im "hnts- und Mitteilungsblatt der 

Bundesonstalt für Materialprüfung , Berlin" ( ISSN 0340-7551) ve r
öffentlicht. 

Berlin, den 28 . 01 . 1982 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

( SAM) 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Dir .u. Prof . 
Dr . H, Feuerberg 

BAM-Az ,: 3.3 / 5020 

Fachgruppe 3 . 3 
Pap i er, Or uck,Ve r pockung 
Dir . Prof . 
Dr . -lng . W. Franke 

B9~DESA~STALT FÜR MATERIALPRÜFU~G 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/03 991/1A2 

fü r eine Ve r pa ckungsbauort zum Transport 
gefäh r 1 icher 

Güter . 
1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs . 1 Nr . 5 in Verbindung mit der An l age A der GefohrgutVSee 
vom 05 . 07 . 1978 (Bundesgesetzb l att I , 1978, S. 101 7 ff . ) . 

2. Antragsteller 
Gr aten GmbH 
liiuschenweg 12 
5000 Köln 30 (Bickendorf) 

3o Besc hrei bung der Verpackungsbauart 
Deckelbehälterbauart aus Stahlblech mit abnehmb a rem Oberbode n . 

Nennvo lumen: 60 l o 
We rk stoff: St 1203 DIN 1623 . 
Nenn-Blechstärken: 0,6 mm für Boden und Oberboden, 

0, 5 mm fü r den Mante l . 
Der Deckel wird mit eio1em Spannring mit Hebelverschluß noch DIN 
6644 verschlossen. 
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4. Anforde rungen an die Verpackungsbauort 
4 .. 1 Die z u ve rwendenden Deckelbehälter aus Stah lbl ech müssen in ihren 

Eigenschaften den Baumuster n entsprechen, die gemäß 

Bericht 96 686 Vgob 50 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf . ) 
vom 29 . 10. 1981 

e iner Bauartprüfung noch den 11 Richtlinien für das Verfahren der 
Bouartprüfung, die Erteilung de r Kennzeichnung und die Zulassung 
vo n Ve rpackung e n für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffe n - RM 001 • de s Bundesministers für Verkehr vom 22.03 .1 979 
(VkBl . Bd . 33, H.8 , S. 136 ff. (1979) ) unterzoge n worden si nd . 

4 .. 2 Die We rkstoffe der Wan dunge n und der Verschlüsse müssen mit den 
jeweiligen Füll gütern verträ glich sein .. 

5.. Kennzeic hnung 

Die noch diesen Baumustern he r gesteilten Verpackungen sind unous
loschbar und gut sichtbar wie fo l gt zu kennze1chnen : 

0 1A2/ Yi •••••••••••••• / D/99 1/ ••••••••• ••• •••••••••• 
~ (Herstellungs - (Name ode r Kennze1chen 

johr) des Herste ll ers) 
6.. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Verpacku ngsbauort (Faß aus Stah lbl ech , 
nicht abnehmbarer Decke l , wi ederverwendbar} wird unte r der Voraus
se t z ung , daß die Auflogen der Nurrmer n 4 und 5 e rfüll t si nd, zuge
la ssen .. 
Di e noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für so l che 
Sto ffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften der Gefahr
gut VSee die Verwendung so l cher Verpackungen z ulä ssig ist. 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der gep r üf t en Verpa cku ng sbauo rt 
rrüssen die vorgesehenen geföhr 1 ichen Güter den Verpa ckungsgruppen 
I I bis 111 zugeordnet sein. 
Die Schüt t dichte der Füllgüter darf 1, 0 kg /1 ni cht überschreiten . 

7. Sonstiges 
7. 1Die Bauort entspricht den von den Vereinten Notionen (UN)/ der 

zwischenstoot l ichen be r atenden Seeschi ffohr tsorgonisotion ( IMCO) 
ges t eil ten Prüfanforderungen für Ve rpackungen zum Transport ge 
fä hrli che r Güter . 

7 . 2 Ei n Widerruf dieser Zulassung wird vorbeholt en o 
7 .. 3 Diesem Zulassungsschei n liegt eine Rechtsm itt e lb e l eh r ung bei o 
7 o 4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit tei lungsblatt der 

Bundeso nstalt für Mat e ri a lprüfu ng , Berlin" (ISSN 0340-7551) ve r
öffentlicht. 

Abteilung 3 
Organische Sto ffe 
Ltd. Dir .u. Prof . 
Dr .. H .. Feue rber g 

BAM-Az . : 3.3/5022 

Berlin, den 28, 01 . 1982 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Fachgruppe 3 . 3 
Popier,Druclc:,Verpockung 
Dir . Prof. 
Dr . - lng . W. Franke 

B~~DESAMSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 992/5H1C 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefähr l iche r 

Güter . 
1. Rechtsgrundlogen 

§ 2 Abs . 1 Nr . 5 i n Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05 . 07 . 1978 ( Bundesgesetzblatt I, 1978 , S. 1017 ff . ) . 

2. Antragstel l e r 
Bischof + Klein Verpackungswerke GmbH & Co 
D-4540 Lengerich (Westf. ) 

3o Beschreibung de r Ve rpackungsbauort 
Freitrogender Ku nststoffgewebesock , bestehend aus 
o) ei nem Außensack aus Polyethylen-Bändchengewebe und 
b) einem i nnere n Polyethyl enfo liensock o 
Do s maxi male Füll gewic ht des Packstücks beträgt 50 kg . 

4.. Anfo rderun en an die Ver ockun sbauo rt 
4 .. 1 in ihre n Eigen -

schaf ten den 

des Zent ral bereichs Ingenieur -Verwaltung 
- tolateriol prüfung und Werkstofftechnik, 
Packmittelprüfung 
der Bayer AG 
vom 25 . 11.1981 

einer Bauo rt prüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bauo rtprüfung, die Ertei l ung der Kennzeichnung und die Zulassung 
vo n Verpackungen für die Beförderung gefä hr 1 icher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers fü r Verkeh r vom 22. 03 . 1979 
(VkBl. Bd.33, H. 8, S. 136 ff . ( 1979 )) unte rzogen worden sind . 

4. 2 Di e Säcke sind wie im Bericht 8 1/6225 beschrieben zu verschliessen . 
S.. Kennzeichnung 

Oie noch diesen Baumustern he rgeste ilten Verpackunge n sind unous
l öschbor und gut s ichtbar wie folgt z u kennzeichnen: 

fU\ 5H1C/Y/ ••••• • •••••••• /D/ 9921 ••••••••••••••••••• • • • 
~ (Herste llungs - (Name ode r Kennzeichen 

johr) des Hersteller s ) 
6. Zulassung 

Die unte r Nr o 3 beschriebene Verpackungsbauo rt ( Sack aus Kunst-
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stoffgewebe, feuchtigkeitsdicht) wird unter der Voraussetzung, daß 
die Auflogen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen. 
Oie noch dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften der Gefohr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist o 
Entspreche nd der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungsbauart 
rrü ssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpackungsgruppen 
II und 111 zugeordnet seino 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf 0,92 kg/1 nicht überschreiten o 
Sonstiges 
Die Bauart entspricht den von de n Vereinten Notionen (UN) I der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschi ffohrtsorganisat ion ( IMCD) 
gesteilten PrüFanforderungen für Verpackungen zum Transport g e
fähr 1 icher G:.iter o 
Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbeholten o 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei o 
Dieser Zulassungsschein wird im ".Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) ver
öffentl ichto 

Berlin , den 2B o0l o 19B2 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

lbteilung 3 
Jrganische Stoffe 
_tdo Di r o Uo Prof 0 

lro Ho Feuerberg 

Fachgruppe 3.3 
Papier,Druck 1 Ve rpackung 
Dir o Prof o 
Dr o-Ing o W. Franke 

lAM-Az.: 3 o3/5041 

B~NDESAMSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAll) 

ZULASSUNGSSCHE IN 
Nro ~/03 993/SHIC 

für eine Verpackungsbauort zum Transpo rt 
gefährliche r 

Güter o 
l o Rechtsgrundlogen 

§ 2 Ab so 1 Nr o 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05o07 o 197B (Bundesgesetzblatt I, 197B, So 1017 ffo L 

2o Antragstell er 
Spoon Verpackungs GmbH 
2BOB Syke 

3o Beschreibung der Verpackungsbauort 
Freitrogender Kunststoffgewebesock, bestehend aus 
a) einem Außensack aus Polypropylen-Bandchengewebe und 
b) einem inneren Polyethylenfoliensock . 
Das maximale Füllgewicht des Packstück s beträgt 25 kg o 

4o Anforderungen an die Verpackungsbauort 
4o 1 Die zu verwendenden Kunststoffventilsäcke I'Ti.issen in ihren Eigen-

schaften den Baumustern entsprechen, die gemöß 
Bericht 96 944 Vgob 90 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westfo l 
vom OB o 12 o 19Bl 

einer Bauortprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bouartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" des Bundesministers für Verkehr vom 22 o03 o 1979 
(VkBlo Bdo 33, HoB, So 136 ff o (l979)) unterzogen warden sindo 

4o2 Die Säcke sind wie im Bericht 96 944 Vgab 90 beschrieben zu ver
schl ießeno 

5o 

6. 

7o 
7 0 J 

7o2 
7o3 
7o4 

Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern hergesteilten Verpackungen sind unaus
löschbar und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

fu'\ 5HlC/Y/ oooo o o oo o o oo o oiD/993/ o o o •• o. o o o o o o o o o oo o ooo 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 
Zulassung 
Die unter Nr . 3 beschriebene Verpackungsbauort (Sack aus Kunst
sto ffgewebe., feuc htigkeitsdicht) wird unter der Voraussetzung, daß 
die Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zuge la ssenG 
Die nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für solche 
Stoffe verwendet werden~ für die noch den Vorschriften der Gefahr
gutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist~ 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungsbauart 
I'Ti.issen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpackungsgruppen 
II und 111 z ugeordnet sein o 
Die Schüttdichte de r Füllgüter darf 0,4 kg/1 nicht überschreiteno 
So nstiges . _ 
Die Bauart entsp richt den von den Vere1nten Nat1onen (U N) I der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschi ffahrtsorganisot ion ( IMCD) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport g e
fährl icher Gütero 
Ein Wi derruf dieser Zulassung wird vorbehalten . 
Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesonstalt für Materialprüfung , Berlin" (I SSN 0340-7551) ve r
äffentlicht o 

Berlin , den 2B o01 . l9B2 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
l><:>teilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd . Di r o Uo Prof. 
Dro Ho Feuerberg 

Fachgruppe 3 . 3 
Papier,Druck,Verpackung 
Dir. Profo 

BAM-Az o: 3o3/5042 

Dr o-lng. W. Franke 

BUNDES~STALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAll) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 994/IAIA 

für eine Verpackungsbauort zum Transport 
gefähr 1 icher 

Güter o 
lo Rechtsgrundlagen 

§ 2 Abs o 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der GefohrgutVSee 
vom 05o07 o l97B (Bundesgesetzblatt I, 197B, S, 1017 ff. ) . 

2o Antragsteller 
Mauser-Werke GmbH 
Schildgesstraße 71 - 163 
5040 Brüh l 

3o Beschreibung der Verpackungsbauort 
Rollsickenfaß aus Stahlblech mit festem Oberboden und Fü 11- und 
Entlüftungsäffnung o 
Nennvolumen: 2 16 , 5 l o 
Werkstoff : St 1203 DIN 1623 o 
Nenn-Blechstärken: 1, 5 mm für Boden , Oberboden und Mantel o 
Die 2"-Fülläffnung und 3/4"-Entlüftungsäffnung werden mit Siche r
heitsverschlüssen gemäß VlR2 DIN 6643 und VlR3/4 DIN 6643 ver 
sc hlosseno 

4o Anforderungen an die Verpackungsbauo rt 
4o 1 Oie zu verwendenden Rollsickenfässer aus Stahlblech müssen in ihren 

Eigenschaften den Baumus tern entsp r echen 1 die gemäß 
Bericht 96 774 Vgob 5 1 
der Bundesbahn-Versuchsans talt Minden (WestL) 
vom 2L lO o 19Bl 

einer Bauartprüfung noch den "Richtlinien für das Verfahren der 
Bauortprüfung, die Ertei l ung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher G:.iter mit See
schiffen - RM 00 1" de s Bundesmi ni s ters für Verkehr vom 22o03 . 1979 
(VkBl o Bd o 33, HoB, S. 136 ff o(l979)) unterzogen worden s ind . 

4o2 Die Werkstoffe der Wandunge n und der Verschlüsse mü ssen mit den 
jeweiligen Füllgütern verträglich se in .. 

5.. Kennzeichnung 
Die noch diesen Baumustern he rgesteilt en Verpackungen sind unaus
l öschbor und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

5o 1 Das Gefäß: 

(U\ lA l A/X 1, B-Y2, 7-Z3, 6/. , o. o. •o o • • o o /D/994/ o o •• oo o o o o o • •••• o•. •o 
~ (Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 
5 o2 Die Verschlüsse: D/994 o 
6o Zulassung 

Die unter Nr o 3 beschriebene Verpackungsbauort (Faß au s Stahlblech , 
nicht abnehmbarer Deckel, wiederverwendbor, verstärkte Mbntel/
Boden-Verbindung) wird unter der Voraussetzung, daß die Auflogen 
der Nummern 4 und 5 erfüllt sind, zugelassen .. 
Die nach dieser Bauort hergestellten Verpackungen dürfen für sol che 
Stoffe verwendet werden, für die nach den Vorschriften der Gefohr 
gut VSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig ist . 
Entsprechend der Leistungsfähigkeit der geprüften Verpackungsbauort 
müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpackungsgruppen I 
bis I I I bzw o I I bis I I I bzw. I I I z ugeordnet seino 
Die Dichte der Füllgüter darf l, B g/cm' bzw o 2 , 7 g/cm3 bzwo 
3, 6 g /cm3 nicht übe r schreiten .. 
Der Dampfdruck (einsch li eßlich Partialdruck evt l o vorhandener Gose ) 
de r Füllgüter bei 55 °( darf 3,0 bar (abso ) nicht überschreiten o 

7 o Sonstiges 
7o 1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 

zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffahrtsorganisation (I MCO) 
gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Transport ge 
fährlicher Güter o 

7.2 Ein Wi derruf dieser Zulassung wird vorbeholten o 
7o3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 
7. 4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mittei l ungsblatt der 

Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) ver 
äffent lichto 

l><:>teilung 3 
Organische Stoffe 
Ltd o Dir.uoProfo 
Dr. H. Feuerberg 

BAM-Az o : 3o3 / 3961 

Berlin, den 2B.O l o 19B2 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Fachgruppe 3 . 3 
Popier , Druck,Verpockung 
Dir" Prof. 
Dr.-Ing o Wo Franke 
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BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRüFUNG 
CBAMl 

Bundesanstalt liir Matenalprülung IBAM) Unter den Eichen 87 · 0 ·1000 Berlin 45 

An die Konkursverwaltung 
der Firma 
Metollwerk Lünen GmbH 
Herrn Dipl . -Kfm . W. Seiler 
Dohmsfeldstr . 55 

Schreiben bitte nur an die BAM, 
4600 Dortmund-Kirchhörde nicht an Amtsangehörige persönl ich richten 

Ihr e Zeichen Ihre Nachr icht vom Unsere Zeichen "Zr Durchwahi-Nr . Ber lin 

Hu/lo 103018104·3340 04.01.1982 

Betr.: Widerruf zweier Zulassungsscheine 

Bezug, Ihr Schreiben vom 02. 12. 81 an BAM-0. 121/VE 235 

a l s Zulassungss telle für Gefahrgutverpackungen gemöß GefohrgutVSee hoben wir 
den Konkurs der Firma Metollwerk Lünen GmbH zur Kennt nis genonvnen und ziehen 
al s Folge davon gemäß § 49 VwVfG die Zulassungsscheine 

zurück ., 

D/03 799/1A1 
D/03 783/1A1 

Wir ersuchen Sie in diesem Zusammenhang, die der erlosc henen Firma übersandten 
1. Ausfertigungen (Originale) der beiden o ., g ., Zulassungsschei ne a l sbal d an die 
BAM zu rü ckzusenden . Ab sofort ist eine Verwendung der betroffenen Metallfässer 
für den Seeversand von Gefahrgütern nicht mehr zugelassen e 

Wir bitten Sie , die ggf., inzwischen belieferten Verwenderfirmen und die von 
Ihnen erwähnte Nachfolgegesellschaft ouf diesen Umstand hinzuweisen. 

Der Widerruf korrmt im .Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für t.i.ate
riolprüfung ISSN 030-7551 zur Veröffentl i chung . 

Abteilung 3 
Organisc he Stoffe 

Ltd . Dir . u. Prof . 
Dr .. H., Feuerberg 

Telefon 
10301 8104--1 

Berlin , den 04.01 . 1982 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Telex 
183261 bamb d 

Telegramme 
BAM BERUN 

Fachgruppe 3 . 3 
Papier , Druck,Verpackung 

Dir . Prof . 
Dr.-Ing. W. Franke 

Konto 
Llndeuentra lbink Ber lin 
BLZ 100 000 00, Kto·Nr. 100 010 04 

Besuche und Anrufe werden von 8.30 bis 15.00 Uhr ')rbeten. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Teile : Berlin 

Bekanntmachung der Zulassungen von Gesteinsprengstoffen, explosionsgefährlichen 
Stoffen, Zündmitteln, Sprengzubehör, pyrotechnischen Gegenständen sowie von 
Nachträgen zu Zulassungen von Zündmitteln, Sprangzubehör und pyrotechnischen 
Gegenständen 

Bekanntmachung der Zulassung eines Gesteinsprengs t offes 

Auf Grund des § 5 des Gese t zes über explosionsgefährliche Stoffe vom 
13 . September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des§ 12 der Ersten Ver
ordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23 . November 1977 (BGBl. I, 
s. 2141), geände rt durch§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gese tz vom 23. Juni 1978 (BGBl . I, S. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Spre ngstoffgesetz vom 
3 . Juli 1980 (BGBl. I, S. 820) wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 
1266 vom 5 . 1.1982 der nachstehend bezeichnete Gesteinsprengstoff 
zur Einfuhr, zum Vertr i eb , zum Uberlassen an andere und zur Verwen
dung zugelassen. 
Bezeichnung: Gelamen 22 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 
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VEB Sprengstoffwerk Schöneheck 
Werk Schöneheck 
DDR - 3300 Schönebeck/E1be 
Haniel Sprengtechnik GmbH 
Am Weinganen 11 
5950 Finnent r ap 1 - Fret ter 

Zulassungszeichen: 
Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 
Bstimmungen für die 
Ve rwendung: 

Berlin 45 den 5.1.1982 

BAM - GN - 023 

Nicht für unter Tage. 

Patronenmindestdurchmesser 50 mm 

Der Präsident der 
Bundesansta l t fü r Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swar t 

Bekanntmachung der Zu lassung e i nes Ges teinsprengstoffes 

Auf Grund des § 5 des Gese tzes über exp l osionsgefähr l iche Stoffe vom 
13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ers ten Ver
ordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I, 



S. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ers ten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGBl. I, S. 820) wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 
1267 vom 5.1.1982 der nachstehend bezeichnete Gesteinsprengstoff 
zur Einfuhr, zum Vertrieb , zum Überlassen an andere und zur Verwen
dung zugelassen. 
Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Zu l assungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Bestimmungen für die 
Verwendung: 

Berlin 45, den 5 .1 .1982 

Ge l amen 30 

VEB Sprengstoffwerk Schöneheck 
Werk Schöneheck 
DDR - 3300 Schönebeck/E lhe 

Haniel Sprengtechnik GmbH 
Am Weingarten 11 
5950 Finnentrap 1 - Fret ter 
BAM - GN - 024 

Nicht für unter Tage. 

Patronenmindestdurchmesser 25 mm 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines exp l osionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe vom 
13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten Ver
ordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I, 
s. 2141), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr . 1180 vom 16.1.1978 
der nachstehend bezeichnete Gesteinsprengstoff zur Einfuhr, zum Ver
trieb, zum Uberlassen an andere und zur Ver wendung zugelassen. 

Bezeichnung: Gelatine-Donarit 1 
Name (Firma) und Sitz VEB-Sprengstoffwerk 
des Herstellers : DDR - 3300 Schöneheck (Elbe) 
Name (Firma) und Sitz Haniel Sprengtechnik GmbH 
des Einführers : 4100 Duisburg 13 
Zulassungszeichen: BAM - GN - 036 
Einschränkung des 
Verwendungsbereiches : Nicht für untertage 

Bestimmungen für die 
Verwendung: Patronenmindes tdurchmesser 50 mm 

Berlin 45, den 16.1.1978 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir . u. Prof . Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe vom 
13. September 1976 (BGBl. I , S. 2737), und des § 14 der Zweiten Ver
ordnung zur Durchführung dieses Gesetzes vom 23. Dezember 1969 
(BGBl. I, s. 2394), zulet z t geändert durch die Dritte Verordnung zur 
Änderung der Zweiten Verordnung zur Durchführung des Sprengstoffge
setzes vom 28. Juni 1976 (BGBl. I, S. 1713), wurde mit dem Zulas
sunf!sbescheid Nr. 1179 vom 30.11.1977 der nachst7_hend bezeichnete 
Gesteinsprengstoff zur Einfuhr, zum Vert rieb , zum Uberlassen an an
dere und zur Verwendung zuge lassen. 

Bezeichnung: 
Name (Firma) und Si t z 
des Herstellers: 
Name (Firma) und Sitz 
dessen, der den Sprengstoff 
in den Geltungsbereich des 
Gesetzes verbringt: 
Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Bestimmungen für die 
Verwendung: 
Berlin 45, den 30.11. 1977 

Gelatine-Donarit 2 
VEB- Sprengstoffwerk 
DDR - 3300 Schöneheck (Elbe) 

Haniel Sprengtechnik GmbH 
Hafenstr. 12 
4100 Duisburg 13 
l!AM - GN - 038 

Nicht für untertage 

Patronenmindestdurchmesser 30 mm 

Der Präsident der 
Bundesansta lt für Materia l prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zu lassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund des § 5 des Gese tzes über explosionsgefährliche Stoffe vom 
13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten Ver
ordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I, 
S. 2141), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1199 vom 27 . 6.1978 

der nachstehend bezeichnete Gesteinsprengstoff zur Einfuhr, zum Ver
trieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 
Bezeichnung: Wallt P 
Name (Firma) und Sit?. Zaklady Tworzyw Sztucznych 
des Herstellers: "Nitron-Erg" 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Zulassungzeichen: 

Einschränkung des 
Ve rwendungsbereiches: 
Bestimmungen fiir die 
Verwendung: 
ßerlin 45, den 27 . 6.1978 

Krupskim Mlynie 
42-693 Krupski Mlyn 
Spreng-Import J. Waldenmeier 
Ulmer Str. 7-9 
D-8860 ~ördlingen 
BAM - GN - 040 

Ni cht für unter Tage 

Patronenmindestdurchmesser 65 mm 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Ltd. llir . u. Prof. Dr.-Ing. Zehr 

Bekanntmachung der Zulassung eines Gesteinsprengstoffes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes üher explosionsgefäh rliche Stoffe vom 
13. September 1976 (BGBl. l, S. 2737), und des§ 12 der Ersten Ver
ordnung zum .. Sprengstoffgesetz vom 23 . Novembe r 1977 (BGBl. I, 
S. 2141) , geandert durch § 5 der Dr itten Ve rordnung zum Sprengstoff
gesetz vom ~? · Juni 1978 (BGBl . I, S. 783) und durch die Er ste Ver
ordnung zur Anderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3 • J uli 1980 ( BGBl. I, S. 820) wurde mit dem Zu lassungsbescheid Nr . 
1262 vom 26 . 8.1981 der nachst<:!•end bezeichnete Gesteinsprengstoff 
zur Einfuhr , zum Ver trieb, zum llberlassen an andere und zur Ver wen
dung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Sit?. 
des Einführers : 

Zulassungszelchen: 
Einschränkung cies 
Verwenciungsbereiches: 
Bestimmung für die 
Verwendung: 

ßerlin 45, den 26.8.1981 

Gesteinsprengstoff N 40 R 
Societe Natio~ale des Poudres et 
Exploslfs, 
12, Quai Henri IV 
F - 75181 Paris/Frankreich 
SNPE Chemie GmbH 
Brentanostr . 17 
6000 Frankfurt 1 
ßAf!- PAW - 017 

Nicht fijr unt~r Tage . 

Patronenmindestdurcl1messer 30 mm 

Der Präsident rler 
Bundesanstalt für Materialpriifung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über eKploslonsgefäh rliche Stoffe vom 
13. September 1976 (l!GBl. I, S. 2737), und des § 12 der F.rsten Ver
ordnunf! zum Sprengst offgesetz vom 23 . November 1977 (BGBl. I, 
s. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Vero rdnung zum Sprengstoff
gesetz (3 . Spr engV) vom 21. Juni 1978 (l!GBl. I, S. 7 83) , wurde mit 
dem Zulassungsbescheid Nr. 1248 vom 29.5 .1980 der nachstehend he
zeichnete Gesteinsprengstoff zum Vertrieb, zum Uberlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: Wandcx P 

Name (Firma) und Sitz Spreng- Impot t J. l~aldenmeier 

des Herstellers: Ulmer Str . 7-9 
8860 ~ör dlingen 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 
Bestimmungen für die 
Verwendung: 

l!erlin 45, den 29 . 5 .1980 

ßAM - PAC - 031 

Nicht fi. i r unter Tage 
Nich t für Lader dume mit ~.Jass er 

1. Patronenmindestdurchmesser 65 mm 
2. Zur Zündung muß iiber die gesamte 

Länge der Ladesäule eine Spreng
sch nur der Gruppe SSM mit einem 
Sprengstoff inhalt von mindestens 
40 g pro Heter verwendet werden . 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Ltd . Dir . u. Prof. Dr .- Ing . Zehr 

87 



Bekanntmachung der Zulassung eines Gesteinsprengstoffes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe vom 
13 . September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten Ver
ordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I, 
S . 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGBl. I, S. 820) wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 
1265 vom 5.1.1982 der nachstehend bezeichnete Gesteinsprengstoff 
zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwen
dung zugelassen. 
Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 
Name (Firma) und Sitz 
des Einfiihrers: 

Zulassungszeichen: 
Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Bestimmungen für die 
Verwendung: 
Berlin 45, den 5.1.1982 

Niqua A 

Nitrokemia Ipartelepek 
Füzfögyartelep/Ungarn 
STEAG Handel GmbH 
Duisburger Str. 170 
4220 Dins1aken 

BAM - SA - 030 

~icht für unter Tage. 

Patronenmindestdurchmesser 50 mm 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Mater ialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe vom 
13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten Ver
ordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November l977 (BGBl. I, 
S . 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGBl. l, S. 820) wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 
1261 vom 26.B.l981 der nachstehend bezeichnete Sprengstoff für son
stige Zwecke zum Vertrieb, zum Überlassen an A.ndere und zur Verwen
dung zugelassen . 

Bezeichnung: 
Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 
Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsberetches: 

Berlin 45, den 26.8.1981 

Zerstörladung S 58 
Wasagchemie Sythen GmbH 
4358 Haltern/WestE. 
BAM - SZ - 031 

Nicht für unter Tage. 
Nur zur Bearbeitung von Hetallen 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Matertalprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe vom 
13. September 1976 (BGBl. l, S. 2737), und des § 12 der Ersten Ver
ordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I, 
s. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (BGBl. l, S. 783) und durch 
die erste Verordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Spreng
stoffgesetz vom 3. Juli 1980 (BGBl. l , S. 838), wurde mit dem Zulas
sungsbescheid Nr. 1254 vom 12.12.1980 der nachstehend bezeichnete 
Wettersprengstoff zum Vertrieb, zum Hberlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 
Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Bestimmungen für die 
Verwendung: 

Berlin 45, den 12.12.1980 
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Wetter-Permit B 
Dynamit Nobel AG 
5210 Troisdorf 
BAM - WI - 013 

vgl. bergbehördl. Vorschriften 

1. Patronendurchmesser 30 und 40 mm . 
2. Der ~Vettersprengstoff kann auch in 

Verbindung mit der Wettersprengschnur 
Wetter-Dynacord 4 verwendet werden. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für }laterialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines explosionsgefährlichen Stoffes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe vom 
13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten Ver
ordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I 
S. 2141), geändert durch § 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff~ 
gesetz ( 3. SprengV) vom ?.3. Juni 1978 (BGBl. I, S. 7 83) und durch 
die Erste Verordnung zur Anderung der Ersten Verordnung zum Spreng
stoffgesetz vom 3. Juli 1980 (BGBl. I, S. 838), wurde mit dem Zulas
sungsbescheid Nr. 1255 vom 12.12.1980 der nachstehend bezeichnete 
Wettersprengstoff zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 
Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 
Bestimmungen für die 
Verwendung: 

Berlin 45, den 12.12.1980 

Wetter- Westfalit C 

Wasagchemie Sythen GmbH 
4358 Haltern/Westf. 
llAM - WI - 014 

vgl. bergbehördl. Vorschriften 

1. Patronendurchmesser 30 und 40 mm. 
2. Der Wettersprengstoff kann auch in 

Verbindung mit der Wettersprengschnur 
Wetter-Dynacord 4 verwendet werden. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Haterialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines Zündmittels 

Auf Grund des § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe vom 
25. August 1969 (BGBl. I s. 1358), zuletzt geänder t durch Artikel 
182 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch vom 2. Miirz 1974 
(BGBl. I S. 459), und§ 14 der Zweiten Verordnung zur Durchführung 
dieses Gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. April 1972 
(BGBl. I S. 633), geändert durch die Zweite Verordnung zur Änderung 
der Zweiten Verordnung zur Durchführung des Sprengstoffgesetzes vom 
16. Juli 1974 (BGBl. I S. 1457), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 1057 vom 1.3.1976 der nachstehend bezeichnete Sprengstoff für 
sonstige Zwecke zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Ver
wendung zugelassen. 
Bezeichnung: 
Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Einschdinkung des 
Verwendungsbereiches: 

Bestimmungen für die 
Verwendung: 

Berlin 45, den 1.3.1976 

Zerleger DM 1015 Al/T 
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft 
5210 Troisdorf 
llAM - SZ - 023 

l . Nicht für Bergwerke mit Schlagwetter 
oder Kohlenstaubexplosionsgefahr 

2. Nicht zur Verwendung für gewerbliche 
Sprengarbeiten 

3. Nur zum AusUisen von Schnellöffnungs
ventilen in Feuerlöschern 

1. Der Zerleger ist so einzubauen, daß 
der Schlagbolzen bei der Auslösung 
den mit gelber Farbe gekennzeichne
ten Friktionssatz zentrisch trifft. 

2. ßedingt durch den Aufbau des Zerle
gers ist ein Feuchtigkeitsabschluß 
nicht gewährleistet; dieser Tatsache 
ist durch geeignete konstruktive 
Haßnahmen bzw . durch Befristung der 
Funktionsgarantie Rechnung zu tragen. 

3. Die Zerleger sind wie folgt auszu
tauschen: 
Verwendungstemperatur bis 50°C Aus
tauschintervall 2 Jahre 
Verwendungstemperatur 50°C 70°C 
Austauschintervall 1 Jahr 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. Zehr 

Bekanntmachung der Zulassung eines Zündmittels 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl . I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I, 
S. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 783), wurde mit 
dem Zulassungsbescheid Nr. 1219 vom 18.5.1979 das nachstehend be
zeichnete Zündmittel zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum Überlassen an 
andere und zur Verwendung zugelassen. 



Bezeichnung: 
Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einfiihrers: 

Zulassungszeichen: 
Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Berlin 45, den 18.5.1979 

Sprewacord 
Societa Explosiv! 
Industriali S.p.A. 
Ghedi (Brescia) Italien 

Spreng-Import 
J. \~aldenmeier 

Ulmer Str . 7-9 
8860 Nördlingen 

BAH - SS - 023 

Nicht für Bergwerke mit Schlagwetter -
oder Kohlenstaubexplosionsgefahr 
Nicht für Laderäume mit Wasser bei Zün
dung aus dem Bohrlochtiefsten 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines Zündmittels 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. 1, S. 2737), und des§ 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23 . November 1977 (BGBl. I, 
s. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (BGBL 1, S. 783), wurde mit 
dem Zulassungsbescheid Nr . 1220 vom 21.5.1979 das nachstehend be
zeichnete Zündmittel zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum Über lassen an 
andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung : Sprewacord Super 

Name (Firma) und Sitz Societa Explosivi 
des Herstellers: Industriali S.p.A. 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Bestimmungen für die 
Verwendung: 

Berlin 45, den 21 . 5.1979 

Ghedi (Bresci~) Italien 

Spreng-Import 
J, Haldenmeier 
Ulmer Str. 7-9 
8860 Nördlingen 

BAM - SSM - 007 

Nicht für Bergwerke mit Schlagwetter -
oder Kohlenstaubexplosionsgefahr 
Nicht für Laderäume mit Wasser bei Ziin
dung aus dem Bohrlochtiefsten 

1) Bei Bohrlochsprengungen über Tage 
mit mehr als einem Schuß ist der 
außerhalb des Bohrlochs verlegte Teil 
der Sprengschnur, wenn die Abstände 
kleiner als 1 m sind, mit Besatz ab
zudecken. 

2) Beim untertägigen Einsatz darf die 
Sprengschnur nur innerhalb von Bohr
löchern verlegt werden. 

3) Im Falle einer Initiierung durch 
Zünder ist darauf zu achten, daß der 
Zünder in seiner ganzen Länge unmlt
telbar an der Sprengschnur anliegt. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Haterialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines Zündmittels 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23 . November 1977 (BGBl. I, 
S. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 7 83), wurde mit 
dem Zulassungsbescheid Nr. 1245 vom 28. 1.1980 die nachstehend be
zeichnete Sprengkapsel mit e l ektrischer Auslösung zur Einfuhr, zum 
Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: Sprengkapsel mit elektrischer 
Auslösung Typ K 23544 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 
Name (Firma) und Sitz 

des Einfi.ihrers: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

ICI Nobel's Explosives Company 
Ltd., Stevens t on, Ayrshire/England 

Walter Kidde GmbH 
2120 Lüneburg 
Lüner Rennbahn 2 

BAM - SKE - 006 

Nicht für unter Tage. 
Nur zur Auslösung von Schnellöffnungs
ventilen für stationäre Feuerlöschein
richtungen. 

Berlin 45, den 28.1.1980 

Nicht zum Einbau in Feuerlöscheinrich
tungen, die Temperaturen über 60 °C aus
gesetzt sind. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Ltd. Dir. u. Prof. Dr. -Ing. Zehr 

Bekanntmachung der Zulassung eines Sprengzubehörs 
Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23 . November 1977 (BGBL I, 
S. 2141), geändert durch § 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (BGBL I, S. 783), wurde mit 
dem Zulassungsbescheid Nr. 1256 vom 5.2.1981 das nachstehend be
zeichnete Ziindleitung zum Vertrieb, zum tibetlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 
Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 
Berlin 45, den 5.2.1981 

Einfachziindleitung So/4 DK spez. 
Herkstoff des Leiters: Kupfer 
Fr . Sobbe GmbH 
Fabrik elektrischer 
Beylingstr. 59 
4600 Dortmund-Derne 
BAM - ZLE - 016 

Zünder 

Der Präsident rler 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u . Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines Sprengzubehörs 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vorn 13. September 1976 (BGBL 1, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBL I 
S. 2141), geändert durch § 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff~ 
gesetz (3. SprengV) vom 21. Juni 1978 (BGBl. 1, S. 793) und durch 
die Erste Verordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Spreng
stoffgesetz vom 3. Juli 1980 (BGBl. I, s. 828), wurde mit dem Zulas
sungsbescheid Nr · 125 7 vom 5 .2 .1981 die nachstehend bezeichnete 
Zündleitune zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwen
dung zugelassen. 
Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstel l ers: 

Zulassungszelchen: 

Ber1in 45, den 5.2.1981 

Verseilte Zündleitung R/7 DDK/Y 
Herkstoff des Leiters: Kupfer 
Kabelwerke Reinshagen GmbH 
Reinshagenstr. l 
5600 Wuppertal 1 
BAM - ZLV - 007 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des§ 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 21. November 1977 (BGBL I, 
S. 2141), geändert durch § 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGBl. 1, S 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 10233 vom 19 .1.1 982 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zum Vertrieb, zum Uberlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 
Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

25 - Schuß-Plastic-Streifenamorces 

Wicke GmbH & Co. 
Elberfelder Str. 109 
4322 Sprockhövel-llerzkamp 

Zulassungszeichen: BAM - P I - 0478 
Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 

Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleinste 
Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu 
versehen: 
Nur zur Verwendung in Kinderpistolen. 
Nicht in Gesichtsnähe verschießen! 
Die Amorces dürfen erst unmittelbar vor der Verwendung der 
Verpackung entnommen werden! 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackungen erlaubt! 

Berlin 45, den 19.1.1982 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
Im Auftrag 

Dir . u. Prof . Dr. Swart 
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Bekanntmachung der Zulassung eines Sprengzubehörs 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe vom 
13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten Ver
ordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I , 
s. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (BGBL I, S. 783) und durch 
die Erste Verordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Spreng
stoffgesetz vom 3. Juli 1980 (BGBl. I, s. 828), wurde mit dem Zulas
sungsbescheid Nr. 1260 vom 25.6.1981 der nachstehend bezeichnete 
Zündkreisprüfer zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: Dreomin - S 
Name (Firma) und Sitz Schaffler & Co. 
des Herstellers: Fabriken e l ektrischer Apparate, 

Maschinen und Hinenzünder 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Einschr~nkung des 
Verwendungsbereiches: 

Bes timmung en fiir die 
Verwendung: 

Ber1Ln 45, den 25.6.1981 

A - 1150 Wien/Österreich 

Fr. Sobbe GmbH 
Beylingstraße 59 
4600 Dortmund-Derne 
BAM - ZK - 035 

In schlagwettergefährdeten Betrieben 
darf da s Gerät nur in einer Trage
tasche verwende t werden. 

Meßbereiche: 0-100 Ohm 
0-200 Ohm 
0-500 Ohm 
0-1000 Ohm 
0-10000 Ohm 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrot echnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes iiber explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBL I, 
s. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 21 . Juni 1973 (BGBl. I, S. 783) und durch die Erste Ver
ordnung z ur Änderung rler Ersten VetotdnunR zum Sprengstoffgesetz vom 
}. Juli 1980 (BGBl. I, S 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 10236 vom 4.2.1982 der nachstehend beze ichnete pyrotechnische 
Geeenstand zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum Überl::~ssen an andere unrl 
zur VerwenOung zugelassen. 

Bezeichnung: Feuervogel (Fet1erkreisel) 

Name (Firma) und Anschrift 
des Her s t e ll ers: 

Yuen Loong Hong Firecracker Nfg. Co. 
184 - 192 Queen's Road 

Name (Firma ) und Anschrift 
des Einführ ers : 

Hongkong 
Georg Richter (KG) 

·wa ndsbeke r Zollstr. 
2000 f!amhurg 70 

Zulassungszelchen: RAH - P i - 0481 
Die Zu l assu ng ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1 . Zus~tzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegen

s t and mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Gegenstand mlt der unbedruckten Seit e nach unten auf den Boden 
legen. Am äußersten Ende der Zünd!=;chnur anziinden und sich 
rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

2. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die 
kleinste Verpackungseinheit rles Gegens t andes mit dem nach
stehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Gegenstand mit der unbedruckten Seite nach unten auf den 
Roden legen. Am äußersten Ende der Zündschnur anzünden und 
steh rasch entfernen. 
Nur im F~eien verwenden! 
Abgabe nur in ungeöffenter Originalpackungen erlaubt! 

Berlin 45, den 4.2.1982 
Der Präsident rler 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, s. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I, 
s. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, s. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGBl. I, S 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 10230 vom 7.1.1982 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
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zugelassen. 
Bezeichnung: 
Name (Firma) und 
des Herstellers: 

Anschrift 
Bengalische Fackel, blau 
Pyr o-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54- 56 
5208 Eitorf 

Zulassungszeichen: BAM - P I - 0482 
Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 

Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleinste 
Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu 
versehen: 
Fackel waagerecht am freien Holzende halten und am anderen 
Ende entzünden. Nur über feuerfestet Unterlage abbrennen! 
Trocken lagern! 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt! 

Berlin 45, den 7.1.1982 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, s. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I, 
s. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung rler Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGBl. I, S 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 10231 vom 7.1.1982 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 
Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Bengalische Fackel, blau 
Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54-56 
5208 Eitorf 

Zulassungszeichen: BAM - P I - 0484 
Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 

Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleins te 
Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu 
versehen: 
Fackel waagerecht am freien Holzende halten und am anderen 
Ende entzünden . Nur über feuerfester Unterlage abbrennen! 
Trocken lagern! 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt! 

Berlin 45, den 7.1.1982 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I, 
S. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGBL I, S 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 10232 vom 7.1.1982 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zum Vertrieb, zum Uberlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Bengalische Fackel, rot 
Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54-56 
5208 Eitorf 

Zulassungszeichen: BAM - P I - 0487 
Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 

Zus~tzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleinste 
Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu 
versehen: 
Fackel waagerecht am freien Holzende halten und am anderen 
Ende entzünden. Nur über feuerfester Unterlage abbrennen! 
Trocken lagern! 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt! 

Ber1in 45, den 7.1.1982 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 



Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBL I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBL I, 
S. 21Ü), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengs toffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGBL I, S 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 1D228 vom 7.1.1982 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zum Vertrieb, zum iiberlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Her stellet s: 

Bengalische Riesenfackel, rot 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54-56 
5208 Eitorf 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 0377 
Die Zulaseung ist mit folgender Auflage ver bunden: 

Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleinste 
Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu 
versehen: 
Fackel waagerecht am freien Holzende halten und am anderen 
Ende entzünden. Nur über feuerfester Unterlage abbrennen! 
Trocken lagern! 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt! 

Hierdurch wird die im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM, Band 1, 
Nr . 3, s. 41, veröffentlicht e Bekanntmachung zum Zulassungszeichen 
BAU - P II - 0377 ungültig und durch die vorstehende Bekanntmachung 
ersetzt. 

Berlin 45, den 7.1.1982 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des§ 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I, 
S. 2141), geändert durch § 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGBl. I, S 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 10229 vom 7.1.1982 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zum Vertrieb, zum tibetlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 
Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Bengalische Riesenfackel, grün 
Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54-56 
5208 Eitorf 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 0383 
Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 

Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleinste 
Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu 
versehen: 
Fackel waagerecht am freien Holzende halten und arn anderen 
Ende entzünden. Nur übet feuerfestet Unterlage abbrennen ! 
Trocken lagern! 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt! 

Hierdurch wird die im Amts- und Mittetlungsblatt der BAM, Band 1, 
Nr. 3, S. 4 2, veröffentlichte Bekanntmachung zum Zulassungszeichen 
BAM - P II - 0383 ungültig und durch die vorstehende Bekanntmachung 
ersetzt. 

Berlin 45, den 7.1.1982 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fiir Materialprüfung 
Im Auftrag 

Dir. u . Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBL I, s. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBL I, 
S. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGBl. I, S 828), wurde mit dem Z,ulassungsbescheit! 
Nr. 10211 vom 17.9 .1981 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum Uberlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: Luftikus-Fontäne 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

China National Native Produce 
and Animal By-Products 
Import and Export Corporation 
Kwangchow Office 
No. 486, Liu Erh San Road 
Kwangchow, VR China 

Pyro-Chemie 
Hermann !-Ieber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54-56 
5208 Eitorf 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 1144 
Die Zulassunß ist mit folgender Auflage verbunden: 

Zusätzl i.ch zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegen
stand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Fon~äne auf ebenen Boden stellen, Cellophanpapier an der 
Oberseite entfernen, Ziindschnur am äußersten Ende entzünden 
und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45 , den 17.9.1981 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir . u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBL I, S . 2737), und des § 12 der llrsten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23 . November 1977 ( BGBl. I, 
S. 2141), geMndert durch § 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (8GB1. I, S. 783) und durch die Erste Ver
ordn~ng zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3 . .Juli 1980 (BGBL I, S 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 10225 vom 6 . 11.1981 der nachst e hend bezeichnet e pyrotechnische 
Gegenstand zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum lJberlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Fire-Cracker A (5") (Kanonenschlag) 

Yuen Loong Hang Firecracker Hfg . Co. 
184-192 Queen's Road 
l!ongkong 

Georg Richter (KG) 
Wandsbeke r Zol1str. 
2000 Harnburg 70 

BAM - P II - 1146 

Die Zulassung ist mtt folgenden Auflagen verbunden: 
l. Zus:!tzlich zu der vorgeschri-::h:=:-r:':-":1 !(f:':nnz2ichnt:n3 ist der .Seg ~:-: 

stand mi.t dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Knallkörper auf den Boden legen, am äußersten Ende der 
Zündschnur anzijnden und sich rasch entfernen. 
Nach dem Anziinden nicht in der Hand halten! 
Nur im Freien verwenden! 

2. Zusi:itzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die 
kleinste Verpackungseinheit des Gegenstandes mit dem nach
stehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Knallkörper auf den Boden legen, am äußersten Ende der Zünd
schnur anzünden und sich ras ch entfernen. 
Nach dem Anzünden nicht in der Hand halten! 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe nur in ungeHffneter Originalpackung erlaubt ! 

Berlin 45, den 6 .11.198 1 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfune 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefiihrliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBL I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23 . November 1977 (BGBl. I, 
S . 2141), geändert durch § 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3 • Juli 1980 (BGBl. I, S 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
NI· 10235 vom 27. L 1982 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen . 
Bezeichnung : 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers : 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Sternwerfer (Shooting stars), Kal. A 

Yuen Loong Hong Firecracker Mfg. Co . 
184- 192 Queen's Road 
Hongkong 

Georg Richter (KG) 
Wandsbeker Zollstr. 
2000 Harnburg 70 
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Zulassungszeichen: BAM - P II - 1149 
Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 

Zus::itzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegen
stand mit dem nachsteh~nd angegebenen Hinweis zu versehen: 
Gegenstand so auf ebenen Boden stellen, daß die Füllung unge
hindert nach oben ausgeworfen werden kann. Zündschnur am äußer
sten Ende entziinden und si.ch rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 27.1.1982 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I, 
S. 2141), gelodert durch § 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 ( BGBl. I, S 828), wurde mit dem Zulassungobescheid 
Nr. 10208 vom 17.9.1981 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zum Vertrieb, zum Uberlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des ~lerstellers: 

Zul~ssungszeichen: 

Rakete ""Tolle Lola"" 

Pyro-Chemie 
Hermann \.J'eber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Rogestr. 54-56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - 1150 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusi_itzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegen
stand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Rakete mit dem Leitstab so in eine feststehende, geeignete 
Halterune (z.B. Weinflasche, Rohr) stecken, daß die Rakete 
ungehindert senkrecht aufsteigen kann. Schutzkappe abziehen, 
Zündschnur gerade biegen, am äußersten Ende entz7inden und 
sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 17.9.1981 

Der Präsirlent der 
Bundesanstalt fiir Materialprlifune 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Eroten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I, 
S. 2141), geändert durch§ .5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 783) und dnrcn die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGRl. I, S 828), wurde mit dem Znlasoungsbescheid 
Nr. 10226 vom 26.11.1981 der nachstehenci bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum tibetlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezei.chnllng: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Domino-Fonti:ine 

China National Native Produce and 
Animal By-Products 
Import and Export Cerparation 
Kwangtung Branch 
No. 486, Liu Erh San Road 
Kwangchow, VR China 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnioche Fabrik 
Bogestr. 54-56 
5208 Eitor f 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 1154 
Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 

Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegen
stand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Fontäne auf ebenen Boden stellen, durchsichtiges Schutzpapier 
entfernen. Zündschnur am äußersten Ende entziinden und sich 
rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 26.11.1981 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13 . September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I, 
s. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, s. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGBl. I, S 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 10234 vom 27 .1.1982 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einflihrers: 

Tr iange !sonne 

China National Native Produce and 
Animal By-Products 
Import and Export Cerparation 
Kwangtung Branch 
No. 486, Liu Erh San Road 
Kwangchow/VR China 
Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54-56 
5208 Eitorf 

Zulassungszelchen: BAM- P II - 1157 
Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 

Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegen
stand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Sonne mit einem Nagel durch die Nabe leicht drehbar ca. 2 m 
über dem Erdboden an einem Pfahl befestigen. Schutzhiilse ab
ziehen, Zündschnur am äußersten Ende entzünden und sich rasch 
entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 27.1.1982 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialpriifung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes iiber explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, s. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I, 
S. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGBl. I, S 828), wurde - mit dem Zulasoungsbescheid 
Nr. 10227 vom 7.1.1982 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zum Vertrieb, zum ~herlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: Bengalische Riesenfackel, blau 
Name (Firma) unci Anschrift Pyro-Chemie 
des Herstellers: Hermann Weber & Co. GmbH 

Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54-56 
5208 Eitorf 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 1160 
Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 

Zusätzlich zu dP.r vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleinste 
Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu 
versehen: 
Fackel waagerecht am freien Holzende halten und am anderen 
Ende entziinden. Nur ijber feuerfester Unterlage abbrennen! 
Trocken lagern! 
Nur i.m Freien verwenden! 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt! 

Berlin 45, den 7.1.1982 
Der Präsident der 

Bundesanstalt flir Mat e rialprü f ung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
~rom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § l2 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I, 
S. 2141), geändert durch § 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, s. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGBl. I, S 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 11160 vom 31.8.1981 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnungen: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Schubkolben 
Schubkolben 
Schubkolben 
Schubkolben 

DR 2003 
DR 2005 

2006 
2014 

DR 
DR 

Nobel's Explosives Company Limited 
Nobel House 
Stevenston, Ayrshire 
GB , KA20 3LN 



Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Deutsche IC I GmbH 
Lyonerstraße 36 
6000 Frankfurt 71 

Zulassungszeichen: BAM - PT1 - 0212 
Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleinste 

Verpackungseinheit mit dem nachs tehend angegebenen Hinweis zu 
versehen: 
Die e l ektrischen Ansch l ußwerte der beiliegenden Gebrauchs
anweisung sind zu beachten. 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt. 

2. Die kleinste Verpackungseinheit ist mit dem Herstellungs
jahr und der vom Herstel l er gewährleiste t en Verbrauchszeit 
zu beschriften. 

3. Jeder kleinsten Verpackungseinheit ist eine Gebrauchsanweisung 
mit den zur sicheren Verwendung erforderlichen elektrischen 
Kenndaten beizufügen . 

Berlin 45, den 31 .8.1981 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr . Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBL I, S. 2737) , und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23 . November 1977 (BGBL I, 
s. 2141), geändert durch § 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23 . Juni 1978 (BGBL I, S. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3 . Juli 1980 (BGBL I, S 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 11161 vom 31.8.1981 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: Schubkolben DR 2013 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Nobel ' s Explosives Company Limited 
Nobel House 
Stevenston, Ayrshire 
GB , KA20 1LN 
Deutsche ICI GmbH 
Lyonerstraße 36 
6000 Frankfurt 71 

Zulassungszeichen: BAM- PT1 - 0213 
Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleinste 

Ver packungseinhet t mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu 
versehen : 
Die elektrischen Anschlußwerte der beiliegenden Gebrauchs
anweisung sind zu beachten. 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt . 

2. Die kleinste Verpackungseinheit ist mit dem Herstellungs
jahr und der vom Hersteller gew'ihrleisteten Verbrauchszeit 
zu beschriften . 

3. Jeder kl einsten Verpackungseinheit ist eine Gebrauchsanweisung 
mit den zur sicheren Verwendung erforderlichen elektrischen 
Kenndaten beizufügen . 

Berlin 45, den 31.8.1981 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes öjber explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBL I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23 . November 1977 (BGBL I, 
S. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 7 83) und durch die Ers t e Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3 . Juli 1980 (BGBL I, S 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 11162 vom 31 . 8.1981 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 
Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Trennschneider DR 5006 
Nobel ' s Explosives Company Limited 
Nobel House 
Stevenston, Ayrshire 
GB , KA20 3LN 

Deutsche ICI GmbH 
Lyonerstraße 36 
6000 Frankfurt 71 

Zulassungszeichen: BAM - PTt - 0214 
Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleinste 

Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu 
versehen: 
Die e l ektrischen Anschlußwerte der beiliegenden Gebrauchs-
anweisung sind zu beachten . 

Achtung, Unfallgefahr! Niemals zünden, wenn die Gegendruck
schraube nicht eingeschraubt ist. 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt. 

2. Die kleinste Verpackungseinheit ist mit dem Herstellungs
jahr und der vom Hersteller gewährleisteten Verbrauchszeit 
zu bes chriften. 

3. Jeder kleinsten Verpackungseinheit ist eine Gebrauchsanweisung 
mit den zur sicheren Verwendung erforderlichen elektrischen 
Kenndaten beizufügen . 

Berlin 45, den 31 . 8 . 1981 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Ha ter ialprüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes öjber explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBL I, 
S . 2141), geändert durch § 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBL I, s. 783) und durch die Erste Ver 
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGBl. I, S 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 11163 vom 21.12.1981 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Ve rwendung 
zugelassen . 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstell e rs: 

Antrieb fiir Scil- Riickstrammer 
Repa Feinstanzwerk GmbH 
Industriestraße 20 
7071 Alfdor f 

Zulassungszeichen: BAN - PT1 - 0215 
Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
l. Zusätzlich z u der vorp,eschriebenen Ken nzeichnung ist die kleinste 

Verpackungseinheit und de r Gegenstand mit dem n:::1.chst ehe nd angege
benen Hinweis zu versehen: 

"Der Ein- und Ausbau de s Gurtaufroller s mit Rückstrammer darf 
nur von geschultem Personal vor genommen werden . " 

2. Der unter l. geforderte Hinweis ist in den Montage- und Ge
brauchsanweis ungen zum Gurtaufroller mit Rückstrammer bekannt 
zu machen . 

). Der Gegenstand ist mit der vom Hersteller gewährleisteten 
Verbrauchsdauer zu heschri ften. 

4 . Der Gegensta nd der Zulassung darf nur vertrieben, anderen 
überlas sen oder verwende t werden, wenn er bestimmungsgemäß 
am Gurtaufroller montiert ist. 

Berlin 45, den 21 . 12 . 1981 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fUr Materialprlifung 
Im Auftrag 

Dir . u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 de s Gesetzes über explosionsgef'ihrliche Sto ffe 
vom 13. September 1976 (BGßl. I, S. 2737), und des § 12 der F. rsten 
Ve rordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23 . November 1977 (BGBl. I, 
S . 2141), ge'indert durch § 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, s. 783) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3 . Juli 1980 (BGBl. I, S 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 11166 vom 12.11.1981 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Geger1stand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Ver wendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: Heizstab 
Name (Firma ) und Anschrift Pyrotechnische Fabrik 
des Herstellers: F. Feistel GmbH + Co . KG 

6719 Göllheim 
Zulassungszeichen: BAM - PT1 - 0216 
Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Ke nnzeichnung ist der Gegen

stand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Heizstab nur aktivieren, wenn er mind. 5 cm in die Flüssig
keit eingetaucht ist. 
Verwendungshinweise beachten! 

2. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die 
kleinste Verpackungseinheit mit nachstehend angegebenen 
Hinweisen zu versehen: 
Verwendungshinweise 
Heizstab mind. 5 cm in Flüssigkeit einhängen. 
Die beigefügte Batterie am Anzündkopf aufsetzen und leicht 
andrUcken. Heizstab niemals aktivieren, wenn er nicht in die 
Flüssigkeit eingetaucht ist. Nicht in brennbaren Flüssig
keiten verwenden. 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten. 
Abgabe nur in kleinster Verpackungseinheit erlaubt . 

Berlin 45, den 12.11.1981 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für ~1a terialprüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 
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Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (BGBl. I, 
s. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoff
gesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I, S. 7g3) und durch die Erste Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
3. Juli 1980 (BGBl. I, S 828), wurde mit dem Zulassungsbescheid 
Nr. 11165 vom 6.10.1981 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Nebelkerze, HC, mit Abreißziinder 

Nico-Pyrotechnik 
Hanns-Jürgen Diederichs KG 
Bei der Feuerwerketel 4 
2077 Tri t tau 

Zulassungszeichen: BAM - PT2 - 0056 
Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleinste 

Verpackungseinheit und der Gegenstand mit dem nachstehend angege
benen Hinweis zu versehen: 
Gebrauchsanweisung 
Verschlußschraube am Deckel der Nebelkerze entfernen. 
Anziinder aus heil i.egender Verpackung entnehmen und bis zum 
Anschlag in die Nebelkerze einschrauben. 
Kappe des Anzünderkopfes durch Drehen nach rechts abschrauben . 
Nebelkerze fest mit einer Hand umfassen und Kappe mit Reiß
schnur ruckartig abziehen. Nebelkerze auf den Boden stellen 
und sich rasch entfernen. 
Nebelkerze nur im Freien verwenden. Nebel nicht einatmen. 
Anzündverzögerung mind. 4 ,5 s; Nebeldauer ca. 5 Min. 

2. Zusätzlich zum Herstellungsjahr ist der Gegenstand und die 
kleinste Verpackungseinheit mit dem Monat der Herstellung 
und der Verbrauchszeit zu beschriften. 

Berlin 45, den 6.10.1981 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines Zündmittels 

Es wird mit ßezug auf das als Rechtsgrundlage geltende Schreiben der 
Bundesanstalt für Materialprüfung vom 9.2.1971 (Tgb.-Nr. 4-525/71) 
an die Firma Dynamit Nobel AG 

5210 Troisdorf 
betr . die Fortgeltung der vor Inkraftreten des Sprengstoffgesetzes 
erteilten Zulassungen, die im Bundesanzeiger Nr. 78 vom 25.4.1972 
(Beilage Nr. 14/72) unter dem Zeichen SS 1 bekannteernachte Zulassung 
der Sprengschnur 

Bezeichnung : Dynacord 
Name (Firma) und Anschrift 
des lierstellers: Dynamit Nobel AG 

5210 Troisdorf 

wird wie ergänzt: 
In der Spalte ''Beschränkungen, Bedingungen, Auflagen'' ist nach
zutragen: 
"Bei Zündung aus dem Borlochtiefsten in Laderäumen mit Wasser muß 
das Sprengschnurende durch Abschlußkappe gemäß 7.eichnung Z 653 
abgedichtet werden. 
Die Abschlußkappe muß festsitzend auf die Sprengschnur aufgescho
ben werden . 
Die vor dem Ladestock befindliche Schl~ufe der Sprengschnur ist 
vor Beschädigung beim Einfijhren i.ns Bohrloch zu schützen." 

Berlin 45, den 10.10.1980 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Ltd . Dir. u. Prof. Dr.-Ing. Zehr 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines Zündmittels 

Es wird mit Bezug 
Bundesanstalt für 
an die Fir'lla 

auf das als Rechtsgrundlage geltende Schreiben der 
Materialprüfung vom 8.2.1971 (Tgb.-Nr. 4-523/71) 

Wasagchemie GmbH, 
4358 Haltern 

betr. die Fortgeltung der vor Inkraftreten des Sprengstoffgesetzes 
erteilten Zulassungen, die im Bundesanzeiger Nr . 78 vom 25.4.1972 
(Beilage Nr. 14/72) unter dem Zeichen SS 3 bekanntgemachte Zulassung 
der Sprengschnur 
Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des He~stellers: 

wird wie ergänzt: 

~Vasacord 

Wasagchemie Sythen GmbH 
4358 Haltern 

In der Spalte "Beschränkungen, Bedingungen, Auflagen" ist nach
zutragen: 
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"Bei Zündung aus dem B'Jrlochtiefsten in Laderäumen mit Wasser muß 
das Sprengschnurende durch Abschlußkappe gemäß Zeichnung Z 653 

abgedichtet werden. Die Abschlußkappe muß festsitzend auf die 
Sprengschnur aufgeschoben we<rlen. 
Die vor dem Ladestock befindliche Schlaufe der Sprengschnur ist 
vor Beschädigung beim Einführen ins Boh<loch zu schützen.'" 

Berlin 45 , den 9.10.1980 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Ltd. Dir. u. Prof. Dr. - Ing. Zehr 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines Zündmittels 

Es wird mit Bezug auf das als Rechtsgrundlage geltende Schreiben der 
Bundesanstalt für Materialprüfung vom 9 .2.1971 (Tgb.-Nr. 4-525/71) 
an die Firma Dynamit Nobel AG 

5210 Troisdorf 
betr. die Fortgeltung der vor Inkraftreten des Sprengstoffgesetzes 
erteilten Zulassungen, die im Bundesanzeiger Nr. 78 vom 25.4.1972 
(Beilage Nr. 14/72) unter dem Zeichen SS 4 bekanntgemachte Zulassung 
des Ziindmittels (Sprengschnur) 
Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

wird wie folgt geändert: 

Dynacord K 

Dynamit Nobel AG 
5210 Troisdorf 

Im Abschnitt '"Einschränkungen des Verwendungsbereiches ist hinzu
fügen: 
'"Nicht für Laderäume mit Wasser bei Zündung aus dem Borlochtief
sten." 

Berlin 45, den 16.4.1981 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Reg.Dir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines Zündmittels 

Es wird mit Bezug auf das als Rechtsgrundlage geltende Schreiben der 
Bundesanstalt für Materialprüfung vom 13.7.1978 (Tgb . -Nr. 4-2834/71) 
an die Firma ßlanicke strojirny 

narodni podnik (Nationalunternehmen) 
25801 Vlastm 
CSSR 
5210 Troisdorf 

betr. die Fortgeltung der vor Inkraftreten des Sprengstoffgesetzes 
erteilten Zulassungen, die im Bundesanzeiger Nr. 7g vom 25.4 .197 2 
(Beilage Nr. 14/72) unter dem Zeichen SS 6 bekanntgemachte Zulassung 
des Zündr.>ittels 
Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers : 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers : 

wird wie folgt geändert: 

Sprengschnur NP 5 

Blanicke strojirny 
narodni podnik 
25801 Vlasim 
CSSR 

Friedrich Kühler KG 
Zündmittel Berg- und Tiefbaubedarf 
Kesselstr. 38 
7000 Stuttgart 60 

Im Abschnitt '"Einschränkungen des Verwendungsbereiches ist hinzu
fügen: 
'"Nicht für Laderäume mit Wasser bei Zündung aus dem Borlochtief
sten." 

Berlin 45, den 16.4.1981 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Reg.Dir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines Zündmittels 

Es wird mit Bezug auf das als Rechtsgrundlage geltende Schreiben der 
Bundesanstalt für Materialprüfung vom 15.2.1971 (Tgb.-Nr. 4-676/71) 
an die Firma Societe Suisse des Explosifs 

CH 3900 Brigue/VS 
betr. die Fortgeltung der vor Inkraftreten des Sprengstoffgesetzes 
erteilten Zulassungen, die im Bundesanzeiger Nr. 78 vom 25 .4. 1 Q7 2 
(Beilage Nr. 14/72) unter dem Zeichen SS 9 bekanntgemachte Zulassung 
des Zündmittels 

Bezeichnung: Nitropenta Sprengschnur Gamsen/ 
Brigue Valais Schweiz 



Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

wie geändert: 

Societe Suisse des Explosifs 
CH 3900 Brigue/VS 
Schweiz 

Dynamit Nobel AG 
5210 Troisdor f 

wird 
1.) Im Abschnitt "Einschränkungen des Verwendungsbereiches" ist 

hinzufügen : 
"Nicht für Laderäume mit Wasser bei Zündung aus dem Bohrloch
tiefsten. 

2.) Die Zulassung wird ergänzt durch: 
Name und Sitz des 
Einführers: 

Berlin 45, den 16.4 .1981 

Dynamit Nobel AG 
Haberstr. 2 
5210 Tr·oisdorf 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fiir Materialprüfung 

Im Auftrag 
Reg.Dir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines Zündmi,ttels 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
ertei lte Zulassung des 

Bezeichnung: 
Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

523 vom 21.7.1980 
Zündmittels 
Nitropenta-Sprengschnur Pentacord 

Dynamit Nobel AG 
5210 Troisdorf 
BAM - SS - Oll 

Im Abschnitt "Einschränkungen des Verwendungsbe r eiches" ist hin
zufügen: 
"Nicht für Laderäume mit Wasser bei Zündung aus dem Bohrlocht ief-
sten." 

Berlin 45 den 16.4.1981 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
Im Auftrag 

Reg.Dir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines Zündmittels 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung der 
Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrif t 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

577 vom 19.12 . 1972 
Sprengschnur 

Supercor d 20 

Dynamit Nobe l AG 
5210 Troisdorf 
BAM - SS - 012 

1. Ein Abschnit t "Bestimmungen fiir die Verwendung " ist nachzutragen: 
"Bei Zündung aus dem Bohrlochtiefsten in Laderliumen mit Wasser 
muß das Sprengschnurende durch Abschlußkappen gemäß Zeichnung 
Z 652 abgedichtet werden. 
Die Abschlußkappe muß fest sitzend auf die Sprengschnur aufgescho
ben werden. 
Die vor dem Ladestock befindliche Schlaufe der Sprengschnur ist 
vor Beschädigung beim Einführen ins Bohrloch zu schützen." 

Berlin 45, den 10.10.1980 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Pr of . Dr.-Ing . Zehr 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zu l assung eines Zündmitte l s 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr . 
erteilte Zu l assung der 

Bezeichnung : 
Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einfüh r ers: 

Zulassungszeichen: 

859 vom 28.3.1974 
Spr engschnur 

Sprengschnur JT 5 

Dinamite S . p.A. 
Undine/ Italien 

Spr eng- Import 
J. l<aldenmeier 
8860 N"cirdlingen 
BAM - SS - 016 

wird wie folgt geä nder t: 
Im Abschnitt "Einschränkungen des Verwendungsbereiches" ist hinzu
fügen: 

"Nicht für Laderäume mit Wasser bei Zündung aus dem Bohrlochtief
sten." 

Berlin 45, den 16 . 4.1981 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialprüfun·g 
Im Auftrag 

Reg.Dir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines Zündmittels 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zula ss ung der 

Bezeichnung: 
Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Fi rma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 
Im Abschnitt "Einschränku ng 
gen: 

1150 vom 10 . 5.1977 
Sprengschnur 

Hanacor d 12 I 

Dinamite S . p.A. 
Undine/ Italien 

Haniel Sprengtechnik 
Hafenstr. 12 
4100 Duisburg-Ruhrort 
BAM - SS - 022 

des Verwendungsberelches'' ist hinzufU-

"Nicht für Laderäume mit Wasser bei Zlindung aus eiern Rohrlochtief
sten." 

Berlin 45, den 16 .4.1981 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fUr Materialprüfung 
Im Auftrag 

Reg . Oir . Dr . Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines Zündmittels 

Oie mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zu l assung der 
Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anochrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen : 

wird wie folgt geändert: 

713 vom 5.6.1973 
Sprengschnur 
Multicord 40 

Wasagchemie Sytll e n GmbH 
4358 Haltern 
BAM - SSM - 001 

Im Abschnitt "Best lmmungen für die Verwendung" ist nachzutragen: 
"Rei Zündung aus dem Bohrlochtiefsten in Laderäume n mit Wasser 
muß das Sprengschnurende durch Abschlußkappen gem:iß Zeich nung 
Z 651 abgedichtet werden . 
Die Abschlußkappe muß festsitzend auf di e Sprengschnur aufgescho-
ben werden. 
Die vor dem Ladestock befindliche 
vor Beschädigung beim Ein fiiht en 

Schlaufe der Sprengschnur ist 
ins Bohrloch zu schiitzen ." 

Berlin 45, den 9.10.1980 
Der Präsident der 

Bundesansta l t für Materialprüfung 
Im Auftrag 

Ltd. Oir . u. Prof . Dr. - Ing. Zehr 

Bekanntmachung ein es Nachtrages zur Zulassung eines Zündmi ttel s 

Die mit eiern 
Zulassungsbescheid Nr . 
erteilte Zulassung der 
Bezeichnunp,: 
Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zu lassungszeichen: 
wird wie folgt geändert: 

~93 vom 17.5.1973 
Sprengschnur 
Supercord 40 

Dynamit Nobel AG 
5210 Troisdorf 
BAM - SSM - 002 

Im Abschnitt ''Bestimmungen für die Verwendung" ist nachzutragen: 
"Bei Zündung aus dem Bohrlochtiefsten in Laderäumen mit Wasser 
muß das Sprengschnurende durch Abschlußkappen gemäß Zeichnung 
Z 651 abgedichtet werden. 
Die Abschlußkappe muß festsitz end auf die Sprengschnur aufgescho
ben werden . 
Oie vor dem Ladestock befindliche Schlaufe der Sprengschnur Ist 
vor Beschädigung beim 

Berlin 45, den 10.10.1980 
Einführen ins Bohr l och zu schützen." 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Ltd . Dir. u. Prof . Dr.-Ing . Zehr 
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Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines Zündmittels 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr . 
erteilte Zulassung rler 
Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert : 
Im Abschnitt "Einschränkung 
gen : 

1149 vom 9.5.1977 
Sprengschnur 
Hanacord 40 I 

Dinamtte S.p.A. 
Udine/ Italien 

Haniel Sprengtechnik 
Hafenstr. 12 
4100 Duisburg-Ruhr ort 
BAM - SSM - 005 

des Verwendungsbecelches'' ist hinzufü-

"Nicht für Laderäume mit- Wasser bei Zijndung aus eiern Bohr lochtief
sten." 

Ber lin 45, den 16 . 4. 1981 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
Im Auftrag 

Reg.Dir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zu lassung eines Zündmittel s 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr . 
erte ilte Zulassung der 

Bezeich nung: 
Name (Firma) und Anschrif t 
des Herstelle r s : 

1184 vom 21.2.1978 
Sprengsch nut 
Supercord 100 

Dynamit 'lobe1 AG 
5210 Troisrlorf 

Zulassungszeichen: BAM- SSM - 006 

wird wie folgt geänd~rt: 

Im Abschnitt ''Bestimmungen t:ir die Verwend11nß'' ist n~chzutragen: 
"ßei Zijndung aus dem Bohrlochtiefsten in Laderäumen mit ~.Jasser 

muß das Sprengschnurende durch Abschlußkappen gemäß Zeichnung 
Z 650 abg edichtet werden . 
Die Ahschlußkappe muß festsitr.end ~uf die Sprengschnur aufgescho
ben werden. 
Oie vor de m L~ci.estock befindliche SchVwf e der Sprengschnur i.st 
vor Besch;\digung beim Einführen ins Rohrloch zu schützen." 

Berlin 45, den 10.10.1980 
De r PrÄsident rler 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
Im Auftrag 

Ltrl. Dir. u. Prof. Dr.-Inß · Zehr 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines Zündmittels 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nt. 
ertel lte Zulassung der 

'Beze ichnung : 
Name (Firma) unrl Anschrift 
des Herstellers: 

1213 uom 31.1.1979 
Spr engschnur 
Multicord 100 

Wasagchemie Sythen Gmbll 
1,353 Haltern 

Zulassungszeichen : !>AM - SSM - 008 
wird wie folgt geändert : 
Im Abschnitt "Bestimmungen für die Ve rwe ndung" ist nachzutrn.gen : 

"Bei Zündung aus dem Bohrlochtiefsten in Lade räumen mit t<lasse c 
muß das Sprengschnur ende durch Abschlußkappen gemäß Zeichnung 
Z 650 abgedichtet werden. 
Die Abschschlußkappe muß festsitzend auf die Sprengschnur aufge
schoben werden . 
Die vor dem Ladestock befindliche Schlaufe der Sprengschnur ist 
vor Beschädigung beim Einführen ins Bohrloch zu schützen . " 

Berlin 45, den 9.10.1980 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für ~aterialptüfung 

Im Auftrag 
Ltd . Dir. u . Prof. Dr.-Ing. Zehr 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines Zündmittels 

Die mit dem 
Zu lassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung der 

Bezeichnung: 
Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 
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864 vom 8 . 5 . 1974 
Wetter-Sprengschnur 

Wetter -Dynacord 4 

Dynamit Nobe l AG 
5 210 Tr oisrlor f 
BAH - \ISS - III - 001 

wird wie folgt geändert: 
Im Abschni tt "Bestimmungen für die Verwendung" ist nachzutragen: 

"Bei Zündung aus dem Bohrlochtiefsten in Laderäumen mit Wasser 
muß das Sprengschnur ende durch Abschlußkappen gemäß Zeichnung 
Z 654 abgedichtet werden. 
Die Abschschlußkappe muß festsitzend auf die Sprengschn ur aufge
schoben werden. 
Die vor dem Ladest ock befindli che Schlaufe der Sprengschnur ist 
vor Beschädigung beim Einführen ins Bohrloch zu schützen." 

Die übrigen Beschränkungen, Bestimmungen für die Verwendung sowie 
die Auflagen gelten vollinhaltlich weiter. 
Berlin 45, den 16.4.1981 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Reg.Dir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines Sprengzugehörs 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 
Bezeichnung: 
Name (Firma) und An schrift 
des Her s tellers: 

Zulassungszeichen: 
wird wie fo lgt geändert: 

1258 vom 10 .3.1981 
fligital-Ohmeters 
ZEB/DZ 1 
ZEB Zweignierlerlassung der 
Wasagchemie Sythen GmbH 
4358 Halt e rn/llestf. 
BAM - ZK - 033 

1. Der Abschnitt ''Einsch ränkungen des Ve rwendungsberei ches'' 
wird wie folgt ergänzt und geändert: 

1.1 In schlagwettergefährdeten Betrie be n darf das Ger~t, sofern 
das Gehäuse nicht aus ausreichend leitfähieem Material herge
stellt ist, nur in einer Ledertas che verwende t werden. 

1.2 Der festgelegte Temperaturbereich, bisher begrenz t auf- 5'C, 
wird auf - 10'C bis + 50'C geändert. 

Berlin 45, den 17 . 8.1981 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Hat e rialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zu l assung eines Sprengzubehörs 
Die mit dem 
Zulas s ungsbescheid Nr . 
erteilte Zulasung des 

Bezeichnung: 
Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zul~ssungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

1259 vom 10 .·3 .1981 
Digital-Ohmmeters 

ZEB/DZ 2 
ZF.B Zweigniede rlas s ung der 
Wasagchemie Sythen GmbH 
4358 Haltern/\lestf. 
BAM - ZK - 034 

1. Der Abschnitt ''Einschränkungen de s Verwendungsbereiches '' 
wird wie fol gt ergänz t unci. geänci.ert: 

l.l In schlagwettergefäh rdeten Betrieben darf das Gerä t, sofern 
das GehHuse nicht aus ausreichend leitfähigem Mate rial herge
stellt ist, nur in einer Ledert asche verwendet werden. 

1.2 Der festgelegte Temperaturbereich, bis her begr enzt auf - 5°C, 
wird auf - lO'C bis + 50'C geände rt. 

Berlin 45, den 17 . 8.1981 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Haterialprüfung 

Im Auftrag 
Dir . u . Prof. Dr . Swart 

Bekanntmachung eines Nacht rages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die cit rlem 
Zulassungsbescheid Nr. 

ert e ilte Zulassung des 
Bezeichnune: 
Name (Firma) und Anschrift 
des Herste llers: 

153 vom 11 . 1 . 1971 

pyrotechnischen Gegenstandes 
Bengalische Fackel, grün 
Pyr o-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54-56 
5208 Eitor f 

Zulassungszeichen: BAM - P I - 0031 
wird wie folgt geändert: 
1. Die im Zulassungsbescheid Nr . 15 3 vom 11.1.1971 durch Auflage 

vorgeschriebene zusätzliche Kennze ichnung wird in 
"Fackel waagerecht am freien Holzende halten und am 
anderen Ende entzünden. Nur über feuerfester Unterlage 
abbrennen! 
Trocken lagern! 
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Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt!" 
geänder t . 

2. Die dem Zulassungsbescheid Nr. 153 vom 11.1.1971 beigefügte 
Anlage 1 mit den Blättern 1 bis 3 wird ungültig und durch 
die dem 1. Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 153 beigefügte 
Anlage 1 mit insgesamt 3 Seiten ersetzt . 

Berlin 45, den 7.1.1982 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fiir Materialprüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulasung des 
Bezeichnung : 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers : 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert : 

154 vom 11.1 . 1971 

pyrotechnischen Gegenstandes 
Bengalische Fackel, grün 
Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Pyro t echnische Fabrik 
Bogestr. 54-56 
5208 Eitorf 
BAI-! - P I - 0035 

1. Die im Zulassungsbescheid Nr. 154 vom 11 . 1.1971 durch Auflage 
vorgeschriebene zusätzliche Kennzeichnung wird in 

"Fackel waagerecht am freien Holzende halten und am 
anderen Ende entzünden . Nur über feuerfester Unterlage 
abbrennen! 
Trocken lagern! 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt!" 

gelindert. 
2. Die dem Zulassungsbescheid Nr. 154 vom 11.1.1971 beigefiigte 

Anlage 1 mit den Blättern l bis 3 wird ungiiltig und durch 
die dem l . Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 154 beigefügte 
Anlage l mit insgesamt 3 Seiten ersetzt. 

Berlin 45, den 7.1 . 1982 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof . Dr . Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr . 

erteilte Zulassung des 
Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
t des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wie folgt geändert: 

10223 vom 6.11.1981 

pyrotechnischen Gegenstandes 
Schmetterling (Feuerkreisel) 
Yuen Loong Hong Firecracker Mfg. Co. 
184- 192 Queen's Road 
Hongkong 

Georg Richter (KG) 
Wandsbeker Zollstr. 
2000 Harnburg 70 
BAH - P I - 0473 

Die Bezeichnung des Gegenstandes wird in 
"Kolibri (Feuerkreisel)" 

geändert. 
Berlin 45, den 2.2.1982 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Haterialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

• Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

1 erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma ) und Anschrift 
des Herstellers: 

395 vom 24.1.1972 
pyrotechnis~hen Gegenstandes 

Nieo-Sternrakete "Skorpion" 

Nico- Pyrotechnik 
Hanns-Jürgen Diederichs KG 
Bei der Feuerwerkerei 
2077 Tri t tau 

Zulassungszeichen: BAM- P II - 0957 
wird wie folgt geändert: 
l. Der Name (Firma) und die Anschrift des Herstellers wird von 

Nico-Pyrotechnik 

in 

Hanns-Jürgen Diederichs KG 
Bei der Feuerwerkerei 
2077 Trittau 

Nico-Pyrotechnik 
Hanns-.Jürgen Diederichs GmbH & Co. KG 
Bei der Feuerwerkerei 4 
2077 Trittau 

geänrler t. 

2. Die dem Zulas sungs bescheid Nr. 395 vom 24.1.1972 beige fügte 
Anlage 1 mit den Blättern 1 bis 4 wird ungültig und durch die 
diesem 1. Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 395 beigefügte 
Anlage 1 mit insgesamt 4 Seiten e rsetzt. 

Berlin 45, den 20 . 10.1981 

Der Präsident der 
BundesanstAlt für Haterialprüfung 

1m Auftrag 
Dir. u. Prof . Dr . Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulass1tng eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr . 
erteilte Zu l~ssunp, rles 

Be ze ichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Hers tellers: 

10037 vom 14 . 2 . 1977 
pyrotechnlschen Gegcnst~ndes 

Kuh. ~anonenschla g, Kal. c 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Moog- H. Nicolaus 
Flügel 1 
5600 Wuppertal-Ronsdo rf 

Zulassungszeichen: BAM - P 1I - 1060 
wird wie fol gt geä nder t: 
1. Die im Zulas sungsbesche id Nr. 10037 vom l/1 . 2.1977 durch 

Auflage vorgeschriebene zusätzllche Kennzeichnung des 
GegenstAndes wird in 

"Knallkörper mit der Zündschnur senkrecht nach ohen 
auf der. Roden stellen , A.m äußersten Ende der Zü nd
schnur entziinden und sich rasch entfernen. 
Nach dem Anz;.inden nicht in der Hand halten! 
Nu r im Freien verwenden! '' 

ge:indert. 
2. Die dem Zulassungsbescheid Nr. 10037 vom 14. 2 .1977 beigeflig te 

Anlage 1 mit insgesamt 3 Selten wird ungü ltig und durch dte 
dem 1. ~achtrag zum Zu l_~ssungsheschel d Nr . l0037 beigefUgte 
Anl~ge l mit insgesamt 3 Se iten ersetzt . 

Berltn 4o, den 17 . 9.1981 

Der Präsident der 
BLtndesans tA:lt fi.ir HaterialprUf11no; 

1m Auftrag 
Dir. u . Prof . Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
~~~sung eines pyrotechnische n Gegenstandes 

Die mit dem 
ZulassungsbeschPirl Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

l OOn q vom 28.11.1977 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Supe r-Vulkan 

Pyrotechniscl1c Fabrik 
Oskar tünig 
1m Beigart l 
7000 Stuttgart- MHhringen 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 1082 
wird wie folgt geänrl~rt: 
1. Der Name (Firma) nnrl rl.ie Anschrift des Herstellers wird von 

Pyrotechnische Fabrik 

in 

Oskar Lünig 
Im Beigart 1 
7000 Stuttgart-MBhringen 

Pyrotechnische FAhrik 
Osk;:~r T.Fni?" GnhH & Cn. K~ 
lm Beigart l 
7000 Stuttgart 81 
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geändert. 
2. Die dem Zulassungsbescheid Nr. 10069 vom 2R.l1.1977 beigefüg

t e Anlage 1 mit i.nsP'e~::!mt 1 SPi tPn Hird un?-iilti~ und durch 
die dem 3. :lach trag zum Zulassungsbescheid Nr. 10069 beige
fügte Anlaee 1 mit insgesamt 3 Seiten ers0t~~. 

1'1.,".-lr•''ln~<-"ll_t- fiir Materia1pri.ifung 
lm Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anscl1rift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

wie folgt geändert: 

10224 vom 6.11.1981 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Firecracker B (6") (Kanonenschlag) 

Yuen Loong Hong Firecracker Mfg. Co. 
184- 192 Queen's Road 
llongkong 

Georg Richter (KG) 
Wandsbeker Zollstr. 
2000 Harnburg 70 

RAM - P II - 1141 

Die Bezeichnung des Gegenstandes wird in 

geändert. 
''Canno11-Cracker B, 6'' (Kanonenscl1lag)'' 

Berlin 45, den 2.2.1982 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung elnes pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

ßezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einfi.ihrers: 

Zltlassungszeichen: 

wie folgt ge~ndert: 

10225 vom 6.11.1981 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Firecracker A (5") (Kanonenschlag) 

Yuen Loong llong Firecracket Mfg. Co. 
184- 192 Queen's Road 
Hongkong 

Georg Richter (KG) 
Wandsbeker Zollstr. 
2000 Harnburg 70 

BAM- P II - 1146 

Die Bezeicllnltng des Gegenstandes wird in 
"Cannon-Cracker A, 5" (Kanonenschlag)" 

geändert. 

Ber1in 45, den 2.2.1982 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Xaterialprüfnng 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof . Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbesct1eid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 
wie folgt geändert: 

11085 vom 15.2.1979 

pyrotechnischen Gegenstande~ 

Zündkörper 58311-038 

GRAV INER LimHed 
Poyle Road, Colnbrook 
GR - Slough SL 3 OHB 

DEUGRA 
Brandschutzsysteme 
Elisabethstraße 21 
4030 Ratingen 2 

1lAM - PT1 - 0153 

GmbH 

1. Die Bezeichnung des Gegenstandes wird in 
"Zündkärper 583ll-040" 
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geändert. 
2. Die dem Zulassungsbescheid Nr. 11085 vom 15.2.1979 beigefügte 

Anlage l mit insgesamt 14 Seiten wird ungültig und durch die 
dem 1. Nachtrag beigefügte Anlage l mit insgesamt 16 Seiten 
ersetzt. 

Berlin 45, den 26.11.1981 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen ~egenstandes 

Die mit dem 
Zulassltngsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des EinfHhrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10235 vom 27.1.1982 

pyrotechnischen Gegenstrtndes 

Sternwerfer (Shootingstars), Kal. A 

Yuen Loong Hang Firecracker Mfg. Co. 
184- 192 Queen's Road 
Hongkong 

Georg Richter (KG) 
Wandhecker Zollstr. 
2000 Harnburg 70 

BAM - P I! - 1149 

Die Bezeichnung des Gegenstandes wird in 
" Komenten-Trio (Sternwerfer), Kal. 1\" 

gerindert. 

Berlin 4o, den 25.2.1982 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fi.ir Materialpri.ifung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines ?yrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungshescheid Nr. 

erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstel lers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einfi.ihrers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 
Der ~ame (Firma) und die 

in 

geändert. 

ßerlin 45, den 12.3.1982 

10185 vom 8.8.1980 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Feuervogel (Feuerwirbel) 

China National Native Produce 
and Animal By-Products 
Import and Export Corporati.on 
Kwangsi Chuang Autonomaus Region 
Branch 
Pakhol Office 
Foreign Trade Bildg . 
Chung Shan Outsidest 
Pakhol 
Kwangs i/VR China 

Franz Keller GmbH & Co. KG 
Im Steinhof 5 a 
4630 Bochum 6 

BAM - P I! - 11070 

Anschrift des Einfiihrers wird von 
Keller Gmbll & Co. KG 
Im Steinhof 5 a 
4630 Bochum 6 

Keller Feuerwerk-Kunstgewerbe GmbH 
llansastr . 43-49 
4630 Bochum 6 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 



Rechtliche Grundlagen der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 

Erlaß des Bundesministers für Wirtschaft über die Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) vom 1. September 1964 
(Auszug aus: Bundesanzeiger Nr. 162 vom 2. 9. 1964, S. 1) 

§ 1 Zweck 

Die Bundesanstalt für Materialprüfung soll die Entwicklung der deutschen Wirtschaft för
dern, indem sie Bundesaufgaben nach den §§ 2 bis 6 und Aufgaben im Lande Berlin 
nach § 7 erfüllt. 

§ 2 Aufgabe 

( 1) Die Bundesanstalt hat die Aufgabe, Werkstoff- und Materialforschung entsprechend 
ihrer Zweckbestimmung zu betreiben und die Materialprüfung sowie die chemische Si
cherheitstechnik stetig weiterzuentwickeln. 

(2) Ihre Forschung ist nicht an die Person gebunden. Jedes Ergebnis ihrer Arbeit soll auf 
der Erkenntnis aller von ihr gepflegten, fachlich beteiligten Wissensgebiete beruhen. 

(3) Die Ergebnisse ihrer und fremder wissenschaftlicher Arbeiten hat die Bundesanstalt 
zu sammeln, zu ordnen und der Allgemeinheit zugänglich und nutzbar zu machen. 

§4 Aufgaben innerhalb der Verwaltung 

(1) Die Bundesanstalt berät die Bundesministerien. 

(2) Sie führt die Aufgaben durch, die ihr vom Bundesminister für Wirtschaft oder im Ein· 
vernehmen mit ihm von anderen Bundesministern übertragen werden. 

(3) Ersuchen von Verwaltungsbehörden und von Gerichten soll sie in den Grenzen ihrer 
Aufgaben entsprechen. 

§ 5 Aufträge 

Die Bundesanstalt übernimmt Aufträge aus der Wirtschaft oder von Einrichtungen der 
Verbraucher und der Verbraucherberatung, soweit sie die Voraussetzungen der§§ 2 und 
3 erfüllen. Sie kann Aufträge ablehnen, deren Ausführung nach ihrer Auffassung keine 
wissenschaftlich wertvollen Erkenntnisse erwarten läßt oder deren Ergebnisse weder 
volkswirtschaftlich noch für die Schaden- und Unfallverhütung von Belang sind. 

Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 

§ 6 Zusammenarbeit 

( 1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hält die Bundesanstalt Verbindung zum Bundesminister 
für Wirtschaft und wirkt mit in den technischen Ausschüssen der Bundesministerien, dem 
Deutschen Normenausschuß (DNA), der Internationalen Normenorganisation (ISO) und 
anderen nationalen, internationalen oder supranationalen Stellen, die für die gesamtwirt
schaftliche Entwicklung von Bedeutung sind . 

(2) Sie hält ferner Verbindung zu den wissenschaftlichen Hochschulen und Instituten, 
den staatlichen Materialprüfämtern und den Verbänden für Materialprüfung. 

§7 Aufgaben im Land Berlin 

Für das Gebiet des Landes Berlin hat die Bundesanstalt die Aufgaben eines staatlichen 
Materia lprUfungsa mtes. 

§8 Gebühren 

Die Bundesanstalt erhebt für die Bearbeitung von Aufträgen GebUhren nach einer Gebüh
renordnung, welche der Zustimmung des Bundesministers für Wirtschaft bedarf. 

§ 12 lnkrafttreten 

Dieser Erlaß tritt am 1. September 1964 in Kraft; gleichzeitig treten der Erlaß vom 
20. August 1954 (Bundesanzeiger Nr. 165 vom 28. August 1954, BWM BI 1954 S. 367) 
und die zu seiner Änderung ergangenen Erlasse vom 10. Februar 1956 (Bundesanzeiger 
Nr. 36 vom 21. Februar 1956. BWMBI1956S.1141 urd vom6. November1962 (Bun· 
desanzeiger Nr. 220 vom 20. November 1962, BWM BI 1962 S. 241) außer Kraft. 

Bann, den 1. September 1964 
z 4-440219-

Der ~undesminister für Wirtschaft Schmücker 

über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (AD R) vom 18. August 1969 
(Auszug aus: Bundesgesetzblatt 1969, Teil II, S. 1489) 

Anikel1 

Dem in Genf am 13. Dezember 1957 von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichne
ten Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 UJerdie internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) einschließlich der Anlagen in ihrer am 
29. Juli 1968 geänderten Fassung wird zugestimmt. Das Übereinkommen wird nachste
hend, die Anlagen A und 8 werden in einem Anlagenband veröffentlicht. 

Artikel 4 

(1) Zuständig für die Ausführung des Übereinkommens sind 

3. die Bundesanstalt für Materialprüfung für die Zulassung der Bauart von Verpackungen 
und für die Genehmigung der Beförderung ohne Schutzbehälter; 

Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe vom 13. September 1976 
!Auszug aus: Bundesgesetzblatt 1976, Teil I, S. 2737) 

§ 44 Rechtsstellung der Bundesanstalt für Materialprüfung 

(1) Die Bundesanstalt für MaterialprUfung ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige 
Anstalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des Bundesministers für Wirtschaft; 
sie ist eine Bundesoberbehörde. 

§ 45 Aufgaben der Bundesanstalt für Materialprüfung 

Die Bundesanstalt für Materialprüfung ist zuständig für die Durchführung und Auswer
tung physikalischer und chemischer Prüfungen von Stoffen und Konstruktionen sowie für 
die ihr durch dieses Gesetz zugewiesenen Aufgaben. 

§53 lnkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1977 in Kraft. Die Vorschriften, die zum Erlaß von 
Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften ermächtigen, treten am 
Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bann, den 18. August 1969 

Der Bundespräsident Heinemann 

Der Bundeskanzler Kiesinger 

Für den Bundesminister für Verkehr 
Der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen Dollinger 

Der Bundesminister des Auswärtigen Brandt 

(2) Mit dem lnkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Sprengstoffgesetz vom 25. August 1969 
außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bon n, den 13. September 1976 

Der Bundespräsident Scheel 

Der Bundeskanzler Schmidt 

Der Bundesminister des lnnern Maihafer 

Waffengesetz vom 19. September 1972, zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes vom 14. Juli 1980 
(Auszug aus: Bundesgesetzblatt 1980, Teil I, S. 956) 

§ 23 Zulassung von pyrotechnischer Munition 

(1) Pyrotechnische Munition einschließlich der mit ihr fest verbundenen Antriebsvorrich

tung darf nur eingeführt, sonst in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder ge
werbsmäßig hergestellt werden, wenn sie ihrer Beschaffenheit, Zusammensetzung und Be
zeichnung nach von der Bundesanstalt für Materialprüfung zugelassen ist. 

(2) Die Zulassung ist zu versagen, 
1. Soweit der Schutz von Leben, Gesundheit oder Sachgütern des Benutzers oder Dritter 

bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht gewährleistet ist, 
2. wenn die Mu nition den Anforderungen an die Zusammensetzung, Beschaffenheit, 

Maße, den höchstzulässigen normalen oder überhöhten Gebrauchsgasdruck und die 
Bezeichnung ( § 26 Abs. 1) nicht entspricht, 

3. soweit die Munition in ihrer Wirkungsweise, Brauchbarkeit und Beständigkeit dem je-
weiligen Stand der Technik nicht entspricht. 

(3) Absatz 1 ist nich t anzuwenden auf pyrotechnische Munition, die für die Bundeswehr, 
den Bundesgrenzschutz, die Bundeszollverwaltung oder die Polizeien der Länder herge
stellt und ihnen überlassen wird. 

(4) Die Bundesanstalt für Materialprüfung kann im Einzelfall Ausnahmen von dem Erfor
dernis der Zulassung nach Absatz 1 bewilligen, .........enn öffentliche Interessen nicht entge
genstehen, insbesondere wenn die in Absatz 1 bezeichneten Gegenstände zur Ausfuhr 
oder zum sonstigen Verbringen aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes bestimmt sind. 

(5) § 21 Abs. 5 ist entsprechend anzuwenden. 

Sonn, den 14. Juli 1980 

Der Bundespräsident Carstens 

Der Bundeskanzler Schmidt 

Der Bundesminister des innern Baum 
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BAM Bundesanstalt 
für Materialprüfung 
Berlin 

Automatische Erkennung von Fehlertypen in der Durchstrahlungsprüfung 

Abb. 1 
Fehlerfreie Schweißnaht (A) und ihre Frequenzdarstellung (B) 

Abb. 2 
Schweißnaht mit Rissen (A) und ihre Frequenzdarstellung (B) 

Abb.3 
Schweißnaht mit Poren (A) und ihre Frequenzdarstellung (B) 

Die Darstellung im Frequenzraum läßt Fehlerausrichtung (Risse: quer zur Naht) und Fehlerform 
(Poren: kugelförmig) losgelöst von der Nahtstruktur erkennen 
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